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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

BESCHLUSS (EU) 2019/407 DES RATES 

vom 4. März 2019 

über den Abschluss des Übereinkommens zur Verhinderung der unregulierten Hochseefischerei 
im zentralen Nordpolarmeer im Namen der Europäischen Union 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments (1), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Union hat im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik die ausschließliche Zuständigkeit für die Annahme 
von Maßnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen und für den Abschluss von 
Übereinkünften mit Drittländern oder internationalen Organisationen in diesem Zusammenhang. 

(2)  Gemäß den Beschlüssen 98/392/EG (2) und 98/414/EG (3) des Rates ist die Union eine Vertragspartei des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (im Folgenden „Seerechtsüber
einkommen“) und des Übereinkommens zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden 
Fischbeständen und weit wandernden Fischbeständen (im Folgenden „Übereinkommen über Fischbestände“). 
Sowohl das Seerechtsübereinkommen als auch das Übereinkommen über Fischbestände sehen vor, dass alle 
Staaten bei der Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Meeresressourcen zusammenarbeiten. Mit dem 
Übereinkommen zur Verhinderung der unregulierten Hochseefischerei im zentralen Nordpolarmeer (im 
Folgenden „Übereinkommen“) wird diese Verpflichtung erfüllt. 

(3)  Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) hat die Union im 
Rahmen ihrer externen Fischereibeziehungen nach Maßgabe ihrer internationalen Verpflichtungen und 
Politikvorgaben und im Einklang mit den in den Artikeln 2 und 3 jener Verordnung genannten Zielen und 
Grundsätzen zu handeln, um die nachhaltige Nutzung, Bewirtschaftung und Erhaltung der biologischen 
Meeresschätze und der Meeresumwelt zu gewährleisten. Das Übereinkommen steht im Einklang mit diesen 
Zielen. 

(4)  Am 31. März 2016 ermächtigte der Rat die Kommission, im Namen der Union Verhandlungen über ein 
internationales Übereinkommen zur Verhinderung der unregulierten Hochseefischerei im zentralen 
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(1) Zustimmung von 12. Februar 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
(2) Beschluss 98/392/EG des Rates vom 23. März 1998 über den Abschluss des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 

10. Dezember 1982 und des Übereinkommens vom 28. Juli 1994 zur Durchführung des Teils XI des Seerechtsübereinkommens durch 
die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 179 vom 23.6.1998, S. 1). 

(3) Beschluss 98/414/EG des Rates vom 8. Juni 1998 betreffend die Ratifikation des Übereinkommens zur Durchführung der 
Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung 
von gebietsübergreifenden Fischbeständen und weit wandernden Fischbeständen durch die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 189 vom 
3.7.1998, S. 14). 

(4) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame 
Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 22). 



Nordpolarmeer aufzunehmen. Diese Verhandlungen wurden am 30. November 2017 erfolgreich abgeschlossen. 
Im Einklang mit dem Beschluss (EU) 2018/1257 des Rates (5) wurde das Übereinkommen zur Verhinderung der 
unregulierten Hochseefischerei im zentralen Nordpolarmeer vorbehaltlich seines späteren Abschlusses am 
3. Oktober 2018 unterzeichnet. 

(5)  Wird die Union Vertragspartei des Übereinkommens, so wird dies die Kohärenz ihres Erhaltungsansatzes in allen 
Ozeanen fördern und ihre Entschlossenheit zu einer weltweit langfristigen Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Meeresschätze bekräftigen; dies ist daher im Interesse der Union. 

(6)  Das Übereinkommen sollte genehmigt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Übereinkommen zur Verhinderung der unregulierten Hochseefischerei im zentralen Nordpolarmeer (im Folgenden 
„Übereinkommen“) wird im Namen der Union genehmigt. 

Der Wortlaut des Übereinkommens ist diesem Beschluss beigefügt. 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates bestellt die Person(en), die befugt ist (sind), die in Artikel 15 des Übereinkommens vorgesehene 
Genehmigungsurkunde zu hinterlegen. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am dritten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 4. März 2019. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
A. ANTON  
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(5) Beschluss (EU) 2018/1257 des Rates vom 18. September 2018 über die Unterzeichnung des Übereinkommens zur Verhinderung der 
unregulierten Hochseefischerei im zentralen Nordpolarmeer im Namen der Europäischen Union (ABl. L 238 vom 21.9.2018, S. 1). 



ÜBERSETZUNG  

ÜBEREINKOMMEN 

zur Verhinderung der unregulierten Hochseefischerei im zentralen Nordpolarmeer 

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens — 

IN DER ERKENNTNIS, dass die Hochseegewässer des zentralen Nordpolarmeeres noch bis vor Kurzem ganzjährig von Eis 
bedeckt waren, was die Fischerei in diesen Gewässern unmöglich machte, aber dass die Eisbedeckung in diesem Gebiet in 
den letzten Jahren zurückgegangen ist; 

IN DER ERKENNTNIS, dass die Ökosysteme des zentralen Nordpolarmeeres zwar relativ unbeeinflusst von menschlichen 
Aktivitäten waren, dass sich diese Ökosysteme jedoch aufgrund des Klimawandels und anderer Phänomene verändern 
und dass die Auswirkungen dieser Veränderungen nicht gut verstanden werden; 

IN ANERKENNUNG der entscheidenden Rolle gesunder und nachhaltiger mariner Ökosysteme und Fischbestände für die 
Ernährung und Nährstoffversorgung; 

IN ANERKENNUNG der besonderen Zuständigkeiten und Interessen der Anrainerstaaten des zentralen Nordpolarmeeres 
im Zusammenhang mit der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischbestände im zentralen Nordpolarmeer; 

diesbezüglich UNTER DEM HINWEIS auf die Initiative der Anrainerstaaten des zentralen Nordpolarmeeres, wie sie in der 
am 16. Juli 2015 unterzeichneten Erklärung zur Verhinderung der unregulierten Hochseefischerei im zentralen 
Nordpolarmeer zum Ausdruck kommt; 

UNTER HINWEIS auf die Grundsätze und Bestimmungen von Verträgen und anderen internationalen Instrumenten für die 
Seefischerei, die bereits für die Hochseegewässer des zentralen Nordpolarmeers gelten, einschließlich derjenigen in: 

dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (im Folgenden „Seerechtsüber
einkommen“); 

dem Übereinkommen zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung gebietsübergreifender Fischbestände und weit wandernder 
Fischbestände vom 4. August 1995 (im Folgenden „Übereinkommen von 1995“) und 

dem Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei von 1995 und anderen einschlägigen Instrumenten der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen; 

UNTER BETONUNG der Bedeutung, die der Gewährleistung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den 
Vertragsparteien und der Kommission für die Fischerei im Nordostatlantik zukommt, die für die Annahme von Bestands
erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen in einem Teil der Hochseegewässer des zentralen Nordpolarmeeres 
zuständig ist, sowie anderer einschlägiger Mechanismen für die Bestandsbewirtschaftung, die im Einklang mit dem 
Völkerrecht sowie mit einschlägigen internationalen Gremien und Programmen eingerichtet bzw. angewandt werden; 

IN DER ÜBERZEUGUNG, dass die gewerbliche Fischerei in den Hochseegewässern des zentralen Nordpolarmeeres in naher 
Zukunft nicht lebensfähig sein wird und es daher unter den derzeitigen Umständen verfrüht ist, zusätzliche regionale 
oder subregionale Fischereiorganisationen oder Vereinbarungen für die Hochseegewässer des zentralen Nordpolarmeeres 
einzusetzen bzw. zu schließen; 

IN DEM WUNSCH, im Einklang mit dem Vorsorgeansatz den Beginn einer unregulierten Fischerei in den 
Hochseegewässern des zentralen Nordpolarmeeres zu verhindern und gleichzeitig die Notwendigkeit zusätzlicher 
Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen regelmäßig zu überprüfen; 

UNTER HINWEIS auf die Erklärung der Vereinten Nationen von 2007 über die Rechte der indigenen Völker; 

IN ANERKENNUNG der Interessen der Bewohner der Arktis, einschließlich der indigenen Völker der Arktis, an der 
langfristigen Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresressourcen und an gesunden marinen 
Ökosystemen im Nordpolarmeer sowie unter Betonung der Bedeutung, die der Einbeziehung dieser Völker und ihrer 
Gemeinschaften zukommt; und 

IN DEM WUNSCH, die Nutzung sowohl der wissenschaftlichen Erkenntnisse als auch der einheimischen und lokalen 
Kenntnisse über die lebenden Meeresressourcen des Nordpolarmeeres und die Ökosysteme, in denen sie vorkommen, als 
Grundlage für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischerei in den Hochseegewässern des zentralen Nordpolarmeeres 
zu fördern, 
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SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN: 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Übereinkommens bezeichnet: 

a)  „Übereinkommensgebiet“ den einzigen Hochseeteil des zentralen Nordpolarmeeres, der von Gewässern umgeben ist, 
in denen Kanada, das Königreich Dänemark in Bezug auf Grönland, das Königreich Norwegen, die Russische 
Föderation und die Vereinigten Staaten von Amerika die Fischereihoheit ausüben; 

b)  „Fisch“ Arten von Fischen, Weichtieren und Krebstieren, ausgenommen Arten, die zu sesshaften Arten im Sinne von 
Artikel 77 des Seerechtsübereinkommens gehören; 

c)  „Fischerei“ das Suchen, Anziehen, Lokalisieren, Fangen, Entnehmen oder Ernten von Fischen oder jede Tätigkeit, von 
der vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie zum Anziehen, Lokalisieren, Fangen, Entnehmen oder Ernten 
von Fischen führt; 

d)  „gewerbliche Fischerei“ die Fischerei zu gewerblichen Zwecken; 

e)  „Versuchsfischerei“ die Fischerei zur Bewertung der Nachhaltigkeit und Durchführbarkeit künftiger gewerblicher 
Fischereien durch Beiträge zu wissenschaftlichen Daten über diese Fischereien; 

f)  „Schiff“ jedes Schiff, das für die Fischerei verwendet wird, für die Fischerei ausgerüstet ist oder dafür verwendet 
werden soll. 

Artikel 2 

Ziel des Übereinkommens 

Ziel dieses Übereinkommens ist es, die unregulierte Fischerei in den Hochseegewässern des zentralen Nordpolarmeeres 
durch vorbeugende Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen im Rahmen einer langfristigen Strategie zum Schutz 
gesunder Meeresökosysteme und zur Sicherung der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Fischbestände zu 
verhindern. 

Artikel 3 

Vorläufige Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen im Fischereisektor 

1. Jede Vertragspartei gestattet Schiffen, die berechtigt sind, ihre Flagge zu führen, die gewerbliche Fischerei im 
Übereinkommensgebiet nur gemäß: 

a)  Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände, die von einer 
oder mehreren regionalen oder subregionalen Fischereiorganisationen oder durch Vereinbarungen getroffen werden, 
die im Einklang mit dem Völkerrecht zur Bewirtschaftung dieser Bestände nach anerkannten internationalen 
Standards eingerichtet wurden oder werden können bzw. nach diesen Standards angewandt werden, oder 

b)  vorläufige Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen, die von den Vertragsparteien gemäß Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii festgelegt werden können. 

2. Die Vertragsparteien werden ermutigt, wissenschaftliche Forschungsarbeiten im Rahmen des Gemeinsamen 
Programms für wissenschaftliche Forschung und Überwachung gemäß Artikel 4 und ihren jeweiligen nationalen 
wissenschaftlichen Programmen durchzuführen. 

3. Eine Vertragspartei kann Schiffen, die berechtigt sind, ihre Flagge zu führen, nur aufgrund von Bestandserhaltungs- 
und Bewirtschaftungsmaßnahmen, die von den Vertragsparteien auf der Grundlage von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d 
festgelegt wurden, die Ausübung der Versuchsfischerei im Übereinkommensgebiet gestatten. 

4. Die Vertragsparteien stellen sicher, dass ihre wissenschaftlichen Forschungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Fang von Fischen im Übereinkommensgebiet die Verhinderung der unregulierten gewerblichen und Versuchsfischerei 
und den Schutz gesunder mariner Ökosysteme nicht beeinträchtigen. Die Vertragsparteien werden aufgefordert, einander 
über ihre Pläne zur Genehmigung solcher Forschungstätigkeiten zu unterrichten. 

5. Die Vertragsparteien stellen sicher, dass die durch diesen Artikel festgelegten vorläufigen Maßnahmen sowie alle 
zusätzlichen oder anderen vorläufigen Maßnahmen, die sie gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c festlegen, eingehalten 
werden. 

6. Im Einklang mit Artikel 7 des Übereinkommens von 1995 arbeiten die Anrainer-Vertragsstaaten und andere 
Vertragsparteien zusammen, um die Vereinbarkeit von Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen für Fischbestände 
in Gebieten innerhalb und außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit im zentralen Nordpolarmeer sicherzustellen und die 
Erhaltung und Bewirtschaftung dieser Bestände in ihrer Gesamtheit zu gewährleisten. 
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7. Mit Ausnahme der Bestimmungen in Absatz 4 darf nichts in diesem Übereinkommen so ausgelegt werden, dass die 
Ansprüche der Vertragsparteien in Bezug auf die meereswissenschaftliche Forschung im Sinne des Seerechtsüber
einkommens eingeschränkt werden. 

Artikel 4 

Gemeinsames Programm für wissenschaftliche Forschung und Überwachung 

1. Die Vertragsparteien erleichtern die Zusammenarbeit bei wissenschaftlichen Tätigkeiten mit dem Ziel, die 
Kenntnisse über die lebenden Meeresressourcen des zentralen Nordpolarmeeres und die Ökosysteme, in denen sie 
vorkommen, zu erweitern. 

2. Die Vertragsparteien kommen überein, innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens ein 
gemeinsames Programm für wissenschaftliche Forschung und Überwachung mit dem Ziel aufzustellen, ihr Verständnis 
der Ökosysteme des Übereinkommensgebiets zu verbessern und insbesondere festzustellen, ob jetzt oder in Zukunft 
Fischbestände im Übereinkommensgebiet vorhanden sein könnten, die auf einer nachhaltigen Grundlage geerntet werden 
könnten, und die möglichen Auswirkungen dieser Fischerei auf die Ökosysteme des Übereinkommensgebiets 
abzuschätzen. 

3. Die Vertragsparteien leiten die Entwicklung, Koordinierung und Durchführung des Gemeinsamen Programms für 
wissenschaftliche Forschung und Überwachung. 

4. Die Vertragsparteien stellen sicher, dass das Gemeinsame Programm für wissenschaftliche Forschung und 
Überwachung die Arbeit einschlägiger wissenschaftlicher und technischer Organisationen, Einrichtungen und 
Programme sowie indigene und lokale Kenntnisse berücksichtigt. 

5. Als Teil des Gemeinsamen Programms für wissenschaftliche Forschung und Überwachung erlassen die Vertrags
parteien innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens ein Protokoll über die gemeinsame 
Nutzung von Daten und tauschen im Einklang mit diesem Protokoll einschlägige Daten unmittelbar oder über 
einschlägige wissenschaftliche und technische Organisationen, Einrichtungen und Programme aus. 

6. Die Vertragsparteien halten mindestens alle zwei Jahre und mindestens zwei Monate vor den nach Artikel 5 
stattfindenden Tagungen der Vertragsparteien gemeinsame wissenschaftliche Tagungen ab – persönlich oder auf sonstige 
Weise –, um die Ergebnisse ihrer Forschung vorzustellen, die besten verfügbaren wissenschaftlichen Informationen zu 
überprüfen und den Tagungen der Vertragsparteien rechtzeitig wissenschaftliche Gutachten vorzulegen. Die Vertrags
parteien legen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens das Mandat und die sonstigen 
Verfahren für die Durchführung der gemeinsamen wissenschaftlichen Tagungen fest. 

Artikel 5 

Überprüfung und weitere Umsetzung 

1. Die Vertragsparteien treten alle zwei Jahre oder, wenn sie dies beschließen, häufiger zusammen. Während ihrer 
Sitzungen werden die Vertragsparteien unter anderem 

a)  die Durchführung dieses Übereinkommens überprüfen und gegebenenfalls Fragen im Zusammenhang mit der 
Geltungsdauer dieses Übereinkommens gemäß Artikel 13 Absatz 2 prüfen; 

b)  alle verfügbaren wissenschaftlichen Informationen, die im Rahmen des Gemeinsamen Programms für 
wissenschaftliche Forschung und Überwachung, aus den nationalen wissenschaftlichen Programmen und aus allen 
anderen relevanten Quellen, einschließlich indigener und lokaler Kenntnisse, entwickelt wurden, überprüfen; 

c)  auf der Grundlage der wissenschaftlichen Informationen, die sich aus dem Gemeinsamen Programm für 
wissenschaftliche Forschung und Überwachung, den nationalen wissenschaftlichen Programmen und anderen 
einschlägigen Quellen ergeben, und unter Berücksichtigung der einschlägigen Aspekte der Bestandsbewirtschaftung 
und der Ökosysteme, einschließlich des Vorsorgeansatzes und der möglichen nachteiligen Auswirkungen der Fischerei 
auf die Ökosysteme, unter anderem prüfen, ob die Verteilung, die Migration und der Fischreichtum im Übereinkom
mensgebiet eine nachhaltige gewerbliche Fischerei ermöglichen würden, und auf dieser Grundlage bestimmen: 

i) ob Verhandlungen über die Einrichtung einer oder mehrerer zusätzlicher regionaler oder subregionaler Fischereior
ganisationen oder zum Abschluss von Vereinbarungen für die Bestandsbewirtschaftung im Übereinkommensgebiet 
aufzunehmen sind und 

ii)  ob nach Aufnahme der Verhandlungen gemäß Ziffer i und nach Einigung der Vertragsparteien über Mechanismen 
zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit der Fischbestände zusätzliche oder andere vorläufige Bestandserhaltungs- 
und Bewirtschaftungsmaßnahmen für diese Bestände im Übereinkommensgebiet festgelegt werden sollten; 
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d) innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungs
maßnahmen für die Versuchsfischerei im Übereinkommensgebiet festlegen. Die Vertragsparteien können solche 
Maßnahmen von Zeit zu Zeit ändern. Diese Maßnahmen sehen unter anderem Folgendes vor: 

i)  Die Versuchsfischerei darf die Ziele dieses Übereinkommens nicht untergraben; 

ii)  die Versuchsfischerei ist in Dauer, Umfang und Ausmaß begrenzt, um die Auswirkungen auf die Fischbestände 
und Ökosysteme so gering wie möglich zu halten, und unterliegt den Standardvorschriften des gemäß Artikel 4 
Absatz 5 erlassenen Protokolls über die gemeinsame Nutzung von Daten; 

iii)  eine Vertragspartei kann die Versuchsfischerei nur auf der Grundlage solider wissenschaftlicher Forschung und im 
Einklang mit dem Gemeinsamen Programm für wissenschaftliche Forschung und Überwachung und ihren 
eigenen nationalen wissenschaftlichen Programmen genehmigen; 

iv)  eine Vertragspartei kann die Versuchsfischerei erst dann genehmigen, wenn sie den anderen Vertragsparteien ihre 
Pläne für diese Fischerei mitgeteilt und anderen Vertragsparteien Gelegenheit gegeben hat, sich zu diesen Plänen 
zu äußern; und 

v)  eine Vertragspartei muss jede Versuchsfischerei, die sie genehmigt hat, angemessen überwachen und den anderen 
Vertragsparteien über die Ergebnisse Bericht erstatten. 

2. Zur Förderung der Durchführung dieses Übereinkommens, auch im Hinblick auf das Gemeinsame Programm für 
wissenschaftliche Forschung und Überwachung und andere gemäß Artikel 4 durchgeführte Tätigkeiten, können die 
Vertragsparteien Ausschüsse oder ähnliche Gremien bilden, an denen Vertreter der arktischen Gemeinschaften, 
einschließlich der indigenen Völker der Arktis, teilnehmen können. 

Artikel 6 

Beschlussfassung 

1. Beschlüsse der Vertragsparteien über Verfahrensfragen werden mit der Mehrheit der Vertragsparteien gefasst, die Ja- 
oder Nein-Stimmen abgeben. 

2. Beschlüsse der Vertragsparteien zu substanziell Fragen werden einvernehmlich gefasst. Zum Zwecke dieses 
Übereinkommens bedeutet „einvernehmlich“ das Fehlen eines offiziellen Einspruchs zum Zeitpunkt der Beschlussfassung. 

3. Eine Frage gilt als substanziell, wenn eine Vertragspartei sie für substanziell hält. 

Artikel 7 

Streitbeilegung 

Die Bestimmungen über die Beilegung von Streitigkeiten in Teil VIII des Übereinkommens von 1995 gelten sinngemäß 
für alle Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens, 
unabhängig davon, ob sie auch Vertragsparteien des Übereinkommens von 1995 sind oder nicht. 

Artikel 8 

Nichtvertragsparteien 

1. Die Vertragsparteien ermutigen Nichtvertragsparteien dieses Übereinkommens, Maßnahmen zu ergreifen, die mit 
diesem Übereinkommen vereinbar sind. 

2. Die Vertragsparteien ergreifen Maßnahmen im Einklang mit dem Völkerrecht, um die zum Führen der Flagge von 
Nichtvertragsparteien berechtigten Schiffe von Tätigkeiten abzuhalten, die einer wirksamen Durchführung dieses 
Übereinkommens entgegenstehen. 

Artikel 9 

Unterschrift 

1. Dieses Übereinkommen liegt ab dem 3. Oktober 2018 für Kanada, die Volksrepublik China, das Königreich 
Dänemark für die Färöer Inseln und Grönland, Island, Japan, die Republik Korea, das Königreich Norwegen, die 
Russische Föderation, die Vereinigten Staaten von Amerika und die Europäische Union in Ilulissat zur Unterzeichnung 
auf und bleibt 12 Monate nach diesem Datum für die Unterzeichnung offen. 

2. Die Unterzeichner dieses Übereinkommens können dieses jederzeit ratifizieren, annehmen oder genehmigen. 
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Artikel 10 

Beitritt 

1. Für die in Artikel 9 Absatz 1 genannten Staaten, die dieses Übereinkommen nicht unterzeichnet haben, und für die 
Europäische Union, sofern sie dieses Übereinkommen nicht unterzeichnet hat, steht dieses Übereinkommen jederzeit 
zum Beitritt offen. 

2. Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens können die Vertragsparteien andere Staaten mit einem echten Interesse 
einladen, diesem Übereinkommen beizutreten. 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

1. Dieses Übereinkommen tritt 30 Tage nach dem Datum in Kraft, an dem sämtliche Ratifikations-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden aller in Artikel 9 Absatz 1 aufgeführten Staaten und der Europäischen Union 
beim Verwahrer eingegangen sind. 

2. Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens tritt es für jeden nach Artikel 10 Absatz 2 zum Beitritt eingeladenen 
Staat, der eine Beitrittsurkunde hinterlegt hat, 30 Tage nach Hinterlegung dieser Urkunde in Kraft. 

Artikel 12 

Rücktritt 

Eine Vertragspartei kann jederzeit von diesem Übereinkommen zurücktreten, indem sie dem Verwahrer auf 
diplomatischem Wege eine schriftliche Mitteilung über ihren Rücktritt übermittelt, in der sie den Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens ihres Rücktritts angibt, der mindestens sechs Monate nach dem Zeitpunkt der Notifikation liegt. Der 
Rücktritt von diesem Übereinkommen berührt weder dessen Anwendung unter den übrigen Vertragsparteien noch die 
Pflicht der zurücktretenden Vertragspartei, eine Verpflichtung aus diesem Übereinkommen zu erfüllen, der sie sonst nach 
dem Völkerrecht unabhängig von diesem Übereinkommen unterliegen würde. 

Artikel 13 

Geltungsdauer des Übereinkommens 

1. Dieses Übereinkommen bleibt zunächst für einen Zeitraum von 16 Jahren nach seinem Inkrafttreten in Kraft. 

2. Nach Ablauf der in Absatz 1 genannten ursprünglichen Frist bleibt dieses Übereinkommen jeweils für weitere 
aufeinanderfolgende Zeiträume von fünf Jahren in Kraft, es sei denn, dass eine Vertragspartei 

a)  auf der letzten Tagung der Vertragsparteien, die vor Ablauf des ursprünglichen Zeitraums oder einer darauf folgenden, 
Verlängerung des Zeitraums stattfindet, einen formellen Einspruch gegen eine Verlängerung dieses Übereinkommens 
einlegt; oder 

b)  beim Verwahrer spätestens sechs Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums schriftlich formellen Einspruch gegen 
eine Verlängerung einlegt. 

3. Die Vertragsparteien sorgen für einen wirksamen Übergang zwischen diesem Übereinkommen und etwaigen neuen 
Übereinkommen über die Einrichtung zusätzlicher regionaler oder subregionaler Fischereiorganisationen oder den 
Abschluss von Vereinbarungen für die Bestandsbewirtschaftung im Übereinkommensgebiet, um gesunde marine 
Ökosysteme zu schützen und die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Fischbestände im Übereinkommensgebiet zu 
gewährleisten. 

Artikel 14 

Verhältnis zu anderen Übereinkünften 

1. Die Vertragsparteien erkennen an, dass sie an ihre Verpflichtungen aus den einschlägigen Bestimmungen des 
Völkerrechts, einschließlich derjenigen, die im Seerechtsübereinkommen und im Übereinkommen von 1995 enthalten 
sind, gebunden sind und bleiben, und erkennen an, wie wichtig es ist, bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen auch 
dann weiter zusammenzuarbeiten, wenn dieses Übereinkommen ausläuft oder gekündigt wird, falls keine Vereinbarung 
über die Einrichtung einer zusätzlichen regionalen oder subregionalen Fischereiorganisation oder zum Abschluss einer 
Vereinbarung für die Bestandsbewirtschaftung im Übereinkommensgebiet erzielt wird. 

2. Dieses Übereinkommen berührt nicht die Standpunkte einer Vertragspartei in Bezug auf ihre Rechte und Pflichten 
aus internationalen Übereinkünften und ihre Standpunkte in Bezug auf Fragen des Seerechts, einschließlich der 
Standpunkte in Bezug auf die Ausübung von Rechten und der Gerichtsbarkeit im Nordpolarmeer. 
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3. Dieses Übereinkommen berührt nicht die Rechte, die Gerichtsbarkeit und die Pflichten einer Vertragspartei nach 
den einschlägigen völkerrechtlichen Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens oder des Übereinkommens von 1995, 
einschließlich des Rechts, die Aufnahme von Verhandlungen über die Einrichtung einer oder mehrerer zusätzlicher 
regionaler oder subregionaler Fischereiorganisationen oder den Abschluss zusätzlicher Vereinbarungen für das 
Übereinkommensgebiet vorzuschlagen. 

4. Diese Vereinbarung ändert nicht die Rechte und Pflichten einer Vertragspartei, die sich aus anderen, mit diesem 
Übereinkommen vereinbaren Übereinkünften ergeben und die andere Vertragsparteien nicht daran hindern, ihre Rechte 
im Rahmen dieses Übereinkommens wahrzunehmen oder ihre Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen zu erfüllen. 
Dieses Übereinkommen darf die Rolle und das Mandat eines bestehenden internationalen Mechanismus für die Bestands
bewirtschaftung weder untergraben noch beeinträchtigen. 

Artikel 15 

Verwahrer 

1. Die Regierung Kanadas ist Verwahrer dieses Übereinkommens. 

2. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer hinterlegt. 

3. Der Verwahrer unterrichtet alle Unterzeichner und alle Vertragsparteien über die Hinterlegung aller Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden und übt die sonstigen im Wiener Übereinkommen von 1969 über 
das Recht der Verträge vorgesehenen Aufgaben aus. 

Geschehen zu Ilulissat am dritten Oktober zweitausendachtzehn in einer Urschrift in chinesischer, englischer, 
französischer und russischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.  
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VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/408 DES RATES 

vom 14. März 2019 

zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine 

untergraben oder bedrohen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts 
von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder 
bedrohen (1), insbesondere auf Artikel 14 Absätze 1, 3 und 4, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 17. März 2014 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 angenommen. 

(2)  Aufgrund einer Überprüfung durch den Rat sollten die Angaben zu einigen Personen und Einrichtungen in 
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 geändert und sollte der Eintrag zu einer verstorbenen Person 
entfernt werden. 

(3)  Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 14. März 2019. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. CIAMBA  
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ANHANG 

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 wird wie folgt geändert:  

1. Der Eintrag zu folgender Person wird gestrichen:  

96. Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO.  

2. Die Einträge zu den nachstehend aufgeführten Personen und Einrichtungen werden durch die folgenden Einträge 
ersetzt: 

Personen  

Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

„19. Aleksandr 
Viktorovich VITKO 

(Александр 
Викторович ВИТКО) 

Geburtsdatum: 13.9.1961 

Geburtsort: Vitebsk 
(Belarussische SSR) 

Ehemaliger Befehlshaber der Schwarzmeerflotte, Admi
ral. Stellvertretender Oberbefehlshaber der russischen 
Marine. 

Kommandiert russische Streitkräfte, die souveränes Ho
heitsgebiet der Ukraine besetzt haben. 

17.3.2014 

22. Dmitry Olegovich 
ROGOZIN 

(Дмитрий Олегович 
РОГОЗИН) 

Geburtsdatum: 
21.12.1963 

Geburtsort: Moskau 

Ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident der Russi
schen Föderation. Hat öffentlich zur Annektierung der 
Krim aufgerufen. 

Seit 2018 Generaldirektor in einem Staatsunternehmen. 

21.3.2014 

31. Valery Kirillovich 
MEDVEDEV 

(Валерий 
Кириллович 
МЕДВЕДЕВ) 

Valeriy Kyrylovych 
MEDVEDIEV 

(Валерiй Кирилович 
МЕДВЕДЄВ) 

Geburtsdatum: 21.8.1946 

Geburtsort: Shmakovka, 
Region Primorsky 

Ehemaliger Leiter der Wahlkommission von Sewastopol 
(bis zum 26. Mai 2017). Verantwortlich für die adminis
trative Durchführung des Krim-‚Referendums‘. Nach 
dem russischen System verantwortlich für die Unter
zeichnung der Ergebnisse des ‚Referendums‘. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

21.3.2014 

35. Oleg Yevgenyvich 
BELAVENTSEV 

(Олег Евгеньевич 
БЕЛАВЕНЦЕВ) 

Geburtsdatum: 15.9.1949 

Geburtsort: Moskau 

Ehemaliger generalbevollmächtigter Vertreter des Präsi
denten der Russischen Föderation im sogenannten ‚Fö
derationskreis Krim‘, verantwortlich für die Wahrneh
mung der konstitutionellen Vorrechte des russischen 
Staatsoberhaupts im Hoheitsgebiet der annektierten Au
tonomen Republik Krim. Ehemaliges nicht ständiges 
Mitglied des Sicherheitsrates der Russischen Föderation. 

Ehemaliger generalbevollmächtigter Vertreter des Präsi
denten der Russischen Föderation im Föderationskreis 
Nordkaukasus (bis Juni 2018). 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

29.4.2014 

36. Oleg Genrikhovich 
SAVELYEV 

(Олег Генрихович 
САВЕЛЬЕВ) 

Geburtsdatum: 
27.10.1965 

Geburtsort: Leningrad 

Ehemaliger Minister für Krim-Angelegenheiten. Verant
wortlich für die Integration der annektierten Autono
men Republik Krim in die Russische Föderation. 

Ehemaliger stellvertretender Stabschef der russischen Re
gierung, verantwortlich für die Arbeitsorganisation der 
Regierungskommission für die sozioökonomische Ent
wicklung der sogenannten ‚Republik Krim‘. 

Personalchef des Rechnungshofs der Russischen Födera
tion. 

29.4.2014 
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Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

46. Denys 
Volodymyrovych 
PUSHYLIN (Денис 
Володимирович 
ПУШИЛIН), 

Denis Vladimirovich 
PUSHILIN (Денис 
Владимирович 
ПУШИЛИН) 

Geburtsdatum: 9.5.1981 
oder 9.5.1982 

Geburtsort: Makiivka 
(Oblast Donezk) 

Einer der Anführer der ‚Volksrepublik Donezk‘. Beteiligt 
an der Einnahme und Besetzung der Regionalverwal
tung in Donezk im Jahr 2014. Bis 4. September 2015 
sogenannter ‚Stellvertretender Vorsitzender‘ des ‚Volksra
tes‘ der sogenannten ‚Volksrepublik Donezk‘. Seit dem 
4. September 2015 ‚Vorsitzender‘ des ‚Volksrates der 
Volksrepublik Donezk‘. Sogenanntes ‚amtierendes Ober
haupt der Volksrepublik Donezk‘ nach dem 7. Septem
ber 2018. Sogenanntes ‚Oberhaupt der Volksrepublik 
Donezk‘ nach den sogenannten Wahlen vom 11. No
vember 2018. 

29.4.2014 

55. Igor Nikolaevich 
BEZLER (alias Bes 
(Teufel)) 

(Игорь Николаевич 
БЕЗЛЕР) 

Ihor Mykolayovych 
BEZLER 

(Iгор Миколайович 
БЕЗЛЕР) 

Geburtsdatum: 
30.12.1965 

Geburtsort: Simferopol, 
Krim 

Einer der ehemaligen Anführer der selbst ernannten Mi
lizen von Horliwka. Übernahm die Kontrolle des Amts
gebäudes des ukrainischen Sicherheitsdienstes im Do
nezkbecken und besetzte später die Bezirksstelle des 
Innenministeriums in der Stadt Horliwka. Hat Verbin
dungen zu Igor Strelkov/Girkin, unter dessen Kom
mando er an der Ermordung des Mitglieds des Stadtrates 
von Horliwka, Volodymyr Rybak, beteiligt war. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

12.5.2014 

83. Ekaterina Yurievna 
GUBAREVA 

(Екатерина Юрьевна 
ГУБАРЕВА), 

Kateryna Yuriyivna 
GUBARIEVA 
(HUBARIEVA) 

(Катерина Юрiївна 
ГУБАРЄВА) 

Geburtsdatum: 5.7.1983 
oder 10.3.1983 

Geburtsort: Kakhovka 
(Oblast Kherson) 

Ehemalige sogenannte ‚Ministerin für auswärtige Angele
genheiten‘; in dieser Eigenschaft war sie für die Verteidi
gung der sogenannten ‚Volksrepublik Donezk‘ verant
wortlich und hat so die territoriale Unversehrtheit, 
Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergra
ben. Durch die Übernahme und Ausübung ihres Amtes 
hat sie somit Handlungen und politische Maßnahmen 
unterstützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben. Un
terstützt weiterhin aktiv die Handlungen und politischen 
Vorstellungen der Separatisten. 

Ehemaliges Mitglied des sogenannten ‚Volksrates‘ der 
‚Volksrepublik Donezk‘ (bis November 2018). 

25.7.2014 

89. Oksana TCHIGRINA, 

Oksana 
Aleksandrovna 
CHIGRINA 
(CHYHRYNA) 

(Оксана 
Александровна 
ЧИГРИНА) 

Geburtsdatum: 
möglicherweise 
23.7.1981 

Ehemalige Sprecherin der sogenannten ‚Regierung‘ der 
sogenannten ‚Volksrepublik Lugansk‘, die Erklärungen 
abgegeben hat zur Rechtfertigung u. a. des Abschusses 
eines ukrainischen Militärflugzeugs sowie von Geisel
nahmen und Kampfhandlungen der illegalen bewaffne
ten Gruppen, die dazu geführt haben, dass die territo
riale Unversehrtheit, Souveränität und Einheit der 
Ukraine untergraben wurden. 

Ehemalige Sprecherin des Pressedienstes der LNR. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

30.7.2014 

91. Sergey Vadimovich 
ABISOV 

(Сергей Вадимович 
АБИСОВ) 

Sergiy (Serhiy) 
Vadymovych ABISOV 

(Сергiй Вадимович 
АБIСОВ) 

Geburtsdatum: 
27.11.1967 

Geburtsort: Simferopol, 
Krim 

Durch die Annahme seiner Ernennung zum sogenann
ten ‚Innenminister der Republik Krim‘ durch den russi
schen Präsidenten (Dekret Nr. 301) am 5. Mai 2014 
und durch seine Handlungen als sogenannter ‚Innenmi
nister‘ hat er die territoriale Unversehrtheit, Souveränität 
und Einheit der Ukraine untergraben. 

Im Juni 2018 als sogenannter ‚Innenminister der Repu
blik Krim‘ entlassen. 

30.7.2014 
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97. Vladimir Petrovich 
KONONOV (alias 
‚Zar‘) 

(Владимир Петровнч 
КОНОНОВ) 

Volodymyr 
Petrovych KONONOV 

(Володимир 
Петрович КОНОНОВ) 

Geburtsdatum: 
14.10.1974 

Geburtsort: Gorsky 
(Oblast Lugansk) 

Seit dem 14. August 2014 Nachfolger von Igor Strel
kov/Girkin als sogenannter ‚Verteidigungsminister‘ der 
‚Volksrepublik Donezk‘. Seit April 2014 hat er Berichten 
zufolge eine Division separatistischer Kämpfer in Do
nezk angeführt und hat angekündigt, die strategische 
Aufgabe, die militärische Aggression der Ukraine abzu
wehren, zu erfüllen. Kononov hat daher Handlungen 
und politische Maßnahmen unterstützt, die die territo
riale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit 
der Ukraine untergraben. 

Als sogenannter ‚Verteidigungsminister‘ im September 
2018 entlassen. 

12.9.2014 

102. Andrei Nikolaevich 
RODKIN 

(Андрей Николаевич 
РОДКИН) 

Geburtsdatum: 23.9.1976 

Geburtsort: Moskau 

Ehemaliger Vertreter der sogenannten ‚Volksrepublik 
Donezk‘ in Moskau. In seinen Stellungnahmen erwähnte 
er unter anderem, dass die Milizen zu einem Guerilla
krieg bereit seien und dass sie Waffensysteme der ukra
inischen Streitkräfte beschlagnahmt hätten. Er hat daher 
Handlungen und politische Maßnahmen unterstützt, die 
die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unab
hängigkeit der Ukraine untergraben. 

Einer der ehemaligen Anführer der ‚Freiwilligenunion 
des Donezk-Beckens‘. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

12.9.2014 

103. Aleksandr 
Akimovich 
KARAMAN 

(Александр 
Акимович 
КАРАМАН), 

Alexandru 
CARAMAN 

Geburtsdatum: 26.7.1956 

Geburtsort: Cioburciu, 
Bezirk Slobozia, jetzt 
Republik Moldau 

Ehemaliger sogenannter ‚stellvertretender Ministerpräsi
dent für soziale Angelegenheiten‘ der ‚Volksrepublik Do
nezk‘. Steht in Verbindung mit Vladimir Antyufeyev, der 
für die separatistischen ‚staatlichen‘ Aktivitäten der soge
nannten ‚Regierung der Volksrepublik Donezk‘ verant
wortlich war. Er hat daher Handlungen und politische 
Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Unversehrt
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine un
tergraben. Ist ein Protegé des ehemaligen stellvertreten
den russischen Ministerpräsidenten Dmitry Rogozin. 
Ehemaliger Leiter der ‚Verwaltung des Ministerrates‘ der 
‚Volksrepublik Donezk‘. 

Bis März 2017 sogenannter ‚Bevollmächtigter Vertreter 
des Präsidenten‘ der sogenannten ‚Transnistrischen Mol
dauischen Republik‘ bei der russischen Föderation. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

12.9.2014 

120. Sergey Yurievich 
KOZYAKOV 

(Сергей Юрьевич 
КОЗЬЯКОВ) 

Serhiy Yuriyovych 
KOZYAKOV 

(Сергiй Юрiйович 
КОЗЬЯКОВ) 

Geburtsdatum: 29.9.1982 
oder 23.9.1982 

Als ehemaliger sogenannter ‚Leiter der zentralen Wahl
kommission von Lugansk‘ war er verantwortlich für die 
Organisation der sogenannten ‚Wahlen‘ vom 2. Novem
ber 2014 in der ‚Volksrepublik Lugansk‘. Diese ‚Wahlen‘ 
verstießen gegen ukrainisches Recht und waren daher 
rechtswidrig. Von Oktober 2015 bis Dezember 2017 
sogenannter ‚Justizminister‘ der ‚Volksrepublik Lugansk‘. 

Durch die Übernahme und Ausübung dieser Ämter und 
die Organisation der rechtswidrigen ‚Wahlen‘ hat er da
her aktiv Handlungen und politische Maßnahmen unter
stützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität 
und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und die 
Ukraine weiter destabilisieren. 

Unterstützt und legitimiert weiterhin separatistische po
litische Maßnahmen in Zusammenarbeit mit separatisti
schen Behörden. 

29.11.2014 
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122. Larisa Leonidovna 
AIRAPETYAN (alias 
Larysa AYRAPETYAN, 
Larisa AIRAPETYAN 
oder Larysa 
AIRAPETYAN) 

(Лариса Леонидовна 
АЙРАПЕТЯН) 

(Лариса Леонiдiвна 
АЙРАПЕТЯН) 

Geburtsdatum: 21.2.1970 Ehemalige sogenannte ‚Gesundheitsministerin‘ der soge
nannten ‚Volksrepublik Lugansk‘. Kandidierte bei den so
genannten ‚Wahlen‘ vom 2. November 2014 für das 
Amt des ‚Oberhaupts‘ der sogenannten ‚Volksrepublik 
Lugansk‘. 

Diese ‚Wahlen‘ verstießen gegen ukrainisches Recht und 
waren daher rechtswidrig. 

Durch die Übernahme und Ausübung ihres Amtes und 
die förmliche Teilnahme an den rechtswidrigen ‚Wahlen‘ 
als Kandidatin hat sie somit aktiv Handlungen und poli
tische Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Un
versehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukra
ine untergraben und die Ukraine weiter destabilisieren. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

29.11.2014 

129. Yevgeniy 
Eduardovich 
MIKHAYLOV (alias 
Yevhen Eduardovych 
MYCHAYLOV) 

(Евгений Эдуардович 
МИХАЙЛОВ) 

(Євген Едуардович 
МИХАЙЛОВ) 

Geburtsdatum: 17.3.1963 

Geburtsort: Arkhangelsk 

Ehemaliger sogenannter ‚Minister des Ministerrates‘ (Lei
ter der Verwaltung von Regierungsangelegenheiten) der 
‚Volksrepublik Donezk‘. 

Durch die Übernahme und Ausübung seines Amtes hat 
er somit aktiv Handlungen und politische Maßnahmen 
unterstützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und 
die Ukraine weiter destabilisieren. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

29.11.2014 

132. Vladyslav 
Mykolayovych 
DEYNEGO (alias 
Vladislav 
Nikolayevich 
DEYNEGO) 

(Владислав 
Миколайович 
ДЕЙНЕГО) 

(Владислав 
Николаевич 
ДЕЙНЕГО) 

Geburtsdatum: 12.3.1964 

Geburtsort: Geburtsort: 
Romny, Oblast Sumy 

Ромны, Сумская область 

Ehemaliger ‚Stellvertretender Leiter‘ des ‚Volksrates‘ der 
‚Volksrepublik Lugansk‘. 

Durch die Übernahme und Ausübung seines Amtes hat 
er somit aktiv Handlungen und politische Maßnahmen 
unterstützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und 
die Ukraine weiter destabilisieren. 

Derzeit sogenannter ‚amtierender Minister für auswär
tige Angelegenheiten‘ der sogenannten ‚Volksrepublik 
Lugansk‘. 

29.11.2014 

138. Alexandr Vasilievich 
SHUBIN 

(Александр 
Васильевич ШУБИН) 

Geburtsdatum: 20.5.1972 
oder 30.5.1972 

Geburtsort: Lugansk 

Ehemaliger sogenannter ‚Justizminister‘ der unrechtmä
ßigen sogenannten ‚Volksrepublik Lugansk‘. Ehemaliger 
Vorsitzender der ‚zentralen Wahlkommission‘ der soge
nannten ‚Volksrepublik Lugansk‘. 

Durch die Übernahme und Ausübung seines Amtes hat 
er somit aktiv Handlungen und politische Maßnahmen 
unterstützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und 
die Ukraine weiter destabilisieren. 

Im Juni 2018 als Vorsitzender der ‚zentralen Wahlkom
mission‘ der sogenannten ‚Volksrepublik Lugansk‘ entlas
sen. 

16.2.2015 
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142. Aleksandr Yurievich 
TIMOFEEV 

(Александр Юрьевич 
ТИМОФЕЕВ) 

Oleksandr 
Yuriyovych 
TYMOFEYEV 

(Олександр 
Юрiйович 
ТИМОФЕЄВ) 

Geburtsdatum: 15.5.1971 

Geburtsort: 
Nevinnomyssk, Kreis 
Stavropol 

Невинномысск, 
Ставропольский край 

Ehemaliger sogenannter ‚Minister für Finanzen und 
Steuern‘ der ‚Volksrepublik Donezk‘. 

Durch die Übernahme und Ausübung seines Amtes hat 
er somit aktiv Handlungen und politische Maßnahmen 
unterstützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und 
die Ukraine weiter destabilisieren. 

Als sogenannter ‚Minister für Finanzen und Steuern‘ im 
September 2018 entlassen. 

16.2.2015 

149. Andrei Valeryevich 
KARTAPOLOV 

(Андрей Валерьевич 
КАРТAПOЛOВ) 

Geburtsdatum: 9.11.1963 

Geburtsort: Deutsche 
Demokratische Republik 

Ehemaliger Befehlshaber des Militärbezirks West. Ehe
maliger Direktor der Hauptabteilung Operationen und 
stellvertretender Leiter des Generalstabs der Streitkräfte 
der Russischen Föderation. Aktiv an der Gestaltung und 
der Umsetzung der Militärkampagne der russischen 
Streitkräfte in der Ukraine beteiligt. 

Gemäß der Tätigkeitsbeschreibung des Generalstabs war 
er durch die Ausübung operativer Kontrolle über die 
Streitkräfte aktiv an der Gestaltung und der Umsetzung 
der Politik der russischen Regierung beteiligt, die die ter
ritoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängig
keit der Ukraine bedroht. 

Stellvertretender Verteidigungsminister seit Juli 2018. 

16.2.2015“  

Einrichtungen  

Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

„4. Sogenannte 
‚Volksrepublik 
Donezk‘ 

‚Донецкая народная 
республика‘ 

‚Donétskaya 
naródnaya 
respúblika‘ 

Offizielle Informationen: 

https://dnr-online.ru/ 

http://smdnr.ru/ 

https://dnrsovet.su/ 

https://denis-pushilin.ru/ 

Die sogenannte ‚Volksrepublik Donezk‘ wurde am 7. 
April 2014 ausgerufen. 

Verantwortlich für die Organisation des rechtswidrigen 
Referendums vom 11. Mai 2014. Unabhängigkeitserklä
rung vom 12. Mai 2014. 

Am 24. Mai 2014 unterzeichneten die sogenannten 
‚Volksrepubliken‘ Donezk und Lugansk ein Abkommen 
über die Gründung des ‚Föderalen Staates Noworossija‘. 

Dies verstößt gegen das ukrainische Verfassungsrecht 
und damit gegen das Völkerrecht und trägt somit zur 
Untergrabung der territorialen Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine bei. 

Ist auch an der Rekrutierung illegaler bewaffneter sepa
ratistischer Gruppen beteiligt und bedroht somit die Sta
bilität und Sicherheit der Ukraine. 

25.7.2014 

5. Sogenannter 
‚Föderaler Staat 
Noworossija‘ 

‚Федеративное 
государство 
Новороссия‘ 

‚Federativnoye 
Gosudarstvo 
Novorossiya‘ 

Offizielle 
Pressemitteilungen: 

http://novopressa.ru/ 

http://novorossia-tv.ru/ 

http://novorossia.today/ 

http://novorossiia.ru/ 

https://www. 
novorosinform.org/ 

Am 24. Mai 2014 unterzeichneten die sogenannten 
‚Volksrepubliken‘ Donezk und Lugansk ein Abkommen 
über die Gründung des nicht anerkannten ‚Föderalen 
Staates Noworossija‘. 

Dies verstößt gegen das ukrainische Verfassungsrecht 
und damit gegen das Völkerrecht und bedroht somit die 
territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhän
gigkeit der Ukraine. 

25.7.2014 
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24. Republik Donezk 
(Öffentliche 
Organisation) 

Донецкая республика 

Offizielle Informationen: 

http://oddr.info/ 

Öffentliche ‚Organisation‘, die Kandidaten für die soge
nannten ‚Wahlen‘ in der sogenannten ‚Volksrepublik Do
nezk‘ vom 2. November 2014 und 11. November 2018 
aufstellte. Diese ‚Wahlen‘ verstießen gegen ukrainisches 
Recht und waren daher rechtswidrig. 

Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmäßigen 
‚Wahlen‘ hat sie daher aktiv Handlungen und politische 
Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Unversehrt
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine un
tergraben und die Ukraine weiter destabilisieren. Stand 
nach ihrer Gründung durch Andriy PURGIN unter der 
Leitung von Alexander ZAKHARCHENKO. Nominierte 
2018 Denis PUSHYLIN als Kandidaten für die Funktion 
des ‚Oberhaupts‘ der sogenannten ‚Volksrepublik Do
nezk‘. 

29.11.2014 

25. Frieden für die 
Region Lugansk (Mir 
Luganschine) 

Мир Луганщине 

https://mir-lug.info/ Öffentliche ‚Organisation‘, die Kandidaten für die soge
nannten ‚Wahlen‘ in der sogenannten ‚Volksrepublik Lu
gansk‘ vom 2. November 2014 und 11. November 
2018 aufstellte. Diese ‚Wahlen‘ verstießen gegen ukraini
sches Recht und waren daher rechtswidrig. 

Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmäßigen 
‚Wahlen‘ hat sie daher aktiv Handlungen und politische 
Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Unversehrt
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine un
tergraben und die Ukraine weiter destabilisieren. 

29.11.2014 

26. Freies Donbass (‚Free 
Donbass‘ alias ‚Free 
Donbas‘, ‚Svobodny 
Donbass‘) 

Свободньιй Донбасс 

http://www.odsd.ru/ Öffentliche ‚Organisation‘, die Kandidaten für die soge
nannten ‚Wahlen‘ in der sogenannten ‚Volksrepublik Do
nezk‘ vom 2. November 2014 und 11. November 2018 
aufstellte. Diese ‚Wahlen‘ verstoßen gegen ukrainisches 
Recht und sind daher unrechtmäßig. 

Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmäßigen 
‚Wahlen‘ hat sie daher aktiv Handlungen und politische 
Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Unversehrt
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine un
tergraben und die Ukraine weiter destabilisieren. 

29.11.2014 

28. Wirtschaftsunion 
Lugansk (Luganskiy 
Ekonomicheskiy 
Soyuz) 

Луганский 
экономический союз 

Offizielle Informationen: 

https://nslnr.su/about/ 
obshchestvennye- 
organizatsii/337/ 

https://vk. 
com/public97306393 

‚Gesellschaftliche Organisation‘, die Kandidaten für die 
unrechtmäßigen sogenannten ‚Wahlen‘ in der sogenann
ten ‚Volksrepublik Lugansk‘ vom 2. November 2014 
und 11. November 2018 aufstellte. Nominierte 2014 ei
nen Kandidaten, Oleg AKIMOV, für die Funktion des 
‚Oberhaupts‘ der sogenannten ‚Volksrepublik Lugansk‘; 
2018 nominierte sie ihn als Mitglied des sogenannten 
‚Volksrates der Volksrepublik Lugansk‘. Diese ‚Wahlen‘ 
verstießen gegen ukrainisches Recht und waren daher 
rechtswidrig. 

Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmäßigen 
‚Wahlen‘ hat sie daher aktiv Handlungen und politische 
Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Unversehrt
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine un
tergraben und die Ukraine weiter destabilisieren. 

29.11.2014“    

15.3.2019 L 73/15 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

http://oddr.info/
https://mir-lug.info/
http://www.odsd.ru/
https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/
https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/
https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/
https://vk.com/public97306393
https://vk.com/public97306393


DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/409 DES RATES 

vom 14. März 2019 

zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine 

untergraben oder bedrohen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts 
von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder 
bedrohen (1), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 17. März 2014 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 erlassen. 

(2)  In Anbetracht der Gewaltanwendung durch die Russische Föderation, die am 25. November 2018 in der Straße 
von Kertsch in die Festnahme ukrainischer Soldaten und die Aufbringung von Schiffen mündete, die eine 
Verletzung des Völkerrechts sowie der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit der Ukraine darstellen, 
vertritt der Rat die Auffassung, dass weitere acht Personen auf die Liste der Personen, Einrichtungen und 
Organisationen gesetzt werden sollten, die gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 restriktiven 
Maßnahmen unterliegen. 

(3)  Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieser Verordnung genannten Personen werden in die Liste in Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 269/2014 aufgenommen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 14. März 2019. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. CIAMBA  
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ANHANG 

Die nachstehenden Personen werden in die Liste der Personen in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 
aufgenommen:  

Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

„176. Sergey Nikolayevich 
STANKEVICH 

(Сергей Николаевич 
СТАНКЕВИЧ) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 27.1.1963 

Leiter der Grenzsicherungsabteilung des Inlandsgeheim
dienstes der Russischen Föderation für die ‚Republik 
Krim und Sewastopol‘, Konteradmiral. In dieser Eigen
schaft war er verantwortlich für das Vorgehen der Flotte 
der Küstenwache der Russischen Föderation gegen die 
Ukraine am 25. November 2018, die ukrainische Schiffe 
daran gehindert haben, ihre Küste am Asowschen Meer 
anzulaufen, und somit die territoriale Unversehrtheit 
und Souveränität und die Sicherheit der Ukraine sowie 
deren Sicherheit durch die Einschränkung der Mobilität 
und Einsatzfähigkeit ukrainischer Marineschiffe unter
graben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 

177. Andrey Borisovich 
SHEIN 

(Андрей Борисович 
ШЕИН) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 10.6.1971 

Stellvertretender Leiter der Grenzsicherungsabteilung – 
Leiter der Einheit der Küstenwache des Inlandsgeheim
dienstes der Russischen Föderation für die ‚Republik 
Krim und Sewastopol‘. In dieser Eigenschaft nahm er an 
den Einsätzen gegen ukrainische Schiffe und ihre Besat
zung beim Vorgehen der Russischen Föderation gegen 
die Ukraine am 25. November 2018 teil, die ukrainische 
Schiffe daran gehindert haben, ihre Küste am Asow
schen Meer anzulaufen, und somit die territoriale Un
versehrtheit und Souveränität und die Sicherheit der 
Ukraine durch Einschränkung der Mobilität und Einsatz
fähigkeit ukrainischer Marineschiffe untergraben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 

178. Aleksey 
Mikhailovich 
SALYAEV 

Aleksey 
Mikhailovich 
SALYAYEV 

Oleksii 
Mykhailovych 
SALIAIEV 

(Алексей 
Михайлович САЛЯЕВ, 
Олексій Михайлович 
САЛЯЄВ) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 22.8.1978 

Befehlshabender Offizier des Grenzpatrouillenschiffs 
‚Don‘ (Schiffskennung 353) des Grenzschutzes des In
landsgeheimdienstes der Russischen Föderation. Er hatte 
den Befehl über das Schiff, das sich aktiv am Vorgehen 
der Russischen Föderation gegen ukrainische Schiffe und 
ihre Besatzung am 25. November 2018. Diese Handlun
gen haben ukrainische Schiffe daran gehindert, ihre 
Küste am Asowschen Meer anzulaufen, und somit die 
territoriale Unversehrtheit und Souveränität und die Si
cherheit der Ukraine durch Einschränkung der Mobilität 
und Einsatzfähigkeit ukrainischer Marineschiffe unter
graben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 
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Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

179. Andrei SHIPITSIN / 
SHYPITSIN 

(Андрей ШИПИЦИН / 
ШИПІЦИН) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 
25.12.1969 

Befehlshabender Offizier des Grenzpatrouillenschiffs 
‚Izumrud‘ des Grenzschutzes des Inlandsgeheimdienstes 
der Russischen Föderation. Er hatte den Befehl über das 
Schiff, das sich aktiv am Vorgehen der Russischen Föde
ration gegen ukrainische Schiffe und ihre Besatzung am 
25. November 2018 beteiligte, die ukrainische Schiffe 
daran gehindert haben, ihre Küste am Asowschen Meer 
anzulaufen, und somit die territoriale Unversehrtheit 
und Souveränität und die Sicherheit der Ukraine durch 
Einschränkung der Mobilität und Einsatzfähigkeit ukrai
nischer Marineschiffe untergraben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 

180. Aleksey 
Vladimirovich 
SHATOKHIN / Oleksii 
Volodymyrovich 
SHATOKHIN 

(Алексей 
Владимирович 
ШАТОХИН / Олексій 
Володимирович 
ШАТОХІН) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 26.1.1971 

Dienststellenleiter des Kontrollpunkts von Kertsch für 
die ‚Republik Krim und Sewastopol‘ des Inlandsgeheim
dienstes der Russischen Föderation. Er nahm an den Ein
sätzen gegen ukrainische Schiffe während des Vorgehens 
der Russischen Föderation gegen ukrainische Schiffe und 
ihre Besatzung am 25. November 2018 teil, die ukraini
sche Schiffe daran gehindert haben, ihre Küste am 
Asowschen Meer anzulaufen, und somit die territoriale 
Unversehrtheit und Souveränität und die Sicherheit der 
Ukraine durch Einschränkung der Mobilität und Einsatz
fähigkeit ukrainischer Marineschiffe untergraben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 

181. Ruslan 
Alexandrovich 
ROMASHKІN 

(Руслан 
Александрович 
РОМАШКИН) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 15.6.1976 

Dienststellenleiter des Kontrollpunkts in der ‚Republik 
Krim und Sewastopol‘ des Inlandsgeheimdienstes der 
Russischen Föderation. In dieser Eigenschaft war er für 
die Koordinierung des Vorgehens der Streitkräfte der 
Russischen Föderation gegen ukrainische Schiffe und 
ihre Besatzung am 25. November 2018 verantwortlich, 
die ukrainische Schiffe daran gehindert haben, ihre 
Küste am Asowschen Meer anzulaufen, und somit die 
territoriale Unversehrtheit und Souveränität und die Si
cherheit der Ukraine durch Einschränkung der Mobilität 
und Einsatzfähigkeit ukrainischer Marineschiffe unter
graben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 

182. Sergey Alekseevich 
SHCHERBAKOV 

(Сергей Алексеевич 
ЩЕРБАКОВ; Сергій 
Олексійович 
ЩЕРБАКОВ) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 2.11.1986 

Befehlshabender Offizier des U-Boot-Abwehrschiffs 
‚Suzdalets‘ der Schwarzmeerflotte der Russischen Föde
ration. Er hatte den Befehl über das Schiff, das am Vor
gehen der Russischen Föderation gegen ukrainische 
Schiffe und ihre Besatzung am 25. November 2018 be
teiligt war und sich aktiv an der Blockade des Reedesch
leppers ‚Yani Kapu‘ und der Aufbringung des Kanonen
boots ‚Nikopol‘ beteiligte. Diese Handlungen haben 
ukrainische Schiffe daran gehindert, ihre Küste am 
Asowschen Meer anzulaufen, und somit die territoriale 
Unversehrtheit und Souveränität und die Sicherheit der 
Ukraine durch Einschränkung der Mobilität und Einsatz
fähigkeit ukrainischer Marineschiffe untergraben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 
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Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

183. Aleksandr 
Vladimirovich 
DVORNIKOV 

(Александр 
Владимирович 
ДВОРНИКОВ) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 22.8.1961 

Geburtsort: Ussuriysk, 
Primorskiy Krai, Russian 
Federation 

Kommandant des südlichen Militärdistrikts der russi
schen Streitkräfte, Generaloberst und verantwortlich für 
die Streitkräfte in der Region, einschließlich der rechts
widrig annektierten Krim und Sewastopol. In dieser Ei
genschaft war er verantwortlich für Handlungen der 
Schwarzmeer-Flotte und anderer Streitkräfte der Russi
schen Föderation gegen die Ukraine am 25. November 
2018, die ukrainische Schiffe daran gehindert haben, 
ihre Küste am Asowschen Meer anzulaufen, und somit 
die territoriale Unversehrtheit und Souveränität und die 
Sicherheit der Ukraine durch Einschränkung der Mobili
tät und Einsatzfähigkeit ukrainischer Marineschiffe un
tergraben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019“   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/410 DER KOMMISSION 

vom 29. November 2018 

zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Einzelheiten und die 
Struktur der Angaben, die der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde nach der Richtlinie (EU) 
2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates von den zuständigen Behörden im Bereich 

Zahlungsdienste zu übermitteln sind 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (1), insbesondere auf Artikel 15 
Absatz 5 Unterabsatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) obliegt es gemäß der Richtlinie (EU) 2015/2366, ein 
elektronisches zentrales Register einzurichten und zu betreiben, das eine Auflistung aller Zahlungsinstitute und E- 
Geld-Institute sowie ihrer jeweiligen Agenten und Zweigniederlassungen enthält. Für diese Zwecke ist es 
erforderlich, dass die zuständigen Behörden der EBA Einzelheiten übermitteln, die es Zahlungsdienstnutzern und 
anderen interessierten Parteien ermöglichen, jedes im Register eingetragene Unternehmen und das Gebiet, in dem 
dieses Unternehmen Tätigkeiten ausübt oder auszuüben beabsichtigt, klar und eindeutig zu identifizieren. Die 
Zahlungsdienstnutzer sollten auch in der Lage sein, die von diesen Unternehmen erbrachten Zahlungsdienste und 
E-Geld-Dienste zu identifizieren. 

(2)  Das elektronische zentrale Register sollte auch vom Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2015/2366 
ausgenommene Dienstleister umfassen, die eine Tätigkeit im Sinne von Artikel 3 Buchstabe k Ziffern i und ii 
sowie Buchstabe l Ziffern i und ii der genannten Richtlinie ausüben und dies nach Artikel 37 Absatz 2 oder 3 der 
genannten Richtlinie ihrer jeweiligen zuständigen Behörde angezeigt haben. Um eine einheitliche Auslegung und 
Anwendung dieser Bestimmungen in der gesamten Union zu gewährleisten, sollten die in dem Register 
enthaltenen Angaben zu diesen Dienstleistern eine kurze Beschreibung ihrer Tätigkeiten wie von den zuständigen 
Behörden mitgeteilt enthalten, einschließlich Angaben zu dem verwendeten zugrunde liegenden Zahlungsin
strument und einer allgemeinen Beschreibung des erbrachten Dienstes. 

(3)  Damit die Verbraucher die im elektronischen zentralen Register enthaltenen Angaben leicht verstehen können, 
sollten diese Angaben klar und eindeutig dargestellt werden. Die Darstellung der im Register enthaltenen Angaben 
sollte landessprachlichen Besonderheiten Rechnung tragen. 

(4)  Um zu gewährleisten, dass die Angaben einheitlich bereitgestellt werden, sollten die zuständigen Behörden für die 
Übermittlung der Angaben an die EBA ein standardisiertes Format verwenden. 

(5)  Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, den die EBA der Kommission 
vorgelegt hat. 

(6)  Die EBA hat zu diesem Entwurf öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen 
Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlament und des Rates (2) eingesetzten Interessengruppe Bankensektor 
eingeholt — 
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(1) ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35. 
(2) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 



HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Einzelheiten und Format der nach Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/2366 zu 
übermittelnden Angaben 

(1) Für die Zwecke von Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/2366 übermitteln die zuständigen Behörden der 
EBA Angaben nach Maßgabe der Absätze 2 bis 9. 

(2) Für Zahlungsinstitute und ihre Zweigniederlassungen, die Dienste in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Her
kunftsmitgliedstaat erbringen, übermitteln die zuständigen Behörden die in Tabelle 1 des Anhangs genannten 
Einzelheiten in dem in dieser Tabelle vorgegebenen Format. 

(3) Für natürliche oder juristische Personen, denen eine Ausnahme nach Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2015/2366 
gewährt wird, übermitteln die zuständigen Behörden die in Tabelle 2 des Anhangs genannten Einzelheiten in dem in 
dieser Tabelle vorgegebenen Format. 

(4) Für Kontoinformationsdienstleister und ihre Zweigniederlassungen, die Dienste in einem anderen Mitgliedstaat als 
ihrem Herkunftsmitgliedstaat erbringen, übermitteln die zuständigen Behörden die in Tabelle 3 des Anhangs genannten 
Einzelheiten in dem in dieser Tabelle vorgegebenen Format. 

(5) Für E-Geld-Institute und ihre Zweigniederlassungen, die Dienste in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Her
kunftsmitgliedstaat erbringen, übermitteln die zuständigen Behörden die in Tabelle 4 des Anhangs genannten 
Einzelheiten in dem in dieser Tabelle vorgegebenen Format. 

(6) Für juristische Personen, denen eine Ausnahme nach Artikel 9 der Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (3) gewährt wird, übermitteln die zuständigen Behörden die in Tabelle 5 des Anhangs 
genannten Einzelheiten in dem in dieser Tabelle vorgegebenen Format. 

(7) Für Agenten von Zahlungsinstituten, Kontoinformationsdienstleistern und E-Geld-Instituten, die Zahlungsdienste 
in einem Mitgliedstaat erbringen, die Agenten natürlicher oder juristischer Personen, denen eine Ausnahme nach 
Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2015/2366 gewährt wird, und Agenten juristischer Personen, denen eine Ausnahme nach 
Artikel 9 der Richtlinie 2009/110/EG gewährt wird, übermitteln die zuständigen Behörden die in Tabelle 6 des Anhangs 
genannten Einzelheiten in dem in dieser Tabelle vorgegebenen Format. 

(8) Für die in Artikel 2 Absatz 5 Nummern 4 bis 23 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates (4) genannten Institute, die nach nationalem Recht zur Erbringung von Zahlungsdiensten berechtigt sind, 
übermitteln die zuständigen Behörden die in Tabelle 7 des Anhangs genannten Einzelheiten in dem in dieser Tabelle 
vorgegebenen Format. 

(9) Für Dienstleister, die Dienste nach Artikel 3 Buchstabe k Ziffern i und ii sowie Buchstabe l Ziffern i und ii der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 erbringen, übermitteln die zuständigen Behörden die in Tabelle 8 des Anhangs genannten 
Einzelheiten in dem in dieser Tabelle vorgegebenen Format. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
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(3) Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und 
Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung 
der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 

(4) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). 



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 29. November 2018 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

Tabelle 1 — Angaben zu den Zahlungsinstituten 

Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

1 Art der natürlichen 
oder juristischen Per
son 

Vorgegebener Text Vorgegebene Option — „Zahlungsinstitut“ 

2 Name des Zahlungs
instituts 

Text (250 Zeichen) Der offizielle Name des Zahlungsinstituts wird unter Verwendung eines 
der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechische, kyrilli
sche oder lateinische Schrift. Der Name des Instituts wird in der Landes
sprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die Mitgliedstaaten, die 
die griechische oder die kyrillische Schrift verwenden, teilen auch entwe
der eine Transkription des Namens des Instituts in die lateinische Schrift 
oder eine Übersetzung oder einen alternativen Namen des Instituts in ei
ner anderen Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen des Instituts anzugeben. Die einzelnen Namen werden 
durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

3 Firmenname des Zah
lungsinstituts 

Text (250 Zeichen) Der Firmenname des Zahlungsinstituts wird unter Verwendung eines 
der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechische, kyrilli
sche oder lateinische Schrift. Die Mitgliedstaaten, die die griechische 
oder die kyrillische Schrift verwenden, teilen auch entweder eine Tran
skription des Firmennamens des Instituts in die lateinische Schrift oder 
eine Übersetzung oder einen alternativen Firmennamen des Instituts in 
einer anderen Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift basiert. 

Verwendet das Zahlungsinstitut mehr als einen Firmennamen, können 
alle Firmennamen des Instituts eingegeben werden. Diese Namen werden 
durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

Dieses Feld kann optional von den zuständigen Behörden ausgefüllt wer
den. 

4 Anschrift der Haupt
verwaltung des Zah
lungsinstituts  

Die Anschrift der Hauptverwaltung des Zahlungsinstituts wird unter 
Verwendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: 
griechische, kyrillische oder lateinische Schrift. Die Anschrift wird in der 
Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die Mitgliedstaa
ten, die die griechische oder kyrillische Schrift verwenden, teilen auch 
eine Transkription in die lateinische Schrift oder einen gebräuchlichen 
englischen Titel mit. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache ist die An
schrift in mindestens einer Amtssprache dieses Staats mitzuteilen. Wird 
die Anschrift in mehr als einer nationalen Amtssprache mitgeteilt, so 
werden die Anschriften durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

4.1. Land Vorgegebener Text 
(Optionen) 

Die Mitgliedstaaten der EU und die anderen EWR-Mitgliedstaaten: 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich. 

4.2. Ort Text (100 Zeichen)  

4.3. Straße und Hausnum
mer 

Text (50 Zeichen pro 
Adresszeile)  

4.4. Postleitzahl Text (35 Zeichen)  
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

5 Nationale Identifika
tionsnummer des Zah
lungsinstituts 

Alphanumerisch (50 
Zeichen) 

Die nationale Identifikationsnummer kann einer der folgenden Codes 
sein: 

die nationale Identifikationsnummer für natürliche und juristische Perso
nen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat verwendet wird; 

die Rechtsträgerkennung — ein Code, der die eindeutige Identifizierung 
rechtlich eigenständiger Unternehmen ermöglicht, die Finanzgeschäfte 
tätigen; 

die Zulassungsnummer — eine Nummer oder ein Code, die/der einem 
zugelassenen Zahlungsinstitut von der zuständigen Behörde eines Mit
gliedstaats, in dessen Gebiet das Unternehmen niedergelassen ist, zuge
teilt wurde; 

die Registernummer — eine Nummer oder ein Code, die/der von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats im öffentlichen nationalen Re
gister verwendet wird; 

andere gleichwertige Kennungen — alle Methoden zur Identifizierung 
natürlicher und juristischer Personen, die von der zuständigen Behörde 
für ihr öffentliches nationales Register verwendet werden. 

6 Name der für den Be
trieb des öffentlichen 
nationalen Registers 
verantwortlichen zu
ständigen Behörde 

Text (100 Zeichen) Der Name der zuständigen Behörde, die der EBA die Angaben zu dem 
Zahlungsinstitut mitgeteilt hat und für diese Angaben verantwortlich ist. 
Der Name der zuständigen Behörde wird aus einer vorgegebenen Liste 
ausgewählt. 

7 Zahlungsdienste, für 
die das Zahlungsinsti
tut zugelassen wurde 

Mehrere vorgegebene 
Optionen (zwischen ei
ner und 13 Optionen) 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste: 

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto er
möglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos 
erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungskonto er
möglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos 
erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers von 
Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des 
Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Last
schriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungs
karte oder eines ähnlichen Instruments 

c)  Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen  

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch einen 
Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Last
schriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungs
karte oder eines ähnlichen Instruments 

c)  Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvorgängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

8 Aktueller Zulassungs
status des Zahlungs
instituts 

Text (10 Zeichen) Aktueller Zulassungsstatus des Zahlungsinstituts, ausgewählt aus einer 
vorgegebenen Liste:  

1. Zugelassen  

2. Entzogen 

9 Zulassungsdatum Numerisch (8 Zeichen) Datum der Zulassung des Zahlungsinstituts. Je nach Praxis der jeweils 
zuständigen Behörde kann es sich hierbei entweder um das Datum han
deln, an dem das Zahlungsinstitut von dieser Behörde zugelassen wurde, 
oder um das Datum, an dem es in das öffentliche nationale Register auf
genommen wurde. 

10 Entzugsdatum (falls 
zutreffend) 

Numerisch (8 Zeichen) Das Datum des Entzugs der Zulassung des Zahlungsinstituts. Dies ist 
das Datum, an dem dem Zahlungsinstitut die Zulassung entzogen 
wurde. 

11 Aufnahmemitglied
staaten, in denen das 
Zahlungsinstitut im 
Rahmen 
der Dienstleist
ungsfreiheit Zahlungs
dienste erbringt oder 
zu erbringen beabsich
tigt, und die entspre
chenden Zahlungs
dienste, die der 
zuständigen Behörde 
des Aufnahmemit
gliedstaats gemeldet 
wurden 

Mehrere vorgegebene 
Optionen (maximal 31 
Optionen mit bis zu 
13 vorgegebenen Un
teroptionen) 

Aufnahmemitgliedstaaten, in denen das Zahlungsinstitut im Rahmen der 
Dienstleistungsfreiheit Zahlungsdienste erbringt oder zu erbringen beab
sichtigt, und die entsprechenden Zahlungsdienste, die der zuständigen 
Behörde des Aufnahmemitgliedstaats gemeldet wurden: 

Österreich:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste   
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Belgien:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Bulgarien:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften  
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b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Kroatien:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Zypern:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  
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3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Tschechische Republik:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  
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6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Dänemark:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Estland:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen   
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4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Finnland:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Frankreich:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge  
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2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Deutschland:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen   
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5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Griechenland:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Ungarn:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften  

15.3.2019 L 73/32 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Island:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste   
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Irland:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Italien:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften  
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b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Lettland:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Liechtenstein:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  
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3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Litauen:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  
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6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Luxemburg:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Malta:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen   
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4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Niederlande:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Norwegen:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge  
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2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Polen:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen   
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5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Portugal:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Rumänien:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften  

15.3.2019 L 73/40 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Slowakei:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste   
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Slowenien:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Spanien:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften  
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b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Schweden:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Vereinigtes Königreich:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  
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3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste  

12 Name der Zweignie
derlassung des Zah
lungsinstituts, die in 
einem anderen Mit
gliedstaat als dem Her
kunftsmitgliedstaat des 
Zahlungsinstituts nie
dergelassen ist 

Text (maximal 200 
Zeichen) 

Der offizielle Name der Zweigniederlassung, der im Register verwendet 
wird, ist entweder der Name des Zahlungsinstituts oder die Namensbe
zeichnung der jeweiligen Zweigniederlassung. Er wird unter Verwen
dung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechi
sche, kyrillische oder lateinische Schrift. Der Name der 
Zweigniederlassung wird in der Landessprache des jeweiligen Mitglied
staats mitgeteilt. Die Mitgliedstaaten, die die griechische oder die kyrilli
sche Schrift verwenden, teilen auch entweder eine Transkription des Na
mens oder des Firmennamens der Zweigniederlassung in die lateinische 
Schrift oder eine Übersetzung oder einen alternativen Namen der 
Zweigniederlassung in einer anderen Sprache mit, die auf der latein
ischen Schrift basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen der Zweigniederlassung einzugeben. Die einzelnen 
Namen werden durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

13 Anschrift der Haupt
zweigniederlassung 
des Zahlungsinstituts 
im Aufnahmemitglied
staat  

Die Anschrift der Hauptzweigniederlassung des Zahlungsinstituts wird 
unter Verwendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingege
ben: griechische, kyrillische oder lateinische Schrift. Die Mitgliedstaaten, 
die die griechische oder kyrillische Schrift verwenden, teilen auch eine 
Transkription in die lateinische Schrift oder einen gebräuchlichen engli
schen Titel mit. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache ist die An
schrift in mindestens einer Amtssprache dieses Staats mitzuteilen. Wird 
die Anschrift in mehr als einer nationalen Amtssprache mitgeteilt, so 
werden die Anschriften durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

13.1. Land Vorgegebener Text 
(Optionen) 

Die Mitgliedstaaten der EU und die anderen EWR-Mitgliedstaaten: 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich. 
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

13.2. Ort Text (100 Zeichen)  

13.3. Straße und Hausnum
mer 

Text (50 Zeichen pro 
Adresszeile)  

13.4. Postleitzahl Text (35 Zeichen)  

14 Aufnahmemitglied
staaten, in denen das 
Zahlungsinstitut im 
Rahmen der Niederlas
sungsfreiheit über eine 
Zweiniederlassung 
Zahlungsdienste er
bringt oder zu erbrin
gen beabsichtigt, und 
die entsprechenden 
Zahlungsdienste, die 
der zuständigen Be
hörde des Aufnahme
mitgliedstaats gemel
det wurden 

Mehrere vorgegebene 
Optionen (maximal 31 
Optionen mit bis zu 
13 vorgegebenen Un
teroptionen) 

Aufnahmemitgliedstaaten, in denen das Zahlungsinstitut im Rahmen der 
Niederlassungsfreiheit über eine Zweigniederlassung Zahlungsdienste er
bringt oder zu erbringen beabsichtigt, und die entsprechenden Zah
lungsdienste, die der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats 
gemeldet wurden: 

Dieselben Optionen wie in Zeile 11 dieser Tabelle.  

Tabelle 2 — Angaben zu natürlichen oder juristischen Personen, denen eine Ausnahme nach 
Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2015/2366 gewährt wird 

Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

1 Art der natürlichen 
oder juristischen Per
son 

Vorgegebener Text Vorgegebene Option — „ausgenommenes Zahlungsinstitut“ 

2 Name des ausgenom
menen Zahlungsinsti
tuts 

Text (250 Zeichen) Der offizielle Name des ausgenommenen Zahlungsinstituts wird unter 
Verwendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: 
griechische, kyrillische oder lateinische Schrift. Der Name des Instituts 
wird in der Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die 
Mitgliedstaaten, die die griechische oder die kyrillische Schrift verwen
den, teilen auch entweder eine Transkription des Namens des Instituts in 
die lateinische Schrift oder eine Übersetzung oder einen alternativen Na
men des Instituts in einer anderen Sprache mit, die auf der lateinischen 
Schrift basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen des Instituts einzugeben. Die einzelnen Namen wer
den durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

3 Firmenname des aus
genommenen Zah
lungsinstituts 

Text (250 Zeichen) Der Firmenname des ausgenommenen Zahlungsinstituts wird unter Ver
wendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: grie
chische, kyrillische oder lateinische Schrift. Die Mitgliedstaaten, die die 
griechische oder die kyrillische Schrift verwenden, teilen auch entweder 
eine Transkription des Firmennamens des Instituts in die lateinische 
Schrift oder eine Übersetzung oder einen alternativen Firmennamen des 
Instituts in einer anderen Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift 
basiert. 

Verwendet das ausgenommene Zahlungsinstitut mehr als einen Firmen
namen, können alle Firmennamen des Instituts eingegeben werden. 
Diese Namen werden durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

Dieses Feld kann optional von den zuständigen Behörden ausgefüllt wer
den. 
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

4 Anschrift der Haupt
verwaltung des ausge
nommenen Zahlungs
instituts  

Die Anschrift der Hauptverwaltung des ausgenommenen Zahlungsinsti
tuts wird unter Verwendung eines der folgenden Zeichensätze als Frei
text eingegeben: griechische, kyrillische oder lateinische Schrift. Die An
schrift wird in der Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. 
Die Mitgliedstaaten, die die griechische oder kyrillische Schrift verwen
den, teilen auch eine Transkription in die lateinische Schrift oder einen 
gebräuchlichen englischen Titel mit. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache ist die An
schrift in mindestens einer Amtssprache dieses Staats mitzuteilen. Wird 
die Anschrift in mehr als einer nationalen Amtssprache mitgeteilt, so 
werden die Anschriften durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

4.1. Land Vorgegebener Text 
(Optionen) 

Die Mitgliedstaaten der EU und die anderen EWR-Mitgliedstaaten: 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich. 

4.2. Ort Text (100 Zeichen)  

4.3. Straße und Hausnum
mer 

Text (50 Zeichen pro 
Adresszeile)  

4.4. Postleitzahl Text (35 Zeichen)  

5 Nationale Identifika
tionsnummer des aus
genommenen Zah
lungsinstituts 

Alphanumerisch (50 
Zeichen) 

Die nationale Identifikationsnummer kann einer der folgenden Codes 
sein: 

die nationale Identifikationsnummer für natürliche und juristische Perso
nen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat verwendet wird; 

die Rechtsträgerkennung — ein Code, der die eindeutige Identifizierung 
rechtlich eigenständiger Unternehmen ermöglicht, die Finanzgeschäfte 
tätigen; 

die Registernummer — eine Nummer oder ein Code, die/der von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats im öffentlichen nationalen Re
gister verwendet wird; 

andere gleichwertige Kennungen — alle Methoden zur Identifizierung 
natürlicher und juristischer Personen, die von der zuständigen Behörde 
für ihr öffentliches nationales Register verwendet werden. 

6 Name der für den Be
trieb des öffentlichen 
nationalen Registers 
verantwortlichen zu
ständigen Behörde 

Text (100 Zeichen) Der Name der zuständigen Behörde, die der EBA die Angaben zu dem 
ausgenommenen Zahlungsinstitut mitgeteilt hat und für diese Angaben 
verantwortlich ist. Der Name der zuständigen Behörde wird aus einer 
vorgegebenen Liste ausgewählt. 

7 Zahlungsdienste, für 
die das ausgenom
mene Zahlungsinstitut 
registriert wurde 

Mehrere vorgegebene 
Optionen (zwischen ei
ner und 13 Optionen) 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste: 

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto er
möglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos 
erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungskonto er
möglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos 
erforderlichen Vorgänge  
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers von 
Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des 
Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Last
schriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungs
karte oder eines ähnlichen Instruments 

c)  Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen  

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch einen 
Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Last
schriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungs
karte oder eines ähnlichen Instruments 

c)  Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvorgängen  

6. Finanztransfer  

8 Aktueller Registrie
rungsstatus des ausge
nommenen Zahlungs
instituts 

Text (10 Zeichen) Aktueller Registrierungsstatus des ausgenommenen Zahlungsinstituts, 
ausgewählt aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Registriert  

2. Entzogen 

9 Registrierungsdatum Numerisch (8 Zeichen) Datum der Registrierung des ausgenommenen Zahlungsinstituts. Je nach 
Praxis der zuständigen Behörde kann es sich hierbei entweder um das 
Datum handeln, an dem das ausgenommene Zahlungsinstitut bei dieser 
Behörde registriert wurde, oder um das Datum, an dem es in das öffent
liche nationale Register aufgenommen wurde. 

10 Entzugsdatum (falls 
zutreffend) 

Numerisch (8 Zeichen) Das Datum des Entzugs der Registrierung des ausgenommenen Zah
lungsinstituts. Dies ist das Datum, an dem dem ausgenommenen Zah
lungsinstitut die Registrierung entzogen wurde.  

Tabelle 3 — Angaben zu Kontoinformationsdienstleistern 

Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

1 Art der natürlichen 
oder juristischen Per
son 

Vorgegebener Text Vorgegebene Option — „Kontoinformationsdienstleister“ 

2 Name des Kontoinfor
mationsdienstleisters 

Text (250 Zeichen) Der offizielle Name des Kontoinformationsdienstleisters wird unter Ver
wendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: grie
chische, kyrillische oder lateinische Schrift. Der Name des Dienstleisters 
wird in der Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats eingegeben. Die 
Mitgliedstaaten, die die griechische oder die kyrillische Schrift verwen
den, teilen auch entweder eine Transkription des Namens des Dienstleis
ters in die lateinische Schrift oder eine Übersetzung oder einen alternati
ven Namen des Dienstleisters in einer anderen Sprache mit, die auf der 
lateinischen Schrift basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen des Dienstleisters einzugeben. Die einzelnen Namen 
werden durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

3 Firmenname des Kon
toinformationsdienst
leisters 

Text (250 Zeichen) Der Firmenname des Kontoinformationsdienstleisters wird unter Ver
wendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: grie
chische, kyrillische oder lateinische Schrift. Die Mitgliedstaaten, die die 
griechische oder die kyrillische Schrift verwenden, teilen auch entweder 
eine Transkription des Namens des Dienstleisters in die lateinische 
Schrift oder eine Übersetzung oder einen alternativen Namen des 
Dienstleisters in einer anderen Sprache mit, die auf der lateinischen 
Schrift basiert. 

Verwendet der Kontoinformationsdienstleister mehr als einen Firmenna
men, können alle Firmennamen des Dienstleisters eingegeben werden. 
Diese Namen werden durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

Dieses Feld kann optional von den zuständigen Behörden ausgefüllt wer
den. 

4 Anschrift der Haupt
verwaltung des Konto
informationsdienstleis
ters  

Die Anschrift der Hauptverwaltung des Kontoinformationsdienstleisters 
wird unter Verwendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext 
eingegeben: griechische, kyrillische oder lateinische Schrift. Die An
schrift wird in der Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. 
Die Mitgliedstaaten, die die griechische oder kyrillische Schrift verwen
den, teilen auch eine Transkription in die lateinische Schrift oder einen 
gebräuchlichen englischen Titel mit. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache ist die An
schrift in mindestens einer Amtssprache dieses Staats mitzuteilen. Wird 
die Anschrift in mehr als einer nationalen Amtssprache mitgeteilt, so 
werden die Anschriften durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

4.1. Land Vorgegebener Text 
(Optionen) 

Die Mitgliedstaaten der EU und die anderen EWR-Mitgliedstaaten: 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich. 

4.2. Ort Text (100 Zeichen)  

4.3. Straße und Hausnum
mer 

Text (50 Zeichen pro 
Adresszeile)  

4.4. Postleitzahl Text (35 Zeichen)  

5 Nationale Identifika
tionsnummer des Kon
toinformationsdienst
leisters 

Alphanumerisch (50 
Zeichen) 

Die nationale Identifikationsnummer kann einer der folgenden Codes 
sein: 

die nationale Identifikationsnummer für natürliche und juristische Perso
nen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat verwendet wird; 

die Rechtsträgerkennung — ein Code, der die eindeutige Identifizierung 
rechtlich eigenständiger Unternehmen ermöglicht, die Finanzgeschäfte 
tätigen; 

die Registernummer — eine Nummer oder ein Code, die/der von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats im öffentlichen nationalen Re
gister verwendet wird; 

andere gleichwertige Kennungen — alle Methoden zur Identifizierung 
natürlicher und juristischer Personen, die von der zuständigen Behörde 
für ihr öffentliches nationales Register verwendet werden. 

6 Name der für den Be
trieb des öffentlichen 
nationalen Registers 
verantwortlichen zu
ständigen Behörde 

Text (100 Zeichen) Der Name der zuständigen Behörde, die der EBA die Angaben zu dem 
Kontoinformationsdienstleister übermittelt hat und für diese Angaben 
verantwortlich ist. Der Name der zuständigen Behörde wird aus einer 
vorgegebenen Liste ausgewählt. 
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

7 Zahlungsdienste, für 
die der Kontoinforma
tionsdienstleister re
gistriert wurde 

Text (26 Zeichen) Vorgegebene Option — „Kontoinformationsdienste“ 

8 Aktueller Registrie
rungsstatus des Konto
informationsdienstleis
ters 

Text (10 Zeichen) Aktueller Registrierungsstatus des Kontoinformationsdienstleisters, aus
gewählt aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Registriert  

2. Entzogen 

9 Registrierungsdatum Numerisch (8 Zeichen) Datum der Registrierung des Kontoinformationsdienstleisters. Je nach 
Praxis der zuständigen Behörde kann es sich hierbei entweder um das 
Datum handeln, an dem der Kontoinformationsdienstleister bei dieser 
Behörde registriert wurde, oder um das Datum, an dem er in das öffent
liche nationale Register aufgenommen wurde. 

10 Entzugsdatum (falls 
zutreffend) 

Numerisch (8 Zeichen) Datum des Entzugs der Registrierung des Kontoinformationsdienstleis
ters. Dies ist das Datum, an dem dem Kontoinformationsdienstleister die 
Registrierung entzogen wurde. 

11 Aufnahmemitglied
staaten, in denen der 
Kontoinformations
dienstleister im Rah
men der Dienstleis
tungsfreiheit Kontoin
formationsdienste er
bringt oder zu 
erbringen beabsichtigt 

Mehrere vorgegebene 
Optionen (maximal 31 
Optionen) 

Aufnahmemitgliedstaaten, in denen der Kontoinformationsdienstleister 
im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit Kontoinformationsdienste er
bringt oder zu erbringen beabsichtigt: 

Österreich 

Belgien 

Bulgarien 

Kroatien 

Zypern 

Tschechische Republik 

Dänemark 

Estland 

Finnland 

Frankreich 

Deutschland 

Griechenland 

Ungarn 

Island 

Irland 

Italien 

Lettland 

Liechtenstein 

Litauen 

Luxemburg 

Malta 

Niederlande 

Norwegen 

Polen 

Portugal 

Rumänien  
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Slowakei 

Slowenien 

Spanien 

Schweden 

Vereinigtes Königreich  

12 Name der Zweignie
derlassung des Konto
informationsdienstleis
ters, die in einem 
anderen Mitgliedstaat 
als dem Herkunftsmit
gliedstaat des Kontoin
formationsdienstleis
ters niedergelassen ist 

Text (maximal 200 
Zeichen) 

Der offizielle Name der Zweigniederlassung, der im Register verwendet 
wird, ist entweder der Name des Kontoinformationsdienstleisters oder 
die Namensbezeichnung der jeweiligen Zweigniederlassung. Er wird un
ter Verwendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingege
ben: griechische, kyrillische oder lateinische Schrift. Der Name der 
Zweigniederlassung wird in der Landessprache des jeweiligen Mitglied
staats mitgeteilt. Die Mitgliedstaaten, die die griechische oder die kyrilli
sche Schrift verwenden, teilen auch entweder eine Transkription des Na
mens oder des Firmennamens der Zweigniederlassung in die lateinische 
Schrift oder eine Übersetzung oder einen alternativen Namen der 
Zweigniederlassung in einer anderen Sprache mit, die auf der latein
ischen Schrift basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen der Zweigniederlassung einzugeben. Die einzelnen 
Namen werden durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

13 Anschrift der Haupt
zweigniederlassung 
des Kontoinforma
tionsdienstleisters im 
Aufnahmemitglied
staat  

Die Anschrift der Hauptzweigniederlassung des Kontoinformations
dienstleisters im Aufnahmemitgliedstaat wird unter Verwendung eines 
der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechische, kyrilli
sche oder lateinische Schrift. Die Mitgliedstaaten, die die griechische 
oder kyrillische Schrift verwenden, teilen auch eine Transkription in die 
lateinische Schrift oder einen gebräuchlichen englischen Titel mit. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache ist die An
schrift in mindestens einer Amtssprache dieses Staats mitzuteilen. Wird 
die Anschrift in mehr als einer nationalen Amtssprache mitgeteilt, so 
werden die Anschriften durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

13.1. Land Text (2 Zeichen) Die Mitgliedstaaten der EU und die anderen EWR-Mitgliedstaaten: 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich. 

13.2. Ort Text (100 Zeichen)  

13.3. Straße und Hausnum
mer 

Text (50 Zeichen pro 
Adresszeile)  

13.4. Postleitzahl Text (35 Zeichen)  

14 Aufnahmemitglied
staaten, in denen der 
Kontoinformations
dienstleister im Rah
men der Niederlas
sungsfreiheit über eine 
Zweigniederlassung 
Kontoinformations
dienste erbringt oder 
zu erbringen beabsich
tigt 

Mehrere vorgegebene 
Optionen (maximal 31 
Optionen) 

Aufnahmemitgliedstaaten, in denen der Kontoinformationsdienstleister 
im Rahmen der Niederlassungsfreiheit über eine Zweigniederlassung 
Kontoinformationsdienste erbringt oder zu erbringen beabsichtigt: 

Österreich 

Belgien 

Bulgarien  
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Kroatien 

Zypern 

Tschechische Republik 

Dänemark 

Estland 

Finnland 

Frankreich 

Deutschland 

Griechenland 

Ungarn 

Island 

Irland 

Italien 

Lettland 

Liechtenstein 

Litauen 

Luxemburg 

Malta 

Niederlande 

Norwegen 

Polen 

Portugal 

Rumänien 

Slowakei 

Slowenien 

Spanien 

Schweden 

Vereinigtes Königreich   

Tabelle 4 — Angaben zu E-Geld-Instituten 

Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

1 Art der natürlichen 
oder juristischen Per
son 

Vorgegebener Text Vorgegebene Option — „E-Geld-Institut“ 

2 Name des E-Geld-Insti
tuts 

Text (250 Zeichen) Der offizielle Name des E-Geld-Instituts wird unter Verwendung eines 
der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechische, kyrilli
sche oder lateinische Schrift. Der Name des Instituts wird in der Landes
sprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die Mitgliedstaaten, die 
die griechische oder die kyrillische Schrift verwenden, teilen auch entwe
der eine Transkription des Namens des Instituts in die lateinische Schrift 
oder eine Übersetzung oder einen alternativen Namen des Instituts in ei
ner anderen Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen des Instituts einzugeben. Die einzelnen Namen wer
den durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 
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3 Firmenname des E- 
Geld-Instituts 

Text (250 Zeichen) Der Firmenname des E-Geld-Instituts wird unter Verwendung eines der 
folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechische, kyrillische 
oder lateinische Schrift. Die Mitgliedstaaten, die die griechische oder die 
kyrillische Schrift verwenden, teilen auch entweder eine Transkription 
des Firmennamens des Instituts in die lateinische Schrift oder eine Über
setzung oder einen alternativen Firmennamen des Instituts in einer an
deren Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift basiert. 

Verwendet das E-Geld-Institut mehr als einen Firmennamen, können alle 
Firmennamen des Instituts eingegeben werden. Diese Namen werden 
durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

Dieses Feld kann optional von den zuständigen Behörden ausgefüllt wer
den. 

4 Anschrift der Haupt
verwaltung des E- 
Geld-Instituts  

Die Anschrift der Hauptverwaltung des E-Geld-Instituts wird unter Ver
wendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: grie
chische, kyrillische oder lateinische Schrift. Die Anschrift wird in der 
Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die Mitgliedstaa
ten, die die griechische oder kyrillische Schrift verwenden, teilen auch 
eine Transkription in die lateinische Schrift oder einen gebräuchlichen 
englischen Titel mit. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache ist die An
schrift in mindestens einer Amtssprache dieses Staats mitzuteilen. Wird 
die Anschrift in mehr als einer nationalen Amtssprache mitgeteilt, so 
werden die Anschriften durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

4.1. Land Vorgegebener Text 
(Optionen) 

Die Mitgliedstaaten der EU und die anderen EWR-Mitgliedstaaten: 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich. 

4.2. Ort Text (100 Zeichen)  

4.3. Straße und Hausnum
mer 

Text (50 Zeichen pro 
Adresszeile)  

4.4. Postleitzahl Text (35 Zeichen)  

5 Nationale Identifika
tionsnummer des E- 
Geld-Instituts 

Alphanumerisch (50 
Zeichen) 

Die nationale Identifikationsnummer kann einer der folgenden Codes 
sein: 

die nationale Identifikationsnummer für juristische Personen, die in dem 
betreffenden Mitgliedstaat verwendet wird; 

die Rechtsträgerkennung — ein Code, der die eindeutige Identifizierung 
rechtlich eigenständiger Unternehmen ermöglicht, die Finanzgeschäfte 
tätigen; 

Zulassungsnummer — eine Nummer oder ein Code, die/der einem zu
gelassenen E-Geld-Institut von der zuständigen Behörde eines Mitglied
staats, in dessen Gebiet die Institute niedergelassen sind, zugeteilt wurde; 

die Registernummer — eine Nummer oder ein Code, die/der von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats im öffentlichen nationalen Re
gister verwendet wird; 

andere gleichwertige Kennungen — alle Methoden zur Identifizierung 
der juristischen Personen, die von der zuständigen Behörde für ihr 
öffentliches nationales Register verwendet werden. 
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6 Name der für den Be
trieb des öffentlichen 
nationalen Registers 
verantwortlichen zu
ständigen Behörde 

Text (100 Zeichen) Der Name der zuständigen Behörde, die der EBA die Angaben zu dem 
E-Geld-Institut mitgeteilt hat und für diese Angaben verantwortlich ist. 
Der Name der zuständigen Behörde wird aus einer vorgegebenen Liste 
ausgewählt. 

7 Die E-Geld-Dienste 
und Zahlungsdienste, 
für die das E-Geld-In
stitut zugelassen 
wurde 

Mehrere vorgegebene 
Optionen (zwischen ei
ner und 15 Optionen) 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste: 

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto er
möglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos 
erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungskonto er
möglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos 
erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers von 
Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des 
Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Last
schriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungs
karte oder eines ähnlichen Instruments 

c)  Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen  

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch einen 
Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Last
schriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungs
karte oder eines ähnlichen Instruments 

c)  Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvorgängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

8 Aktueller Zulassungs
status des E-Geld-Insti
tuts 

Text (10 Zeichen) Aktueller Zulassungsstatus des E-Geld-Instituts, ausgewählt aus einer 
vorgegebenen Liste:  

1. Zugelassen  

2. Entzogen 

9 Zulassungsdatum Numerisch (8 Zeichen) Datum der Zulassung des E-Geld-Instituts. Je nach Praxis der zuständi
gen Behörde kann es sich hierbei entweder um das Datum handeln, an 
dem das E-Geld-Institut von dieser Behörde zugelassen wurde, oder um 
das Datum, an dem es in das öffentliche nationale Register aufge
nommen wurde. 

10 Entzugsdatum (falls 
zutreffend) 

Numerisch (8 Zeichen) Datum des Entzugs der Zulassung des E-Geld-Instituts. Dies ist das Da
tum, an dem dem E-Geld-Institut die Zulassung entzogen wurde. 
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11 Aufnahmemitglied
staaten, in denen das 
E-Geld-Institut im 
Rahmen der Dienst
leistungsfreiheit 
Dienste erbringt oder 
zu erbringen beabsich
tigt, und die entspre
chenden Dienste, die 
der zuständigen Be
hörde des Aufnahme
mitgliedstaats gemel
det wurden 

Mehrere vorgegebene 
Optionen (maximal 31 
Optionen mit bis zu 
14 vorgegebenen Un
teroptionen) 

Aufnahmemitgliedstaaten, in denen das E-Geld-Institut im Rahmen der 
Dienstleistungsfreiheit Dienste erbringt oder zu erbringen beabsichtigt, 
und die entsprechenden Dienste, die der zuständigen Behörde des Auf
nahmemitgliedstaats gemeldet wurden: 

Österreich: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Belgien: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  
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3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Bulgarien: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften  
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b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Kroatien: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Zypern: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld  
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Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Tschechische Republik: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen   
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4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Dänemark: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste   
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Estland: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Finnland: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften  
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b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Frankreich: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  
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6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Deutschland: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Griechenland: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  
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3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Ungarn: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften  
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b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Island: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Irland: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld  
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Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Italien: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen   
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4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Lettland: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste   

15.3.2019 L 73/65 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

Liechtenstein: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Litauen: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften  
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b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Luxemburg: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  
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6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Malta: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Niederlande: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

15.3.2019 L 73/68 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Norwegen: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen   
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5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Polen: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Portugal: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Rumänien: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen   
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Slowakei: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Slowenien: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Spanien: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen   
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Schweden: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste 

Vereinigtes Königreich: 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto 
ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungs
kontos erforderlichen Vorgänge  
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungs
konto ermöglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zah
lungskontos erforderlichen Vorgänge  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers 
von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienst
leister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen 

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch ei
nen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a)  Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger 
Lastschriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zah
lungskarte oder eines ähnlichen Instruments 

c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Dauerauf
trägen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvor
gängen  

6. Finanztransfer  

7. Zahlungsauslösedienste  

8. Kontoinformationsdienste  

12 Name der Zweignie
derlassung des E-Geld- 
Instituts, die sich in ei
nem anderen Mitglied
staat als dem Her
kunftsmitgliedstaat des 
E-Geld-Instituts befin
det 

Text (maximal 200 
Zeichen) 

Der offizielle Name der Zweigniederlassung, der im Register eingegeben 
ist, ist entweder der Name des E-Geld-Instituts oder die Namensbezeich
nung der jeweiligen Zweigniederlassung. Er wird unter Verwendung ei
nes der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechische, ky
rillische oder lateinische Schrift. Der Name der Zweigniederlassung wird 
in der Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die Mit
gliedstaaten, die die griechische oder die kyrillische Schrift verwenden, 
teilen auch entweder eine Transkription des Namens oder des Firmenna
mens der Zweigniederlassung in die lateinische Schrift oder eine Über
setzung oder einen alternativen Namen der Zweigniederlassung in einer 
anderen Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen der Zweigniederlassung einzugeben. Die einzelnen 
Namen werden durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

13 Anschrift der Haupt
zweigniederlassung 
des E-Geld-Instituts im 
Aufnahmemitglied
staat  

Die Anschrift der Hauptzweigniederlassung des E-Geld-Instituts im Auf
nahmemitgliedstaat wird unter Verwendung eines der folgenden Zei
chensätze als Freitext eingegeben: griechische, kyrillische oder lateinische 
Schrift. Die Mitgliedstaaten, die die griechische oder kyrillische Schrift 
verwenden, teilen auch eine Transkription in die lateinische Schrift oder 
einen gebräuchlichen englischen Titel mit. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache ist die An
schrift in mindestens einer Amtssprache dieses Staats mitzuteilen. Wird 
die Anschrift in mehr als einer nationalen Amtssprache mitgeteilt, so 
werden die Anschriften durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

13.1. Land Vorgegebener Text 
(Optionen) 

Die Mitgliedstaaten der EU und die anderen EWR-Mitgliedstaaten: 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich. 

13.2. Ort Text (100 Zeichen)  

13.3. Straße und Hausnum
mer 

Text (50 Zeichen pro 
Adresszeile)  

13.4. Postleitzahl Text (35 Zeichen)  

14 Aufnahmemitglied
staaten, in denen das 
E-Geld-Institut im 
Rahmen der Niederlas
sungsfreiheit über eine 
Zweigniederlassung 
Dienste erbringt oder 
zu erbringen beabsich
tigt, und die entspre
chenden Dienste, die 
der zuständigen Be
hörde des Aufnahme
mitgliedstaats gemel
det wurden 

Mehrere vorgegebene 
Optionen (maximal 31 
Optionen mit bis zu 
14 vorgegebenen Un
teroptionen) 

Aufnahmemitgliedstaaten, in denen das E-Geld-Institut im Rahmen der 
Niederlassungsfreiheit über eine Zweigniederlassung Dienste erbringt 
oder zu erbringen beabsichtigt, und die entsprechenden Dienste, die der 
zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats gemeldet wurden: 

Dieselben Optionen wie Zeile 11 dieser Tabelle.  

Tabelle 5 — Angaben zu juristischen Personen, denen eine Ausnahme nach Artikel 9 der Richtlinie 
2009/110/EG gewährt wird 

Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

1 Art der natürlichen 
oder juristischen Per
son 

Vorgegebener Text Vorgegebene Option — „ausgenommenes E-Geld-Institut“ 

2 Name des ausgenom
menen E-Geld-Instituts 

Text (250 Zeichen) Der offizielle Name des ausgenommenen E-Geld-Instituts wird unter 
Verwendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: 
griechische, kyrillische oder lateinische Schrift. Der Name des Instituts 
wird in der Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die 
Mitgliedstaaten, die die griechische oder die kyrillische Schrift verwen
den, teilen auch entweder eine Transkription des Namens des Instituts in 
die lateinische Schrift oder eine Übersetzung oder einen alternativen Na
men des Instituts in einer anderen Sprache mit, die auf der lateinischen 
Schrift basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen des Instituts einzugeben. Die einzelnen Namen wer
den durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

3 Firmenname des aus
genommenen E-Geld- 
Instituts 

Text (250 Zeichen) Der Firmenname des ausgenommenen E-Geld-Instituts wird unter Ver
wendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: grie
chische, kyrillische oder lateinische Schrift. Die Mitgliedstaaten, die die 
griechische oder die kyrillische Schrift verwenden, teilen auch entweder 
eine Transkription des Firmennamens des Instituts in die lateinische 
Schrift oder eine Übersetzung oder einen alternativen Firmennamen des 
Instituts in einer anderen Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift 
basiert. 

Verwendet das ausgenommene E-Geld-Institut mehr als einen Firmenna
men, können alle Firmennamen des Instituts eingegeben werden. Diese 
Namen werden durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

Dieses Feld kann optional von den zuständigen Behörden ausgefüllt wer
den. 
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

4 Anschrift der Haupt
verwaltung des ausge
nommenen E-Geld-In
stituts  

Die Anschrift der Hauptverwaltung des ausgenommenen E-Geld-Insti
tuts wird unter Verwendung eines der folgenden Zeichensätze als Frei
text eingegeben: griechische, kyrillische oder lateinische Schrift. Die An
schrift wird in der Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. 
Die Mitgliedstaaten, die die griechische oder kyrillische Schrift verwen
den, teilen auch eine Transkription in die lateinische Schrift oder einen 
gebräuchlichen englischen Titel mit. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache ist die An
schrift in mindestens einer Amtssprache dieses Staats mitzuteilen. Wird 
die Anschrift in mehr als einer nationalen Amtssprache mitgeteilt, so 
werden die Anschriften durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

4.1. Land Vorgegebener Text 
(Optionen) 

Die Mitgliedstaaten der EU und die anderen EWR-Mitgliedstaaten: 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich. 

4.2. Ort Text (100 Zeichen)  

4.3. Straße und Hausnum
mer 

Text (50 Zeichen pro 
Adresszeile)  

4.4. Postleitzahl Text (35 Zeichen)  

5 Nationale Identifika
tionsnummer des aus
genommenen E-Geld- 
Instituts 

Alphanumerisch (50 
Zeichen) 

Die nationale Identifikationsnummer kann einer der folgenden Codes 
sein: 

die nationale Identifikationsnummer für juristische Personen, die in dem 
betreffenden Mitgliedstaat verwendet wird; 

die Rechtsträgerkennung — ein Code, der die eindeutige Identifizierung 
rechtlich eigenständiger Unternehmen ermöglicht, die Finanzgeschäfte 
tätigen; 

die Registernummer — eine Nummer oder ein Code, die/der von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats im öffentlichen nationalen Re
gister verwendet wird; 

andere gleichwertige Kennungen — alle Methoden zur Identifizierung 
der juristischen Personen, die von der zuständigen Behörde für ihr 
öffentliches nationales Register verwendet werden. 

6 Name der für den Be
trieb des öffentlichen 
nationalen Registers 
verantwortlichen zu
ständigen Behörde 

Text (100 Zeichen) Der Name der zuständigen Behörde, die der EBA die Angaben zu dem 
ausgenommenen E-Geld-Institut mitgeteilt hat und für diese Angaben 
verantwortlich ist. Der Name der zuständigen Behörde wird aus einer 
vorgegebenen Liste ausgewählt. 

7 Die E-Geld-Dienste 
und Zahlungsdienste, 
für die das ausgenom
mene E-Geld-Institut 
registriert wurde 

Mehrere vorgegebene 
Optionen (zwischen ei
ner und 15 Optionen) 

E-Geld-Dienste aus einer vorgegebenen Liste: 

Ausgabe, Vertrieb und Rücktausch von E-Geld 

Zahlungsdienste aus einer vorgegebenen Liste: 

1. Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto er
möglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos 
erforderlichen Vorgänge 

2. Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungskonto er
möglicht werden, sowie alle für die Führung eines Zahlungskontos 
erforderlichen Vorgänge  
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format  

3. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers von 
Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des 
Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister: 

a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Last
schriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungs
karte oder eines ähnlichen Instruments 

c)  Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen  

4. Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch einen 
Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 

a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Last
schriften 

b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungs
karte oder eines ähnlichen Instruments 

c)  Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen  

5. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten 

Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvorgängen  

6. Finanztransfer  

8 Aktueller Registrie
rungsstatus des ausge
nommenen E-Geld-In
stituts 

Text (10 Zeichen) Aktueller Registrierungsstatus des ausgenommenen E-Geld-Instituts, aus
gewählt aus einer vorgegebenen Liste:  

1. Registriert  

2. Entzogen 

9 Registrierungsdatum Numerisch (8 Zeichen) Datum der Registrierung des ausgenommenen E-Geld-Instituts. Je nach 
Praxis der zuständigen Behörde kann es sich hierbei entweder um das 
Datum handeln, an dem das ausgenommene E-Geld-Institut bei dieser 
Behörde zugelassen wurde, oder um das Datum, an dem es in das 
öffentliche nationale Register aufgenommen wurde. 

10 Entzugsdatum (falls 
zutreffend) 

Numerisch (8 Zeichen) Datum des Entzugs der Registrierung des ausgenommenen E-Geld-Insti
tuts. Dies ist das Datum, an dem dem ausgenommenen E-Geld-Institut 
die Registrierung entzogen wurde.  

Tabelle 6 — Angaben zu Agenten 

Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

1 Art der natürlichen 
oder juristischen Per
son 

Vorgegebener Text Vorgegebene Option — „Agent“ 

2 Name des Agenten Text (250 Zeichen) Der offizielle Name des Agenten wird unter Verwendung eines der fol
genden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechische, kyrillische oder 
lateinische Schrift. Der Name des Agenten wird in der Landessprache 
des jeweiligen Mitgliedstaats eingegeben. Die Mitgliedstaaten, die die 
griechische oder die kyrillische Schrift verwenden, teilen auch entweder 
eine Transkription des Namens des Agenten in die lateinische Schrift 
oder eine Übersetzung oder einen alternativen Namen des Agenten in 
einer anderen Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen des Agenten einzugeben. Die einzelnen Namen wer
den durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

3 Anschrift des Agenten  Die Anschrift der Hauptverwaltung des Agenten wird unter Verwendung 
eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechische, ky
rillische oder lateinische Schrift. Die Anschrift wird in der Landesspra
che des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die Mitgliedstaaten, die die 
griechische oder kyrillische Schrift verwenden, teilen auch eine Tran
skription in die lateinische Schrift oder einen gebräuchlichen englischen 
Titel mit. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache ist die An
schrift in mindestens einer Amtssprache dieses Staats mitzuteilen. Wird 
die Anschrift in mehr als einer nationalen Amtssprache mitgeteilt, so 
werden die Anschriften durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

3.1. Land Vorgegebener Text 
(Optionen) 

Die Mitgliedstaaten der EU und die anderen EWR-Mitgliedstaaten: 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich. 

3.2. Ort Text (100 Zeichen)  

3.3. Straße und Hausnum
mer 

Text (50 Zeichen pro 
Adresszeile)  

3.4. Postleitzahl Text (35 Zeichen)  

4 Nationale Identifika
tionsnummer des 
Agenten 

Alphanumerisch (50 
Zeichen) 

Die nationale Identifikationsnummer kann einer der folgenden Codes 
sein: 

die nationale Identifikationsnummer für natürliche und juristische Perso
nen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat verwendet wird; 

die Rechtsträgerkennung — ein Code, der die eindeutige Identifizierung 
rechtlich eigenständiger Unternehmen ermöglicht, die Finanzgeschäfte 
tätigen; 

die Registernummer — eine Nummer oder ein Code, die/der von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats im öffentlichen nationalen Re
gister verwendet wird; 

andere gleichwertige Kennungen — alle Methoden zur Identifizierung 
natürlicher und juristischer Personen, die von der zuständigen Behörde 
für ihr öffentliches nationales Register verwendet werden. 

5 Name der für den Be
trieb des öffentlichen 
nationalen Registers 
verantwortlichen zu
ständigen Behörde 

Text (100 Zeichen) Der Name der zuständigen Behörde, die der EBA die Angaben zu dem 
Agenten mitgeteilt hat und für diese Angaben verantwortlich ist. Der 
Name der zuständigen Behörde wird aus einer vorgegebenen Liste ausge
wählt. 

6 Name der natürlichen 
oder juristischen Per
son, in deren Namen 
der Agentur Zahlungs
dienste erbringt 

Text (250 Zeichen) Der offizielle Name der natürlichen oder juristischen Person, in deren 
Namen der Agent Zahlungsdienste erbringt, wird unter Verwendung ei
nes der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechische, ky
rillische oder lateinische Schrift. Der Name der natürlichen oder juristi
schen Person wird in der Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats 
eingegeben. Die Mitgliedstaaten, die die griechische oder die kyrillische 
Schrift verwenden, teilen auch entweder eine Transkription des Namens 
der natürlichen oder juristischen Person in die lateinische Schrift oder 
eine Übersetzung oder einen alternativen Namen der natürlichen oder 
juristischen Person in einer anderen Sprache mit, die auf der lateinischen 
Schrift basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen der natürlichen oder juristischen Person einzugeben. 
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

7 Nationale Identifika
tionsnummer der na
türlichen oder juristi
schen Person, in deren 
Namen der Agent 
Zahlungsdienste er
bringt 

Alphanumerisch (50 
Zeichen) 

Die nationale Identifikationsnummer kann einer der von der zuständi
gen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats verwendeten folgenden Codes 
sein, die der EBA Angaben übermittelt: 

die nationale Identifikationsnummer für natürliche und juristische Perso
nen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat verwendet wird; 

die Rechtsträgerkennung — ein Code, der die eindeutige Identifizierung 
rechtlich eigenständiger Unternehmen ermöglicht, die Finanzgeschäfte 
tätigen; 

die Zulassungsnummer — eine Nummer oder ein Code, die/der einem 
zugelassenen Zahlungs- oder E-Geld-Institut von der zuständigen Be
hörde eines Mitgliedstaats, in dessen Gebiet die Institute niedergelassen 
sind, zugeteilt wurde; 

die Registernummer — eine Nummer oder ein Code, die/der von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats im öffentlichen nationalen Re
gister verwendet wird; 

andere gleichwertige Kennungen — alle Methoden zur Identifizierung 
natürlicher und juristischer Personen, die von der zuständigen Behörde 
für ihr öffentliches nationales Register verwendet werden. 

8 Aktueller Registrie
rungsstatus des Agen
ten 

Text (10 Zeichen) Aktueller Registrierungsstatus des Agenten, ausgewählt aus einer vorge
gebenen Liste:  

1. Aktiv  

2. Inaktiv  

Tabelle 7 — Angaben zu in Artikel 2 Absatz 5 Nummern 4 bis 23 der Richtlinie 2013/36/EU 
genannten Instituten, die nach nationalem Recht zur Erbringung von Zahlungsdiensten berechtigt 

sind 

Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

1 Art der natürlichen 
oder juristischen Per
son 

Vorgegebener Text Vorgegebene Option — „in Artikel 2 Absatz 5 Nummern 4 bis 23 der 
Richtlinie 2013/36/EU genanntes Institut, das nach nationalem Recht 
zur Erbringung von Zahlungsdiensten berechtigt ist“ 

2 Name des in Artikel 2 
Absatz 5 Nummern 4 
bis 23 der Richtlinie 
2013/36/EU genann
ten Instituts, das nach 
nationalem Recht zur 
Erbringung von Zah
lungsdiensten berech
tigt ist 

Text (250 Zeichen) Der offizielle Name des in Artikel 2 Absatz 5 Nummern 4 bis 23 der 
Richtlinie 2013/36/EU genannten Instituts, das nach nationalem Recht 
zur Erbringung von Zahlungsdiensten berechtigt ist, wird unter Verwen
dung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechi
sche, kyrillische oder lateinische Schrift. Der Name des Instituts wird in 
der Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die Mitglied
staaten, die die griechische oder die kyrillische Schrift verwenden, teilen 
auch entweder eine Transkription des Namens des Instituts in die lateini
sche Schrift oder eine Übersetzung oder einen alternativen Namen des 
Instituts in einer anderen Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift 
basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen des Instituts einzugeben. Die einzelnen Namen wer
den durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

3 Firmenname des in 
Artikel 2 Absatz 5 
Nummern 4 bis 23 
der Richtlinie 
2013/36/EU genann
ten Instituts, das nach 
nationalem Recht zur 
Erbringung von Zah
lungsdiensten berech
tigt ist 

Text (250 Zeichen) Der Firmenname des in Artikel 2 Absatz 5 Nummern 4 bis 23 der 
Richtlinie 2013/36/EU genannten Instituts, das nach nationalem Recht 
zur Erbringung von Zahlungsdiensten berechtigt ist, wird unter Verwen
dung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechi
sche, kyrillische oder lateinische Schrift. Die Mitgliedstaaten, die die grie
chische oder die kyrillische Schrift verwenden, teilen auch entweder eine 
Transkription des Firmennamens des Instituts in die lateinische Schrift 
oder eine Übersetzung oder einen alternativen Firmennamen des Insti
tuts in einer anderen Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift ba
siert.  
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

Verwendet das Institut mehr als einen Firmennamen, können alle Fir
mennamen des Instituts eingegeben werden. Diese Namen werden durch 
einen Schrägstrich (/) getrennt. 

Dieses Feld kann optional von den zuständigen Behörden ausgefüllt wer
den.  

4 Anschrift der Haupt
verwaltung des in Ar
tikel 2 Absatz 5 Num
mern 4 bis 23 der 
Richtlinie 2013/36/EU 
genannten Instituts, 
das nach nationalem 
Recht zur Erbringung 
von Zahlungsdiensten 
berechtigt ist  

Die Anschrift der Hauptverwaltung des in Artikel 2 Absatz 5 Nummern 
4 bis 23 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Instituts, das nach natio
nalem Recht zur Erbringung von Zahlungsdiensten berechtigt ist, wird 
unter Verwendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingege
ben: griechische, kyrillische oder lateinische Schrift. Die Anschrift wird 
in der Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die Mit
gliedstaaten, die die griechische oder kyrillische Schrift verwenden, teilen 
auch eine Transkription in die lateinische Schrift oder einen gebräuchli
chen englischen Titel mit. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache ist die An
schrift in mindestens einer Amtssprache dieses Staats mitzuteilen. Wird 
die Anschrift in mehr als einer nationalen Amtssprache mitgeteilt, so 
werden die Anschriften durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

4.1. Land Vorgegebener Text 
(Optionen) 

Die Mitgliedstaaten der EU und die anderen EWR-Mitgliedstaaten: 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich. 

4.2. Ort Text (100 Zeichen)  

4.3. Straße und Hausnum
mer 

Text (50 Zeichen pro 
Adresszeile)  

4.4. Postleitzahl Text (35 Zeichen)  

5 Nationale Identifika
tionsnummer des in 
Artikel 2 Absatz 5 
Nummern 4 bis 23 
der Richtlinie 
2013/36/EU genann
ten Instituts, das nach 
nationalem Recht zur 
Erbringung von Zah
lungsdiensten berech
tigt ist 

Alphanumerisch (50 
Zeichen) 

Die nationale Identifikationsnummer kann einer der folgenden Codes 
sein: 

die nationale Identifikationsnummer für natürliche und juristische Perso
nen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat verwendet wird; 

die Rechtsträgerkennung — ein Code, der die eindeutige Identifizierung 
rechtlich eigenständiger Unternehmen ermöglicht, die Finanzgeschäfte 
tätigen; 

die Registernummer — eine Nummer oder ein Code, die/der von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats im öffentlichen nationalen Re
gister verwendet wird; 

andere gleichwertige Kennungen — alle Methoden zur Identifizierung 
natürlicher und juristischer Personen, die von der zuständigen Behörde 
für ihr öffentliches nationales Register verwendet werden. 

6 Name der für den Be
trieb des öffentlichen 
nationalen Registers 
verantwortlichen zu
ständigen Behörde 

Text (100 Zeichen) Der Name der zuständigen Behörde, die der EBA die Angaben zu dem 
Zahlungsinstitut mitgeteilt hat und für diese Angaben verantwortlich ist. 
Der Name der zuständigen Behörde wird aus einer vorgegebenen Liste 
ausgewählt.  

Tabelle 8 — Format der Angaben zu Dienstleistern, die Dienste nach Artikel 3 Buchstabe k Ziffern 
i und ii sowie Buchstabe l der Richtlinie (EU) 2015/2366 erbringen 

Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

1 Art der natürlichen 
oder juristischen Per
son 

Vorgegebener Text Vorgegebene Option — „vom Anwendungsbereich der PSD2 ausgenom
mener Dienstleister“. 
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

2 Name des vom An
wendungsbereich der 
PSD2 ausgenomme
nen Dienstleisters 

Text (250 Zeichen) Der offizielle Name des vom Anwendungsbereich der PSD2 ausgenom
menen Dienstleisters wird unter Verwendung eines der folgenden Zei
chensätze als Freitext eingegeben: griechische, kyrillische oder lateinische 
Schrift. Der Name des Dienstleisters wird in der Landessprache des je
weiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die Mitgliedstaaten, die die griechische 
oder die kyrillische Schrift verwenden, teilen auch entweder eine Tran
skription des Namens des Dienstleisters in die lateinische Schrift oder 
eine Übersetzung oder einen alternativen Namen des Dienstleisters in ei
ner anderen Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift basiert. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache sind alle 
offiziellen Namen des Dienstleisters anzugeben. Die einzelnen Namen 
werden durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

3 Firmenname des vom 
Anwendungsbereich 
der PSD2 ausgenom
menen Dienstleisters 

Text (250 Zeichen) Der Firmenname des vom Anwendungsbereich der PSD2 ausgenomme
nen Dienstleisters wird unter Verwendung eines der folgenden Zeichen
sätze als Freitext eingegeben: griechische, kyrillische oder lateinische 
Schrift. Die Mitgliedstaaten, die die griechische oder die kyrillische 
Schrift verwenden, teilen auch entweder eine Transkription des Firmen
namens des Dienstleisters in die lateinische Schrift oder eine Überset
zung oder einen alternativen Firmennamen des Dienstleisters in einer 
anderen Sprache mit, die auf der lateinischen Schrift basiert. 

Verwendet der vom Anwendungsbereich der PSD2 ausgenommene 
Dienstleister mehr als einen Firmennamen, können alle Firmennamen 
des Instituts eingegeben werden. Diese Namen werden durch einen 
Schrägstrich (/) getrennt. 

Dieses Feld kann optional von den zuständigen Behörden ausgefüllt wer
den. 

4 Anschrift des vom 
Anwendungsbereich 
der PSD2 ausgenom
menen Dienstleisters  

Die Anschrift der Hauptverwaltung des Dienstleisters wird unter Ver
wendung eines der folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: grie
chische, kyrillische oder lateinische Schrift. Die Anschrift wird in der 
Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. Die Mitgliedstaa
ten, die die griechische oder kyrillische Schrift verwenden, teilen auch 
eine Transkription in die lateinische Schrift oder einen gebräuchlichen 
englischen Titel mit. 

In Mitgliedstaaten mit mehr als einer nationalen Amtssprache ist die An
schrift in mindestens einer Amtssprache dieses Staats mitzuteilen. Wird 
die Anschrift in mehr als einer nationalen Amtssprache mitgeteilt, so 
werden die Anschriften durch einen Schrägstrich (/) getrennt. 

4.1. Land Vorgegebener Text 
(Optionen) 

Die Mitgliedstaaten der EU und die anderen EWR-Mitgliedstaaten: 

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowa
kei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich. 

4.2. Ort Text (100 Zeichen)  

4.3. Straße und Hausnum
mer 

Text (50 Zeichen pro 
Adresszeile)  

4.4. Postleitzahl Text (35 Zeichen)  
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Zeile Feld Maximale Länge des Felds Format 

5 Nationale Identifika
tionsnummer des vom 
Anwendungsbereich 
der PSD2 ausgenom
menen Dienstleisters 

Alphanumerisch (50 
Zeichen) 

Die nationale Identifikationsnummer kann einer der folgenden Codes 
sein: 

die nationale Identifikationsnummer für natürliche und juristische Perso
nen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat verwendet wird; 

die Rechtsträgerkennung — ein Code, der die eindeutige Identifizierung 
rechtlich eigenständiger Unternehmen ermöglicht, die Finanzgeschäfte 
tätigen; 

die Registernummer — eine Nummer oder ein Code, die/der von der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats im öffentlichen nationalen Re
gister verwendet wird; 

andere gleichwertige Kennungen — alle Methoden zur Identifizierung 
natürlicher und juristischer Personen, die von der zuständigen Behörde 
für ihr öffentliches nationales Register verwendet werden. 

6 Name der für den Be
trieb des öffentlichen 
nationalen Registers 
verantwortlichen zu
ständigen Behörde 

Text (100 Zeichen) Name der zuständigen Behörde, die der EBA die Angaben zu dem vom 
Anwendungsbereich der PSD2 ausgenommenen Dienstleister mitgeteilt 
hat und für diese Angaben verantwortlich ist. Der Name der zuständigen 
Behörde wird aus einer vorgegebenen Liste ausgewählt. 

7 Beschreibung der Tä
tigkeiten des vom An
wendungsbereich der 
PSD2 ausgenomme
nen Dienstleisters 

Text (maximal 500 
Zeichen) 

Die Beschreibung der Tätigkeiten des vom Anwendungsbereich der 
PSD2 ausgenommenen Dienstleisters wird unter Verwendung eines der 
folgenden Zeichensätze als Freitext eingegeben: griechische, kyrillische 
oder lateinische Schrift. Die Beschreibung der Tätigkeiten des Dienstleis
ters wird in der Landessprache des jeweiligen Mitgliedstaats mitgeteilt. 

8 Ausnahme, in deren 
Rahmen der Dienst
leister Tätigkeiten aus
übt 

Mehrere vorgegebene 
Optionen 

Ausnahme, in deren Rahmen der Dienstleister Tätigkeiten ausübt, ausge
wählt aus einer vorgegebenen Liste: 

1. Dienste, die auf bestimmten, nur begrenzt verwendbaren Zahlungsin
strumenten beruhen, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

1.1. die Instrumente gestatten ihrem Inhaber, Waren oder Dienst
leistungen lediglich in den Geschäftsräumen des Emittenten 
oder innerhalb eines begrenzten Netzes von Dienstleistern im 
Rahmen einer Geschäftsvereinbarung mit einem professionellen 
Emittenten zu erwerben; 

1.2. die Instrumente können nur zum Erwerb eines sehr begrenz
ten Waren- oder Dienstleistungsspektrums verwendet werden 

oder 

2. Zahlungsvorgänge, die von einem Anbieter elektronischer Kommuni
kationsnetze oder -dienste zusätzlich zu elektronischen Kommunika
tionsdiensten für einen Teilnehmer des Netzes oder Dienstes bereit
gestellt werden:  

2.1. im Zusammenhang mit dem Erwerb von digitalen Inhalten 
und Sprachdiensten, ungeachtet des für den Erwerb oder Kon
sum des digitalen Inhalts verwendeten Geräts, und die auf der 
entsprechenden Rechnung abgerechnet werden, oder 

2.2. die von einem elektronischen Gerät aus oder über dieses aus
geführt und auf der entsprechenden Rechnung im Rahmen ei
ner gemeinnützigen Tätigkeit oder für den Erwerb von Tickets 
abgerechnet werden 

9 Aktueller Registrie
rungsstatus des vom 
Anwendungsbereich 
der PSD2 ausgenom
menen Dienstleisters 

Text (maximal 10 Zei
chen) 

Aktueller Registrierungsstatus des vom Anwendungsbereich der PSD2 
ausgenommenen Dienstleisters, ausgewählt aus einer vorgegebenen 
Liste:  

1. Aktiv  

2. Inaktiv   
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/411 DER KOMMISSION 

vom 29. November 2018 

zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates durch 
technische Regulierungsstandards zur Festlegung der technischen Anforderungen für die 
Entwicklung, den Betrieb und die Führung des elektronischen zentralen Registers im Bereich der 

Zahlungsdienste und für den Zugang zu den darin enthaltenen Angaben 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (1), insbesondere auf Artikel 15 
Absatz 4 Unterabsatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat nach Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/2366 ein 
elektronisches zentrales Register zu entwickeln, zu betreiben und zu führen, das die von den zuständigen 
Behörden nach Absatz 2 dieses Artikels übermittelten Angaben enthält. 

(2)  Um zu gewährleisten, dass die im elektronischen zentralen Register enthaltenen Angaben korrekt dargestellt 
werden, sollte die EBA sicherstellen, dass die Angaben auf sichere Weise eingegeben und geändert werden. Dazu 
sollte die EBA den Bediensteten der zuständigen Behörden einen persönlichen Zugriff auf die Anwendung des 
Registers gewähren. Die EBA und die zuständigen Behörden, die beschlossen haben, der EBA die Angaben 
automatisch zu übermitteln, sollten sicherstellen, dass an den Endgeräten und während der gesamten 
Übermittlung der Angaben sichere und verhältnismäßige Verschlüsselungsmethoden verwendet werden. 

(3) Da es notwendig ist, dass das elektronische zentrale Register für alle in der Union niedergelassenen Zahlungs
institute und E-Geld-Institute standardisierte, konsistente und in einem einheitlichen Format dargestellte Angaben 
enthält, sollte die Anwendung des Registers die von den zuständigen Behörden eingegebenen oder geänderten 
Angaben validieren, bevor sie öffentlich zugänglich gemacht werden. 

(4)  Es ist notwendig, die Authentizität, Integrität und Nichtzurückweisbarkeit der im elektronischen zentralen 
Register enthaltenen Angaben sicherzustellen. Die EBA sollte daher gewährleisten, dass die Angaben sicher 
gespeichert sind und dass sämtliche eingegebenen oder geänderten Angaben korrekt übernommen wurden. 

(5)  Damit Zahlungsdienstnutzer und andere interessierte Parteien das elektronische zentrale Register effizient nutzen 
können, muss die Anwendung des Registers auf eine Weise entwickelt werden, die einen zuverlässigen Betrieb 
und ununterbrochenen Zugang gewährleistet. 

(6)  Die Nutzer des elektronischen zentralen Registers sollten die enthaltenen Angaben effizient abfragen können. 
Daher sollten sich die Angaben anhand verschiedener Suchkriterien durchsuchen lassen. 

(7)  Um dem Bedarf der Zahlungsverkehrsbranche gerecht zu werden, sollte die EBA dafür sorgen, dass der Inhalt des 
Registers über eine standardisierte Datei heruntergeladen werden kann. Dies würde es allen interessierten Parteien 
ermöglichen, in dieser Datei automatisch Angaben zu suchen. 

(8)  Diese Verordnung stützt sich auf den Entwurf technischer Regulierungsstandards, den die EBA der Kommission 
vorgelegt hat. 
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(9)  Die EBA hat zu diesem Entwurf offene öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen 
potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlament und des Rates (2) eingesetzten Interessengruppe Bankensektor 
eingeholt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Interne Nutzer des Registers 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung ist ein Bediensteter einer zuständigen Behörde, der für die manuelle Eingabe 
beziehungsweise Änderung von Angaben im elektronischen zentralen Register der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
(EBA) (im Folgenden „elektronisches zentrales Register“) zuständig ist, ein interner Nutzer. 

(2) Jede zuständige Behörde benennt unter ihren Bediensteten mindestens zwei interne Nutzer. 

(3) Die zuständigen Behörden teilen der EBA die Identität der in Absatz 2 genannten Personen mit. 

Artikel 2 

Verwaltung des Registers 

Die EBA verwaltet die Liste der internen Nutzer, stellt den internen Nutzern Authentifizierungsdaten zur Verfügung und 
leistet den zuständigen Behörden technische Unterstützung. 

Artikel 3 

Zugang der internen Nutzer 

(1) Nur die internen Nutzer können durch Zwei-Faktoren-Authentifizierung auf die Anwendung des elektronischen 
zentralen Registers zugreifen. 

(2) Die EBA stellt den internen Nutzern einen Standard-Benutzernamen mit Passwort sowie die übrigen Zugangsdaten 
für den Zugriff auf die Anwendung des elektronischen zentralen Registers zur Verfügung. 

(3) Die internen Nutzer müssen ihren Standard-Benutzernamen und ihr Passwort nach dem ersten Einloggen in der 
Anwendung des elektronischen zentralen Registers ändern. 

(4) Die EBA gewährleistet, dass die verwendete Authentifizierungsmethode die Identifikation jedes internen Nutzers 
ermöglicht. 

(5) Die EBA stellt sicher, dass die Anwendung des elektronischen zentralen Registers keine Eingabe oder Änderung 
von Angaben im elektronischen zentralen Register durch Personen gestattet, die keinen Zugang zu der Anwendung des 
Registers haben oder nicht über die entsprechende Erlaubnis verfügen. 

Artikel 4 

Öffentliche Nutzer 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung sind Zahlungsdienstnutzer und andere interessierte Parteien, die über die 
Website der EBA auf das elektronische zentrale Register zugreifen, öffentliche Nutzer des elektronischen zentralen 
Registers. 

(2) Öffentliche Nutzer können ohne Zugangsdaten auf das elektronische zentrale Register zugreifen. 
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(3) Die öffentlichen Nutzer des elektronischen zentralen Registers können die darin enthaltenen Angaben lediglich 
konsultieren, abfragen und herunterladen. Öffentliche Nutzer haben keine Rechte, die ihnen die Änderung des 
Registerinhalts ermöglichen. 

(4) Wenn öffentliche Nutzer auf das elektronische zentrale Register zugreifen, zeigt die Website der EBA die in 
Artikel 15 Absatz 1 genannten Suchkriterien an. 

KAPITEL 2 

ÜBERMITTLUNG VON ANGABEN DURCH DIE ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN AN DIE EBA 

Artikel 5 

Übermittlung von Angaben durch die zuständigen Behörden an die EBA 

(1) Die zuständigen Behörden übermitteln der EBA die Angaben, die im elektronischen zentralen Register enthalten 
sein müssen, manuell über eine Web-Schnittstelle oder automatisch über eine Anwendungsschnittstelle. 

(2) Die zuständigen Behörden teilen der EBA mit, welche der in Absatz 1 genannten Vorgehensweisen sie für die 
Übermittlung von Angaben bevorzugen. 

(3) Zuständigen Behörden, die der EBA mitgeteilt haben, dass sie die Angaben vorzugsweise automatisch übermitteln, 
gestattet die EBA auf Anfrage auch, dass sie die Angaben manuell übermitteln. 

(4) Die zuständigen Behörden übermitteln der EBA einen Hyperlink zu ihrem öffentlichen nationalen Register. Diese 
Hyperlinks werden von der EBA im elektronischen zentralen Register öffentlich zugänglich gemacht. 

Artikel 6 

Manuelle Eingabe und Änderung von Angaben 

(1) Zuständige Behörden, die beschlossen haben, die Angaben an die EBA manuell zu übermitteln, verwenden für die 
Eingabe und Änderung der Angaben für ihren Mitgliedstaat die Web-Schnittstelle des elektronischen zentralen 
Registers. Die Angaben werden in dem in Artikel 1 Absätze 2 bis 9 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/410 (3) 
festgelegten Format eingegeben. 

(2) Die manuell eingegebenen oder geänderten Angaben werden im elektronischen zentralen Register öffentlich 
zugänglich gemacht, nachdem sie nach Artikel 8 durch die Anwendung des Registers validiert wurden. 

(3) Manuell eingegebene oder geänderte Angaben, die durch die Anwendung des elektronischen zentralen Registers 
nicht validiert werden können, werden abgelehnt und nicht öffentlich zugänglich gemacht. Der interne Nutzer nimmt 
die Eingabe oder Änderung mit entsprechend berichtigten Angaben erneut vor. 

(4) Die EBA versieht die Angaben, die in das elektronische zentrale Register manuell eingegeben oder dort geändert 
werden, mit einem Datum und einem Zeitstempel. Dieses Datum und dieser Zeitstempel geben den Zeitpunkt der 
letzten Änderung des Registers an. 

(5) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass alle Änderungen des Inhalts ihrer öffentlichen nationalen Register im 
Zusammenhang mit der Erteilung oder dem Entzug einer Zulassung oder Registrierung am selben Tag in das 
elektronische zentrale Register der EBA aufgenommen werden. 

Artikel 7 

Automatische Übermittlung von Angaben 

(1) Zuständige Behörden, die beschlossen haben, die Angaben an die EBA automatisch zu übermitteln, übertragen 
diese direkt von der Anwendung ihres öffentlichen nationalen Registers an die Anwendung des elektronischen zentralen 
Registers. 

(2) Die EBA und die zuständigen Behörden sorgen für eine sichere Übermittlung der Angaben zwischen den 
Anwendungen ihrer jeweiligen Register, um die Authentizität, Integrität und Nichtzurückweisbarkeit der übermittelten 
Angaben zu gewährleisten, und verwenden hierzu strenge und weithin anerkannte Verschlüsselungsmethoden. 

(3) Die zuständigen Behörden übermitteln der EBA in einer einzigen Batchdatei mit einem gemeinsamen und 
strukturierten Standardformat (im Folgenden „Batchdatei“) sämtliche in Artikel 1 Absätze 2 bis 9 der Durchführungs
verordnung (EU) 2019/410 spezifizierten Angaben, die in ihren öffentlichen nationalen Registern enthalten sind. 
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(4) Diese Batchdatei wird an jedem Tag, an dem der Inhalt eines öffentlichen nationalen Registers geändert wird, 
mindestens einmal übermittelt. 

(5) Wenn die zuständigen Behörden an ihrem öffentlichen nationalen Register inhaltliche Änderungen vornehmen, 
die die Erteilung oder den Entzug einer Zulassung oder Registrierung betreffen, und diese Änderungen nicht automatisch 
übermitteln können, geben sie sie am selben Tag manuell in das elektronische zentrale Register der EBA ein. 

(6) Die EBA gestattet den zuständigen Behörden, dass diese einmal am Tag eine Batchdatei übermitteln, unabhängig 
davon, ob sich der Inhalt ihres öffentlichen nationalen Registers geändert hat oder nicht. 

(7) Die automatisch an das elektronische zentrale Register übermittelten Angaben werden so bald wie möglich nach 
der Verarbeitung und Validierung der Batchdatei durch die Anwendung des elektronischen zentralen Registers nach 
Artikel 8 und spätestens zum Ende des Tages, an dem diese verarbeitet und validiert wurde, im Register öffentlich 
zugänglich gemacht. Alle Angaben, die eine zuständige Behörde bereits übermittelt oder manuell eingegeben hat und die 
im elektronischen zentralen Register öffentlich verfügbar sind, werden bei darauf folgenden Übermittlungen dieser 
zuständigen Behörde durch die neu übermittelten Angaben überschrieben. 

(8) Die EBA gestattet den zuständigen Behörden nicht, dass diese eine neue Batchdatei übermitteln, solange sie das 
Ergebnis der Validierung der zuvor übermittelten Batchdatei nicht erhalten haben. 

(9) Im Falle automatisch übermittelter Angaben, die durch die Anwendung des elektronischen zentralen Registers 
nicht validiert werden können, werden sämtliche in der Batchdatei enthaltenen Angaben abgelehnt und in dem Register 
nicht öffentlich zugänglich gemacht. 

(10) Die EBA versieht die Angaben, die der Anwendung des elektronischen zentralen Registers automatisch 
übermittelt werden, mit einem Datum und einem Zeitstempel. Dieses Datum und dieser Zeitstempel geben den 
Zeitpunkt der letzten Synchronisierung des elektronischen zentralen Registers mit dem öffentlichen nationalen Register 
an. 

Artikel 8 

Validierung der Angaben 

(1) Die Anwendung des elektronischen zentralen Registers validiert die von den zuständigen Behörden an die EBA 
übermittelten Angaben, um zu vermeiden, dass Angaben fehlen oder doppelt vorhanden sind. 

(2) Um das Fehlen von Angaben zu vermeiden, führt die Anwendung des elektronischen zentralen Registers für 
sämtliche von den zuständigen Behörden ausgefüllten oder an die EBA übermittelten Felder mit Ausnahme des Feldes für 
den Firmennamen der natürlichen oder juristischen Person eine Validierung der Angaben durch. 

(3) Um eine Dopplung von Angaben zu vermeiden, führt die Anwendung des Registers für jedes der folgenden Felder 
eine Validierung der Angaben durch: 

a)  für Zahlungsinstitute, natürliche oder juristische Personen, denen nach Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2015/2366 eine 
Ausnahme gewährt wird, Kontoinformationsdienstleister, E-Geld-Institute, juristische Personen, denen nach Artikel 9 
der Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4) eine Ausnahme gewährt wird, die in 
Artikel 2 Absatz 5 Nummern 4 bis 23 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (5) 
genannten Institute und Personen, denen die Zulassung oder Registrierung entzogen wurde: 

i)  nationale Identifikationsnummer, 

ii)  Art der natürlichen oder juristischen Person nach Artikel 1 Absätze 2 bis 9 der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/410, 

iii)  Datum der Zulassung oder Registrierung, 

b)  für Agenten von Zahlungsinstituten, natürlichen oder juristischen Personen, die nach Artikel 32 der Richtlinie (EU) 
2015/2366 ausgenommen sind, Kontoinformationsdienstleistern, E-Geld-Instituten und juristischen Personen, die 
nach Artikel 9 der Richtlinie 2009/110/EG ausgenommen sind: 

i)  nationale Identifikationsnummer des Agenten, 

ii)  nationale Identifikationsnummer der natürlichen oder juristischen Person, in deren Namen der Agent 
Zahlungsdienste erbringt, 

iii)  Datum der Registrierung, 
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c)  für Dienstleister, die Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe k Ziffern i und ii bzw. Buchstabe l der 
Richtlinie (EU) 2015/2366 erbringen: 

i)  nationale Identifikationsnummer des Dienstleisters, 

ii)  Ausschluss, der für die Tätigkeit des Dienstleisters gilt, 

iii)  Datum der Registrierung. 

(4) Hat sich der Status der Zulassung oder Registrierung einer natürlichen oder juristischen Person, in deren Auftrag 
ein Agent Zahlungsdienste erbringt, von „zugelassen“ oder „registriert“ in „Zulassung/Registrierung entzogen“ geändert, 
führt die Anwendung des elektronischen zentralen Registers für die mit dieser Person verbundenen Agenten keine 
Validierung der Angaben durch. 

(5) Die zuständigen Behörden erhalten von der Anwendung des elektronischen zentralen Registers so bald wie 
möglich eine klare und eindeutige Rückmeldung zum Ergebnis der Validierung. Dieses Ergebnis schließt auch die 
Information ein, in welchem Ausmaß sich der Inhalt der zuvor übermittelten Angaben geändert hat (Prozentwert). 

(6) Können die übermittelten Angaben nicht validiert werden, so gibt die EBA in ihrer Rückmeldung an die 
zuständigen Behörden sämtliche Gründe für ihre Ablehnung an. 

(7) Wenn die Validierung fehlschlägt und die Änderungen des Inhalts des öffentlichen nationalen Registers die 
Erteilung oder den Entzug einer Zulassung oder Registrierung betreffen, übermitteln die zuständigen Behörden, die 
Angaben automatisch übermitteln, vor Ende des Tages, an dem die Validierung fehlgeschlagen ist, eine korrigierte oder 
aktualisierte Batchdatei mit sämtlichen Angaben oder sie geben die im Zusammenhang mit der Erteilung oder dem 
Entzug einer Zulassung oder Registrierung vorgenommenen Änderungen des Inhalts ihres öffentlichen nationalen 
Registers manuell ein. 

(8) Für die Validierung der nationalen Identifikationsnummern teilen die zuständigen Behörden der EBA die Arten 
und die Formate der nationalen Identifikationsnummern' die sie in ihren nationalen Registern verwenden, mit. 

(9) Die Anwendung des elektronischen zentralen Registers ermöglicht es den zuständigen Behörden, einen Agenten 
mehrfach in das Register aufzunehmen, wenn dieser Zahlungsdienste im Namen von mehr als einer natürlichen oder 
juristischen Person erbringt. Jeder Eintrag ist als gesonderter Datensatz zu behandeln. 

Artikel 9 

Angaben über Agenten 

(1) Die EBA und die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die im elektronischen zentralen Register aufgeführten 
Agenten mit den natürlichen oder juristischen Personen verknüpft werden, in deren Namen sie Zahlungsdienste 
erbringen. 

(2) Ändert sich der Status der Zulassung oder Registrierung einer natürlichen oder juristischen Person, in deren 
Auftrag ein Agent Zahlungsdienste erbringt, von „zugelassen“ oder „registriert“ zu „Zulassung/Registrierung entzogen“, 
wird der Status der mit dieser Person verbundenen Agenten von „aktiv“ auf „inaktiv“ gesetzt. 

Artikel 10 

Verantwortung der zuständigen Behörden 

(1) Die zuständigen Behörden sind für die Richtigkeit der in ihren öffentlichen nationalen Registern enthaltenen 
Angaben zu den von ihnen zugelassenen oder registrierten natürlichen oder juristischen Personen sowie den Agenten 
und Dienstleistern, die Dienste im Sinne von Artikel 3 Buchstabe k Ziffern i und ii bzw. Buchstabe l der Richtlinie (EU) 
2015/2366 erbringen, die sie manuell in das elektronische zentrale Register eingeben oder automatisch an die 
Anwendung dieses Registers übermitteln, verantwortlich. 

(2) Die Anwendung des elektronischen zentralen Registers ermöglicht es den internen Nutzern und den 
Anwendungen der öffentlichen nationalen Register, die im Verantwortungsbereich der jeweiligen zuständigen Behörde 
liegenden Angaben einzugeben oder zu ändern. 

(3) Es darf nicht möglich sein, dass zuständige Behörden Angaben ändern, für die andere zuständige Behörden 
verantwortlich sind. 

(4) Es darf nicht möglich sein, dass zuständige Behörden Daten zu in einem anderen Aufnahmemitgliedstaat niederge
lassenen Zahlungsinstituten, natürlichen oder juristischen Personen, die nach Artikel 32 der Richtlinie (EU) 2015/2366 
ausgenommen sind, deren Agenten, Kontoinformationsdienstleistern, in Artikel 2 Absatz 5 Nummern 4 bis 23 der 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates genannten Instituten, E-Geld-Instituten, juristischen 
Personen, die nach Artikel 9 der Richtlinie 2009/110/EG ausgenommen sind, deren Agenten und Dienstleistern, die 
Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe k Ziffern i und ii bzw. Buchstabe l der Richtlinie (EU) 2015/2366 
erbringen, eingeben. 
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KAPITEL 3 

SONSTIGE ANFORDERUNGEN 

Artikel 11 

Sicherheitsanforderungen 

(1) Die Anwendungsdaten des elektronischen zentralen Registers werden gesichert, und die Sicherungskopien werden 
zum Zwecke der Notfallwiederherstellung aufbewahrt. 

(2) Bei Sicherheitsproblemen muss die EBA in der Lage sein, die Anwendung des elektronischen zentralen Registers 
sofort abzuschalten und jeglichen Zugang zum Server zu verhindern. 

(3) Die Anwendung des elektronischen zentralen Registers muss in der Lage sein, nach einem Absturz sofort neu zu 
starten und wieder normal zu funktionieren. 

(4) Wenn die Anwendung des elektronischen zentralen Registers zum Zeitpunkt der Übermittlung von Batchdateien 
durch die zuständigen Behörden nicht funktioniert, verarbeitet sie nach Wiederherstellung ihres normalen Betriebs 
jeweils die jüngsten der von jeder zuständigen Behörde übermittelten Batchdateien. 

(5) Die EBA meldet den zuständigen Behörden jede Fehlfunktion und jeden Absturz der Anwendung des 
elektronischen zentralen Registers. 

(6) Wurde die Bearbeitung einer von einer zuständigen Behörde übermittelten Batchdatei von einer Fehlfunktion der 
Anwendung des elektronischen zentralen Registers beeinträchtigt, fordert die EBA die zuständige Behörde auf, eine neue 
Batchdatei zu übermitteln. Ist die zuständige Behörde dazu nicht in der Lage, bittet sie die EBA, die Daten auf den Stand 
der letzten validierten Batchdatei vor dem Auftreten der Fehlfunktion zurückzusetzen. 

(7) Die EBA entwickelt ihr Register im Einklang mit den internationalen Cybersicherheitsnormen. 

Artikel 12 

Verfügbarkeit und Leistungsanforderungen 

(1) Das elektronische zentrale Register muss von Anfang an in der Lage sein, sämtliche Datensätze, die in den von 
den zuständigen Behörden geführten öffentlichen Registern derzeit vorhanden sind, aufzunehmen. 

(2) Die Anwendung des elektronischen zentralen Registers muss in der Lage sein, eine zunehmende Menge der von 
den zuständigen Behörden übermittelten Angaben zu verarbeiten, ohne dass sich dies auf die Verfügbarkeit des Registers 
auswirkt. 

(3) Die EBA trägt dafür Sorge, dass das elektronische zentrale Register nach einer Fehlfunktion der Anwendung des 
Registers unmittelbar nach Wiederherstellung des Normalbetriebs wieder zur Verfügung steht. 

(4) Die automatische Übertragung von Angaben nach Artikel 7 darf sich nicht auf die Verfügbarkeit des 
elektronischen zentralen Registers auswirken. 

(5) Die EBA unterrichtet die öffentlichen Nutzer über jede Nichtverfügbarkeit des elektronischen zentralen Registers 
sowie die Gründe dafür und über die Wiederherstellung des Registers, indem sie dies auf ihrer Website anzeigt. 

Artikel 13 

Systemwartung und Supportfunktionen 

(1) Die EBA überwacht den Betrieb der Anwendung des Registers, analysiert deren Leistung und nimmt erforderli
chenfalls Änderungen vor, um sicherzustellen, dass die Anwendung den Anforderungen dieser Verordnung entspricht. 

(2) Die EBA überwacht die regelmäßige Übermittlung und Aktualisierung der Angaben im elektronischen zentralen 
Register durch die zuständigen Behörden. 

(3) Die EBA überprüft regelmäßig die Eignung der in diesem Kapitel festgelegten sonstigen Anforderungen. 
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(4) Die EBA bietet den zuständigen Behörden Unterstützung beim Betrieb des elektronischen zentralen 
Registers. Dazu sieht sie in der Anwendung des Registers eine Funktion vor, über die die zuständigen Behörden Fragen 
übermitteln können. Die EBA reiht diese Fragen in eine Warteschlange ein. 

(5) Die EBA beantwortet Fragen nach Absatz 4 nach Möglichkeit bis zum Ende des Tages, an dem die jeweilige Frage 
gestellt wurde. Sie beantwortet die Fragen in der Reihenfolge ihres Eingangs. 

(6) Die EBA stellt den zuständigen Behörden eine Testumgebung zur Verfügung und bietet ihnen Unterstützung für 
diese Umgebung. 

(7) Für die Unterrichtung über Betriebsstörungen des elektronischen zentralen Registers richtet die EBA einen 
speziellen Kommunikationskanal ein. 

Artikel 14 

Prüfpfad 

(1) Das elektronische zentrale Register ermöglicht die Aufzeichnung aller von den zuständigen Behörden an die EBA 
übermittelten Angaben. 

(2) Das elektronische zentrale Register ermöglicht die Aufzeichnung aller automatisierten oder manuellen Vorgänge, 
die von den Anwendungen der öffentlichen nationalen Register bzw. von internen Nutzern ausgehen, sowie ihres 
Zeitpunkts. 

(3) Die EBA kann auf die nach den Absätzen 1 und 2 aufgezeichneten Daten zugreifen. 

(4) Die EBA kann anhand der nach den Absätzen 1 und 2 aufgezeichneten Daten Berichte erstellen, die es ihr 
ermöglichen, die von den zuständigen Behörden übermittelten Angaben zu überwachen und auszuwerten. 

KAPITEL 4 

ZUGRIFF AUF DIE ANGABEN 

Artikel 15 

Abfrage von Angaben 

(1) Das elektronische zentrale Register ermöglicht den Nutzern die Suche nach Angaben mittels verschiedener 
Suchkriterien, darunter: 

a)  Art der natürlichen oder juristischen Person nach Artikel 1 Absätze 2 bis 9 der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/410, 

b)  Name der natürlichen oder juristischen Person, 

c)  nationale Identifikationsnummer der natürlichen oder juristischen Person, 

d)  Name der für den Betrieb des öffentlichen nationalen Registers zuständigen Behörde, 

e)  Land, in dem die natürliche oder juristische Person niedergelassen ist, 

f)  Ort, an dem die natürliche oder juristische Person niedergelassen ist, 

g)  erbrachte Zahlungsdienste und E-Geld-Dienste, 

h)  Aufnahmemitgliedstaat, in dem das zugelassene oder registrierte Zahlungsinstitut, das E-Geld-Institut oder der 
Kontoinformationsdienstleister Dienste erbringt oder seine Absicht zur Erbringung von Diensten mitgeteilt hat, 

i)  im Aufnahmemitgliedstaat erbrachte Zahlungsdienste und E-Geld-Dienste, 

j)  Status der Zulassung oder Registrierung, 

k)  Datum der Zulassung oder Registrierung, 

l)  Datum des Entzugs der Zulassung oder Registrierung. 
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(2) Das elektronische zentrale Register führt die Abfrage der Angaben aus, sofern mindestens eines der Suchkriterien 
ausgefüllt ist. 

(3) Das elektronische zentrale Register ermöglicht den Nutzern, die Suchkriterien nach Absatz 1 beliebig zu 
kombinieren. 

(4) Das elektronische zentrale Register ermöglicht den Nutzern, die in Absatz 1 Buchstaben a, d, e und j genannten 
Angaben in einer Dropdown-Liste auszuwählen. 

(5) Das elektronische zentrale Register ermöglicht den Nutzern, die in Absatz 1 Buchstaben g, h und i genannten 
Suchkriterien aus einem Menü mit Mehrfachauswahlmöglichkeit auszuwählen. 

(6) Die EBA gewährleistet, dass die Suche mit Symbolen oder Zeichen, die einzelne Buchstaben und/oder Wörter 
ersetzen (Platzhalter) möglich ist, um den Nutzern des Registers eine breitere Abfrage zu ermöglichen. 

(7) Die EBA unterrichtet die Nutzer des Registers über die Verwendung der Symbole nach Absatz 6 durch Anzeige 
dieser Information auf ihrer Website. 

Artikel 16 

Anzeige der Abfrageergebnisse 

(1) Das elektronische zentrale Register zeigt als Ergebnis einer Abfrage sämtliche natürlichen und juristischen 
Personen an, auf die die vom Nutzer des Registers ausgewählten Suchkriterien zutreffen. 

(2) Die für natürliche und juristische Personen angezeigten Angaben umfassen: 

a)  den Namen der Person, 

b)  die nationale Identifikationsnummer der Person, 

c)  das Land, in dem sie niedergelassen ist, 

d)  den Ort, an dem sie niedergelassen ist, 

e)  die Art der natürlichen oder juristischen Person nach Artikel 1 Absätze 2 bis 9 der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/410, 

f)  die erbrachten Zahlungsdienste und E-Geld-Dienste. 

(3) Wird in den angezeigten Ergebnissen der Name einer natürlichen oder juristischen Person ausgewählt, erscheinen 
die Angaben nach Artikel 1 Absätze 2 bis 9 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/410 dieser Person mit dem 
letzten von der EBA eingefügten Datum und Zeitstempel. 

(4) Bei Agenten erscheint sowohl der Eintrag zum Agenten selbst als auch der Eintrag der natürlichen oder 
juristischen Person, in deren Namen dieser Zahlungsdienste erbringt. 

(5) Die EBA stellt sicher, dass die von den zuständigen Behörden übermittelten Angaben im elektronischen zentralen 
Register richtig und vollständig angezeigt werden. 

Artikel 17 

Download von Angaben 

(1) Die EBA sorgt dafür, dass der Inhalt des elektronischen zentralen Registers von den öffentlichen Nutzern des 
Registers sowohl manuell als auch automatisch heruntergeladen werden kann, indem sie den Inhalt in eine 
standardisierte Datei kopiert. 

(2) Die EBA aktualisiert die in Absatz 1 genannte standardisierte Datei mindestens zweimal täglich in festgelegten 
Zeitabständen. Die EBA legt die Zeitabstände dieser Aktualisierungen offen. 
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KAPITEL 6 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 18 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 29. November 2018 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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VERORDNUNG (EU) 2019/412 DER KOMMISSION 

vom 14. März 2019 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler 
Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die International Accounting Standards 12 und 23 und 

die International Financial Reporting Standards 3 und 11 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 
betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (1), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission (2) wurden bestimmte internationale 
Rechnungslegungsstandards und Interpretationen, die am 15. Oktober 2008 vorlagen, in das EU-Recht 
übernommen. 

(2)  Am 12. Dezember 2017 veröffentlichte das International Accounting Standards Board (IASB) im Rahmen seines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, der darauf abzielt, die Standards zu straffen und klarer zu fassen, 
jährliche Verbesserungen an den International Financial Reporting Standards, Zyklus 2015–2017 („die jährlichen 
Verbesserungen“). Gegenstand der jährlichen Verbesserungen sind nicht dringliche, aber verbesserungsbedürftige 
Aspekte in Bereichen, in denen die International Financial Reporting Standards inkohärent sind oder klarer 
formuliert werden müssen und die das IASB während des Projektzyklus erörtert hat. 

(3)  Die Kommission ist nach Konsultation der Europäischen Beratergruppe für Rechnungslegung zu dem Schluss 
gelangt, dass die Änderungen am International Accounting Standard (IAS) 12 Ertragsteuern, am IAS 23 Fremdkapi
talkosten, am International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Unternehmenszusammenschlüsse und am IFRS 11 
Gemeinsame Vereinbarungen die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 genannten Kriterien für 
eine Übernahme erfüllen. 

(4)  Die Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(5) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stehen mit der Stellungnahme des Regelungsaus
schusses für Rechnungslegung in Einklang — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

a)  International Accounting Standard (IAS) 12 Ertragsteuern wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
entsprechend geändert; 

b)  IAS 23 Fremdkapitalkosten wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend geändert; 

c)  International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Unternehmenszusammenschlüsse wird dem Anhang der vorliegenden 
Verordnung entsprechend geändert; 

d)  IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend geändert. 

Artikel 2 

Die in Artikel 1 genannten Änderungen sind spätestens ab Beginn des ersten Geschäftsjahres anzuwenden, das am oder 
nach dem 1. Januar 2019 beginnt. 
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Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 14. März 2019 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

Jährliche Verbesserungen an den IFRS®-Standards Zyklus 2015-2017 

Änderungen an 

IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse 

Die Paragraphen 42A und 64O werden angefügt. 

Zusätzliche Leitlinien zur Anwendung der Erwerbsmethode auf besondere Arten von Unternehmens
zusammenschlüssen 

Sukzessiver Unternehmenszusammenschluss 

… 

42A  Erlangt ein Unternehmen, das an einer gemeinsamen Vereinbarung (im Sinne von IFRS 11 Gemeinsame 
Vereinbarungen) beteiligt ist, die Beherrschung über einen Geschäftsbetrieb, bei dem es sich um eine 
gemeinschaftliche Tätigkeit (im Sinne von IFRS 11) handelt, und hatte es unmittelbar vor dem Erwerb Rechte 
an den der Tätigkeit zuzurechnenden Vermögenswerten und Verpflichtungen für deren Schulden, so liegt ein 
sukzessiver Unternehmenszusammenschluss vor. Der Erwerber hat deshalb die Vorgaben für einen sukzessiven 
Unternehmenszusammenschluss einzuhalten und u. a. seinen zuvor an der gemeinschaftlichen Tätigkeit 
gehaltenen Anteil in der in Paragraph 42 beschriebenen Weise neu zu bewerten. Dabei hat er seinen zuvor an 
der gemeinschaftlichen Tätigkeit gehaltenen Anteil zur Gänze neu zu bewerten. 

ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS UND ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN 

Zeitpunkt des Inkrafttretens 

… 

64O  Durch die im Dezember 2017 veröffentlichten Jährlichen Verbesserungen an den IFRS-Standards, Zyklus 
2015-2017 wurde Paragraph 42A angefügt. Diese Änderungen sind auf Unternehmenszusammenschlüsse 
anzuwenden, bei denen der Erwerbszeitpunkt mit dem Beginn des ersten am oder nach dem 1. Januar 2019 
beginnenden Geschäftsjahres zusammenfällt oder danach liegt. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet 
ein Unternehmen diese Änderungen zu einem früheren Zeitpunkt an, hat es dies anzugeben. 

Änderungen an 

IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen 

Die Paragraphen B33CA und C1AB werden angefügt.  

Bilanzierung von Erwerben von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten 

… 

B33CA  Ein Unternehmen, das an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit, nicht aber an deren gemeinschaftlicher Führung 
beteiligt ist, könnte die gemeinschaftliche Führung bei der gemeinschaftlichen Tätigkeit, deren Aktivität ein 
Geschäftsbetrieb im Sinne von IFRS 3 ist, erlangen. In einem solchen Fall werden die zuvor an der 
gemeinschaftlichen Tätigkeit gehaltenen Anteile nicht neu bewertet. 

… 

ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS 

... 

C1AB  Durch die im Dezember 2017 veröffentlichten Jährlichen Verbesserungen an den IFRS-Standards, Zyklus 
2015-2017 wurde Paragraph B33CA angefügt. Diese Änderungen sind auf Geschäftsvorfälle anzuwenden, bei 
denen ein Unternehmen bei oder nach Beginn des ersten am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnenden 
Geschäftsjahres die gemeinschaftliche Führung erlangt. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein 
Unternehmen diese Änderungen zu einem früheren Zeitpunkt an, hat es dies anzugeben. 
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Änderungen an 

IAS 12 Ertragsteuern 

Die Paragraphen 57A und 98I werden angefügt, die Überschrift des Beispiels unter Paragraph 52B wird geändert und 
Paragraph 52B wird gestrichen. 

BEWERTUNG 

… 

52B  [gestrichen] 

Beispiel zur Veranschaulichung der Paragraphen 52A und 57A 

… 

… 

ANSATZ TATSÄCHLICHER UND LATENTER STEUERN 

… 

57A  Ein Unternehmen hat ertragsteuerliche Konsequenzen von Dividendenzahlungen (im Sinne von IFRS 9) dann zu 
erfassen, wenn es die Verpflichtung zur Dividendenausschüttung ansetzt. Ertragsteuerliche Konsequenzen von 
Dividendenzahlungen sind mehr mit Geschäften oder Ereignissen der Vergangenheit verbunden, die ausschüt
tungsfähige Gewinne generiert haben, als mit der Ausschüttung an die Eigentümer. Aus diesem Grund sind 
ertragsteuerliche Konsequenzen von Dividendenzahlungen — je nachdem, wie das Unternehmen diese 
vergangenen Geschäfte oder Ereignisse ursprünglich erfasst hat — im Periodenergebnis, im sonstigen Ergebnis 
oder im Eigenkapital zu erfassen. 

ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS 

… 

98I  Durch die im Dezember 2017 veröffentlichten Jährlichen Verbesserungen an den IFRS-Standards, Zyklus 2015- 
2017, wurde Paragraph 57A angefügt und Paragraph 52B gestrichen. Diese Änderungen sind auf 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen. Eine frühere Anwendung ist 
zulässig. Wendet ein Unternehmen diese Änderungen zu einem früheren Zeitpunkt an, hat es dies anzugeben. 
Bei der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen hat das Unternehmen diese auf ertragsteuerliche 
Konsequenzen von Dividendenzahlungen anzuwenden, die bei oder nach Beginn der frühesten 
Vergleichsperiode erfasst wurden. 

Änderungen an 

IAS 23 Fremdkapitalkosten 

Paragraph 14 wird geändert und die Paragraphen 28A und 29D werden angefügt. 

ANSATZ 

… 

Aktivierbare Fremdkapitalkosten 

… 

14.  In dem Umfang, in dem ein Unternehmen Mittel allgemein aufgenommen und für die Beschaffung 
eines qualifizierten Vermögenswerts verwendet hat, ist der Betrag der aktivierbaren Fremdkapi
talkosten durch Anwendung eines Finanzierungskostensatzes auf die Ausgaben für diesen 
Vermögenswert zu bestimmen. Als Finanzierungskostensatz ist der gewogene Durchschnitt der 
Fremdkapitalkosten für sämtliche Kredite des Unternehmens zugrunde zu legen, die während der 
Periode bestanden haben. Allerdings hat ein Unternehmen Fremdkapitalkosten, die Fremdkapital 
betreffen, das speziell für die Beschaffung eines qualifizierten Vermögenswerts aufgenommen wurde, 
solange aus dieser Berechnung auszunehmen, bis alle Arbeiten, die erforderlich sind, um den 
Vermögenswert für seinen beabsichtigten Gebrauch oder Verkauf vorzubereiten, im Wesentlichen 
fertig gestellt sind. Der Betrag der während einer Periode aktivierten Fremdkapitalkosten darf den 
Betrag der in der betreffenden Periode angefallenen Fremdkapitalkosten nicht übersteigen. 

… 
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ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

… 

28A  Durch die im Dezember 2017 veröffentlichten Jährlichen Verbesserungen an den IFRS-Standards, Zyklus 2015- 
2017 wurde Paragraph 14 geändert. Diese Änderungen sind auf Fremdkapitalkosten anzuwenden, die mit oder 
nach Beginn des Geschäftsjahres anfallen, in dem die Änderungen zum ersten Mal angewandt werden. 

ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS 

… 

29D  Durch die im Dezember 2017 veröffentlichten Jährlichen Verbesserungen an den IFRS-Standards, Zyklus 2015- 
2017 wurde der Paragraph 14 geändert und der Paragraph 28A angefügt. Diese Änderungen sind auf 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen. Eine frühere Anwendung ist 
zulässig. Wendet ein Unternehmen diese Änderungen zu einem früheren Zeitpunkt an, hat es dies anzugeben.  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/413 DER KOMMISSION 

vom 14. März 2019 

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 in Bezug auf Drittländer, die 
anerkanntermaßen Sicherheitsstandards anwenden, die den gemeinsamen Grundstandards für die 

Sicherheit in der Zivilluftfahrt gleichwertig sind 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über 
gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2320/2002 (1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 272/2009 der Kommission (2) ergänzt die im Anhang der Verordnung (EG) 
Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten gemeinsamen Grundstandards für die 
Sicherheit der Zivilluftfahrt. 

(2) Nach derselben Verordnung (EG) Nr. 272/2009 ist die Kommission gehalten, die Gleichwertigkeit der Sicherheits
standards von Drittländern unter den in Teil E des Anhangs jener Verordnung genannten Kriterien anzuerkennen. 

(3)  Im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 der Kommission (3) sind die Drittländer aufgeführt, 
die anerkanntermaßen Sicherheitsstandards anwenden, die den gemeinsamen Grundstandards für die Sicherheit 
gleichwertig sind 

(4)  Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland hat gegenüber der Kommission die Aufrechterhaltung 
der Gleichwertigkeit seiner Vorschriften und Standards zur Luftsicherheit mit den Unionsvorschriften auch nach 
dem Datum des Austritts aus der Europäischen Union am 30. März 2019 bestätigt. 

(5)  Die Kommission hat die Einhaltung der Kriterien von Teil E des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 272/2009 
durch das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland überprüft. 

(6) Die Kommission hat ein geeignetes Verfahren festgelegt, um die Zuständigkeit für die Benennung von Luftfahrtun
ternehmen, von reglementierten Beauftragten in einem Drittland und bekannten Versendern in einem Drittland, 
die derzeit vom Vereinigten Königreich als ACC3, RA3 bzw. KC3 benannt werden, anderen Mitgliedstaaten 
zuzuweisen, wobei für dieses Verfahren Übergangsdurchführungsbestimmungen gelten werden. 

(7)  Die Kommission und die Mitgliedstaaten erkennen den wertvollen Beitrag an, den die vom Königreich 
Großbritannien und Nordirland zugelassenen EU-Validierungsprüfer für die Luftsicherheit zum Funktionieren der 
sicheren Lieferkette der EU von ACC3, RA3 bzw. KC3 geleistet haben, und sehen jetzt den Zeitpunkt gekommen, 
den Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für deren Zulassung ab dem 30. März 2019 zu übertragen. 

(8)  Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(9)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 19 der 
Verordnung (EG) Nr. 300/2008 eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
geändert. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 3 

Diese Verordnung gilt ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Geltung der Verträge nach Artikel 50 Absatz 3 des 
Vertrags über die Europäische Union für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland und in dessen 
Hoheitsgebiet endet, sofern nicht ein Austrittsabkommen nach Artikel 50 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische 
Union geschlossen wurde. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 14. März 2019 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 wird wie folgt geändert:  

1. In Kapitel 3 erhält Anlage 3-B folgende Fassung: 

„ANLAGE 3-B 

SICHERHEIT VON LUFTFAHRZEUGEN 

DRITTLÄNDER SOWIE ANDERE LÄNDER UND GEBIETE, AUF DIE GEMÄẞ ARTIKEL 355 DES VERTRAGS ÜBER 
DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION DER TITEL VI IM DRITTEN TEIL DES VERTRAGS KEINE 
ANWENDUNG FINDET, DIE ANERKANNTERMAẞEN SICHERHEITSSTANDARDS ANWENDEN, DIE DEN 

GEMEINSAMEN GRUNDSTANDARDS FÜR DIE SICHERHEIT IN DER ZIVILLUFTFAHRT GLEICHWERTIG SIND 

In Bezug auf die Sicherheit von Luftfahrzeugen werden in folgenden Drittländern sowie anderen Ländern und 
Gebieten, auf die gemäß Artikel 355 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union der Titel VI im 
Dritten Teil des Vertrags keine Anwendung findet, anerkanntermaßen Sicherheitsstandards angewandt, die den 
gemeinsamen Grundstandards für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt gleichwertig sind: 

Kanada 

Färöer in Bezug auf den Flughafen Vagar 

Grönland in Bezug auf den Flughafen Kangerlussuaq 

Guernsey 

Insel Man 

Jersey 

Montenegro 

Republik Singapur in Bezug auf den Flughafen Singapore Changi 

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Die Kommission benachrichtigt unverzüglich die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, wenn ihr vorliegende 
Informationen darauf hinweisen, dass von dem betreffenden Drittland oder anderen Land oder Gebiet angewandte, 
mit wesentlichen Auswirkungen auf die Luftsicherheit in der Union insgesamt verbundene Sicherheitsstandards den 
gemeinsamen Grundstandards der Union nicht mehr gleichwertig sind. 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten werden unverzüglich benachrichtigt, wenn der Kommission 
Informationen über Maßnahmen, einschließlich Ausgleichsmaßnahmen, vorliegen, die bestätigen, dass die 
Gleichwertigkeit der von dem betreffenden Drittland oder anderen Land oder Gebiet angewandten relevanten 
Sicherheitsstandards wiederhergestellt ist.“;  

2. in Kapitel 4 erhält Anlage 4-B folgende Fassung: 

„ANLAGE 4-B 

FLUGGÄSTE UND HANDGEPÄCK 

DRITTLÄNDER SOWIE ANDERE LÄNDER UND GEBIETE, AUF DIE GEMÄẞ ARTIKEL 355 DES VERTRAGS ÜBER 
DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION DER TITEL VI IM DRITTEN TEIL DES VERTRAGS KEINE 
ANWENDUNG FINDET, DIE ANERKANNTERMAẞEN SICHERHEITSSTANDARDS ANWENDEN, DIE DEN 

GEMEINSAMEN GRUNDSTANDARDS FÜR DIE SICHERHEIT IN DER ZIVILLUFTFAHRT GLEICHWERTIG SIND 

In Bezug auf Fluggäste und Handgepäck werden in folgenden Drittländern sowie anderen Ländern und Gebieten, auf 
die gemäß Artikel 355 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union der Titel VI im Dritten Teil des 
Vertrags keine Anwendung findet, anerkanntermaßen Sicherheitsstandards angewandt, die den gemeinsamen 
Grundstandards für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt gleichwertig sind: 

Kanada 

Färöer in Bezug auf den Flughafen Vagar 
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Grönland in Bezug auf den Flughafen Kangerlussuaq 

Guernsey 

Insel Man 

Jersey 

Montenegro 

Republik Singapur in Bezug auf den Flughafen Singapore Changi 

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Die Kommission benachrichtigt unverzüglich die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, wenn ihr vorliegende 
Informationen darauf hinweisen, dass von dem betreffenden Drittland oder anderen Land oder Gebiet angewandte, 
mit wesentlichen Auswirkungen auf die Luftsicherheit in der Union insgesamt verbundene Sicherheitsstandards den 
gemeinsamen Grundstandards der Union nicht mehr gleichwertig sind. 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten werden unverzüglich benachrichtigt, wenn der Kommission 
Informationen über Maßnahmen, einschließlich Ausgleichsmaßnahmen, vorliegen, die bestätigen, dass die 
Gleichwertigkeit der von dem betreffenden Drittland oder anderen Land oder Gebiet angewandten relevanten 
Sicherheitsstandards wiederhergestellt ist.“;  

3. in Kapitel 5 erhält Anlage 5-A folgende Fassung: 

„ANLAGE 5-A 

AUFGEGEBENES GEPÄCK 

DRITTLÄNDER SOWIE ANDERE LÄNDER UND GEBIETE, AUF DIE GEMÄẞ ARTIKEL 355 DES VERTRAGS ÜBER 
DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION DER TITEL VI IM DRITTEN TEIL DES VERTRAGS KEINE 
ANWENDUNG FINDET, DIE ANERKANNTERMAẞEN SICHERHEITSSTANDARDS ANWENDEN, DIE DEN 

GEMEINSAMEN GRUNDSTANDARDS FÜR DIE SICHERHEIT IN DER ZIVILLUFTFAHRT GLEICHWERTIG SIND 

In Bezug auf aufgegebenes Gepäck werden in folgenden Drittländern sowie anderen Ländern und Gebieten, auf die 
gemäß Artikel 355 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union der Titel VI im Dritten Teil des 
Vertrags keine Anwendung findet, anerkanntermaßen Sicherheitsstandards angewandt, die den gemeinsamen 
Grundstandards für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt gleichwertig sind: 

Kanada 

Färöer in Bezug auf den Flughafen Vagar 

Grönland in Bezug auf den Flughafen Kangerlussuaq 

Guernsey 

Insel Man 

Jersey 

Montenegro 

Republik Singapur in Bezug auf den Flughafen Singapore Changi 

Staat Israel in Bezug auf den internationalen Flughafen Ben Gurion 

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Die Kommission benachrichtigt unverzüglich die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, wenn ihr vorliegende 
Informationen darauf hinweisen, dass von dem betreffenden Drittland oder anderen Land oder Gebiet angewandte, 
mit wesentlichen Auswirkungen auf die Luftsicherheit in der Union insgesamt verbundene Sicherheitsstandards den 
gemeinsamen Grundstandards der Union nicht mehr gleichwertig sind. 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten werden unverzüglich benachrichtigt, wenn der Kommission 
Informationen über Maßnahmen, einschließlich Ausgleichsmaßnahmen, vorliegen, die bestätigen, dass die 
Gleichwertigkeit der von dem betreffenden Drittland oder anderen Land oder Gebiet angewandten relevanten 
Sicherheitsstandards wiederhergestellt ist.“; 
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4. in Kapitel 6 wird folgende Nummer 6.8.1.6 angefügt: 

„6.8.1.6  Nachdem das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland seine Absicht bekannt gab, nach 
Artikel 50 EUV aus der Europäischen Union auszutreten, unterliegen die von diesem Mitgliedstaat erteilten 
ACC3-Benennungen folgenden Bestimmungen: 

a)  Die Zuständigkeit für die aktuellen Benennungen wird auf die zuständige Behörde des Mitgliedstaats 
übertragen, der im Anhang der im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union 
geänderten Verordnung (EG) Nr. 748/2009 aufgeführt ist. 

b)  Die Zuständigkeit für die ACC3-Benennung von Luftfahrtunternehmen, die nicht im Anhang der 
Verordnung (EG) Nr. 748/2009 in ihrer geänderten Fassung aufgeführt sind, wird auf die in 
Nummer 6.8.1.1 Buchstabe c genannte zuständige Behörde übertragen. 

c)  Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats nach den Buchstaben a und b kann im Einvernehmen mit 
ihrem Pendant eines anderen Mitgliedstaats festlegen, dass Letzterer die Zuständigkeit für die Benennung 
eines bestimmten ACC3-Luftfahrtunternehmens übernimmt. Der betreffende Mitgliedstaat informiert die 
Kommission hierüber unverzüglich. 

d)  Die Kommission wird der zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs mitteilen, welche 
Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die ACC3-Benennungen übernehmen. 

e)  Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs stellt der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, der 
die Benennung übernimmt, ein Exemplar der erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, auf deren 
Grundlage sie das Luftfahrtunternehmen benannt hatte, das entsprechend Buchstabe a als ACC3 
aufgeführt ist. Diese Unterlagen müssen mindestens den vollständigen Validierungsbericht, das 
Sicherheitsprogramm und gegebenenfalls den mit dem betreffenden Luftfahrtunternehmen vereinbarten 
Fahrplan enthalten. 

f)  Sofern die in Buchstabe e genannten Pflichten erfüllt sind, erfolgt die Übertragung der Zuständigkeit für 
ACC3-Benennungen am Tag des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. 

g)  Die Benennung von ACC3-Luftfahrtunternehmen, die ausschließlich das Vereinigte Königreich anfliegen, 
wird eingestellt. 

h)  Die übertragenen ACC3-Benennungen bleiben bis zu ihrem Ablauf gültig, wobei dem Mitgliedstaat, der 
die Benennung übernommen hat, die in dieser Verordnung festgelegten Zuständigkeiten und Pflichten 
obliegen. 

i)  Die Kommission wird verwaltungstechnisch die Übertragung erleichtern, auch im Hinblick auf die 
Eintragung der ACC3-Angaben in die Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette.“;  

5. in Kapitel 6 wird folgende Nummer 6.8.4.10 angefügt: 

„6.8.4.10  Nachdem das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland seine Absicht bekannt gab, nach 
Artikel 50 EUV aus der Europäischen Union auszutreten, unterliegen die von diesem Mitgliedstaat erteilten 
RA3- und KC3-Benennungen folgenden Bestimmungen: 

a)  Die Zuständigkeit für die RA3- bzw. KC3-Benennung einer Rechtsperson, bei der es sich um ein 
Zweigunternehmen oder eine Tochtergesellschaft eines Luftfahrtunternehmens oder um das Luftfahrtun
ternehmen selbst handelt, wird einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats nach Nummer 6.8.1.1 
dieser Verordnung übertragen. 

b)  Die Zuständigkeit für eine RA3- bzw. KC3-Benennung einer Rechtsperson, die in keinem direkten 
Verhältnis zu einem Luftfahrtunternehmen steht, wird einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats 
nach Nummer 6.8.1.1 dieser Verordnung übertragen, die für das nationale oder größte Luftfahrtun
ternehmen des Drittlands zuständig ist, in dem der RA3 bzw. KC3 tätig ist. 

c)  Die Zuständigkeit für eine RA3- bzw. KC3-Benennung einer nicht unter die Buchstaben a oder b 
fallenden Rechtsperson wird einer zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats nach Nummer 6.8.1.1 
dieser Verordnung übertragen, die für eines der Luftfahrtunternehmen der Union zuständig ist, das von 
dem Flughafen Flüge durchführt, an dem der RA3- bzw. KC3 tätig ist, oder von dem Flughafen, der 
dem Standort dieser Rechtsperson am nächsten ist. 

d)  Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats nach den Buchstaben a bis c kann im Einvernehmen mit 
ihrem Pendant eines anderen Mitgliedstaats festlegen, dass Letzterer die Zuständigkeit für die Benennung 
einer bestimmten Rechtsperson oder eines bestimmten Luftfahrtunternehmens als RA3 bzw. KC3 
übernimmt. Der betreffende Mitgliedstaat informiert die Kommission hierüber unverzüglich. 

e)  Die Kommission wird der zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs mitteilen, welche 
Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die RA3- bzw. KC3-Benennungen übernehmen. 

f)  Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs stellt der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, 
der die Benennung übernimmt, ein Exemplar der erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, die als 
Grundlage für die Benennung der Rechtsperson oder des Luftfahrtunternehmens als RA3 bzw. KC3 
dienten. Diese Unterlagen müssen mindestens den vollständigen Validierungsbericht und das Sicherheits
programm der betreffenden Rechtsperson oder des betreffenden Luftfahrtunternehmens enthalten. 

15.3.2019 L 73/102 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



g)  Sofern die in Buchstabe f genannten Pflichten erfüllt sind, erfolgt die Übertragung der Zuständigkeit für 
RA3- bzw. KC3-Benennungen am Tag des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 
Union. 

h)  Die übertragenen RA3- bzw. KC3-Benennungen bleiben bis zu ihrem Ablauf gültig, wobei dem 
Mitgliedstaat, der die Benennung übernommen hat, die in dieser Verordnung festgelegten 
Zuständigkeiten und Pflichten obliegen. 

i)  Die Kommission wird verwaltungstechnisch die Übertragung erleichtern, auch im Hinblick auf die 
Eintragung der RA3- bzw. KC3-Angaben in die Unionsdatenbank zur Sicherheit der Lieferkette.“;  

6. in Kapitel 6 erhält Anlage 6-F folgende Fassung: 

„ANLAGE 6-F 

FRACHT UND POST 

6-Fi 

DRITTLÄNDER SOWIE ANDERE LÄNDER UND GEBIETE, AUF DIE GEMÄẞ ARTIKEL 355 DES VERTRAGS ÜBER 
DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION DER TITEL VI IM DRITTEN TEIL DES VERTRAGS KEINE 
ANWENDUNG FINDET, DIE ANERKANNTERMAẞEN SICHERHEITSSTANDARDS ANWENDEN, DIE DEN 

GEMEINSAMEN GRUNDSTANDARDS FÜR DIE SICHERHEIT IN DER ZIVILLUFTFAHRT GLEICHWERTIG SIND 

In den folgenden Drittstaaten werden in Bezug auf Fracht und Post Sicherheitsstandards angewandt, die als den 
gemeinsamen Grundstandards gleichwertig anerkannt wurden: 

Montenegro 

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 

Die Kommission benachrichtigt unverzüglich die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, wenn ihr vorliegende 
Informationen darauf hinweisen, dass von dem betreffenden Drittland oder anderen Land oder Gebiet angewandte, 
mit wesentlichen Auswirkungen auf die Luftsicherheit in der Union insgesamt verbundene Sicherheitsstandards den 
gemeinsamen Grundstandards der Union nicht mehr gleichwertig sind. 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten werden unverzüglich benachrichtigt, wenn der Kommission 
Informationen über Maßnahmen, einschließlich Ausgleichsmaßnahmen, vorliegen, die bestätigen, dass die 
Gleichwertigkeit der von dem betreffenden Drittland oder anderen Land oder Gebiet angewandten relevanten 
Sicherheitsstandards wiederhergestellt ist. 

6-Fii 

DRITTLÄNDER SOWIE ANDERE LÄNDER UND GEBIETE, AUF DIE GEMÄẞ ARTIKEL 355 DES VERTRAGS ÜBER 
DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION TITEL VI IM DRITTEN TEIL DES VERTRAGS KEINE 
ANWENDUNG FINDET, FÜR DIE KEINE ACC3-BENENNUNG ERFORDERLICH IST, SIND IN DEM DURCHFÜH

RUNGSBESCHLUSS C(2015) 8005 DER KOMMISSION AUFGEFÜHRT. 

6-Fiii 

VALIDIERUNGSTÄTIGKEITEN VON DRITTLÄNDERN SOWIE ANDEREN LÄNDERN UND GEBIETEN, AUF DIE 
GEMÄẞ ARTIKEL 355 DES VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION DER TITEL VI 
IM DRITTEN TEIL DES VERTRAGS KEINE ANWENDUNG FINDET, DIE DER EU-VALIDIERUNG DER 

LUFTSICHERHEIT ALS GLEICHWERTIG ANERKANNT SIND. 

Noch keine Bestimmungen angenommen.“;  

7. in Kapitel 11 werden die folgenden Nummern 11.6.3.9 und 11.6.3.10 angefügt: 

„11.6.3.9  Ab dem Zeitpunkt des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union nach Artikel 50 EUV gelten die folgenden Bestimmungen für die EU- 
Validierungsprüfer für die Luftsicherheit, die von diesem Mitgliedstaat für die Validierung der Luftfahrtun
ternehmen, Betreiber und sonstigen Rechtspersonen zugelassen wurden, die eine Benennung als ACC3, 
RA3 bzw. KC3 beantragt hatten: 

a)  sie werden in der Union nicht mehr anerkannt; 

b)  die vor dem Zeitpunkt des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union durchgeführten EU- 
Validierungen der Luftsicherheit, auch die vor diesem Zeitpunkt erstellten EU-Validierungsberichte, 
bleiben zum Zweck der Benennung der von ihnen validierten Luftfahrtunternehmen, Betreiber und 
sonstigen Rechtspersonen gültig. 
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11.6.3.10  Die in vorstehender Nummer genannten natürlichen und juristischen Personen können bei der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats eine Zulassung als EU-Validierungsprüfer für die Luftsicherheit 
beantragen. Der die Zulassung erteilende Mitgliedstaat 

a)  erhält von der zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs die erforderlichen Unterlagen, auf 
deren Grundlage die natürliche oder juristische Person als EU-Validierungsprüfer für die Luftsicherheit 
zugelassen wurde; 

b)  überprüft, ob der Antragsteller die in diesem Kapitel festgelegten Unionsanforderungen erfüllt. Stellt 
die zuständige Behörde zu ihrer Zufriedenheit fest, dass dies der Fall ist, kann sie der natürlichen oder 
juristischen Person die Zulassung als EU-Validierungsprüfer für die Luftsicherheit für einen Zeitraum 
erteilen, der nicht länger sein darf, als der von der zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs 
bewilligte Zeitraum; 

c)  setzt die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis, die dafür sorgen wird, dass der EU- 
Validierungsprüfer für die Luftsicherheit in die Unionsdatenbank für die Sicherheit der Lieferkette 
aufgenommen wird.“  
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VERORDNUNG (EU) 2019/414 DER KOMMISSION 

vom 14. März 2019 

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) bezüglich der 
Liste der sekundären Zielvariablen 2020 zu Überschuldung, Verbrauch und Vermögen sowie 

Beschäftigung 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2003 für die 
Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) (1), insbesondere auf Artikel 15 Absatz 2 
Buchstabe f, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 entstand ein gemeinsamer Rahmen für die systematische Erstellung 
europäischer Statistiken über Einkommen und Lebensbedingungen, der gewährleisten soll, dass vergleichbare und 
aktuelle Querschnitt- und Längsschnittdaten über Einkommen sowie über den Umfang und die 
Zusammensetzung von Armut und sozialer Ausgrenzung auf nationaler und auf Unionsebene zur Verfügung 
stehen. 

(2) Nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 sind jedes Jahr Durchführungs
maßnahmen zur Spezifizierung der sekundären Zielgebiete und -variablen festzusetzen, die in dem 
entsprechenden Jahr in die Querschnittkomponente von EU-SILC aufzunehmen sind. Daher sollten Durchfüh
rungsmaßnahmen zur Spezifizierung der sekundären Zielvariablen und ihrer Identifikatoren für das Modul 2020 
zu Überschuldung, Verbrauch und Vermögen sowie Beschäftigung angenommen werden. 

(3)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stimmen mit der Stellungnahme des Ausschusses für das 
Europäische Statistische System überein — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Liste mit den sekundären Zielvariablen und ihren Identifikatoren für das Modul 2020 Überschuldung, Verbrauch 
und Vermögen sowie Beschäftigung, Teil der Querschnittkomponente von EU-SILC, wird im Anhang festgelegt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 14. März 2019 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

Die sekundären Zielvariablen und ihre Identifikatoren für das Modul 2020 Überschuldung, Verbrauch und Vermögen 
sowie Beschäftigung — Teil der Querschnittkomponente europäischer Statistiken über Einkommen und Lebensbe
dingungen (EU-SILC) — sind wie folgt festgesetzt: 

1. Einheiten 

Ausgewählte Angaben zur Beschäftigung werden für alle derzeitigen Haushaltsmitglieder oder, falls zutreffend, für alle 
ausgewählten Auskunftspersonen im Alter von 16 Jahren und älter gemacht. 

Die Angaben zu Überschuldung, Verbrauch und Vermögen beziehen sich auf die Haushaltsebene und betreffen den 
gesamten Haushalt. 

2. Datenerhebungsverfahren 

Das Datenerhebungsverfahren für die einzelnen Haushaltsmitglieder ist die persönliche Befragung aller derzeitigen 
Haushaltsmitglieder oder, falls zutreffend, jeder ausgewählten Auskunftsperson im Alter von 16 Jahren und älter. 

Das Datenerhebungsverfahren für Variablen auf Haushaltsebene ist die persönliche Befragung der Auskunftsperson des 
Haushalts. 

Befragungen von Stellvertretern sind ausnahmsweise zulässig, wenn die zu befragenden Personen vorübergehend 
abwesend oder nicht in der Lage sind zu antworten. 

Daten können aus Registern gewonnen werden. 

3. Bezugszeitraum 

Die Zielvariablen beziehen sich auf verschiedene Arten von Bezugszeiträumen: 

—  Aktueller Bezugszeitraum für Variablen zur Überschuldung mit Ausnahme von zwei Variablen, nämlich „Rückstände 
bei der Bezahlung nicht wohnungsbezogener Rechnungen“ und „Höhe der im vergangenen Monat fälligen 
Kreditzahlung, ausgenommen Hypotheken für den Kauf der Hauptwohnung“. 

—  Die vergangenen 12 Monate für die Variable „Rückstände bei der Bezahlung nicht wohnungsbezogener Rechnungen“. 

—  Der vergangene Monat für die Variable „Höhe der im vergangenen Monat fälligen Kreditzahlung, ausgenommen 
Hypotheken für den Kauf der Hauptwohnung“. 

—  Der vergangene Monat für die Variablen zum Verbrauch. 

—  Aktueller Bezugszeitraum für die Variablen zum Vermögen. 

—  Aktueller Bezugszeitraum für die Beschäftigungsvariable „öffentlicher/privater Beschäftigungssektor“. 

—  Einkommensbezugszeitraum für die Beschäftigungsvariable „Monate mit irgendeiner Beschäftigung“. 

—  Zeitraum der Arbeitslosigkeit während des Einkommensbezugszeitraums für die Beschäftigungsvariable „Anmeldung 
von Arbeitslosigkeit“. 

4. Datenübermittlung 

Die sekundären Zielvariablen werden der Kommission (Eurostat) in der Datei für Haushaltsdaten (H-Datei) und in der 
personenbezogenen Datei (P-Datei) nach den primären Zielvariablen übermittelt.  

Testmodul 2020 Überschuldung, Verbrauch und Vermögen sowie Beschäftigung 

Variablenbe
zeichnung Code Zielvariable 

Überschuldung 

HI020  Rückstände bei der Bezahlung nicht wohnungsbezogener Rechnungen 
1 Ja, einmal 
2 Ja, zweimal oder öfter 
3 Nein 
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Testmodul 2020 Überschuldung, Verbrauch und Vermögen sowie Beschäftigung 

Variablenbe
zeichnung Code Zielvariable 

HI020_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 2 Entfällt (keine wohnungsbezogenen Rechnungen) 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

HI090  Zahl der Kredite (ausgenommen Hypotheken auf Hauptwohnung) 
Zahl (2 Stellen) 00-99 

HI090_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

HI100 1 — ausgewählt, 
2 — nicht ausge

wählt 

Zweck der Kredite (ausgenommen Hypotheken auf Hauptwohnung) 

HI100_01 1, 2 Vermögensgegenstände (einschl. Möbel, Geräte und Innenausstattung) 
HI100_02 1, 2 Auto, Motorrad, Wohnmobil, Van, Fahrrad oder anderes Transportmittel 
HI100_03 1, 2 Urlaub 
HI100_04 1, 2 Gesundheitsversorgung 
HI100_05 1, 2 Bildung 
HI100_06 1, 2 Zur Deckung von Ausgaben des täglichen Bedarfs 
HI100_07 1, 2 Persönlicher Kredit zur Finanzierung eines eigenen Unternehmens 
HI100_08 1, 2 Zur Kreditrefinanzierung 
HI100_09 1, 2 Sonstiges (nicht aufgeführt) 

HI100_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 2 Entfällt (Zahl der Kredite = 0) 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

HI110 1 — ausgewählt, 
2 — nicht ausge

wählt 

Herkunft der Kredite (ausgenommen Hypotheken auf Hauptwohnung) 

HI110_01 1, 2 Bank oder anderes Kreditinstitut (z. B. Kreditgenossenschaft, Mikrokreditanbieter) 
HI110_02 1, 2 Barkredit oder Pfandleihe 
HI110_03 1, 2 Private Quellen (z. B. Familie, Freunde) 
HI110_04 1, 2 Sonstige 

HI110_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 2 Entfällt (Zahl der Kredite = 0) 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

HI120  Höhe der im vergangenen Monat fälligen Kreditzahlung (ausgenommen Hypotheken auf 
Hauptwohnung) 
0-99999999 (Betrag) 

HI120_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 2 Entfällt (Zahl der Kredite = 0) 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

Verbrauch 

HC010  Essen zu Hause 
0-999999 (Betrag) 
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Testmodul 2020 Überschuldung, Verbrauch und Vermögen sowie Beschäftigung 

Variablenbe
zeichnung Code Zielvariable 

HC010_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

HC020  Essen oder Trinken außer Haus 
0-999999 (Betrag) 

HC020_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 2 Entfällt (kein Essen außer Haus) 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

HC030  Öffentliche Verkehrsmittel 
0-999999 (Betrag) 

HC030_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 2 Entfällt (keine Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel) 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

HC040  Private Verkehrsmittel 
1-999999 (Betrag) 

HC040_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 2 Entfällt (keine Nutzung privater Verkehrsmittel) 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

HC050  Sparen (in einem typischen Monat) 
1 Haushalt legt Geld beiseite 
2 Haushalt muss auf Erspartes zurückgreifen 
3 Haushalt muss Geld leihen 
4 Haushalt spart nicht, noch muss er auf Erspartes zurückgreifen oder Geld leihen 

HC050_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

Vermögen 

HV010  Wert der Hauptwohnung 
1-99999999999 (Betrag) 

HV010_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 2 Entfällt (kein Eigentümer) 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

HV070  Verbleibender Betrag zur Rückzahlung der Hypothek auf Hauptwohnung (FAKULTATIV) 
1-99999999999 (Betrag) 

HV070_F 1 Ausgefüllt 
– 1 Fehlt 
– 2 Entfällt (keine Hypothek) 
– 7 Entfällt (HB010≠2020) 
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Testmodul 2020 Überschuldung, Verbrauch und Vermögen sowie Beschäftigung 

Variablenbe
zeichnung Code Zielvariable 

HV020  Immobilienbesitz außer Hauptwohnung 

1 Ja 

2 Nein 

HV020_F 1 Ausgefüllt 

– 1 Fehlt 

– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

HV080  Möglichkeit, den Lebensstandard durch Rückgriff auf Erspartes aufrechtzuerhalten 

1 < 3 Monate 

2 3-6 Monate 

3 6-12 Monate 

4 > 12 Monate 

HV080_F 1 Ausgefüllt 

– 1 Fehlt 

– 7 Entfällt (HB010≠2020) 

Beschäftigung 

PL230  Öffentlicher/privater Beschäftigungssektor 

1 Öffentlich 

2 Privat 

3 Gemischt 

PL230_F 1 Ausgefüllt 

– 1 Fehlt 

– 2 Entfällt (PL031≠1,2) 

– 3 Nicht ausgewählte Auskunftsperson 

– 7 Entfällt (PB010≠2020) 

PL250  Monate mit irgendeiner Beschäftigung 
0-12 Zahl der Monate 

PL250_F 1 Ausgefüllt 

– 1 Fehlt 

– 3 Nicht ausgewählte Auskunftsperson 

– 7 Entfällt (PB010≠2020) 

PL280  Anmeldung von Arbeitslosigkeit 

1 Arbeitslos und für den gesamten Zeitraum angemeldet 

2 Arbeitslos und für einen Teil des Zeitraums angemeldet 

3 Arbeitslos und nicht angemeldet 

PL280_F 1 Ausgefüllt 

– 1 Fehlt 

– 2 Entfällt (PL211≠5) 

– 3 Nicht ausgewählte Auskunftsperson 

– 7 Entfällt (PB010≠2020)   
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (GASP) 2019/415 DES RATES 

vom 14. März 2019 

zur Änderung des Beschlusses 2014/145/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine 

untergraben oder bedrohen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 17. März 2014 den Beschluss 2014/145/GASP (1) angenommen. 

(2)  Der Rat hat am 12. September 2018 den Beschluss (GASP) 2018/1237 (2) angenommen, mit dem die im 
Beschluss 2014/145/GASP vorgesehenen Maßnahmen um weitere sechs Monate verlängert wurden. 

(3)  Angesichts der andauernden Untergrabung oder Bedrohung der territorialen Unversehrtheit, Souveränität und 
Unabhängigkeit der Ukraine sollte der Beschluss 2014/145/GASP um weitere sechs Monate verlängert werden. 

(4)  Der Rat hat die einzelnen Benennungen im Anhang des Beschlusses 2014/145/GASP überprüft und beschlossen, 
die Angaben zu bestimmten Personen und Organisationen zu ändern. 

(5)  Der Eintrag zu einer verstorbenen Person sollte aus der Liste der benannten Personen und Organisationen 
entfernt werden. 

(6)  Der Beschluss 2014/145/GASP sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 6 Absatz 2 des Beschlusses 2014/145/GASP erhält folgende Fassung: 

„Dieser Beschluss gilt bis zum 15. September 2019.“ 

Artikel 2 

Der Anhang des Beschlusses 2014/145/GASP wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 14. März 2019. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. CIAMBA  
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ANHANG 

Der Anhang des Beschlusses 2014/145/GASP wird wie folgt geändert:  

1. Der Eintrag zu folgender Person wird gestrichen:  

96. Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO  

2. Die Einträge zu den nachstehend aufgeführten Personen und Organisationen werden durch die folgenden Einträge 
ersetzt: 

Personen  

Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

„19. Aleksandr 
Viktorovich VITKO 

(Александр 
Викторович ВИТКО) 

Geburtsdatum: 13.9.1961 

Geburtsort: Vitebsk 
(Belarussische SSR) 

Ehemaliger Befehlshaber der Schwarzmeerflotte, Admi
ral. Stellvertretender Oberbefehlshaber der russischen 
Marine. 

Kommandiert russische Streitkräfte, die souveränes Ho
heitsgebiet der Ukraine besetzt haben. 

17.3.2014 

22. Dmitry Olegovich 
ROGOZIN 

(Дмитрий Олегович 
РОГОЗИН) 

Geburtsdatum: 
21.12.1963 

Geburtsort: Moskau 

Ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident der Russi
schen Föderation. Hat öffentlich zur Annektierung der 
Krim aufgerufen. 

Seit 2018 Generaldirektor in einem Staatsunternehmen. 

21.3.2014 

31. Valery Kirillovich 
MEDVEDEV 

(Валерий 
Кириллович 
МЕДВЕДЕВ) 

Valeriy Kyrylovych 
MEDVEDIEV 

(Валерiй Кирилович 
МЕДВЕДЄВ) 

Geburtsdatum: 21.8.1946 

Geburtsort: Shmakovka, 
Region Primorsky 

Ehemaliger Leiter der Wahlkommission von Sewastopol 
(bis zum 26. Mai 2017). Verantwortlich für die adminis
trative Durchführung des Krim-‚Referendums‘. Nach 
dem russischen System verantwortlich für die Unter
zeichnung der Ergebnisse des ‚Referendums‘. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

21.3.2014 

35. Oleg Yevgenyvich 
BELAVENTSEV 

(Олег Евгеньевич 
БЕЛАВЕНЦЕВ) 

Geburtsdatum: 15.9.1949 

Geburtsort: Moskau 

Ehemaliger generalbevollmächtigter Vertreter des Präsi
denten der Russischen Föderation im sogenannten ‚Fö
derationskreis Krim‘, verantwortlich für die Wahrneh
mung der konstitutionellen Vorrechte des russischen 
Staatsoberhaupts im Hoheitsgebiet der annektierten Au
tonomen Republik Krim. Ehemaliges nicht ständiges 
Mitglied des Sicherheitsrates der Russischen Föderation. 

Ehemaliger generalbevollmächtigter Vertreter des Präsi
denten der Russischen Föderation im Föderationskreis 
Nordkaukasus (bis Juni 2018). 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

29.4.2014 

36. Oleg Genrikhovich 
SAVELYEV 

(Олег Генрихович 
САВЕЛЬЕВ) 

Geburtsdatum: 
27.10.1965 

Geburtsort: Leningrad 

Ehemaliger Minister für Krim-Angelegenheiten. Verant
wortlich für die Integration der annektierten Autono
men Republik Krim in die Russische Föderation. 

Ehemaliger stellvertretender Stabschef der russischen Re
gierung, verantwortlich für die Arbeitsorganisation der 
Regierungskommission für die sozioökonomische Ent
wicklung der sogenannten ‚Republik Krim‘. 

Personalchef des Rechnungshofs der Russischen Födera
tion. 

29.4.2014 
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Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

46. Denys 
Volodymyrovych 
PUSHYLIN (Денис 
Володимирович 
ПУШИЛIН), 

Denis Vladimirovich 
PUSHILIN (Денис 
Владимирович 
ПУШИЛИН) 

Geburtsdatum: 9.5.1981 
oder 9.5.1982 

Geburtsort: Makiivka 
(Oblast Donezk) 

Einer der Anführer der ‚Volksrepublik Donezk‘. Beteiligt 
an der Einnahme und Besetzung der Regionalverwal
tung in Donezk im Jahr 2014. Bis 4. September 2015 
sogenannter ‚Stellvertretender Vorsitzender‘ des ‚Volksra
tes‘ der sogenannten ‚Volksrepublik Donezk‘. Seit dem 
4. September 2015 ‚Vorsitzender‘ des ‚Volksrates der 
Volksrepublik Donezk‘. Sogenanntes ‚amtierendes Ober
haupt der Volksrepublik Donezk‘ nach dem 7. Septem
ber 2018. Sogenanntes ‚Oberhaupt der Volksrepublik 
Donezk‘ nach den sogenannten Wahlen vom 11. No
vember 2018. 

29.4.2014 

55. Igor Nikolaevich 
BEZLER (alias Bes 
(Teufel)) 

(Игорь Николаевич 
БЕЗЛЕР) 

Ihor Mykolayovych 
BEZLER 

(Iгор Миколайович 
БЕЗЛЕР) 

Geburtsdatum: 
30.12.1965 

Geburtsort: Simferopol, 
Krim 

Einer der ehemaligen Anführer der selbst ernannten Mi
lizen von Horliwka. Übernahm die Kontrolle des Amts
gebäudes des ukrainischen Sicherheitsdienstes im Do
nezkbecken und besetzte später die Bezirksstelle des 
Innenministeriums in der Stadt Horliwka. Hat Verbin
dungen zu Igor Strelkov/Girkin, unter dessen Kom
mando er an der Ermordung des Mitglieds des Stadtrates 
von Horliwka, Volodymyr Rybak, beteiligt war. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

12.5.2014 

83. Ekaterina Yurievna 
GUBAREVA 

(Екатерина Юрьевна 
ГУБАРЕВА), 

Kateryna Yuriyivna 
GUBARIEVA 
(HUBARIEVA) 

(Катерина Юрiївна 
ГУБАРЄВА) 

Geburtsdatum: 5.7.1983 
oder 10.3.1983 

Geburtsort: Kakhovka 
(Oblast Kherson) 

Ehemalige sogenannte ‚Ministerin für auswärtige Angele
genheiten‘; in dieser Eigenschaft war sie für die Verteidi
gung der sogenannten ‚Volksrepublik Donezk‘ verant
wortlich und hat so die territoriale Unversehrtheit, 
Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergra
ben. Durch die Übernahme und Ausübung ihres Amtes 
hat sie somit Handlungen und politische Maßnahmen 
unterstützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben. Un
terstützt weiterhin aktiv die Handlungen und politischen 
Vorstellungen der Separatisten. 

Ehemaliges Mitglied des sogenannten ‚Volksrates‘ der 
‚Volksrepublik Donezk‘ (bis November 2018). 

25.7.2014 

89. Oksana TCHIGRINA, 

Oksana 
Aleksandrovna 
CHIGRINA 
(CHYHRYNA) 

(Оксана 
Александровна 
ЧИГРИНА) 

Geburtsdatum: 
möglicherweise 
23.7.1981 

Ehemalige Sprecherin der sogenannten ‚Regierung‘ der 
sogenannten ‚Volksrepublik Lugansk‘, die Erklärungen 
abgegeben hat zur Rechtfertigung u. a. des Abschusses 
eines ukrainischen Militärflugzeugs sowie von Geisel
nahmen und Kampfhandlungen der illegalen bewaffne
ten Gruppen, die dazu geführt haben, dass die territo
riale Unversehrtheit, Souveränität und Einheit der 
Ukraine untergraben wurden. 

Ehemalige Sprecherin des Pressedienstes der LNR. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

30.7.2014 

91. Sergey Vadimovich 
ABISOV 

(Сергей Вадимович 
АБИСОВ) 

Sergiy (Serhiy) 
Vadymovych ABISOV 

(Сергiй Вадимович 
АБIСОВ) 

Geburtsdatum: 
27.11.1967 

Geburtsort: Simferopol, 
Krim 

Durch die Annahme seiner Ernennung zum sogenann
ten ‚Innenminister der Republik Krim‘ durch den russi
schen Präsidenten (Dekret Nr. 301) am 5. Mai 2014 
und durch seine Handlungen als sogenannter ‚Innenmi
nister‘ hat er die territoriale Unversehrtheit, Souveränität 
und Einheit der Ukraine untergraben. 

Im Juni 2018 als sogenannter ‚Innenminister der Repu
blik Krim‘ entlassen. 

30.7.2014 
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Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

97. Vladimir Petrovich 
KONONOV (alias  
‚Zar‘) 

(Владимир Петровнч 
КОНОНОВ) 

Volodymyr 
Petrovych KONONOV 

(Володимир 
Петрович КОНОНОВ) 

Geburtsdatum: 
14.10.1974 

Geburtsort: Gorsky 
(Oblast Lugansk) 

Seit dem 14. August 2014 Nachfolger von Igor Strel
kov/Girkin als sogenannter ‚Verteidigungsminister‘ der 
‚Volksrepublik Donezk‘. Seit April 2014 hat er Berichten 
zufolge eine Division separatistischer Kämpfer in Do
nezk angeführt und hat angekündigt, die strategische 
Aufgabe, die militärische Aggression der Ukraine abzu
wehren, zu erfüllen. Kononov hat daher Handlungen 
und politische Maßnahmen unterstützt, die die territo
riale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit 
der Ukraine untergraben. 

Als sogenannter ‚Verteidigungsminister‘ im September 
2018 entlassen. 

12.9.2014 

102. Andrei Nikolaevich 
RODKIN 

(Андрей Николаевич 
РОДКИН) 

Geburtsdatum: 23.9.1976 

Geburtsort: Moskau 

Ehemaliger Vertreter der sogenannten ‚Volksrepublik 
Donezk‘ in Moskau. In seinen Stellungnahmen erwähnte 
er unter anderem, dass die Milizen zu einem Guerilla
krieg bereit seien und dass sie Waffensysteme der ukra
inischen Streitkräfte beschlagnahmt hätten. Er hat daher 
Handlungen und politische Maßnahmen unterstützt, die 
die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unab
hängigkeit der Ukraine untergraben. 

Einer der ehemaligen Anführer der ‚Freiwilligenunion 
des Donezk-Beckens‘. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

12.9.2014 

103. Aleksandr 
Akimovich 
KARAMAN 

(Александр 
Акимович 
КАРАМАН), 

Alexandru 
CARAMAN 

Geburtsdatum: 26.7.1956 

Geburtsort: Cioburciu, 
Bezirk Slobozia, jetzt 
Republik Moldau 

Ehemaliger sogenannter ‚stellvertretender Ministerpräsi
dent für soziale Angelegenheiten‘ der ‚Volksrepublik Do
nezk‘. Steht in Verbindung mit Vladimir Antyufeyev, der 
für die separatistischen ‚staatlichen‘ Aktivitäten der soge
nannten ‚Regierung der Volksrepublik Donezk‘ verant
wortlich war. Er hat daher Handlungen und politische 
Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Unversehrt
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine un
tergraben. Ist ein Protegé des ehemaligen stellvertreten
den russischen Ministerpräsidenten Dmitry Rogozin. 
Ehemaliger Leiter der ‚Verwaltung des Ministerrates‘ der 
‚Volksrepublik Donezk‘. 

Bis März 2017 sogenannter ‚Bevollmächtigter Vertreter 
des Präsidenten‘ der sogenannten ‚Transnistrischen Mol
dauischen Republik‘ bei der russischen Föderation. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

12.9.2014 

120. Sergey Yurievich 
KOZYAKOV 

(Сергей Юрьевич 
КОЗЬЯКОВ) 

Serhiy Yuriyovych 
KOZYAKOV 

(Сергiй Юрiйович 
КОЗЬЯКОВ) 

Geburtsdatum: 29.9.1982 
oder 23.9.1982 

Als ehemaliger sogenannter ‚Leiter der zentralen Wahl
kommission von Lugansk‘ war er verantwortlich für die 
Organisation der sogenannten ‚Wahlen‘ vom 2. Novem
ber 2014 in der ‚Volksrepublik Lugansk‘. Diese ‚Wahlen‘ 
verstießen gegen ukrainisches Recht und waren daher 
rechtswidrig. Von Oktober 2015 bis Dezember 2017 
sogenannter ‚Justizminister‘ der ‚Volksrepublik Lugansk‘. 

Durch die Übernahme und Ausübung dieser Ämter und 
die Organisation der rechtswidrigen ‚Wahlen‘ hat er da
her aktiv Handlungen und politische Maßnahmen unter
stützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität 
und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und die 
Ukraine weiter destabilisieren. 

Unterstützt und legitimiert weiterhin separatistische po
litische Maßnahmen in Zusammenarbeit mit separatisti
schen Behörden. 

29.11.2014 
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Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

122. Larisa Leonidovna 
AIRAPETYAN (alias 
Larysa AYRAPETYAN, 
Larisa AIRAPETYAN 
oder Larysa 
AIRAPETYAN) 

(Лариса Леонидовна 
АЙРАПЕТЯН) 

(Лариса Леонiдiвна 
АЙРАПЕТЯН) 

Geburtsdatum: 21.2.1970 Ehemalige sogenannte ‚Gesundheitsministerin‘ der soge
nannten ‚Volksrepublik Lugansk‘. Kandidierte bei den so
genannten ‚Wahlen‘ vom 2. November 2014 für das 
Amt des ‚Oberhaupts‘ der sogenannten ‚Volksrepublik 
Lugansk‘. 

Diese ‚Wahlen‘ verstießen gegen ukrainisches Recht und 
waren daher rechtswidrig. 

Durch die Übernahme und Ausübung ihres Amtes und 
die förmliche Teilnahme an den rechtswidrigen ‚Wahlen‘ 
als Kandidatin hat sie somit aktiv Handlungen und poli
tische Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Un
versehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukra
ine untergraben und die Ukraine weiter destabilisieren. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

29.11.2014 

129. Yevgeniy 
Eduardovich 
MIKHAYLOV (alias 
Yevhen Eduardovych 
MYCHAYLOV) 

(Евгений Эдуардович 
МИХАЙЛОВ) 

(Євген Едуардович 
МИХАЙЛОВ) 

Geburtsdatum: 17.3.1963 

Geburtsort: Arkhangelsk 

Ehemaliger sogenannter ‚Minister des Ministerrates‘ (Lei
ter der Verwaltung von Regierungsangelegenheiten) der 
‚Volksrepublik Donezk‘. 

Durch die Übernahme und Ausübung seines Amtes hat 
er somit aktiv Handlungen und politische Maßnahmen 
unterstützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und 
die Ukraine weiter destabilisieren. 

Unterstützt weiterhin aktiv die Handlungen oder politi
schen Vorstellungen der Separatisten. 

29.11.2014 

132. Vladyslav 
Mykolayovych 
DEYNEGO (alias 
Vladislav 
Nikolayevich 
DEYNEGO) 

(Владислав 
Миколайович 
ДЕЙНЕГО) 

(Владислав 
Николаевич 
ДЕЙНЕГО) 

Geburtsdatum: 12.3.1964 

Geburtsort: Geburtsort: 
Romny, Oblast Sumy 

Ромны, Сумская область 

Ehemaliger ‚Stellvertretender Leiter‘ des ‚Volksrates‘ der 
‚Volksrepublik Lugansk‘. 

Durch die Übernahme und Ausübung seines Amtes hat 
er somit aktiv Handlungen und politische Maßnahmen 
unterstützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und 
die Ukraine weiter destabilisieren. 

Derzeit sogenannter ‚amtierender Minister für auswär
tige Angelegenheiten‘ der sogenannten ‚Volksrepublik 
Lugansk‘. 

29.11.2014 

138. Alexandr Vasilievich 
SHUBIN 

(Александр 
Васильевич ШУБИН) 

Geburtsdatum: 20.5.1972 
oder 30.5.1972 

Geburtsort: Lugansk 

Ehemaliger sogenannter ‚Justizminister‘ der unrechtmä
ßigen sogenannten ‚Volksrepublik Lugansk‘. Ehemaliger 
Vorsitzender der ‚zentralen Wahlkommission‘ der soge
nannten ‚Volksrepublik Lugansk‘. 

Durch die Übernahme und Ausübung seines Amtes hat 
er somit aktiv Handlungen und politische Maßnahmen 
unterstützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und 
die Ukraine weiter destabilisieren. 

Im Juni 2018 als Vorsitzender der ‚zentralen Wahlkom
mission‘ der sogenannten ‚Volksrepublik Lugansk‘ entlas
sen. 

16.2.2015 
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Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

142. Aleksandr Yurievich 
TIMOFEEV 

(Александр Юрьевич 
ТИМОФЕЕВ) 

Oleksandr 
Yuriyovych 
TYMOFEYEV 

(Олександр 
Юрiйович 
ТИМОФЕЄВ) 

Geburtsdatum: 15.5.1971 

Geburtsort: 
Nevinnomyssk, Kreis 
Stavropol 

Невинномысск, 
Ставропольский край 

Ehemaliger sogenannter ‚Minister für Finanzen und 
Steuern‘ der ‚Volksrepublik Donezk‘. 

Durch die Übernahme und Ausübung seines Amtes hat 
er somit aktiv Handlungen und politische Maßnahmen 
unterstützt, die die territoriale Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und 
die Ukraine weiter destabilisieren. 

Als sogenannter ‚Minister für Finanzen und Steuern‘ im 
September 2018 entlassen. 

16.2.2015 

149. Andrei Valeryevich 
KARTAPOLOV 

(Андрей Валерьевич 
КАРТAПOЛOВ) 

Geburtsdatum: 9.11.1963 

Geburtsort: Deutsche 
Demokratische Republik 

Ehemaliger Befehlshaber des Militärbezirks West. Ehe
maliger Direktor der Hauptabteilung Operationen und 
stellvertretender Leiter des Generalstabs der Streitkräfte 
der Russischen Föderation. Aktiv an der Gestaltung und 
der Umsetzung der Militärkampagne der russischen 
Streitkräfte in der Ukraine beteiligt. 

Gemäß der Tätigkeitsbeschreibung des Generalstabs war 
er durch die Ausübung operativer Kontrolle über die 
Streitkräfte aktiv an der Gestaltung und der Umsetzung 
der Politik der russischen Regierung beteiligt, die die ter
ritoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängig
keit der Ukraine bedroht. 

Stellvertretender Verteidigungsminister seit Juli 2018. 

16.2.2015“  

Organisationen  

Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

„4. Sogenannte 
‚Volksrepublik 
Donezk‘ 

‚Донецкая народная 
республика‘ 

‚Donétskaya 
naródnaya 
respúblika‘ 

Offizielle Informationen: 

https://dnr-online.ru/ 

http://smdnr.ru/ 

https://dnrsovet.su/ 

https://denis-pushilin.ru/ 

Die sogenannte ‚Volksrepublik Donezk‘ wurde am 7. 
April 2014 ausgerufen. 

Verantwortlich für die Organisation des rechtswidrigen 
Referendums vom 11. Mai 2014. Unabhängigkeitserklä
rung vom 12. Mai 2014. 

Am 24. Mai 2014 unterzeichneten die sogenannten 
‚Volksrepubliken‘ Donezk und Lugansk ein Abkommen 
über die Gründung des ‚Föderalen Staates Noworossija‘. 

Dies verstößt gegen das ukrainische Verfassungsrecht 
und damit gegen das Völkerrecht und trägt somit zur 
Untergrabung der territorialen Unversehrtheit, Souverä
nität und Unabhängigkeit der Ukraine bei. 

Ist auch an der Rekrutierung illegaler bewaffneter sepa
ratistischer Gruppen beteiligt und bedroht somit die Sta
bilität und Sicherheit der Ukraine. 

25.7.2014 

5. Sogenannter 
‚Föderaler Staat 
Noworossija‘ 

‚Федеративное 
государство 
Новороссия‘ 

‚Federativnoye 
Gosudarstvo 
Novorossiya‘ 

Offizielle 
Pressemitteilungen: 

http://novopressa.ru/ 

http://novorossia-tv.ru/ 

http://novorossia.today/ 

http://novorossiia.ru/ 

https://www. 
novorosinform.org/ 

Am 24. Mai 2014 unterzeichneten die sogenannten 
‚Volksrepubliken‘ Donezk und Lugansk ein Abkommen 
über die Gründung des nicht anerkannten ‚Föderalen 
Staates Noworossija‘. 

Dies verstößt gegen das ukrainische Verfassungsrecht 
und damit gegen das Völkerrecht und bedroht somit die 
territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhän
gigkeit der Ukraine. 

25.7.2014 
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Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

24. Republik Donezk 
(Öffentliche 
Organisation) 

Донецкая республика 

Offizielle Informationen: 

http://oddr.info/ 

Öffentliche ‚Organisation‘, die Kandidaten für die soge
nannten ‚Wahlen‘ in der sogenannten ‚Volksrepublik Do
nezk‘ vom 2. November 2014 und 11. November 2018 
aufstellte. Diese ‚Wahlen‘ verstießen gegen ukrainisches 
Recht und waren daher rechtswidrig. 

Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmäßigen 
‚Wahlen‘ hat sie daher aktiv Handlungen und politische 
Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Unversehrt
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine un
tergraben und die Ukraine weiter destabilisieren. Stand 
nach ihrer Gründung durch Andriy PURGIN unter der 
Leitung von Alexander ZAKHARCHENKO. Nominierte 
2018 Denis PUSHYLIN als Kandidaten für die Funktion 
des ‚Oberhaupts‘ der sogenannten ‚Volksrepublik Do
nezk‘. 

29.11.2014 

25. Frieden für die 
Region Lugansk (Mir 
Luganschine) 

Мир Луганщине 

https://mir-lug.info/ Öffentliche ‚Organisation‘, die Kandidaten für die soge
nannten ‚Wahlen‘ in der sogenannten ‚Volksrepublik Lu
gansk‘ vom 2. November 2014 und 11. November 
2018 aufstellte. Diese ‚Wahlen‘ verstießen gegen ukraini
sches Recht und waren daher rechtswidrig. 

Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmäßigen 
‚Wahlen‘ hat sie daher aktiv Handlungen und politische 
Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Unversehrt
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine un
tergraben und die Ukraine weiter destabilisieren. 

29.11.2014 

26. Freies Donbass (‚Free 
Donbass‘ alias ‚Free 
Donbas‘, ‚Svobodny 
Donbass‘) 

Свободньιй Донбасс 

http://www.odsd.ru/ Öffentliche ‚Organisation‘, die Kandidaten für die soge
nannten \‚Wahlen‘ in der sogenannten ‚Volksrepublik 
Donezk‘ vom 2. November 2014 und 11. November 
2018 aufstellte. Diese ‚Wahlen‘ verstoßen gegen ukraini
sches Recht und sind daher unrechtmäßig. 

Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmäßigen 
‚Wahlen‘ hat sie daher aktiv Handlungen und politische 
Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Unversehrt
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine un
tergraben und die Ukraine weiter destabilisieren. 

29.11.2014 

28. Wirtschaftsunion 
Lugansk (Luganskiy 
Ekonomicheskiy 
Soyuz) 

Луганский 
экономический союз 

Offizielle Informationen: 

https://nslnr.su/about/ 
obshchestvennye- 
organizatsii/337/ 

https://vk. 
com/public97306393 

‚Gesellschaftliche Organisation‘, die Kandidaten für die 
unrechtmäßigen sogenannten ‚Wahlen‘ in der sogenann
ten ‚Volksrepublik Lugansk‘ vom 2. November 2014 
und 11. November 2018 aufstellte. Nominierte 2014 ei
nen Kandidaten, Oleg AKIMOV, für die Funktion des 
‚Oberhaupts‘ der sogenannten ‚Volksrepublik Lugansk‘; 
2018 nominierte sie ihn als Mitglied des sogenannten 
‚Volksrates der Volksrepublik Lugansk‘. Diese ‚Wahlen‘ 
verstießen gegen ukrainisches Recht und waren daher 
rechtswidrig. 

Durch die förmliche Teilnahme an den unrechtmäßigen 
‚Wahlen‘ hat sie daher aktiv Handlungen und politische 
Maßnahmen unterstützt, die die territoriale Unversehrt
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine un
tergraben und die Ukraine weiter destabilisieren. 

29.11.2014“    
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BESCHLUSS (GASP) 2019/416 DES RATES 

vom 14. März 2019 

zur Änderung des Beschlusses 2014/145/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine 

untergraben oder bedrohen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 17. März 2014 den Beschluss 2014/145/GASP (1) angenommen. 

(2)  In Anbetracht der Gewaltanwendung durch die Russische Föderation, die am 25. November 2018 in der Straße 
von Kertsch in die Festnahme ukrainischer Soldaten und die Aufbringung von Schiffen mündete, die eine 
Verletzung des Völkerrechts sowie der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit der Ukraine darstellen, 
vertritt der Rat die Auffassung, dass weitere acht Personen auf die Liste der Personen, Organisationen und 
Einrichtungen gesetzt werden sollten, die gemäß dem Anhang des Beschlusses 2014/145/GASP restriktiven 
Maßnahmen unterliegen. 

(3)  Der Anhang des Beschlusses 2014/145/GASP sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die im Anhang dieses Beschlusses aufgeführten Personen werden in die Liste im Anhang des Beschlusses 2014/145/GASP 
aufgenommen. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 14. März 2019. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. CIAMBA  
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(1) Beschluss 2014/145/GASP des Rates vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale 
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen (ABl. L 78 vom 17.3.2014, S. 16). 



ANHANG 

Die nachstehenden Personen werden in die Liste der Personen im Anhang des Beschlusses 2014/145/GASP 
aufgenommen:  

Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

„176. Sergey Nikolayevich 
STANKEVICH 

(Сергей Николаевич 
СТАНКЕВИЧ) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 27.1.1963 

Leiter der Grenzsicherungsabteilung des Inlandsgeheim
dienstes der Russischen Föderation für die ‚Republik 
Krim und Sewastopol‘, Konteradmiral. In dieser Eigen
schaft war er verantwortlich für das Vorgehen der Flotte 
der Küstenwache der Russischen Föderation gegen die 
Ukraine am 25. November 2018, die ukrainische Schiffe 
daran gehindert haben, ihre Küste am Asowschen Meer 
anzulaufen, und somit die territoriale Unversehrtheit 
und Souveränität und die Sicherheit der Ukraine sowie 
deren Sicherheit durch die Einschränkung der Mobilität 
und Einsatzfähigkeit ukrainischer Marineschiffe unter
graben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 

177. Andrey Borisovich 
SHEIN 

(Андрей Борисович 
ШЕИН) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 10.6.1971 

Stellvertretender Leiter der Grenzsicherungsabteilung — 
Leiter der Einheit der Küstenwache des Inlandsgeheim
dienstes der Russischen Föderation für die ‚Republik 
Krim und Sewastopol‘. In dieser Eigenschaft nahm er an 
den Einsätzen gegen ukrainische Schiffe und ihre Besat
zung beim Vorgehen der Russischen Föderation gegen 
die Ukraine am 25. November 2018 teil, die ukrainische 
Schiffe daran gehindert haben, ihre Küste am Asow
schen Meer anzulaufen, und somit die territoriale Un
versehrtheit und Souveränität und die Sicherheit der 
Ukraine durch Einschränkung der Mobilität und Einsatz
fähigkeit ukrainischer Marineschiffe untergraben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 

178. Aleksey 
Mikhailovich 
SALYAEV 

Aleksey 
Mikhailovich 
SALYAYEV 

Oleksii 
Mykhailovych 
SALIAIEV 

(Алексей 
Михайлович САЛЯЕВ, 
Олексій Михайлович 
САЛЯЄВ) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 22.8.1978 

Befehlshabender Offizier des Grenzpatrouillenschiffs 
‚Don‘ (Schiffskennung 353) des Grenzschutzes des In
landsgeheimdienstes der Russischen Föderation. Er hatte 
den Befehl über das Schiff, das sich aktiv am Vorgehen 
der Russischen Föderation gegen ukrainische Schiffe und 
ihre Besatzung am 25. November 2018. Diese Handlun
gen haben ukrainische Schiffe daran gehindert, ihre 
Küste am Asowschen Meer anzulaufen, und somit die 
territoriale Unversehrtheit und Souveränität und die Si
cherheit der Ukraine durch Einschränkung der Mobilität 
und Einsatzfähigkeit ukrainischer Marineschiffe unter
graben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 
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Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

179. Andrei SHIPITSIN / 
SHYPITSIN 

(Андрей ШИПИЦИН / 
ШИПІЦИН) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 
25.12.1969 

Befehlshabender Offizier des Grenzpatrouillenschiffs 
‚Izumrud‘ des Grenzschutzes des Inlandsgeheimdienstes 
der Russischen Föderation. Er hatte den Befehl über das 
Schiff, das sich aktiv am Vorgehen der Russischen Föde
ration gegen ukrainische Schiffe und ihre Besatzung am 
25. November 2018 beteiligte, die ukrainische Schiffe 
daran gehindert haben, ihre Küste am Asowschen Meer 
anzulaufen, und somit die territoriale Unversehrtheit 
und Souveränität und die Sicherheit der Ukraine durch 
Einschränkung der Mobilität und Einsatzfähigkeit ukrai
nischer Marineschiffe untergraben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 

180. Aleksey 
Vladimirovich 
SHATOKHIN / Oleksii 
Volodymyrovich 
SHATOKHIN 

(Алексей 
Владимирович 
ШАТОХИН / Олексій 
Володимирович 
ШАТОХІН) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 26.1.1971 

Dienststellenleiter des Kontrollpunkts von Kertsch für 
die ‚Republik Krim und Sewastopol‘ des Inlandsgeheim
dienstes der Russischen Föderation. Er nahm an den Ein
sätzen gegen ukrainische Schiffe während des Vorgehens 
der Russischen Föderation gegen ukrainische Schiffe und 
ihre Besatzung am 25. November 2018 teil, die ukraini
sche Schiffe daran gehindert haben, ihre Küste am 
Asowschen Meer anzulaufen, und somit die territoriale 
Unversehrtheit und Souveränität und die Sicherheit der 
Ukraine durch Einschränkung der Mobilität und Einsatz
fähigkeit ukrainischer Marineschiffe untergraben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 

181. Ruslan 
Alexandrovich 
ROMASHKІN 

(Руслан 
Александрович 
РОМАШКИН) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 15.6.1976 

Dienststellenleiter des Kontrollpunkts in der ‚Republik 
Krim und Sewastopol‘ des Inlandsgeheimdienstes der 
Russischen Föderation. In dieser Eigenschaft war er für 
die Koordinierung des Vorgehens der Streitkräfte der 
Russischen Föderation gegen ukrainische Schiffe und 
ihre Besatzung am 25. November 2018 verantwortlich, 
die ukrainische Schiffe daran gehindert haben, ihre 
Küste am Asowschen Meer anzulaufen, und somit die 
territoriale Unversehrtheit und Souveränität und die Si
cherheit der Ukraine durch Einschränkung der Mobilität 
und Einsatzfähigkeit ukrainischer Marineschiffe unter
graben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 

182. Sergey Alekseevich 
SHCHERBAKOV 

(Сергей Алексеевич 
ЩЕРБАКОВ; Сергій 
Олексійович 
ЩЕРБАКОВ) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 2.11.1986 

Befehlshabender Offizier des U-Boot-Abwehrschiffs 
‚Suzdalets‘ der Schwarzmeerflotte der Russischen Föde
ration. Er hatte den Befehl über das Schiff, das am Vor
gehen der Russischen Föderation gegen ukrainische 
Schiffe und ihre Besatzung am 25. November 2018 be
teiligt war und sich aktiv an der Blockade des Reedesch
leppers ‚Yani Kapu‘ und der Aufbringung des Kanonen
boots ‚Nikopol‘ beteiligte. Diese Handlungen haben 
ukrainische Schiffe daran gehindert, ihre Küste am 
Asowschen Meer anzulaufen, und somit die territoriale 
Unversehrtheit und Souveränität und die Sicherheit der 
Ukraine durch Einschränkung der Mobilität und Einsatz
fähigkeit ukrainischer Marineschiffe untergraben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019 
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Name Angaben zur Identifizierung Begründung 
Datum der 

Aufnahme in 
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183. Aleksandr 
Vladimirovich 
DVORNIKOV 

(Александр 
Владимирович 
ДВОРНИКОВ) 

Geschlecht: männlich 

Geburtsdatum: 22.8.1961 

Geburtsort: Ussuriysk, 
Primorskiy Krai, Russian 
Federation 

Kommandant des südlichen Militärdistrikts der russi
schen Streitkräfte, Generaloberst und verantwortlich für 
die Streitkräfte in der Region, einschließlich der rechts
widrig annektierten Krim und Sewastopol. In dieser Ei
genschaft war er verantwortlich für Handlungen der 
Schwarzmeerflotte und anderer Streitkräfte der Russi
schen Föderation gegen die Ukraine am 25. November 
2018, die ukrainische Schiffe daran gehindert haben, 
ihre Küste am Asowschen Meer anzulaufen, und somit 
die territoriale Unversehrtheit und Souveränität und die 
Sicherheit der Ukraine durch Einschränkung der Mobili
tät und Einsatzfähigkeit ukrainischer Marineschiffe un
tergraben haben. 

Diese Handlungen haben zudem zur Konsolidierung der 
rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim in die Rus
sische Föderation beigetragen. 

15.3.2019“   
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2019/417 DER KOMMISSION 

vom 8. November 2018 

zur Festlegung von Leitlinien für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Systems zum raschen 
Informationsaustausch „RAPEX“ gemäß Artikel 12 der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine 

Produktsicherheit und für das dazugehörige Meldesystem 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2018) 7334) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die 
allgemeine Produktsicherheit (1), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 3 und Anhang II Nummer 8, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 (2), 

nach Anhörung des beratenden Ausschusses gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2001/95/EG, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit Artikel 12 der Richtlinie 2001/95/EG ist ein gemeinschaftliches System zum raschen Austausch von 
Informationen über die Gefahren bei der Verwendung von Konsumgütern (Community system for the rapid 
exchange of information on dangers arising from the use of consumer products, „RAPEX“) geschaffen worden, 
anhand dessen Informationen über Maßnahmen und Aktionen, die gegenüber Produkten ergriffen wurden, die ein 
Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für Verbraucher aufweisen, schnell zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission ausgetauscht werden können. 

(2)  Gemäß Anhang II Ziffer 8 der Richtlinie 2001/95/EG müssen die Leitlinien im Licht neuer Entwicklungen und 
Erfahrungen regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Entscheidung 2010/15/EU der 
Kommission (3) stellt die erste und einzige Aktualisierung dieser Leitlinien dar. 

(3)  Angesichts neuer Entwicklungen und um die Meldeverfahren durch die Einbeziehung bewährter Vorgehensweisen 
effizienter und effektiver zu gestalten, ist eine weitere Aktualisierung dieser Leitlinien erforderlich. 

(4)  Einige Ausdrücke und Verweise sind hinfällig geworden und die Kommunikationsmittel zwischen der 
Kommission und den Behörden der Mitgliedstaaten sowie zwischen den Behörden selbst sind überholt. 

(5)  Neue Instrumente, die in den letzten Jahren für das zuverlässige Funktionieren von RAPEX entwickelt wurden 
(Wiki-Seiten, Schnittstelle zwischen RAPEX und anderen Systemen zur Marktüberwachung), müssen in den 
Leitlinien Berücksichtigung finden. 

(6)  Die Kriterien der RAPEX-Meldungen sind infolge der neuen Entwicklungen ungenau geworden und bedürfen der 
Klarstellung. 

(7)  Der grenzüberschreitende Online-Warenhandel ist gewachsen. Diese Entwicklung muss sich in den 
Meldeverfahren und in den Werkzeugen widerspiegeln, die für die Folgemaßnahmen zu verwenden sind. 

(8)  Die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 weitet den in Artikel 12 der Richtlinie 2001/95/EG festgelegten 
Anwendungsbereich von RAPEX auf Produkte aus, die in den Geltungsbereich der erstgenannten Rechtsvorschrift 
fallen. Die Erweiterung des Anwendungsbereichs von RAPEX wirft einige Fragen auf, die in den Leitlinien geklärt 
werden müssen. 
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(1) ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4. 
(2) ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30. 
(3) Entscheidung 2010/15/EU der Kommission vom 16. Dezember 2009 zur Festlegung von Leitlinien für die Verwaltung des 

gemeinschaftlichen Systems zum raschen Informationsaustausch RAPEX gemäß Artikel 12 und des Meldeverfahrens gemäß Artikel 11 
der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit (ABl. L 22 vom 26.1.2010, S. 1). 



(9)  Die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 gilt für Verbrauchsgüter sowie für Produkte, die für die gewerbliche Nutzung 
bestimmt sind, z. B. für einige medizinische Geräte. Neben den Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit der 
Verbraucher bezieht sich diese Verordnung auch auf eine größere Bandbreite an Risiken, etwa auf Risiken für die 
Sicherheit im Allgemeinen und für die Umwelt. Somit ist es möglich, dass eine Gefährdung nicht nur den 
Verbraucher betrifft, sondern auch eine unbestimmte Vielzahl von Personen, die als „Endverbraucher“ bezeichnet 
werden. 

(10)  Deshalb sieht Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 vor, dass Maßnahmen, die gegenüber Produkten 
ergriffen wurden, die ein ernstes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit oder für andere maßgebliche öffentliche 
Interessen darstellen, anhand von RAPEX gemeldet werden sollen. 

(11)  Die Richtlinie 2001/95/EG und die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ergänzen sich gegenseitig und bieten ein 
System zur Verbesserung der Sicherheit von Non-Food-Produkten. 

(12)  RAPEX trägt dazu bei, das Inverkehrbringen von Produkten, die ein ernstes Risiko für die Gesundheit und 
Sicherheit der Verbraucher oder, im Fall von Produkten, die unter die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen, auch 
für andere maßgebliche öffentliche Interessen der Endverbraucher aufweisen, zu verhindern oder zu beschränken. 
Das System ermöglicht es der Kommission, die Wirksamkeit und Kohärenz von Marktüberwachungs- und 
Durchsetzungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten zu kontrollieren. 

(13)  RAPEX stellt eine Grundlage für die Ermittlung des Handlungsbedarfs auf EU-Ebene zur Verfügung, unterstützt 
die kohärente Durchsetzung der Produktsicherheitsvorschriften der EU und leistet somit einen Beitrag zum 
reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts. 

(14)  Das Meldeverfahren nach Artikel 11 der Richtlinie 2001/95/EG sieht den Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission über Maßnahmen vor, die gegenüber Produkten ergriffen wurden, die ein 
niedrigeres Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher aufweisen. Es leistet einen Beitrag zur 
Gewährleistung eines konstant hohen Schutzniveaus für die Gesundheit der Verbraucher und dient dem Schutz 
des Binnenmarkts. 

(15)  Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 sieht ein System für das Informationsmanagement vor, anhand 
dessen die Mitgliedstaaten der Kommission die Informationen zur Verfügung stellen, die nach den Bestimmungen 
dieses Artikels zu Produkten mit einem niedrigeren Risiko zu übermitteln sind. 

(16)  Nach den geltenden Rechtsvorschriften sind die Mitgliedstaaten nicht dazu verpflichtet, diese Angaben über das 
RAPEX-System zu übermitteln. 

(17)  Artikel 16 der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit begründet eine Verpflichtung aufseiten der 
Mitgliedstaaten und der Kommission, der Öffentlichkeit Informationen über Gesundheits- und Sicherheitsrisiken 
zugänglich zu machen, die für die Verbraucher von einem Produkt ausgehen. 

(18)  Es wäre wünschenswert, dass verfügbare Informationen über gefährliche Produkte nach Artikel 23 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 auch im RAPEX-System bereitgestellt werden könnten, um ein kohärentes 
Informationssystem für Produkte zu gewährleisten, die ein Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der 
Verbraucher oder, im Fall von unter die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallenden Produkten, auch für andere 
maßgebliche öffentliche Interessen darstellen. 

(19)  Um das Funktionieren des RAPEX-Systems zu ermöglichen, sollen Leitlinien zu den verschiedenen Aspekten 
dieser Meldeverfahren erstellt werden, in denen insbesondere der Inhalt der Meldungen festgelegt wird. Die 
Leitlinien sollen eine Beschreibung der Informationen, die in den Meldungen enthalten sein müssen, der Kriterien 
für die Meldung von Risiken, die nicht über das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats hinausgehen oder hinausgehen 
können, sowie der Kriterien für die Einstufung der Meldungen nach ihrer Dringlichkeit umfassen. In den Leitlinien 
sollen auch Regeln für die Funktionsabläufe einschließlich der Fristen für die einzelnen Phasen der Meldungs- und 
Folgemeldungsverfahren sowie für die vertrauliche Behandlung von Informationen festgelegt werden. 

(20)  Um sicherzustellen, dass die Meldeverfahren ordnungsgemäß umgesetzt werden, sollen in den Leitlinien zudem 
Verfahren zur Risikobewertung einschließlich Kriterien für die Identifizierung der Risiken dargelegt werden, in 
denen auch das Risikomanagement Berücksichtigung findet. 

(21)  Entsprechend Anhang II Ziffer 2 der Richtlinie 2001/95/EG enthalten die neuen Leitlinien eine Zusammenstellung 
von Leitlinien zur Bewertung des Risikos von Verbrauchsgütern, in denen genaue Kriterien für die Identifizierung 
ernster Risiken dargelegt werden, wobei die neuen Leitlinien auch auf Produkte für die gewerbliche Nutzung 
bezogen sind. 

(22)  Die Leitlinien sollen sich an alle Behörden der Mitgliedstaaten richten, die gemäß der Richtlinie 2001/95/EG und 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 am RAPEX-Netz teilnehmen, einschließlich der Marktüberwachungsbehörden, 
in deren Zuständigkeit die Kontrolle der Übereinstimmung von Produkten mit den Sicherheitsanforderungen fällt, 
und der für die Kontrollen an den Außengrenzen zuständigen Behörden — 
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HAT DEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Leitlinien für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Systems zum raschen Informationsaustausch „RAPEX“ gemäß 
Artikel 12 der Richtlinie 2001/95/EG und für das dazugehörige Meldesystem werden im Anhang dieses Beschlusses 
dargelegt. 

Artikel 2 

Die Entscheidung 2010/15/EU wird aufgehoben. 

Artikel 3 

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 8. November 2018 

Für die Kommission 
Věra JOUROVÁ 

Mitglied der Kommission  
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ANHANG 

LEITLINIEN FÜR DIE VERWALTUNG DES SYSTEMS DER EUROPÄISCHEN UNION ZUM RASCHEN 
INFORMATIONSAUSTAUSCH „RAPEX“ GEMÄSS ARTIKEL 12 DER RICHTLINIE 2001/95/EG (RICHTLINIE 

ÜBER DIE ALLGEMEINE PRODUKTSICHERHEIT) UND FÜR DAS DAZUGEHÖRIGE MELDESYSTEM 

TEIL I 

GELTUNGSBEREICH UND ADRESSATEN DER LEITLINIEN 

1.  Geltungsbereich, Ziele und Aktualisierung 

1.1.  Geltungsbereich 

Die „Leitlinien für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Systems zum raschen Informationsaustausch (RAPEX)“ 
gemäß Artikel 12 der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit („die Leitlinien“), werden von 
der Kommission (1) nach Artikel 11 Absatz 1 und in Übereinstimmung mit Anhang II Ziffer 8 der Richtlinie 
2001/95/EG („RaPS“) festgelegt. Die Kommission wird von einem beratenden Ausschuss unterstützt, der sich aus 
Vertretern der EU-Mitgliedstaaten zusammensetzt und gemäß Artikel 15 Absatz 3 der RaPS gebildet wird. 

In Anhang II Ziffer 8 der RaPS heißt es: „Die Kommission erarbeitet nach dem Verfahren von Artikel 15 Absatz 3 
Leitlinien für die Durchführung von RAPEX durch die Kommission und die Mitgliedstaaten und bringt sie 
regelmäßig auf den neuesten Stand.“. 

Nach Artikel 11 der RaPS sollen die Mitgliedstaaten die Kommission über ergriffene Maßnahmen unterrichten, 
durch die das Inverkehrbringen von Produkten beschränkt oder ihre Rücknahme oder ihr Rückruf angeordnet 
wird, es sei denn, die entsprechenden Informationen erfüllen die Voraussetzungen für eine Meldung gemäß 
Artikel 12 der RaPS oder für eine Meldung gemäß anderen einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften. 

Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 sieht vor, dass ein Mitgliedstaat die Kommission unverzüglich 
mittels RAPEX davon in Kenntnis muss, wenn er eine Maßnahme trifft oder zu treffen beabsichtigt, die das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Produkten, die eine ernstes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit 
oder für andere maßgebliche öffentliche Interessen der Endverbraucher aufweisen, verhindern, beschränken oder 
besonderen Bedingungen unterwerfen. 

Nach Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 müssen die Mitgliedstaaten der Kommission die 
Informationen übermitteln, die ihnen über Produkte mit einem (niedrigeren) Risiko zur Verfügung stehen und 
noch nicht nach Artikel 22 übermittelt wurden. 

Nach Artikel 16 der RaPS sind die Mitgliedstaaten und die Kommission dazu verpflichtet, der Öffentlichkeit 
Informationen über Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zugänglich zu machen, die von einem Produkt für die 
Verbraucher ausgehen. Deshalb wäre es zweckmäßig, wenn sämtliche Informationen über Maßnahmen, die unter 
dem Aspekt der Produktsicherheit gegenüber Produkten ergriffen werden, die ein Risiko aufweisen, in dem für 
diese Zwecke vorgesehenen System verfügbar sind. Die Mitgliedstaaten werden deshalb ermutigt, RAPEX über die 
Maßnahmen zu unterrichten, die gegenüber Produkten ergriffen wurden, die ein Risiko aufweisen und in den 
Geltungsbereich der RaPS oder der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen. Diese Informationen können direkt in 
RAPEX bereitgestellt werden. Sollten diese Informationen nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 (2) durch ein 
anderes Informationssystem zu melden sein, kann der Mitgliedstaat eine RAPEX-Meldung im betreffenden 
Informationssystem erstellen (vgl. Teil II Abschnitt 1. 2 Buchstabe h und Abschnitt 2.2 dieser Leitlinien). 

Während die RaPS lediglich für Verbraucherprodukte gilt, die ein Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für den 
Konsumenten darstellen, ist die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 auf Verbraucherprodukte und auf Produkte für 
die gewerbliche Nutzung anwendbar, die unter die Harmonisierungsvorschriften der EU fallen (etwa 
medizinzische Geräte und Schiffsausrüstungen). Darüber hinaus erfasst diese Verordnung eine über die Gefahren 
für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher hinausgehende Bandbreite an Risiken, etwa Risiken für die 
Sicherheit im Allgemeinen und für die Umwelt. Somit kann eine Gefährdung nicht nur Verbraucher betreffen, 
sondern, in Fällen, in denen die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 greift, auch weitere „Endverbraucher“. 

Die in Teil III des Anhangs 6 dargelegten Leitlinien für die Risikobewertung stellen einen wesentlichen Bestandteil 
der RAPEX-Leitlinien dar. Sie dienen als Hilfsmittel zur Bestimmung des Risikograds eines Produkts und 
unterstützen somit die Identifizierung der zu ergreifenden Maßnahmen. 
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(1) An anderen Stellen dieser Leitlinien bezeichnet der Ausdruck „Kommission“ generell das RAPEX-Team in der für die Richtlinie 
2001/95/EG zuständigen Verwaltungseinheit der Kommission sowie ggf. die zuständigen Kommissionsdienststellen. 

(2) Das Informations- und Kommunikationssystem für die Marktüberwachung (Information and Communication System on Market 
Surveillance, „ICSMS“). Diese Plattform soll die Kommunikation zwischen den Marktüberwachungsbehörden der EU und der EFTA- 
Länder über nicht den Rechtsvorschriften entsprechende Produkte erleichtern. 



Die Leitlinien für die Risikobewertung sind auf den Risikograd und auf mögliche Verletzungen bezogen, die ein 
bestimmtes Produkt verursachen kann. Die Risikobewertung eines bestimmten Produktes muss mit einem 
vernünftigen Risikomanagement einhergehen. So ist es möglich, dass der Risikograd eines fehlerhaften 
elektrischen Haushaltsgerätes, von dem eine Brandgefahr ausgeht, lediglich als „niedrig“ eingestuft wird, was 
bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gerät während seiner Lebensdauer ein tödliches Feuer verursachen 
kann, bei weniger als eins zu einer Million liegt. Dennoch lässt es sich kaum vermeiden, dass es zu todbringenden 
Bränden kommt, wenn Millionen dieser fehlerhaften Geräte in Verkehr gebracht und keine geeigneten 
Maßnahmen ergriffen werden. 

Mitgliedstaaten (3), Bewerberländer, Länder, die das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
unterzeichnet haben, andere Nicht-EU-Staaten sowie internationale Organisationen, denen der Zugriff auf RAPEX 
gewährt wird (zu den Bedingungen gemäß Artikel 12 Absatz 4 der RaPS), nehmen nach Maßgabe der RaPS und 
im Einklang mit den Bestimmungen dieser Leitlinien (4) an dem System teil. 

1.2.  Ziele 

Diese Leitlinien dienen dazu, 

a)  die Abläufe des Meldeverfahrens zu straffen; 

b)  die Meldekriterien für die Meldeverfahren festzulegen; 

c)  den Inhalt der Meldungen und Folgemeldungen festzulegen, die gemäß dem Meldeverfahren zu übermitteln 
sind, insbesondere die erforderlichen Daten und die vorgeschriebenen Formulare; 

d) die von den Mitgliedstaaten nach Erhalt einer Meldung zu ergreifenden Maßnahmen und die Art der bereitzu
stellenden Informationen festzulegen; 

e)  die Bearbeitung der Meldungen und Folgemeldungen durch die Kommission zu beschreiben; 

f)  Fristen für die verschiedenen Arten der im Rahmen der Meldeverfahren zu ergreifenden Maßnahmen 
festzusetzen; 

g)  die praktischen und technischen Vorkehrungen zu beschreiben, die bei der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten erforderlich sind, damit die Meldeverfahren effektiv und effizient angewendet werden; und 

h)  Verfahren für die Risikobewertung und insbesondere Kriterien für die Identifizierung ernster Risiken zu 
erstellen. 

1.3.  Aktualisierung 

Die Kommission wird die Leitlinien auf Grundlage neuer Entwicklungen und Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Produktsicherheit regelmäßig unter Berücksichtigung des Beratungsverfahrens aktualisieren. 

2.  Adressaten der Leitlinien 

Die Leitlinien richten sich an alle mitgliedstaatlichen Behörden, die auf dem Gebiet der Produktsicherheit tätig 
und Teil des RAPEX-Netzes sind, einschließlich der für die Überprüfung der Übereinstimmung von Produkten mit 
den Sicherheitsanforderungen zuständigen Marktüberwachungsbehörden und der für die Kontrollen an den 
Außengrenzen zuständigen Behörden. 

3.  Produkte 

3.1.  Produkte, für die diese Leitlinien gelten 

Diese Leitlinien gelten für Produkte, die unter die RaPS fallen, und für Produkte, die unter die Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 fallen. 

3.1.1.  Produkte, die in den Geltungsbereich der RaPS fallen 

Nach Artikel 2 Buchstabe a der RaPS sind die folgenden Produkte für die Zwecke dieser Leitlinien als Verbraucher
produkte anzusehen: 

a)  „für Verbraucher bestimmte Produkte“, also Produkte, die für Verbraucher konzipiert und hergestellt und ihnen 
bereitgestellt werden; 
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(3) Im Zusammenhang mit diesem Dokument ist der Begriff „Mitgliedstaaten“ so auszulegen, dass er nicht sämtliche anderen Akteure als 
Adressaten dieser Leitlinien ausschließt. 

(4) Vgl. den letzten Durchführungsbeschluss der Gemeinschaft, der auf der folgenden Internetseite veröffentlicht wurde: https://ec.europa. 
eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm


b)  „auf den Verbrauchermarkt gelangende Produkte“ (5), also Produkte, die zwar für die gewerbliche Nutzung 
konzipiert und hergestellt werden, jedoch unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen auch von 
Verbrauchern verwendet werden könnten. Dabei handelt es sich um Produkte, die für die gewerbliche Nutzung 
hergestellt, aber auch Verbrauchern bereitgestellt werden, welche sie ohne besonderes Wissen oder besondere 
Schulung erwerben und bedienen können; Beispiele sind Bohrmaschinen, Winkelschleifer oder Tischsägen, die 
zwar für die gewerbliche Nutzung konzipiert und hergestellt werden, aber auch auf den Verbrauchermarkt 
gelangen (d. h. Verbraucher können sie ohne Weiteres in Ladengeschäften erwerben und ohne besondere 
Schulung selber bedienen). 

Beide Produktarten (für Verbraucher bestimmte Produkte und auf den Verbrauchermarkt gelangende Produkte) 
können Verbrauchern kostenlos überlassen oder von Verbrauchern erworben oder Verbrauchern im Rahmen 
einer Dienstleistung bereitgestellt werden. Alle drei Sachverhalte fallen in den Anwendungsbereich von RAPEX. 

Nach Artikel 2 Buchstabe a der RaPS sind insbesondere die folgenden Produkte als Produkte anzusehen, die 
Verbrauchern im Rahmen einer Dienstleistung bereitgestellt werden: 

a)  Produkte, die Verbrauchern bereitgestellt und von diesen mitgenommen und außerhalb der Geschäftsräume 
bzw. des Betriebsgeländes eines Dienstleisters verwendet werden; Beispiele hierfür sind gemietete oder geleaste 
Autos und Rasenmähmaschinen, Tätowiertinten und (nicht als medizinische Geräte eingestufte) Implantate, die 
dem Verbraucher von einem Dienstleister unter die Haut implantiert werden; 

b)  Produkte, die in den Geschäftsräumen bzw. auf dem Betriebsgelände eines Dienstleisters verwendet werden, 
falls die Verbraucher selbst sie aktiv bedienen (z. B. falls Verbraucher ein Gerät starten, falls sie es abschalten 
können oder falls sie seinen Betrieb beeinflussen, indem sie die Position oder die Betriebsintensität des Geräts 
während der Verwendung ändern). Ein Beispiel für derartige Produkte sind Sonnenbänke in Bräunungs- und 
Fitnessstudios. Die Produkte müssen aktiv von den Verbrauchern verwendet werden, und dabei muss ein 
hohes Maß an Kontrolle und Steuerung gegeben sein. Nicht als eine Verwendung durch Verbraucher zählt eine 
rein passive Verwendung, etwa die Benutzung von Shampoo durch eine Person, der ein Frisör die Haare 
wäscht, und die Benutzung eines Busses durch Fahrgäste. 

3.1.2.  Produkte, die in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen 

Nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 sind die Produkte, die in den Anwendungsbereich von Artikel 15 dieser 
Verordnung fallen und für die die in diesem Artikel dargelegten Definitionen gelten, für die Zwecke von RAPEX 
als Produkte anzusehen, und zwar unabhängig davon, ob sie für den Verbraucher oder für den gewerblichen 
Nutzer bestimmt sind. 

3.2.  Produkte, die nicht in den Geltungsbereich dieser Leitlinien fallen 

Diese Leitlinien sind nicht anwendbar bei: 

a)  Produkten, die spezifischen und gleichwertigen Meldeverfahren gemäß anderen EU-Rechtsvorschriften 
unterliegen, und zwar insbesondere 

i)  bei Lebens- und Futtermitteln sowie weiteren Produkten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (6); 

ii)  bei Arzneimitteln gemäß der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (7) sowie 
gemäß der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (8); 

iii)  bei Medizinprodukten gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (9); 

iv)  bei aktiven implantierbaren medizinischen Geräten gemäß der Richtlinie 90/385/EWG des Rates (10). 
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(5) Siehe Erwägungsgrund 10 der Richtlinie 2001/95/EG. 
(6) Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen 

Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur 
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

(7) Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes 
für Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). 

(8) Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes 
für Tierarzneimittel (ABl. L 311, 28.11.2001, S. 1). 

(9) Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der 
Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1). 

(10) Richtlinie 90/385/EWG des Rates vom 20. Juni 1990 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über aktive 
implantierbare medizinische Geräte (ABl. L 189, 20.7.1990, p.17). 



b)  Produkten, auf die die Definition des Begriffs „Produkt“ gemäß Artikel 2 Buchstabe a der RaPS nicht zutrifft, 
insbesondere 

i)  gebrauchte Produkte oder Produkte, die als Antiquitäten oder als Produkte, die vor ihrer Verwendung 
instandgesetzt oder wiederaufgearbeitet werden müssen, bereitgestellt werden, sofern derjenige, der ein 
solches Produkt bereitstellt, denjenigen, dem er das Produkt bereitstellt, hierüber klar informiert (Artikel 2 
Buchstabe a der RaPS); 

ii)  Arbeitsmittel, die von beruflichen Dienstleistern selbst zur Erbringung einer Dienstleistung benutzt oder 
bedient werden, wie etwa Arbeitsmittel, auf oder in denen Verbraucher sich fortbewegen oder reisen, oder 
Arbeitsmittel, die vom Dienstleister und nicht vom Verbraucher bedient werden (Erwägungsgrund 9 der 
RaPS); 

c)  Produkten, auf die die Definition des Begriffs „Produkt“ nach Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 nicht zutrifft. 

4.  Maßnahmen 

4.1.  Maßnahmearten 

Präventive und restriktive Maßnahmen bezüglich eines Produkts, das ein Risiko darstellt, können entweder auf 
Betreiben des Wirtschaftsakteurs ergriffen werden, der es auf dem Markt bereitgestellt und/oder vertrieben hat 
(„freiwillige Maßnahmen“), oder von einer mitgliedstaatlichen Behörde angeordnet werden, die dafür zuständig ist, 
die Übereinstimmung der Produkte mit den Sicherheitsanforderungen zu überwachen („obligatorische 
Maßnahmen“). 

Für die Zwecke dieser Leitlinien gelten für freiwillige und für obligatorische Maßnahmen die folgenden 
Definitionen: 

a) Obligatorische Maßnahmen: Maßnahmen, die mitgliedstaatliche Behörden, oft in Form von Verwaltungsent
scheidungen, ergreifen oder beschlossen haben zu ergreifen und die einen Wirtschaftsakteur dazu verpflichten, 
gegenüber einem bestimmten Produkt, das er auf dem Markt bereitgestellt hat, präventive, restriktive oder 
korrektive Maßnahmen zu ergreifen. 

b)  Freiwillige Maßnahmen: 

i)  präventive und restriktive Maßnahmen, die von einem Wirtschaftsakteur freiwillig, d. h. ohne das 
Eingreifen einer mitgliedstaatlichen Behörde getroffen werden; 

ii)  Empfehlungen und Vereinbarungen, die mitgliedstaatliche Behörden mit Wirtschaftsakteuren im Rahmen 
deren Geschäftstätigkeit schließen; hierzu zählen Vereinbarungen, die nicht in schriftlicher getroffen 
wurden und dazu führen, dass Wirtschaftsakteure bezüglich eines durch sie in Verkehr gebrachten 
Produkts, das ein ernstes Risiko darstellt, im Rahmen ihrer jeweiligen Geschäftstätigkeit präventive und 
restriktive Maßnahmen ergreifen. 

4.2.  Maßnahmekategorien 

In Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben b bis f der RaPS werden die verschiedenen Maßnahmekategorien aufgelistet, die 
im Rahmen von RAPEX meldepflichtig sind, wenn die Bedingungen für eine Meldung vorliegen; meldepflichtig 
sind demnach Maßnahmen, die 

a)  das Anbringen geeigneter Warnhinweise über die Risiken, die von einem Produkt ausgehen können, vorsehen; 

b)  die Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt von bestimmten Voraussetzungen abhängig machen; 

c)  Verbraucher und Endbenutzer vor den Risiken warnen, die ein Produkt aufweisen könnte; 

d)  vorübergehend verbieten, dass ein Produkt bereitgestellt, zur Bereitstellung angeboten und ausgestellt wird; 

e)  die Bereitstellung eines Produkts auf dem Markt verbieten und Begleitmaßnahmen vorsehen, d. h. Maßnahmen, 
die erforderlich sind, um die Einhaltung dieses Verbotes zu gewährleisten; 

f)  die Rücknahme eines Produkts vom Markt anordnen; 

g)  den Rückruf eines Produkts von den Verbrauchern anordnen; 

h)  die Vernichtung eines zurückgenommenen oder zurückgerufenen Produkts anordnen. 

Für die Zwecke von RAPEX bezieht sich der Begriff „Rücknahme“ ausschließlich auf Maßnahmen, durch die 
verhindert werden soll, dass ein Produkt, das für Konsumenten und weitere Endverbraucher ein Risiko darstellt, 
vertrieben, ausgestellt oder angeboten wird, während der Begriff „Rückruf“ nur bei Maßnahmen verwendet wird, 
die darauf abzielen, die Rückgabe eines derartigen Produkts zu erwirken, das dem Konsumenten oder weiteren 
Endverbrauchern durch den Hersteller oder Händler bereits zur Verfügung gestellt wurde. 
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4.3.  Erfordernisse bezüglich der Maßnahmen 

Nach Artikel 12 Absatz 1 der RaPS und Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 sind RAPEX bei ernsten 
Risiken sowohl obligatorische als auch freiwillige Maßnahmen zu melden. 

Präventive und restriktive Maßnahmen, die von einem Wirtschaftsakteur freiwillig, d. h. ohne das Eingreifen einer 
mitgliedstaatlichen Behörde in Bezug auf ein mit einem ernsten Risiko behaftetes Produkt und die damit 
verbundenen präventiven oder restriktiven Maßnahmen des Wirtschaftsakteurs, ergriffen werden, sollen den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 Absatz 3 der RaPS und Artikel 22 Absätze 2 und 3 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 unverzüglich gemeldet werden. 

Sämtliche präventiven und restriktiven Maßnahmen, die bezüglich des Inverkehrbringens und der Verwendung 
von Verbraucherprodukten getroffen werden, die ein ernstes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für die 
Verbraucher oder, bei Produkten, die unter die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen, ein ernstes Risiko für die 
Gesundheit und Sicherheit oder für andere maßgebliche öffentliche Interessen der Endverbraucher darstellen, sind 
im Rahmen von RAPEX meldepflichtig. 

4.4.  Ausschluss allgemein geltender obligatorischer Maßnahmen 

Generell anwendbare Beschlüsse und Maßnahmen, die auf nationaler Ebene getroffen werden und darauf abzielen, 
das Inverkehrbringen und die Verwendung einer oder mehrerer allgemein beschriebener Kategorien von 
Verbraucherprodukten zu verhindern oder zu beschränken, weil diese Produkte ein ernstes Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiko für Verbraucher darstellen, sollten der Kommission nicht über RAPEX gemeldet werden. Alle 
derartigen nationalen Maßnahmen, die auf nur allgemein definierte Produktkategorien anwendbar sind, wie alle 
Produkte allgemein oder alle Produkte, die dem gleichen Zweck dienen — und nicht auf Produkte (Produktka
tegorien), die an ihrem Markennamen, besonderen Aussehen, Hersteller, Händler, Modell oder ihrer Nummer usw. 
zu erkennen sind —, werden der Kommission gemäß der Richtlinie 2015/1535/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates (11) gemeldet. 

5.  Risikograde 

5.1.  Ernstes Risiko 

Bevor eine mitgliedstaatliche Behörde beschließt, eine RAPEX-Meldung zu übermitteln, nimmt sie stets eine 
angemessene Risikobewertung vor (vgl. Teil III der Anlage 6 zu diesen Leitlinien oder die ergänzende EU-weite 
allgemeine Risikobewertungsmethodik für Produkte, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 fallen (12)), um zu beurteilen, ob das zu meldende Produkt ein ernstes Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiko, oder, bei Produkten, die unter die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen, ein ernstes Risiko für 
die Gesundheit und Sicherheit oder für andere maßgebliche öffentliche Interessen der Endverbraucher (etwa für 
die Sicherheit im Allgemeinen oder für die Umwelt) darstellt, und ob eines der RAPEX-Meldekriterien somit 
erfüllt ist. 

5.2.  Niedrigeres Risiko 

Meldungen nach Artikel 11 der RaPS und nach Artikel 23 der Verordnung(EG) Nr. 765/2008 werden 
grundsätzlich als Meldungen für Produkte mit einem niedrigeren Risiko angesehen. Meldungen derartiger 
Produkte ziehen im Gegensatz zu Meldungen von Produkten, die ein ernstes Risiko aufweisen, nicht zwangsläufig 
eine Verpflichtung aufseiten der anderen Mitgliedstaaten nach sich, Folgemaßnahmen zu ergreifen, es sei denn, die 
Art des Produkts oder des Risikos erfordert dies (vgl. Teil II Abschnitt 3.4.6.1). 

5.3.  Risikobewertungsmethode 

In Teil III der Anlage 6 zu diesen Leitlinien wird eine Methode beschrieben, die die mitgliedstaatlichen Behörden 
anwenden können, um zu bewerten, wie groß die von einem Verbraucherprodukt ausgehenden Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiken für Verbraucher sind, und um zu entscheiden, ob eine RAPEX-Meldung erforderlich ist. Darüber 
hinaus kann es notwendig sein, die ergänzende EU-weite allgemeine Risikobewertungsmethodik zu konsultieren, 
auf die sich Abschnitt 5.1. bezieht, wenn das betreffende Produkt in den Geltungsbereich der Verordnung 
(EG) 765/2008 fällt. 

Für die Durchführung von Risikobewertungen steht auf der RAPEX-Website und in der RAPEX-Anwendung ein 
spezielles Hilfsmittel (und zwar die Leitlinien für die Risikobewertung, „RAG“ (13)) zur Verfügung, das den in 
Anhang 6 dargelegten Grundsätzen Rechnung trägt. 
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(11) Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, 
S. 1). 

(12) Vgl. die EU-weite allgemeine Risikobewertungsmethodik (Maßnahme 5 des mehrjährigen Aktionsplans zur Produktüberwachung in der 
EU (COM(2013) 76)), die den Behörden Orientierungshilfen in Bezug auf Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 an die 
Hand gibt: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17107/attachments/1/translations 

(13) Vgl. https://ec.europa.eu/consumers/consumer-safety/rag/#/screen/home 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17107/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/consumers/consumer-safety/rag/#/screen/home


5.4.  Bewertende Behörde 

Die Risikobewertung wird stets von der mitgliedstaatlichen Behörde vorgenommen oder überprüft, die entweder 
die Untersuchung führte und geeignete Maßnahmen ergriff oder die freiwilligen Maßnahmen beaufsichtigte, die 
ein Wirtschaftsakteur bezüglich eines mit einem Risiko behafteten Produkts ergriffen hat. 

Offene Fragen klärt die RAPEX-Kontaktstelle (siehe Teil II Kapitel 5.1) mit der zuständigen Behörde, bevor eine 
Meldung über die RAPEX-Anwendung übermittelt wird. 

6.  Grenzüberschreitende Auswirkungen 

6.1.  Internationales Ereignis 

Nach Artikel 12 der RaPS und Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 erstattet ein Mitgliedstaat nur dann 
eine RAPEX-Meldung, wenn er der Auffassung ist, dass die Auswirkungen der Risiken, die ein Produkt aufweist, 
über sein Hoheitsgebiet hinausgehen oder hinausgehen können („grenzüberschreitende Auswirkungen“ oder 
„internationales Ereignis“). 

In Anbetracht des freien Warenverkehrs im Binnenmarkt und des Umstandes, dass Produkte über verschiedene 
Vertriebswege in die EU importiert werden und dass Verbraucher Produkte bei Auslandsaufenthalten und über das 
Internet erwerben, sind die nationalen Behörden gebeten, das Kriterium der grenzüberschreitenden Auswirkungen 
recht weit auszulegen. Deshalb wird eine Meldung gemäß Artikel 12 der RaPS oder gemäß Artikel 22 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 eingereicht, wenn 

a)  nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein mit einem Risiko behaftetes Produkt in mehr als einem EU- 
Mitgliedstaat verkauft worden ist, oder 

b)  nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein mit einem Risiko behaftetes Produkt über das Internet verkauft 
worden ist, oder 

c)  wenn das Produkt aus einem Drittland stammt und vermutlich über verschiedene Vertriebswege in die EU 
importiert worden ist. 

6.2.  Lokales Ereignis 

Maßnahmen im Zusammenhang mit einem Produkt, das ein ernstes Risiko aufweist, das jedoch nur eine örtlich 
begrenzte Auswirkung haben kann („lokales Ereignis“), werden nicht nach Artikel 12 der RaPS gemeldet. Dies gilt, 
wenn einer mitgliedstaatlichen Behörde konkrete und überzeugende Gründe vorliegen, anhand derer sie die 
Möglichkeit ausschließen kann, dass ein Produkt in anderen Mitgliedstaaten (auf welche Art auch immer) auf dem 
Markt bereitgestellt worden ist oder bereitgestellt werden wird, z. B. für Maßnahmen, die bezüglich eines lokalen 
Produkts ergriffen wurden, das nur in einem Mitgliedstaat hergestellt und vertrieben wird. Bei ihrer Bewertung 
müssen die mitgliedstaatlichen Behörden der Möglichkeit, dass ein Produkt über das Internet oder auf neu 
entstehenden Vertriebswegen verkauft werden könnte, gebührend Rechnung tragen. 

Ein mit einem ernsten Risiko behaftetes Produkt, das ein lokales Ereignis nach sich ziehen kann, muss nur 
insoweit bei der Kommission gemeldet werden, als die Meldung Informationen zur Produktsicherheit enthält, die 
für die anderen Mitgliedstaaten von Interesse sein dürften, insbesondere wenn die Maßnahmen eine Reaktion auf 
ein neuartiges, noch nicht gemeldetes Risiko, auf ein neuartiges, sich aus der Kombination verschiedener Produkte 
ergebendes Risiko oder auf eine neue Art oder Kategorie von Produkten darstellen. 

Eine derartige Meldung ist gemäß Artikel 11 unter Bezugnahme auf Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2 der RaPS 
zu erstatten. 

TEIL II 

DAS GEMEINSCHAFTLICHE SYSTEM ZUM RASCHEN INFORMATIONSAUSTAUSCH „RAPEX“ GEMÄSS ARTIKEL 12 
DER RICHTLINIE ÜBER DIE ALLGEMEINE PRODUKTSICHERHEIT 

1.  Einführung 

1.1.  Ziele von RAPEX 

Durch Artikel 12 der RaPS wurde ein gemeinschaftliches System zum raschen Informationsaustausch 
(„RAPEX“) eingeführt. 

Diesem kommen wichtige Aufgaben im Bereich der Produktsicherheit zu. Es ergänzt andere Maßnahmen, die 
auf nationaler und auf EU-Ebene ergriffen werden, um in der EU ein hohes Niveau des Verbraucherschutzes 
zu gewährleisten. 
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RAPEX-Daten tragen dazu bei, dass 

a)  die Bereitstellung gefährlicher Produkte auf dem Markt verhindert oder beschränkt wird; 

b)  ein Monitoring von Wirksamkeit und Konsistenz der Marktüberwachungs- und Durchsetzungsaktivitäten 
mitgliedstaatlicher Behörden möglich wird; 

c)  sich der Bedarf ermitteln lässt und eine Grundlage für das Handeln auf EU-Ebene vorhanden ist; und 

d)  die EU-Produktsicherheitsvorschriften einheitlich durchgesetzt werden, und leisten so einen Beitrag zu 
einem reibungslos funktionierenden Binnenmarkt. 

1.2.  Bausteine des RAPEX-Systems 

RAPEX besteht aus mehreren komplementären Bausteinen, die für das effektive und effiziente Funktionieren 
des Systems von zentraler Bedeutung sind. Die wichtigsten Bausteine sind: 

a)  der rechtliche Rahmen, der regelt, wie das System funktioniert (d. h. die RaPS und die Leitlinien); 

b)  die Online-Anwendung („RAPEX-Anwendung“), die den Mitgliedstaaten und der Kommission einen raschen 
Informationsaustausch über eine internetbasierte Plattform ermöglicht; 

c)  das Netz der RAPEX-Kontaktstellen, das aus den zentralen RAPEX-Kontaktstellen besteht, die in den 
einzelnen Mitgliedstaaten für RAPEX zuständig sind (siehe Teil II Kapitel 5.1); 

d)  die nationalen RAPEX-Netze, die in allen Mitgliedstaat errichtet wurden und jeweils die zentrale RAPEX- 
Kontaktstelle (siehe Teil II Kapitel 5.1) sowie sämtliche Behörden umfassen, die an den Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Produktsicherheit beteiligt sind; 

e)  das RAPEX-Team in der für die RaPS zuständigen Kommissionsdienststelle, das die mittels der RAPEX- 
Anwendung übermittelten Dokumente prüft und validiert, das RAPEX-System pflegt und dessen 
ordnungsgemäßes Funktionieren gewährleistet; 

f)  die RAPEX-Website (14), die Zusammenfassungen der RAPEX-Meldungen und wöchentliche 
Aktualisierungen zur Verfügung stellt; 

g)  RAPEX-Veröffentlichungen, etwa RAPEX-Statistiken, RAPEX-Jahresberichte und anderes Werbematerial; 
und 

h)  die Schnittstelle zwischen RAPEX und dem Informations- und Kommunikationssystem für die 
Marktüberwachung (Information and Communication System on Market Surveillance, ICSMS), die auf 
einer Verbindung zwischen den beiden Systemen beruht, die das Erstellen der RAPEX-Meldungen auf 
Grundlage der im ICSMS bereits vorhandenen Untersuchungsdaten erleichtert. Durch das Ausfüllen der 
entsprechenden Felder im ICSMS kann automatisch eine RAPEX-Meldung erstattet werden. 

2.  Meldekriterien 

RAPEX ist für Maßnahmen vorgesehen, die das Inverkehrbringen und die Verwendung von Produkten, die ein 
ernstes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für die Verbraucher darstellen, sowie von Produkten, die unter die 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen und eine ernste Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit oder für 
andere maßgebliche öffentliche Interessen der Endverbraucher darstellen (etwa für die Sicherheit im 
Allgemeinen oder für die Umwelt), verhindern, beschränken oder besonderen Bedingungen unterwerfen. 

2.1.  Verpflichtende Teilnahme an RAPEX: Artikel 12 der RaPS und Artikel 22 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 

Gemäß der RaPS und der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ist die Teilnahme der Mitgliedstaaten an RAPEX 
zwingend erforderlich. So sind die Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 12 der RaPS und Artikel 22 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 gesetzlich dazu verpflichtet, der Kommission sowohl obligatorische als auch 
freiwillige Maßnahmen zu melden, wenn die folgenden vier Meldekriterien erfüllt sind: 

a)  Das Produkt fällt in den Anwendungsbereich der RaPS oder der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. 

b)  Das Produkt unterliegt Maßnahmen, die seine Bereitstellung auf dem Markt oder seine Verwendung 
verhindern, beschränken oder besonderen Bedingungen unterwerfen („präventive und restriktive 
Maßnahmen“). 
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(14) www.ec.europa.eu/rapex 

http://www.ec.europa.eu/rapex


c)  Das Produkt stellt ein ernstes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher oder, bei 
Produkten, die unter die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen, auch für andere maßgebliche öffentliche 
Interessen der Endverbraucher dar. 

d)  Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Auswirkung des ernsten Risikos für die Gesundheit und 
Sicherheit der Verbraucher oder, bei Produkten, die unter die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen, auch 
für andere maßgebliche öffentliche Interessen der Endverbraucher über das Hoheitsgebiet des meldenden 
Mitgliedstaats hinausgeht. 

2.2.  Nicht-verpflichtende Teilnahme an RAPEX: Artikel 11 der RaPS und Artikel 23 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 

Nach Artikel 11 der RaPS sollen die Mitgliedstaaten die Kommission von ergriffenen Maßnahmen in Kenntnis 
setzen, durch die das Inverkehrbringen von Produkten beschränkt — oder ihre Rücknahme oder ihr Rückruf 
angeordnet wird —, wenn diese Informationen weder für eine Meldung gemäß Artikel 12 noch für eine 
andere Meldung gemäß einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften in Betracht kommen. 

Um die Abläufe zu vereinfachen und die Effizienz des Systems zu steigern, können die Mitgliedstaaten die 
RAPEX-Anwendung auch für die Meldung von Maßnahmen nutzen, die gegenüber Produkten ergriffen 
werden, die für eine Meldung gemäß Artikel 12 zu den in dieser Vorschrift dargelegten Bedingungen nicht 
infrage kommen. 

Die Mitgliedstaaten sind gesetzlich verpflichtet, der Kommission gemäß Artikel 11 der RaPS Meldung zu 
erstatten, wenn die folgenden vier Meldekriterien erfüllt sind: 

a)  Das Produkt ist ein Verbraucherprodukt. 

b)  Das Produkt unterliegt restriktiven Maßnahmen, die von nationalen Behörden ergriffen worden sind 
(obligatorische Maßnahmen). 

c)  Es stellt ein niedrigeres Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher dar, dessen 
Auswirkungen über das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hinausgehen oder hinausgehen können, oder es 
stellt ein ernstes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher dar, dessen Auswirkungen nicht 
über das Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats hinausgehen oder hinausgehen können, die 
ergriffenen Maßnahmen umfassen jedoch Informationen, die unter dem Aspekt der Produktsicherheit für 
andere Mitgliedstaaten von Interesse sein dürften (15). 

d)  Die ergriffenen Maßnahmen müssen nach keinem anderen Meldeverfahren gemäß EU-Recht gemeldet 
werden. 

Auch wenn Artikel 11 der RaPS keine ausdrückliche Verpflichtung zur Meldung freiwilliger Maßnahmen 
vorsieht, die gegenüber Produkten mit einem niedrigeren Risiko ergriffen werden, müssen die Mitgliedstaaten 
und die Kommission der Öffentlichkeit nach Artikel 16 der RaPS Informationen über Risiken für die 
Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher zugänglich machen. Deshalb wird den Mitgliedstaaten empfohlen, 
auch freiwillige Maßnahmen, die von Herstellern und Händlern gegenüber Produkten mit einem niedrigeren 
Risiko ergriffen wurden, in RAPEX zu melden, um die Kohärenz des Meldesystems und die wirksame 
Erfüllung der Verpflichtungen, die sowohl den Mitgliedstaaten als auch der Kommission durch Artikel 16 der 
RaPS auferlegt werden, zu gewährleisten. 

Nach Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission die 
Informationen, die ihnen über mit einem (niedrigeren) Risiko behaftete Produkte zur Verfügung stehen und 
der Kommission noch nicht aufgrund von Artikel 22 zur Kenntnis gebracht wurden. Im Gegensatz zu 
Artikel 22 der vorstehenden Verordnung begründet Artikel 23 keine Verpflichtung aufseiten der 
Mitgliedstaaten, RAPEX eine Meldung zu übermitteln, die diese Informationen enthält. Artikel 16 der RaPS 
verpflichtet die Kommission und die Mitgliedstaaten jedoch zur Veröffentlichung von Informationen, die 
ihnen möglicherweise über die Risiken, die ein Produkt für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher 
darstellt, vorliegen. Im Sinne der Kohärenz des Meldesystems und der wirksamen Erfüllung der 
Verpflichtungen nach Artikel 16 der RaPS könnte die pragmatischste Lösung darin liegen, dass RAPEX 
sämtliche Maßnahmen enthält, die gegenüber Produkten ergriffen werden, die ein ernstes oder ein niedrigeres 
Risiko für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher aufweisen, und zwar sowohl in Bezug auf Produkte, 
für die die RaPS gilt, als auch in Bezug auf Produkte, die unter die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen, 
wobei im letzteren Fall auch Produkte betroffen wären, die ein ernstes oder niedrigeres Risiko für andere 
maßgebliche öffentliche Interessen der Endverbraucher darstellen. Deshalb werden die Mitgliedstaaten 
ermutigt, die entsprechenden Informationen an RAPEX zu übermitteln, wenn Maßnahmen nach Artikel 23 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ergriffen und über das ICSMS bereitgestellt werden. Dies kann entweder 
durch Erstattung einer gesonderten Meldung in RAPEX oder über das ICSMS erfolgen. 

Die Eingabe von Meldungen, die auf im ICSMS bereits vorhandenen Untersuchungsdaten beruhen, wird durch 
eine Verbindung zwischen den beiden Systemen erleichtert (vgl. Teil II Abschnitt 1.2 Buchstabe h). 
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(15) Siehe Teil I Abschnitt 6.2 dieser Leitlinien. 



Teil III der Anlage 3 zu diesen Leitlinien enthält eine schematische Darstellung des Meldeverfahrens, der 
weitere Erläuterungen zu den Meldekriterien gemäß Teil II Abschnitt 2 dieser Leitlinien entnommen werden 
können. 

3.  Meldungen 

3.1.  Meldungsarten 

3.1.1.  Meldungen 

Die Behörden der Mitgliedstaaten sind in den folgenden Fällen verpflichtet, eine Meldung an RAPEX zu 
übermitteln: 

a)  Wenn alle RAPEX-Meldekriterien nach Artikel 12 der RaPS (16) erfüllt sind, erstellt und übermittelt der 
Mitgliedstaat der Kommission eine RAPEX-Meldung, die in der RAPEX-Anwendung als „Meldung gemäß 
Artikel 12“ eingestuft wird. 

b)  Wenn alle RAPEX-Meldekriterien erfüllt sind und das Produkt zudem ein lebensbedrohliches Risiko 
darstellt und/oder wenn es tödliche Unfälle gegeben hat, sowie in anderen Fällen, in denen eine RAPEX- 
Meldung Sofortmaßnahmen aller Mitgliedstaaten erfordert, erstellt und übermittelt der meldende 
Mitgliedstaat der Kommission eine RAPEX-Meldung, die in der RAPEX-Anwendung als „Meldung, die 
Sofortmaßnahmen erfordert“ eingestuft wird. 

c)  Wenn alle RAPEX-Meldekriterien nach Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 (17) erfüllt sind, 
erstellt und übermittelt der Mitgliedstaat der Kommission eine RAPEX-Meldung, die in der RAPEX- 
Anwendung als „Meldung gemäß Artikel 22“ eingestuft wird. 

Wenn alle RAPEX-Meldekriterien nach Artikel 11 der RaPS (18) erfüllt sind, erstellt und übermittelt der 
Mitgliedstaat der Kommission eine Meldung, die bei ihrer Bekanntgabe in RAPEX als „Meldung gemäß 
Artikel 11“ eingestuft wird. 

Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten ermutigt, eine Meldung zu erstatten, wenn die in Artikel 23 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 genannten Kriterien erfüllt sind. (19) 

Im Einklang mit dem vorstehenden Abschnitt 2 des Teils II werden die Mitgliedstaaten ersucht, auf direkte 
oder indirekte Weise eine Meldung zu erstellen und der Kommission zu übermitteln, die in RAPEX als 
„Meldung gemäß Artikel 23“ eingestuft wird, wenn die in diesem Artikel dargelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Vor der Übermittlung einer Meldung an die Kommission prüft die RAPEX-Kontaktstelle (siehe Teil II 
Kapitel 5.1) des meldenden Mitgliedstaats, ob alle Meldekriterien erfüllt sind. 
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(16) Vgl. Abschnitt 2.2.1 des Teils II dieser Leitlinien. 
(17) Vgl. Abschnitt 2.2.1 des Teils II dieser Leitlinien. 
(18) Vgl. Abschnitt 2.2.2 des Teils II dieser Leitlinien. 
(19) Vgl. Abschnitt 2.2.2 des Teils II dieser Leitlinien. 



3.1.2.  Informationsmeldungen 

Sind die Kriterien dieser Leitlinien für eine Meldung nach Teil II Abschnitte 2.1 und 2.2 dieser Leitlinien nicht 
erfüllt, kann die RAPEX-Kontaktstelle (siehe Teil II Kapitel 5.1) die betreffenden Angaben für 
Informationszwecke mittels der RAPEX-Anwendung weiterleiten. Derartige Meldungen werden in RAPEX als 
„Informationsmeldungen“ eingestuft und können in den folgenden Fällen übermittelt werden: 

a)  wenn alle RAPEX-Meldekriterien gemäß Artikel 12 der RaPS oder gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 erfüllt sind, eine Meldung jedoch nicht alle Informationen (hauptsächlich in Bezug auf die 
Produktidentifizierung und die Vertriebswege) enthält, die andere Mitgliedstaaten benötigen, um aufgrund 
einer solchen Meldung Folgemaßnahmen (20) zu ergreifen. Ein Beispiel für eine Meldung, die über die 
RAPEX-Anwendung als „Informationsmeldung“ verbreitet werden kann, ist eine Meldung, in der 
Produktbezeichnung, Markenname und Bild fehlen, sodass das gemeldete Produkt nicht einwandfrei 
identifiziert und von anderen auf dem Markt befindlichen Produkten der gleichen Kategorie oder Art 
unterschieden werden kann. Ob eine Meldung genügend Informationen enthält, um anderen 
Mitgliedstaaten Folgemaßnahmen zu ermöglichen, ist stets von Fall zu Fall zu beurteilen; 

b)  wenn ein Mitgliedstaat Kenntnis davon hat, dass ein auf dem EU-Markt befindliches Verbraucherprodukt 
ein ernstes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für die Verbraucher darstellt, oder ihm, bei Produkten, die 
unter die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen, bekannt ist, dass ein Verbraucherprodukt oder ein für die 
gewerbliche Nutzung bestimmtes Produkt ein ernstes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit oder andere 
maßgebliche öffentliche Interessen der Endverbraucher darstellt, und der Hersteller oder der Händler noch 
keine präventiven und restriktiven Maßnahmen getroffen bzw. eine mitgliedstaatliche Behörde solche 
Maßnahmen noch nicht ergriffen oder zu ergreifen beschlossen hat. Falls Informationen über ein derartiges 
Produkt vor dem Einleiten entsprechender Maßnahmen über die RAPEX-Anwendung verbreitet werden, 
teilt der meldende Mitgliedstaat der Kommission nachträglich (so rasch wie möglich, spätestens jedoch vor 
Ablauf der Fristen gemäß Anlage 4 zu diesen Leitlinien) den endgültigen Beschluss betreffend das 
gemeldete Produkt mit (in erster Linie, welche präventiven und restriktiven Maßnahmen ergriffen wurden 
oder weshalb dies nicht geschehen ist). Trifft der meldende Mitgliedstaat zu einem späteren Zeitpunkt 
entsprechende Maßnahmen, setzt er die Kommission davon in Kenntnis, die die Meldung gemäß 
Artikel 12 der RaPS bzw. Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 aktualisiert; 

c)  wenn ein Mitgliedstaat beschließt, präventive und restriktive Maßnahmen im Zusammenhang mit einem 
Verbraucherprodukt zu melden, das ein ernstes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für Verbraucher 
darstellt, welches aber nur örtlich begrenzte Auswirkungen hat („lokales Ereignis“). Falls die Meldung eines 
„lokalen Ereignisses“, wie in Teil I Abschnitt 6.2 beschrieben, jedoch Informationen zur Produktsicherheit 
bietet, die auch für andere Mitgliedstaaten von Interesse sein dürften, soll die Meldung so erfolgen, als ob 
es sich um eine Meldung gemäß Artikel 11 der RaPS handeln würde; 

d)  wenn eine Meldung ein Produkt betrifft, dessen Sicherheitsaspekte (insbesondere die Frage, wie groß das 
Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für Verbraucher ist) Gegenstand von Beratungen auf EU-Ebene sind, die 
eine gemeinsame Haltung der Mitgliedstaaten gegenüber der Risikobewertung und/oder Durchsetzungs
maßnahmen herbeiführen sollen (21); 

e)  wenn nicht mit Sicherheit entschieden werden kann, ob eines oder mehrere der Meldekriterien erfüllt sind, 
die Meldung jedoch Informationen zur Produktsicherheit bietet, die auch für andere Mitgliedstaaten von 
Interesse sein dürften. 

Bei der Übermittlung einer „Informationsmeldung“ gibt die RAPEX-Kontaktstelle (siehe Teil II Kapitel 5.1) die 
Gründe für die Wahl dieser Meldungsart deutlich an. 

3.2.  Inhalt der Meldungen 

3.2.1.  Umfang der Daten 

Meldungen, die der Kommission über die RAPEX-Anwendung übermittelt werden, enthalten u. a. folgende 
Arten von Daten: 

a)  Angaben, die eine Identifizierung des Produkts ermöglichen, d. h. Produktkategorie, Produktbezeichnung, 
Markenname, Modell- und/oder Typnummer, Strichcode, Los- oder Seriennummer, Zolltarif-Code, 
Beschreibung von Produkt und Verpackung, ergänzt durch Bilder des Produkts, der Verpackung und der 
Etiketten. Eine ausführliche und genaue Beschreibung des Produkts ist für die Marktüberwachung und für 
Durchsetzungsmaßnahmen von zentraler Bedeutung; anhand einer solchen Beschreibung können die 
nationalen Behörden das gemeldete Produkt identifizieren und es von anderen auf dem Markt befindlichen 
Produkten der gleichen Art oder Kategorie unterscheiden, können es auf dem Markt finden und geeignete 
Maßnahmen ergreifen oder vereinbaren. 
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b)  Angaben zur Herkunft des Produkts, d. h. Ursprungsland sowie Name und Kontaktdaten (z. B. 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse) des Herstellers und Exporteurs. Insbesondere machen die 
Mitgliedstaaten alle verfügbaren Angaben zum Hersteller und zu den Exporteuren aus Drittländern, die auf 
dem Gebiet der Produktsicherheit eng mit der EU zusammenarbeiten. Sofern verfügbar, sind dem Formular 
außerdem die folgenden Unterlagen beizufügen: Kopien von Bestellscheinen, Kaufverträgen, Rechnungen, 
Ladepapieren, Zollerklärungen usw. Diese Unterlagen sollten als PDF-Datei oder in einem anderen Format 
übermittelt werden, das von der Anwendung akzeptiert wird. Detaillierte Angaben zu Herstellern in 
Drittländern ermöglichen es der Kommission, für eine wirksamere Durchsetzung der Vorschriften in 
diesen Ländern einzutreten, und tragen dazu bei, die Anzahl der mit einem Risiko behafteten, in die EU 
exportierten Produkte zu verringern; 

c)  soweit möglich, Informationen über den genauen Ort, an dem das Produkt in Verkehr gebracht wurde (ein 
größeres Kaufhaus, ein lokales Geschäft oder ein lokaler Markt, online usw.); 

d)  Angaben zu den auf das gemeldete Produkt anwendbaren Sicherheitsanforderungen, einschließlich der 
Bezeichnung und der Nummer der Rechtsvorschrift oder Norm. 

e)  eine Beschreibung des vom gemeldeten Produkt ausgehenden Risikos einschließlich der Ergebnisse von 
Laboruntersuchungen oder Sichtprüfungen, der Testberichte und Bescheinigungen über die Nichterfüllung 
der Sicherheitsanforderungen durch das gemeldete Produkt, einer vollständigen Risikobewertung mit 
Schlussfolgerungen und Informationen über bekannt gewordene Unfälle oder Zwischenfälle (vgl. Teil I 
Abschnitt 3.3.1 dieser Leitlinien); 

f)  Angaben zu den Vertriebswegen des gemeldeten Produkts in den Mitgliedstaaten, insbesondere zu den 
Bestimmungsländern sowie zu den Importeuren und, sofern verfügbar, zu den Händlern des gemeldeten 
Produkts in Europa; 

g)  Angaben zu den ergriffenen Maßnahmen, insbesondere zur Art (obligatorische oder freiwillige 
Maßnahme), zur Kategorie (z. B. Rücknahme vom Markt, Rückruf von den Verbrauchern), zum 
Geltungsbereich (z. B. landesweit, örtlich), zum Zeitpunkt des Inkrafttretens und zur Geltungsdauer (z. B. 
unbefristet, vorübergehend); 

h)  Angaben dazu, ob die ganze Meldung oder Teile davon und/oder eine oder mehrere Anlagen vertraulich 
sind. Jedem Antrag auf vertrauliche Behandlung wird eine klare und deutliche Begründung beigefügt. 

i)  soweit verfügbar, Informationen darüber, ob es sich bei dem Produkt um eine Fälschung handelt. Die 
Kommission wird den Mitgliedstaaten für diese Zwecke alle spezifischen Hilfsmittel bereitstellen, die auf 
europäischer Ebene verfügbar sind, um die Identifizierung gefälschter Produkte zu erleichtern; 

j)  Informationen über mit dem Produkt in Zusammenhang stehende gemeldete Unfälle, denen nach 
Möglichkeit die Gründe des Unfalls zu entnehmen sein sollten (Risiko, das auf die Verwendung des 
Produkts durch den Verbraucher bezogen oder dem Produkt inhärent ist); 

k)  zusätzliche Angaben darüber, ob die Meldung im Rahmen einer koordinierten Durchsetzungsmaßnahme 
auf EU-Ebene erstattet wurde; 

l)  Informationen darüber, ob die Behörden eines Mitgliedstaats beabsichtigen, weitere Meldungen zu 
demselben Produkt oder zu ähnlichen Produkten zu übermitteln. Dies sollte in der ursprünglichen 
Meldung angegeben werden. 

Die Mitgliedstaaten sind gebeten, Informationen über die Vertriebswege des gemeldeten Produkts in Nicht-EU- 
Ländern, die auf dem Gebiet der Produktsicherheit eng mit der EU zusammenarbeiten, in Erfahrung zu 
bringen und diese weiterzuleiten. 

3.2.2.  Vollständigkeit der Daten 

Die Meldungen sollten möglichst vollständig sein. Die Komponenten, die in einer Meldung enthalten sein 
müssen, werden in Anlage 1 zu diesen Leitlinien aufgelistet und wurden in die RAPEX-Anwendung 
aufgenommen. In alle Felder des Meldebogens sollten die erforderlichen Daten eingetragen werden. Falls einige 
Daten zum Zeitpunkt der Übermittlung der Meldung nicht vorliegen, wird dies vom meldenden Mitgliedstaat 
auf dem Formular deutlich angegeben und erklärt. Sobald die fehlenden Daten verfügbar sind, aktualisiert der 
meldende Mitgliedstaat seine Meldung. Die Kommission prüft die aktualisierte Meldung, bevor sie validiert 
und über das System verbreitet wird. 

Die RAPEX-Kontaktstellen stellen allen nationalen, am RAPEX-Netz beteiligten Behörden Anweisungen 
bezüglich des Umfangs der für das Ausfüllen der Meldung erforderlichen Daten bereit. Dies trägt dazu bei, 
dass die Angaben, die diese Behörden der RAPEX-Kontaktstelle machen, korrekt und vollständig sind (siehe 
Teil II Kapitel 5.1). 

Wenn ein Teil der gemäß diesen Leitlinien erforderlichen Daten noch nicht verfügbar ist, sollten sich die 
Mitgliedstaaten dennoch an die festgesetzten Fristen halten und die Übermittlung der RAPEX-Meldung nicht 
hinauszögern, wenn diese ein Produkt betrifft, das ein lebensbedrohliches Gesundheits- und Sicherheitsrisiko 
für Konsumenten und andere Endverbraucher darstellt, und/oder eine RAPEX-Meldung Sofortmaßnahmen der 
Mitgliedstaaten erfordert. 
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Um Mehrfachmeldungen zu vermeiden, prüft die RAPEX-Kontaktstelle vor der Übermittlung einer Meldung, 
ob das betreffende Produkt nicht schon von einem anderen Mitgliedstaat über die RAPEX-Anwendung 
gemeldet wurde. Wenn dies der Fall ist, übermittelt die RAPEX-Kontaktstelle keine neue Meldung, sondern 
eine Folgemeldung zur bereits vorhandenen Meldung und stellt dabei alle ergänzenden Informationen zur 
Verfügung, die für die Behörden in anderen Mitgliedstaaten relevant sein können, z. B. zusätzliche Fahrzeug- 
Identifizierungsnummern, eine detaillierte Importeur- und Händlerliste. weitere Testberichte usw. (siehe auch 
Teil II Kapitel 5.1). 

3.2.3.  Aktualisierung der Daten 

Der meldende Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission (möglichst rasch, spätestens jedoch vor Ablauf der 
Fristen gemäß Anlage 4 zu diesen Leitlinien) von Entwicklungen, die Änderungen an einer durch die RAPEX- 
Anwendung übermittelten Meldung erfordern. Insbesondere informieren die Mitgliedstaaten die Kommission 
über Änderungen (z. B. in Folge der Verkündung eines Urteils in einem Revisionsverfahren) des Status der 
gemeldeten Maßnahmen, der Risikobewertung oder der Vertraulichkeit. 

Die Kommission prüft die vom Mitgliedstaat bereitgestellten Informationen und aktualisiert ggf. die 
betreffenden Informationen in der RAPEX-Anwendung und auf der RAPEX-Website. 

3.2.4.  Verantwortung für die übermittelten Informationen 

Der meldende Mitgliedstaat ist für die mitgeteilten Informationen verantwortlich. (22) 

Der meldende Mitgliedstaat und die zuständige nationale Behörde stellen sicher, dass sämtliche über die 
RAPEX-Anwendung bereitgestellten Daten korrekt sind, damit es keine Verwechslungen mit ähnlichen 
Produkten der gleichen Kategorie oder Art gibt, die auf dem EU-Markt erhältlich sind. 

Die Verantwortung für die über die RAPEX-Anwendung übermittelten Informationen fällt der/den am 
Meldeverfahren beteiligten Behörde/n anheim (z. B. der Behörde, die die Risikobewertung des gemeldeten 
Produkts vorgenommen oder Angaben zu Vertriebswegen gemacht hat). Vor der Übermittlung an die 
Kommission prüft und validiert die RAPEX-Kontaktstelle alle von den zuständigen Behörden eingegangenen 
Meldungen (siehe auch Teil II Kapitel 5.1). 

Mit der Bearbeitung der Meldungen, also u. a. deren Prüfung, Validierung oder Verbreitung über die RAPEX- 
Anwendung oder deren Veröffentlichung auf der RAPEX-Website, übernimmt die Kommission keinerlei 
Verantwortung für die übermittelten Informationen; diese liegt weiterhin beim meldenden Mitgliedstaat. 

3.3.  Am Meldeverfahren beteiligte Akteure und ihre Aufgaben 

Die am Meldeverfahren beteiligten Parteien und ihre Aufgaben lauten folgendermaßen: 

3.3.1.  Wirtschaftsakteure 

Die Wirtschaftsakteure sind nicht unmittelbar an der Einreichung von Meldungen über die RAPEX- 
Anwendung beteiligt. 

Wenn ein Produkt ein Risiko darstellt, müssen sie allerdings die zuständigen Behörden sämtlicher 
Mitgliedstaaten, in denen das Produkt in Verkehr gebracht wurde, unverzüglich davon in Kenntnis setzen. Die 
Voraussetzungen für die Übermittlung dieser Informationen und die zu leistenden Angaben sind in Anhang I 
der RaPS niedergelegt. 

Diese Informationen werden von dem Mitgliedstaat bearbeitet, in dem der meldende Hersteller bzw. Händler 
niedergelassen ist („Hauptmitgliedstaat“). 

Informationen über mit einem Risiko behaftete Produkte können von den Wirtschaftsakteuren durch das 
„Product Safety Business Alert Gateway“ (Portal für Unternehmenswarnungen zur Produktsicherheit) 
übermittelt werden, das über die RAPEX-Website aufgerufen werden kann (vgl. Teil II Abschnitt 5.3.2). Die 
Wirtschaftsakteure sollten eine ausführliche Beschreibung des mit dem Produkt verbundenen Risikos beifügen 
und können mit den Leitlinien für die Risikobewertung ein Hilfsmittel („RAG tool“) nutzen, das speziell für 
diese Zwecke erstellt wurde (vgl. Teil I Abschnitt 5.3). 

Von Wirtschaftsakteuren vorgenommene Risikobewertungen sind für die mitgliedstaatlichen Behörden nicht 
verbindlich, die für die Durchführung ihrer eigenen Risikobewertung verantwortlich sind. Eine mitglieds
taatliche Behörde kann somit hinsichtlich der Risikobewertung einer über das „Business Gateway“ erstatteten 
Warnmeldung zu einer abweichenden Schlussfolgerung kommen. 
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3.3.2.  Behörden der Mitgliedstaaten 

Die mitgliedstaatlichen Behörden melden der Kommission mittels der RAPEX-Anwendung sowohl 
obligatorische als auch freiwillige Maßnahmen, die in ihrem Hoheitsgebiet gegenüber Produkten ergriffen 
wurden, die ein Risiko darstellen. 

Die Mitgliedstaaten legen fest, wer in Bezug auf RAPEX für die Erstellung und Einreichung von Meldungen 
sowie für Folgemaßnahmen verantwortlich ist. 

3.3.3.  Für die Kontrollen an den Außengrenzen zuständige Behörden 

Maßnahmen, die von den für die Kontrollen an den Außengrenzen zuständigen Behörden ergriffen werden, 
um die Bereitstellung eines Verbraucherprodukts, das ein ernstes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für 
Verbraucher darstellt, auf dem EU-Markt zu verhindern (z. B. eine Entscheidung, die Einfuhr eines Produkts an 
der EU-Grenze zu stoppen), sind der Kommission genauso über die RAPEX-Anwendung mitzuteilen, wie 
Maßnahmen, die von Marktüberwachungsbehörden eingeleitet werden und das Inverkehrbringen oder die 
Verwendung eines Produkts beschränken. 

3.3.4.  Europäische Kommission 

Die Kommission kann die RAPEX-Kontaktstellen (siehe Teil II Kapitel 5.1) über in die Gemeinschaft und den 
Europäischen Wirtschaftsraum eingeführte oder aus diesen ausgeführte Produkte informieren, von denen eine 
ernste Gefahr ausgeht. (23) 

Die Kommission darf den Mitgliedstaaten Informationen über mit einem Risiko behaftete Produkte mit 
Herkunft in und außerhalb der EU übermitteln, die sich nach den verfügbaren Informationen auf dem EU- 
Markt befinden dürften. Dies betrifft hauptsächlich Informationen, die die Kommission von Drittländern, 
internationalen Organisationen, Unternehmen oder anderen Schnellwarnsystemen erhält. 

Diese Informationen können über andere Kanäle als die RAPEX-Anwendung zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgetauscht werden. 

3.4.  Workflow 

3.4.1.  Erstellung einer Meldung 

3.4.1.1.  Durch  e ine  nat ionale  B ehörde  

Je nach den nationalen Regelungen können in den Mitgliedstaaten unterschiedliche, am RAPEX-Verfahren 
beteiligte Behörden (lokale/regionale Marktüberwachungsbehörden, für die Kontrollen an den Außengrenzen 
zuständige Behörden) befugt sein, eine Meldung zu erstellen. 

3.4.1.2.  Durc h  d ie  Ko mmiss ion 

Wie in Abschnitt 3.3.4 dargelegt, kann in bestimmten Fällen die Kommission eine Meldung erstellen. 

3.4.2.  Einreichung der Meldungen bei der Kommission 

Die RAPEX-Kontaktstelle ist dafür verantwortlich, der Kommission sämtliche Meldungen zur Validierung zu 
übermitteln (siehe Teil II Kapitel 5.1). 

3.4.3.  Prüfung der Meldungen durch die Kommission 

Vor der Weiterleitung an die Mitgliedstaaten prüft die Kommission alle über die RAPEX-Anwendung 
eingegangenen Meldungen daraufhin, ob sie formal richtig und vollständig sind. 

3.4.3.1.  For m al e  Rich t igkei t  

Bei der Beurteilung der formalen Richtigkeit einer Meldung prüft die Kommission insbesondere, ob 

a)  die Meldung alle maßgeblichen Anforderungen erfüllt, die in der RaPS bzw. in Artikel 22 der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008 sowie in diesen Leitlinien dargelegt werden; 

b)  das gemeldete Produkt nicht bereits gemeldet worden ist (um unnötige Mehrfachmeldungen zu vermeiden, 
u. a. zwischen ICSMS und RAPEX); 

c)  die Meldung, die durch den meldenden Mitgliedstaat zur Validierung eingereicht wurde, in 
Übereinstimmung mit den Kriterien gemäß Teil II Abschnitt 2 dieser Leitlinien eingestuft wurde; 
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d)  die anwendbaren Rechtsvorschriften und maßgeblichen Normen in den bereitgestellten Informationen 
einschließlich der Risikobewertung gebührend berücksichtigt wurden; 

e)  das richtige Meldeverfahren benutzt worden ist. 

3.4.3.2.  Vol l s t ändigkeit  

Sobald die formale Richtigkeit einer Meldung feststeht, prüft die Kommission die Meldung auf Vollständigkeit. 
Dabei bezieht sie sich auf die Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2 des Teils II dieser Leitlinien. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt dabei den Teilen der Meldung, die die Produkt- und die Risikobeschreibung, die 
Maßnahmen, die Rückverfolgbarkeit und die Vertriebswege betreffen. 

Die Kommission ist nicht für die Durchführung der Risikobewertung des Produkts verantwortlich, sondern 
lediglich für die Überprüfung dessen, ob die Meldung eine angemessene Risikobewertung enthält, die 
sämtliche Komponenten gemäß Teil II Abschnitt 3.2.1 dieser Leitlinien umfasst (unter Berücksichtigung der 
unter Abschnitt 3.4.3.3 aufgelisteten Ausnahmen), siehe hierzu auch Abschnitt 5.1 des Teils I dieser Leitlinien. 

3.4.3.3.  Va l id ier u ng  v on  Meldungen  ohne  deta i l l i er te  R is ikobewer tung 

Auch wenn die Mitgliedstaaten jeder Meldung eine Risikobewertung beifügen sollten, kann die Kommission in 
bestimmten Fällen auch Meldungen validieren, die ohne eine ausführliche individuelle Risikobewertung 
eingereicht wurden; hierbei handelt es sich um: 

a) Meldungen von Produkten, die chemische Risiken aufweisen 

Der Risikograd eines Produkts kann als ernst angesehen werden, wenn es einen chemischen Stoff enthält, der 
entweder verboten ist oder in einer Konzentration vorliegt, die den in europäischen Rechtsvorschriften 
festgelegten Grenzwert überschreitet. Deshalb kann in Fällen, in denen Maßnahmen gegen ein Produkt 
ergriffen werden, das einen chemischen Stoff enthält, der aufgrund der Rechtsvorschriften der EU einer 
Beschränkung unterliegt, eine Meldung ohne detaillierte Risikobewertung eingereicht werden. 

b) Meldungen kosmetischer Produkte 

Die Validierung von Meldungen ohne detaillierte Risikobewertung ist eventuell auch bei Kosmetikprodukten 
möglich, die Verboten oder Beschränkungen unterliegende Substanzen enthalten, wenn diese Meldungen von 
der Stellungnahme eines wissenschaftlichen EU-Ausschusses untermauert werden, die bestätigt, dass die 
Substanzen in der vorhandenen, über den erlaubten Grenzwerten liegenden Konzentration ein Gesundheits- 
und Sicherheitsrisiko für die Verbraucher darstellen. Bei diesem spezifischen Produktsektor kann es 
erforderlich sein, weitere Faktoren (etwa die Konzentration oder die Expositionsdauer) mitzuberücksichtigen. 

Dennoch kann je nach der Beurteilung des Einzelfalls eine vorschriftsmäßige Risikobewertung erforderlich 
sein, um den Nachweis zu erbringen, dass das betreffende Produkt ein ernstes oder ein niedrigeres Risiko 
darstellt, wenn Maßnahmen gegen ein Produkt ergriffen wurden, das nicht zugelassene chemische Stoffe 
enthält, und keine Stellungnahme eines wissenschaftlichen Ausschusses vorliegt, die bestätigen würde, dass 
das Produkt ein Risiko aufweist. Fälle, bei denen eine Risikobewertung erforderlich ist, aber nicht zur 
Verfügung gestellt wird, werden in RAPEX lediglich „zur Information“ validiert. 

Bei Produkten, die restriktiven Maßnahmen der Marktüberwachungsbehörden unterliegen, weil sie einen 
chemischen Stoff enthalten, der in der Liste von Inhaltsstoffen aufgeführt wird, die einer Beschränkung durch 
Rechtsvorschriften der EU unterliegen müssen die Meldungen von Fall zu Fall beurteilt werden, wenn keine 
wissenschaftlichen Daten für die Risikobewertung vorliegen. Fälle, bei denen eine Risikobewertung 
erforderlich ist, aber nicht zur Verfügung gestellt wird, werden lediglich „zur Information“ auf RAPEX 
validiert. 

c) Meldungen anderer Produkte 

Liegen gut dokumentierte Nachweise dafür vor, dass gewisse Merkmale bestimmter Produkte regelmäßig zu 
einem spezifischen Risiko und Risikograd führen (so ist z. B. das Vorhandensein von Durchziehbändern oder 
funktionellen Kordeln im Bereich des Kopfes, Halses oder oberen Brustkorbs bei Kleidungsstücken für 
Kleinkinder stets mit einem ernsten Risiko verbunden), ist für dieses Produkt keine weitere Risikobewertung 
erforderlich. 

3.4.3.4.  Ersu chen um e rgänz ende  Auskünf te  

Sollten sich bei der Prüfung einer Meldung Fragen ergeben, so kann die Kommission die Validierung der 
Meldung aussetzen und den meldenden Mitgliedstaat um ergänzende Auskünfte oder Klarstellungen ersuchen. 
Der meldende Mitgliedstaat erteilt diese ergänzenden Auskünfte innerhalb der im Auskunftsersuchen der 
Kommission gesetzten Frist. 
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3.4.3.5.  Un ter su ch un gen 

Bei Bedarf kann die Kommission eine Untersuchung durchführen, um die Sicherheit eines Produkts zu 
bewerten. Eine solche Untersuchung kann insbesondere dann durchgeführt werden, wenn ernste Zweifel 
bezüglich der Risiken bestehen, die von dem über die RAPEX-Anwendung gemeldeten Produkt ausgehen 
sollen. Diese Zweifel können entweder bei der Prüfung einer Meldung durch die Kommission entstehen oder 
der Kommission durch einen Mitgliedstaat (z. B. im Rahmen einer Folgemeldung) bzw. durch einen Dritten 
(z. B. einen Hersteller) zur Kenntnis gebracht werden. 

Im Rahmen solcher Untersuchungen kann die Kommission insbesondere 

a)  jeden Mitgliedstaat um Auskünfte oder Klarstellungen ersuchen; 

b)  um eine unabhängige Risikobewertung und eine unabhängige (Labor- oder Sicht-)Prüfung des betreffenden 
Produkts ersuchen; 

c)  die Wissenschaftlichen Ausschüsse, die Gemeinsame Forschungsstelle oder jede andere Stelle, die auf die 
Sicherheit von Verbraucherprodukten spezialisiert ist, anhören; 

d)  eine Sitzung des RaPS-Ausschusses, des Netzwerks „Verbrauchersicherheit“ und/oder der RAPEX- 
Kontaktstellen einberufen und die relevanten Arbeitsgruppen anhören, um die Entwicklungen einer 
Untersuchung zu erörtern. 

Wenn die Untersuchung ein über die RAPEX-Anwendung gemeldetes Produkt betrifft, kann die Kommission 
die Validierung der Meldung aussetzen oder, wenn die Meldung bereits validiert und über die RAPEX- 
Anwendung verbreitet worden ist, vorübergehend die Übersicht auf der RAPEX-Website entfernen. Je nach 
dem Ergebnis einer Untersuchung (und erforderlichenfalls nach Anhörung des meldenden Mitgliedstaats) kann 
die Kommission v. a. die vorher ausgesetzte Meldung validieren und über die RAPEX-Anwendung verbreiten, 
die validierte (eventuell geänderte) Meldung in der RAPEX-Anwendung belassen oder die Meldung dauerhaft 
aus RAPEX entfernen. 

Die Kommission informiert alle Mitgliedstaaten von 

a)  ihrer Entscheidung, eine Untersuchung einzuleiten, wobei sie die Gründe hierfür deutlich angibt, 

b)  ihrer Entscheidung, eine Untersuchung einzustellen, wobei sie ihre Schlussfolgerungen sowie (ggf.) 
Änderungen der untersuchten Meldung darlegt, 

c)  allen relevanten, während der Untersuchung eingetretenen Entwicklungen. 

3.4.4.  Validierung und Verbreitung von Meldungen 

Alle Meldungen, die nach der Prüfung als formal richtig und vollständig befunden wurden, werden von der 
Kommission innerhalb der Fristen nach Anlage 5 zu diesen Leitlinien validiert und über die RAPEX- 
Anwendung verbreitet. 

Wenn der meldende Mitgliedstaat im Verlauf der Prüfung um ergänzende Auskünfte oder Klarstellungen 
ersucht worden ist (ggf. zweimal), kann die Kommission folgende Entscheidungen treffen: 

a)  Wenn die ergänzenden Auskünfte oder Klarstellungen, um die gebeten wurde, erfolgt sind, prüft die 
Kommission die Meldung erneut und kann sie dann validieren, ggf. nach Änderung der Einstufung (z. B. 
„Meldung gemäß Artikel 12“ statt „Informationsmeldung“), oder sie kann die Meldung zurückhalten, um 
weitere Abklärungen vorzunehmen. 

b)  Wenn die ergänzenden Auskünfte oder Klarstellungen, um die gebeten wurde, nicht fristgerecht erfolgten 
oder unzureichend sind, entscheidet die Kommission auf Grundlage der verfügbaren Informationen, wobei 
sie die Meldung je nach den Umständen des Falls entweder nach Änderung der Einstufung (z. B. 
„Informationsmeldung“ statt „Meldung gemäß Artikel 12“) validieren oder beschließen kann, die Meldung 
nicht zu validieren. 

Sobald die Mitgliedstaaten ein gemeinsames Vorgehen bezüglich der Risikobewertung und/oder der Durchset
zungsmaßnahmen vereinbart haben, kann die Kommission abhängig von den Umständen und den Ansichten 
der Mitgliedstaaten eine der folgenden Maßnahmen ergreifen: 

a)  Sie kann die betreffenden Meldungen in der RAPEX-Anwendung belassen. 

b)  Sie kann die Einstufung der in der RAPEX-Anwendung gespeicherten Meldungen ändern. 

c)  Sie kann Meldungen aus RAPEX entfernen (24). 
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(24) Weitere Informationen über Meldungen zu Sicherheitsaspekten, die Gegenstand von Beratungen auf EU-Ebene sind, können Teil II 
Abschnitt 3.1.2 Buchstabe d und Abschnitt 3.4.7.1.1 entnommen werden. 



3.4.5.  Veröffentlichung der Meldungen 

3.4.5.1.  Wei terga be  von Infor mat io nen a ls  Regel fa l l  

Die Öffentlichkeit hat das Recht, über Produkte, die ein Risiko aufweisen, informiert zu werden. Hierzu 
veröffentlicht die Kommission auf der RAPEX-Website (25) Übersichten über neue RAPEX-Meldungen. 

Für die Zwecke der externen Kommunikation wird die RAPEX-Website künftig in „Safety Gate“ umbenannt. 

Auch die Mitgliedstaaten stellen der Öffentlichkeit in ihren Landessprachen Informationen über Produkte 
bereit, die ein ernstes Risiko für Verbraucher darstellen, sowie über Maßnahmen zur Abwendung dieses 
Risikos. Derartige Informationen können u. a. über das Internet, auf Papier oder in elektronischer Form 
verbreitet werden. 

Als Auskunft werden der Öffentlichkeit die Zusammenfassung einer Meldung bereitgestellt, die v. a. die 
Informationen enthält, die die Identifizierung des Produkts ermöglichen, sowie die Angaben zur 
Beschaffenheit der Risiken und zu den ergriffenen präventiven oder restriktiven Maßnahmen. Die Kommission 
und die Mitgliedstaaten können beschließen, der Öffentlichkeit weitere Bestandteile der Meldung 
bekanntzugeben, soweit diese Informationen ihrem Wesen nach nicht vertraulich sind (Geschäftsgeheimnisse) 
und nicht geschützt werden müssen. 

Auf der RAPEX-Website werden gemäß den Anforderungen nach Artikel 16 der RaPS die folgenden 
Meldungen veröffentlicht: 

a)  Meldungen, die in den Anwendungsbereich von Artikel 12 der RaPS fallen; 

b)  Meldungen, die in den Anwendungsbereich von Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen; 

c) Meldungen von unter Artikel 11 der RaPS fallenden Produkten mit einem niedrigeren Risiko, dessen grenz
überschreitende Auswirkungen feststehen. Abschnitt 3.4 sieht vor, dass ein derartiges Szenario gemäß 
Artikel 11 zu melden ist, wenn grenzüberschreitende Auswirkungen gegeben sind; 

d)  Meldungen, die in den Anwendungsbereich von Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen und 
Produkte mit einem niedrigeren Risiko betreffen, und zwar unabhängig davon, ob die ergriffenen 
Maßnahmen obligatorischer oder freiwilliger Natur waren (26); 

e)  Meldungen, die nur zur Information eingereicht werden — sofern der meldende Mitgliedstaat durch 
Ankreuzen des entsprechenden Kästchens in RAPEX um Veröffentlichung bittet —, v. a. wenn freiwillige 
Maßnahmen ergriffen und die betreffenden Produkte hinreichend benannt werden. Die Veröffentlichung 
solcher Meldungen könnte unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung eines angemessenen Risikoma
nagements erforderlich sein. 

3.4.5.2.  Aus n ahmen 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollen keine Informationen zu einem über die RAPEX-Anwendung 
gemeldeten Produkt an die Öffentlichkeit weitergeben, wenn eine solche Weitergabe den Schutz von Gerichts
verfahren, Kontroll- und Untersuchungsmaßnahmen oder des Geschäftsgeheimnisses gefährden würde, es sei 
denn, es handelt sich um Informationen über die Sicherheitseigenschaften eines Produkts, die veröffentlicht 
werden müssen, wenn dies erforderlich ist, um die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher bzw., bei 
Produkten, die unter die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fallen, auch andere maßgebliche öffentliche 
Interessen der Endverbraucher zu schützen (27). 

3.4.5.3.  Antrag  auf  ver tra ul ic he  Beha ndlung 

Der meldende Mitgliedstaat kann die vertrauliche Behandlung einer Meldung beantragen. In einem solchen 
Antrag werden deutlich der oder die Teile der Meldung angegeben, der bzw. die vertraulich behandelt werden 
soll(en). 

Jedem Antrag auf vertrauliche Behandlung wird eine klare und deutliche Begründung beigefügt (28). 

Anträge auf vertrauliche Behandlung werden von der Kommission geprüft. Die Kommission kontrolliert, ob 
der Antrag vollständig ist (d. h., ob angegeben ist, welche Teile der Meldung vertraulich behandelt werden 
sollen, und ob der Antrag eine Begründung enthält) und ob er gerechtfertigt ist (d. h., ob er mit der RaPS und 
diesen Leitlinien im Einklang steht). Die Kommission entscheidet über den Antrag nach Anhörung der 
betreffenden RAPEX-Kontaktstelle (siehe Teil II Kapitel 5.1). 
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(25) https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search. 
(26) Auf diese Praxis hat man sich bereits auf der Sitzung des RaPS-Ausschusses vom 24. September 2012 geeinigt, wovon die RAPEX- 

Kontaktstellen auf ihrer Sitzung vom 4. Oktober unterrichtet wurden (TOP 4), sodass diese Vorgehensweise seit 2013 angewendet wird. 
(27) Artikel 16 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2001/95/EG und Artikel 23 Absatz 3 in Bezug auf Artikel 19 Absatz 5 der Verordnung 

(EG) Nr. 765/2008. 
(28) Artikel 16 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2001/95/EG. 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search


3.4.5.4.  Bearb ei tun g  v on v er t r a ul ichen Meldungen 

Nach Artikel 16 Absatz 2 der RaPS darf der Schutz des Geschäftsgeheimnisses oder der Vertraulichkeit der 
Weitergabe von Informationen, die für die Gewährleistung der Wirksamkeit der Überwachungsmaßnahmen 
und der Marktüberwachung relevant sind, an die zuständigen Behörden nicht entgegenstehen. Vertrauliche 
oder teilweise vertrauliche Meldungen werden von der Kommission geprüft und sind nach ihrer Validierung 
und Verbreitung über die RAPEX-Anwendung Gegenstand der üblichen Folgemaßnahmen seitens der 
Mitgliedstaaten. Auch wenn eine Meldung ganz oder teilweise vertraulich ist, wird sie bearbeitet und über die 
RAPEX-Anwendung an die zuständigen nationalen Behörden weitergeleitet. 

Der einzige große Unterscheid betreffend die Bearbeitung und die Folgemaßnahmen besteht darin, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten die Teile einer Meldung, die vertraulich sind, nicht an die Öffentlichkeit 
weitergeben sollen. Diese Teile müssen vertraulich bleiben und sollen somit in keiner Weise veröffentlicht 
werden. Die mitgliedstaatlichen Behörden, die vertrauliche Informationen über die RAPEX-Anwendung 
erhalten, stellen sicher, dass diese Informationen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben geschützt werden. 

3.4.5.5.  Zurüc k z i eh e n e i nes  An tra g s  a u f  ver traul iche  Behandlung 

Der meldende Mitgliedstaat zieht seinen Antrag auf vertrauliche Behandlung zurück, sobald die Behörde im 
betreffenden Mitgliedstaat Kenntnis davon hat, dass die Begründung für einen solchen Antrag nicht mehr 
gültig ist, und setzt die Kommission hiervon in Kenntnis. Die Kommission informiert alle Mitgliedstaaten von 
der Aufhebung der Vertraulichkeit, sobald ein entsprechender Antrag vom meldenden Mitgliedstaat eingeht. 

Eine Meldung, die in Teilen oder in ihrer Gänze nicht mehr vertraulich behandelt werden muss, wird der 
Öffentlichkeit im Einklang mit den für die Veröffentlichung von RAPEX-Meldungen geltenden „allgemeinen 
Bestimmungen“ zugänglich gemacht, die in diesen Leitlinien dargelegt werden. 

3.4.6.  Reaktion auf Meldungen 

3.4.6.1.  Verschied ene  Fo l ge m aßn ahmen je  nach  Ar t  der  Meldung 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, so rasch wie möglich, spätestens jedoch vor Ablauf der Fristen gemäß 
Anlage 4 zu diesen Leitlinien, eine angemessene Reaktion auf „Meldungen gemäß Artikel 12“, auf „Meldungen 
gemäß Artikel 12, die Sofortmaßnahmen erfordern“, auf Meldungen gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 sowie auf Informationen, die von der Kommission (nach Abschnitt 3.3.4) zu Produkten 
übermittelt wurden, die ein Risiko aufweisen. 

Informationsmeldungen, Meldungen gemäß Artikel 11 der RaPS und Meldungen gemäß Artikel 23 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 (Meldung wegen eines niedrigeren Risikos) erfordern keine spezifischen 
Folgemaßnahmen. In diesen Meldungen sind die Angaben oft nicht enthalten, die für effektive und effiziente 
Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem gemeldeten Produkt erforderlich wären (z. B. 
unzureichende Beschreibung des gemeldeten Produkts und/oder der Maßnahmen), oder der Risikograd wird 
nicht als ernst angesehen. 

Auch wenn in den angegebenen Fällen keine besonderen Folgemaßnahmen erforderlich sind, ist es dennoch 
wichtig, dass die Mitgliedstaten prüfen, ob sie eventuell nicht der Auffassung sind, dass von dem betreffenden 
Produkt ein niedrigeres Risiko ausgeht, damit sie bei der Benachrichtigung über eine andere Risikobewertung 
ggf. tätig werden können. Deshalb sind die Mitgliedstaaten gebeten, auf solche Meldungen zu reagieren, wenn 
davon auszugehen ist, dass das gemeldete Produkt auf ihrem nationalen Markt Verbrauchern bereitgestellt 
wurde und die Ergreifung von Maßnahmen aufgrund der Produktbeschreibung möglich ist. 

3.4.6.2.  Zwec k  d er  Fol ge m aßn a hmen 

Nach Erhalt einer Meldung prüft der Mitgliedstaat die darin übermittelten Informationen, und er ergreift 
geeignete Maßnahmen, um 

a)  festzustellen, ob das Produkt in seinem Hoheitsgebiet auf dem Markt bereitgestellt worden ist; 

b)  zu beurteilen, welche präventiven oder restriktiven Maßnahmen bezüglich des gemeldeten, auf seinem 
Markt gefundenen Produkts ergriffen werden sollten; hierbei berücksichtigt er, welche Maßnahmen der 
meldende Mitgliedstaat ergriffen hat und welche besonderen Umstände es eventuell rechtfertigen könnten, 
andere oder keine Maßnahmen zu ergreifen; 

c)  das gemeldete Produkt bei Bedarf einer zusätzlichen Risikobewertung und zusätzlichen Tests zu 
unterziehen; 

d)  eventuell ergänzende Informationen einzuholen, die für andere Mitgliedstaaten relevant sein können (z. B. 
Informationen über die Vertriebswege des gemeldeten Produkts in anderen Mitgliedstaaten). 
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3.4.6.3.  Versc hie dene  Tech ni ke n  f ür  Fo l gemaßnahmen 

Um effiziente und effektive Folgemaßnahmen zu gewährleisten, sollen die nationalen Behörden bewährte 
Methoden anwenden; dazu zählen: 

a) Prüfungen auf dem Markt 

Die nationalen Behörden organisieren regelmäßig (geplante und zufällige) Marktprüfungen, um festzustellen, 
ob Verbraucherprodukte, die über die RAPEX-Anwendung gemeldet worden sind, auf dem Markt bereitgestellt 
werden. Wird der betreffende Mitgliedstaat als ein Bestimmungsland genannt, sind verstärkte Kontrollen auf 
diesem Markt durchzuführen, insbesondere durch Kontaktaufnahme mit dem/den in der Meldung 
angegebenen Wirtschaftsakteur/en. 

b) Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden 

Die nationalen Behörden stellen den Wirtschaftsverbänden ggf. Übersichten über die aktuellsten Meldungen 
bereit und erkundigen sich bei den Verbänden, ob unter ihren Verbandsmitgliedern Hersteller oder Händler 
der gemeldeten Produkte sind. Die nationalen Behörden stellen den Unternehmen lediglich Zusammen
fassungen der Meldungen bereit, z. B. die wöchentlichen Übersichten, die auf der RAPEX-Website 
veröffentlicht werden. Vollständige Meldungen dürfen nicht an Dritte übermittelt werden, da bestimmte 
Informationen (z. B. Einzelheiten der Risikobeschreibung oder Angaben über die Vertriebswege) oft 
vertraulich sind und geschützt werden sollten. 

c) Veröffentlichung von RAPEX-Daten über das Internet oder andere elektronischen Medien und auf Papier 

Die nationalen Behörden warnen Verbraucher und Unternehmen regelmäßig auf ihren Websites und/oder 
über andere Medien vor Verbraucherprodukten, die über die RAPEX-Anwendung gemeldet worden sind, etwa 
indem sie Verbraucher und Unternehmen auf die RAPEX-Website hinweisen. Die auf diese Weise 
veröffentlichten Informationen ermöglichen es den Verbrauchern, zu prüfen, ob sie ein mit einem Risiko 
behaftetes Produkt erworben haben und verwenden, und sie liefern der Behörde oft ein nützliches Feedback. 

d) Online-Kontrollen 

Die nationalen Behörden führen regelmäßig Online-Kontrollen durch, um in Erfahrung zu bringen, ob über 
RAPEX gemeldete Produkte auf Online-Märkten erhältlich sind. Die Methoden der Online-Kontrollen können 
Web-Crawling, gezielte Datensuche, Datenextraktion usw. umfassen. 

Die nationalen Behörden wenden verschiedene Verfahren gleichzeitig an und beschränken ihre Maßnahmen 
idealerweise nicht auf eine Methode. 

Der Mitgliedstaat, in dem ein Hersteller, der Bevollmächtigte eines Herstellers oder ein Importeur des 
gemeldeten Produkts niedergelassen ist („Hauptmitgliedstaat“), gewährleistet eine angemessene Reaktion auf 
Meldungen, die über die RAPEX-Anwendung verbreitet werden. Der „Hauptmitgliedstaat“ verfügt oft über 
bessere rechtliche und technische Möglichkeiten, Informationen über den gemeldeten Fall einzuholen, die 
dann wiederum andere Mitgliedstaaten dabei unterstützen werden, wirksame Folgemaßnahmen zu ergreifen. 

3.4.7.  Zurückziehen/Entfernen von Meldungen 

3.4.7.1.  Daue rhaf tes  Z urückz ieh en  e in er  Meldung aus  RAPEX 

Meldungen, die über die RAPEX-Anwendung verbreitet worden sind, bleiben unbefristet im System. Allerdings 
kann die Kommission in den in diesem Abschnitt beschriebenen Fällen eine Meldung dauerhaft aus RAPEX 
zurückziehen. 

3.4.7.1.1.  Fälle, in denen das Zurückziehen einer eingereichten oder validierten Meldung möglich ist 

a)  Mindestens ein RAPEX-Meldekriterium (29) ist nachweislich nicht erfüllt, sodass eine RAPEX-Meldung nicht 
gerechtfertigt ist. Dies gilt insbesondere, wenn bewiesen wird, dass die ursprüngliche Risikobewertung 
nicht vorschriftsmäßig durchgeführt wurde und dass das gemeldete Produkt kein Risiko aufweist. Hierzu 
zählen auch die Fälle, in denen gemeldete Maßnahmen vor Gericht oder im Rahmen eines anderen 
Verfahrens erfolgreich angefochten wurden und somit nicht mehr gültig sind. 

b)  Es sind letztlich keine Maßnahmen betreffend das Produkt ergriffen worden, das (zur Information) schon 
über die RAPEX-Anwendung gemeldet wurde, bevor Maßnahmen beschlossen waren. (30) 
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(29) Weitere Informationen über die Meldekriterien können Teil I Abschnitt 2 entnommen werden. 
(30) Weitere Informationen über Meldungen, die über die RAPEX-Anwendung übermittelt wurden, bevor Maßnahmen ergriffen worden 

sind, siehe Abschnitt 3.1.2 Buchstabe b. 



c)  Nach einer Diskussion auf EU-Ebene verständigen sich die Mitgliedstaaten darauf, dass es nicht 
zweckmäßig ist, Informationen über bestimmte Sicherheitsmerkmale auszutauschen, die über die RAPEX- 
Anwendung gemeldet worden sind. (31) 

d)  Das gemeldete Produkt befindet sich nachweislich nicht mehr auf dem Markt und sämtliche in Verkehr 
gebrachten Produkteinheiten wurden in allen Mitgliedstaaten nachweislich bereits vom Markt genommen 
und zurückgeholt. 

Der Umstand, dass das gemeldete Produkt nachträglich so modifiziert wurde, dass es allen anwendbaren 
Sicherheitsanforderungen genügt, reicht als Begründung eines Antrags auf Zurückziehen einer Meldung nur 
dann aus, wenn nachgewiesen wird, dass alle betroffenen, in Verkehr gebrachten Produkte oder 
Produkteinheiten in sämtlichen Mitgliedstaaten vom Markt genommen und zurückgeholt wurden und auch 
nicht mehr vermarktet werden. 

3.4.7.1.2.  Antrag der Mitgliedstaaten auf dauerhaftes oder vorübergehendes Zurückziehen 

Die Kommission darf eine Meldung nur auf Antrag des meldenden Mitgliedstaats aus RAPEX zurückziehen, da 
dieser die volle Verantwortung für die durch das System übermittelten Informationen trägt. Die übrigen 
Mitgliedstaaten sind jedoch gebeten, die Kommission über Sachverhalte zu informieren, die das Zurückziehen 
einer Meldung rechtfertigen könnten. 

3.4.7.1.3.  Inhalt des Antrags auf dauerhaftes oder vorübergehendes Zurückziehen 

Jedem Antrag auf das Zurückziehen einer Meldung sind eine Begründung und alle verfügbaren Unterlagen 
beizufügen, die diese Begründung untermauern. Die Kommission prüft jeden Antrag, insbesondere die 
Begründung und die Unterlagen. Die Kommission kann den meldenden Mitgliedstaat und/oder andere 
Mitgliedstaaten vor einer Entscheidung um ergänzende Auskünfte, Klarstellungen oder Stellungnahmen 
ersuchen. 

3.4.7.1.4.  Entscheidung, die Meldung zu entfernen 

Sollte sich die Kommission aufgrund der vorgebrachten Begründung für ein Zurückziehen der Meldung aus 
RAPEX entscheiden, so löscht sie die Meldung 

a)  aus der RAPEX-Anwendung (oder sie macht die Meldung auf andere Weise für alle Systemnutzer 
unsichtbar), 

b)  auf der RAPEX-Website (bei Bedarf). 

Über das Entfernen einer Meldung informiert die Kommission alle Mitgliedstaaten (per E-Mail oder auf eine 
andere ebenso wirksame Weise) sowie bei Bedarf auch die Öffentlichkeit (durch die Veröffentlichung einer 
Berichtigung). 

3.4.7.2.  Vorübe rge hendes  En t fern en e in er  Meldung von der  RAPEX-Websi te  

3.4.7.2.1.  Fälle, in denen ein vorübergehendes Entfernen möglich ist 

In begründeten Fällen und insbesondere dann, wenn der meldende Mitgliedstaat Zweifel daran hat, dass die 
einer Meldung beigefügte Risikobewertung vorschriftsmäßig durchgeführt wurde und das gemeldete Produkt 
somit möglicherweise kein Risiko aufweist, kann die Kommission eine Meldung vorübergehend von der 
RAPEX-Website entfernen. Eine Meldung kann vorübergehend von der RAPEX-Website entfernt werden, bis 
Fragen im Zusammenhang mit der Risikobewertung des gemeldeten Produkts geklärt sind. 

3.4.7.2.2.  Antrag der Mitgliedstaaten auf vorübergehendes Entfernen 

Die Kommission darf eine Meldung aus der RAPEX-Anwendung nur auf Antrag des meldenden Mitgliedstaats 
vorübergehend entfernen, da dieser die volle Verantwortung für die über die Anwendung übermittelten 
Informationen trägt. Die übrigen Mitgliedstaaten sind jedoch gebeten, die Kommission über Sachverhalte zu 
informieren, die ein Entfernen der Meldung rechtfertigen können. 

3.4.7.2.3.  Inhalt des Antrags auf vorübergehendes Entfernen 

Jedem Antrag auf vorübergehendes Entfernen einer Meldung sind eine Begründung und alle verfügbaren 
Unterlagen beizufügen, die diese Begründung untermauern. Die Kommission prüft jeden Antrag, insbesondere 
die Begründung und die Unterlagen. Die Kommission kann den meldenden Mitgliedstaat und/oder andere 
Mitgliedstaaten vor einer Entscheidung um ergänzende Auskünfte, Klarstellungen oder Stellungnahmen 
ersuchen. 
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(31) Weitere Informationen über Meldungen zu Sicherheitsaspekten, die Gegenstand von Beratungen auf EU-Ebene sind, können den 
Abschnitten 3.1.2 d und 3.4.4 des Teils II entnommen werden. 



3.4.7.2.4.  Entscheidung, die Meldung zu entfernen 

Sollte sich die Kommission aufgrund der eingereichten Begründung für die Entfernung der Meldung von der 
RAPEX-Website entscheiden, informiert sie hiervon alle Mitgliedstaaten per E-Mail oder auf eine andere 
ebenso wirksame Weise und setzt ggf. auch die Öffentlichkeit durch die Veröffentlichung einer Berichtigung 
auf der RAPEX-Website davon in Kenntnis. 

3.4.7.2.5.  Erneute Veröffentlichung einer vorübergehend entfernten Meldung 

Der meldende Mitgliedstaat informiert die Kommission unverzüglich, sobald die Gründe für das Entfernen 
einer RAPEX-Meldung von der RAPEX-Website nicht mehr gültig sind. Insbesondere setzt er die Kommission 
von den Ergebnissen einer etwaigen neuen Risikobewertung in Kenntnis, damit sie entscheiden kann, ob sie 
die Meldung in der RAPEX-Anwendung belässt und auf der RAPEX-Website erneut veröffentlicht oder ob sie 
die Meldung dauerhaft aus RAPEX zurückzieht (auf Antrag des meldenden Mitgliedstaats). 

Infolge eines begründeten Antrags des meldenden Mitgliedstaats und nach Klärung von Fragen im 
Zusammenhang mit der Risikobewertung kann die Kommission eine Meldung erneut auf der RAPEX-Website 
veröffentlichen. 

Über die erneute Veröffentlichung einer Meldung auf der RAPEX-Website informiert die Kommission alle 
anderen Mitgliedstaaten per E-Mail oder auf eine andere ebenso wirksame Weise und setzt auch die 
Öffentlichkeit davon in Kenntnis, indem sie die Berichtigung auf der RAPEX-Website durch eine neue 
Berichtigung ersetzt. 

3.4.8.  Meldungen, die älter als zehn Jahre sind 

Die Kommission wird sämtliche Meldungen, die älter als zehn Jahre sind, einem gesonderten Bereich der 
RAPEX-Website zuordnen. Diese Meldungen werden der Öffentlichkeit weiterhin zur Einsichtnahme zur 
Verfügung stehen. 

3.5.  Zeitpunkt und Fristen für die Meldung 

3.5.1.  Zeitpunkt der Meldung 

Nach Artikel 12 Absatz 1 der RaPS und Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 sind die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, die Kommission durch die RAPEX-Anwendung unverzüglich von präventiven und 
restriktiven Maßnahmen gegenüber Produkten, die ein ernstes Risiko aufweisen, in Kenntnis zu setzen. Diese 
gilt sowohl für obligatorischen als auch für freiwillige Maßnahmen, wobei der Zeitpunkt der Meldung 
unterschiedlich ist. 

a) Obligatorische Maßnahmen 

Diese Maßnahmen werden unmittelbar, nachdem sie ergriffen wurden oder nachdem entschieden wurde, sie 
zu ergreifen, über die RAPEX-Anwendung gemeldet, und zwar auch dann, wenn gegen sie auf nationaler 
Ebene Einspruch eingelegt werden dürfte oder bereits eingelegt worden ist oder wenn sie Veröffentlichungs
vorschriften unterliegen. 

Dieses Vorgehen steht im Einklang mit der Zielsetzung von RAPEX, wonach ein rascher Informations
austausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission gewährleistet sein soll, um das Inverkehrbringen 
und die Verwendung von Produkten zu verhindern, die ein Risiko darstellen. 

b) Freiwillige Maßnahmen 

Gemäß Artikel 5 Absatz 3 der RaPS und Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 müssen die 
Wirtschaftsakteure den zuständigen mitgliedstaatlichen Behörden freiwillige Maßnahmen melden, die sie zur 
Abwendung von Risiken ergriffen haben, die ein von ihnen auf dem Markt bereitgestelltes Produkt für 
Verbraucher aufweist (idealerweise durch eine Meldung über das „Business Gateway“). Die mitgliedstaatliche 
Behörde, die eine solche Meldung erhält, verwendet diese Information als Grundlage für die Meldung, die sie 
unmittelbar nach dem Eingang der über das „Business Gateway“ erstatteten Meldung versendet (sofern alle 
Meldekriterien erfüllt sind). 

Wenn auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einem Wirtschaftsakteur und einer mitgliedstaatlichen 
Behörde oder auf der Grundlage einer von einer Behörde gegenüber einem Hersteller oder einem Händler 
ausgesprochenen Empfehlung freiwillige Maßnahmen ergriffen werden, erfolgt eine Meldung unmittelbar nach 
dem Abschluss einer solchen Vereinbarung bzw. nach der Annahme einer solchen Empfehlung. 

Um eine einheitliche Anwendung der Meldepflicht zu gewährleisten, werden in Teil III der Anlage 4 zu diesen 
Leitlinien genaue Fristen festgelegt, innerhalb derer die Meldungen anhand der RAPEX-Anwendung bei der 
Kommission einzureichen sind (32). 

15.3.2019 L 73/143 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(32) Weitere Informationen zu den Fristen finden sich in Teil III der Anlage 4 zu diesen Leitlinien. 



3.5.2.  Fristen (33) 

Die Mitgliedstaaten melden der Kommission ergriffene präventive und restriktive Maßnahmen so rasch wie 
möglich, spätestens jedoch vor Ablauf der Fristen gemäß Teil III der Anlage 4 zu diesen Leitlinien. Damit die 
Fristen eingehalten werden, bestehen auf nationaler Ebene geeignete Regelungen für die Übermittlung von 
Informationen zwischen den für Produktsicherheit zuständigen nationalen Behörden und der RAPEX- 
Kontaktstelle (siehe Teil II Kapitel 5.1). 

Die Fristen gelten ungeachtet eines eventuellen Einspruchsverfahrens oder einer eventuell vorgeschriebenen 
amtlichen Veröffentlichung. 

3.5.3.  Notfälle 

Vor jeder Meldung von Produkten, die ein ernstes Risiko darstellen und Sofortmaßnahmen erfordern, ruft die 
RAPEX-Kontaktstelle das RAPEX-Team der Kommission unter dessen Mobilfunknummer an, um die Einleitung 
von Sofort- und von Folgemaßnahmen zu erleichtern. Dies gilt insbesondere für Meldungen, die an 
Wochenenden oder in Urlaubszeiten übermittelt werden (siehe auch Teil II Kapitel 5.1). 

4.  Folgemaßnahmen 

4.1.  Mitteilung von Folgemaßnahmen 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission von sämtlichen Ergebnissen der Folgemaßnahmen, die sie in 
Bezug auf RAPEX-Meldungen (d. h. „Meldungen gemäß Artikel 12“, „Meldungen, die Sofortmaßnahmen 
erfordern“ und Meldungen gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008) sowie in Bezug auf 
Informationen getroffen haben, die ihnen die Kommission zu Produkten übermittelt hat, die ein Risiko 
aufweisen (Abschnitt 3.3.4). 

Ferner sind die Mitgliedstaaten gebeten, die Kommission von Folgemaßnahmen zu unterrichten, die nach 
Meldungen wegen eines niedrigeren Risikos und nach Informationsmeldungen eingeleitet wurden. 

4.2.  Inhalt der Folgemeldungen 

4.2.1.  Umfang der Daten 

Die Ergebnisse von Folgemaßnahmen werden der Kommission in Form von Folgemeldungen mitgeteilt. Im 
Sinne einer Harmonisierung der Informationen und einer Beschränkung des Aufwands, übermitteln die 
Mitgliedstaaten Folgemeldungen insbesondere in den folgenden Fällen: 

a) Auffinden eines gemeldeten Produkts auf dem Markt 

Eine Folgemeldung wird übermittelt, wenn nationale Behörden das gemeldete Produkt auf dem Markt oder an 
der Außengrenze vorgefunden haben. Diese Folgemeldung enthält sämtliche Informationen zum fraglichen 
Produkt (z. B. Bezeichnung, Marke, Modellnummer, Strichcode, Losnummer) und Angaben zur Gesamtzahl 
der auf dem Markt aufgefundenen Produkteinheiten. Darüber hinaus werden die folgenden Informationen zur 
Maßnahme mitgeteilt: Art (obligatorisch oder freiwillig), Kategorie (z. B. Rücknahme vom Markt, Rückruf von 
den Verbrauchern), Geltungsbereich (z. B. landesweit, örtlich), Zeitpunkt des Inkrafttretens und Geltungsdauer 
(z. B. unbefristet, befristet). Wenn das gemeldete Produkt auf dem Markt vorgefunden wurde, aber keine 
Maßnahmen ergriffen wurden, sollte in der Folgemeldung genau begründet werden, weshalb so verfahren 
wurde. 

Um die Belastung der nationalen Behörden durch die Folgemaßnahmen so niedrig wie möglich zu halten, 
müssen die Mitgliedstaaten die Kommission nicht mittels einer Folgemeldung von den Ergebnissen der 
Folgemaßnahmen in Kenntnis setzen, wenn das gemeldete Produkt nicht auf dem Markt vorgefunden wurde 
(es sei denn, die Kommission hat um Benachrichtigung gebeten). 

b) Unterschiedliche Risikobewertung 

Eine Folgemeldung wird übermittelt, wenn die von einer Behörde des reagierenden Mitgliedstaats 
vorgenommene Risikobewertung zu anderen Ergebnissen kommt als die in der ursprünglichen Meldung 
angegebene Risikobewertung. Diese Folgemeldung enthält eine eingehende Risikobeschreibung (einschließlich 
Testergebnissen, einer Risikobewertung und Informationen über bekannt gewordene Unfälle und Zwischenfälle) 
und die entsprechenden Belege (Testberichte, Bescheinigungen usw.). Außerdem sollte der reagierende 
Mitgliedstaat nachweisen, dass die Risikobewertung, die der Folgemeldung beigefügt ist, am selben Produkt 
vorgenommen wurde wie die Risikobewertung, die mit der ursprünglichen Meldung eingereicht wurde, also 
dass Markenname, Bezeichnung, Modellnummer, Losnummer, Herkunft usw. identisch sind. 
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(33) Alle in diesen Leitlinien genannten Fristen sind in Kalendertagen angegeben. 



c) Ergänzende Angaben 

Eine Folgemeldung wird übermittelt, wenn nationale Behörden (im Zuge von Folgemaßnahmen) ergänzende 
Informationen erhalten, die für die Marktüberüberwachung und die Durchsetzungsmaßnahmen in anderen 
Mitgliedstaaten nützlich sein könnten. 

Die Mitgliedstaaten sind gebeten, Informationen einzuholen, die für Behörden in anderen Mitgliedstaaten und 
in Drittländern, die auf dem Gebiet der Produktsicherheit eng mit der EU zusammenarbeiten, sachdienlich 
sein könnten. Im Einzelnen gehören hierzu Informationen über die Herkunft des Produkts (z. B. 
Ursprungsland, Hersteller und/oder Exporteure) und über die Vertriebswege (z. B. Bestimmungsländer, 
Importeure und Händler). Das Land, das die Folgemaßnahmen durchführt, fügt der Folgemeldung alle 
verfügbaren Belege bei, wie etwa Kopien von Bestellscheinen, Kaufverträgen, Rechnungen, Zollerklärungen 
usw. 

Die Mitgliedstaaten können auch angeben, ob bestimmte Folgemaßnahmen durchgeführt wurden, obwohl das 
Produkt nicht in ihrem Hoheitsgebiet vorgefunden wurde. 

4.2.2.  Vollständigkeit der Folgemeldungen 

Die RAPEX-Kontaktstelle des reagierenden Mitgliedstaats stellt zusammen mit der zuständigen Behörde sicher, 
dass alle in ihrer Folgemeldung übermittelten Daten korrekt und vollständig sind und dass es keine 
Verwechslungen mit anderen, ähnlichen Produkten gibt, die auf dem EU-Markt erhältlich sind (siehe auch 
Teil II Kapitel 5.1). 

Das Standardformular für Folgemeldungen findet sich in Teil III, Anlage 2 zu diesen Leitlinien. Sollten 
bestimmte wichtige Informationen zum Zeitpunkt der Übermittlung einer Folgemeldung nicht verfügbar sein, 
so gibt der reagierende Mitgliedstaat dies auf dem Formular der Folgemeldung an. Sobald diese Informationen 
vorliegen, kann der reagierende Mitgliedstaat die Aktualisierung der Folgemeldung beantragen. Die 
Kommission prüft die aktualisierte Folgemeldung, bevor sie validiert und über das System verbreitet wird. 

Die RAPEX-Kontaktstelle stellt allen am RAPEX-Netz beteiligten Behörden ihres Mitgliedstaats Anweisungen 
bezüglich des Umfangs der Angaben bereit, die für das korrekte Ausfüllen des Formulars der Folgemeldung 
erforderlich sind. Dies trägt dazu bei, dass die Informationen, die diese Behörden der Kontaktstelle 
bereitstellen, korrekt und vollständig sind (siehe Teil II Kapitel 5.1). 

4.2.3.  Aktualisierung validierter Folgemeldungen 

Der reagierende Mitgliedstaat informiert die Kommission (so bald wie möglich, spätestens jedoch vor Ablauf 
der Fristen gemäß Teil III Anlage 4 zu diesen Leitlinien) über Entwicklungen, die Änderungen an einer über 
die RAPEX-Anwendung verbreiteten Folgemeldung notwendig machen könnten. Insbesondere informieren die 
Mitgliedstaaten die Kommission über Änderungen des Status der ergriffenen Maßnahmen oder der mit ihrer 
Folgemeldung übermittelten Risikobewertung. 

Die Kommission prüft die von dem rückmeldenden Mitgliedstaat bereitgestellten Informationen und 
aktualisiert bei Bedarf die betreffenden Angaben. 

4.2.4.  Verantwortlichkeit für die Folgemeldungen 

Die Verantwortung für die in den Folgemeldungen übermittelten Informationen liegt beim meldenden 
Mitgliedstaat (34). 

Die an den Folgemaßnahmen beteiligte(n) Behörde(n) (etwa die Behörde, die die Risikobewertung vornahm 
oder restriktive Maßnahmen ergriff) übernehmen die Verantwortung für die in den Folgemeldungen 
gemachten Angaben. Vor der Übermittlung an die Kommission prüft und validiert die RAPEX-Kontaktstelle 
alle von den jeweiligen Behörden erstellten Folgemeldungen (siehe auch Teil II Kapitel 5.1). 

Mit der Bearbeitung der Folgemeldungen, etwa durch deren Prüfung und Validierung, übernimmt die 
Kommission keinerlei Verantwortung für die übermittelten Informationen; diese verbleibt bei dem 
Mitgliedstaat, der die Folgemeldung erstattet. 

4.2.5.  Reaktion auf Folgemeldungen 

Die Mitgliedstaaten können auf Folgemeldungen zu ihren eigenen Meldungen reagieren, indem sie auf dem 
Online-Kommunikationsportal, das ihnen für die Zwecke des Informationsaustauschs zur Verfügung gestellt 
wird, eine Diskussion eröffnen (vgl. Teil II Abschnitt 5.3.2). So wird sichergestellt, dass ihre Antwort für alle 
Mitglieder des RAPEX-Netzes einsehbar ist. 
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(34) Vgl. Anhang II Ziffer 10 der Richtlinie 2001/95/EG. 



4.3.  An den Folgemaßnahmen beteiligte Akteure und ihre Aufgaben 

Die an einer Folgemeldung beteiligten Parteien und ihre Aufgaben lauten wie folgt: 

4.3.1.  Wirtschaftsakteure (35) 

Die Wirtschaftsakteure sind nicht unmittelbar an der Einreichung der Folgemeldungen beteiligt. Sie müssen 
jedoch mit den nationalen Behörden zusammenarbeiten und ihnen sämtliche Informationen über ein Produkt 
zur Verfügung stellen, das Gegenstand einer bestehenden Meldung ist, um die Erstellung und Einreichung von 
Folgemeldungen über die RAPEX-Anwendung zu erleichtern. 

4.3.2.  Marktüberwachungsbehörden 

Die Marktüberwachungsbehörden teilen der Europäischen Kommission sämtliche Folgemaßnahmen und alle 
anderen Informationen über Meldungen durch die RAPEX-Anwendung mit. 

4.3.3.  Europäische Kommission 

Die Europäische Kommission prüft und validiert die Folgemeldungen gemäß den Anforderungen nach Teil II, 
Absatz 4.2. 

4.4.  Workflow 

4.4.1.  Erstellung und Einreichung einer Folgemeldung durch einen Mitgliedstaat 

Die RAPEX-Kontaktstelle ist für die Einreichung der Folgemeldungen über die RAPEX-Anwendung 
verantwortlich (siehe Teil II Kapitel 5.1). 

4.4.2.  Prüfung der Folgemeldungen durch die Kommission 

4.4.2.1.  R icht ig kei t  und Vol l s t än digkeit  

Vor der Validierung und Weiterleitung an die Mitgliedstaaten prüft die Kommission alle über die RAPEX- 
Anwendung eingegangen Folgemeldungen. Das Augenmerk liegt dabei vor allem auf der formalen Richtigkeit 
und Vollständigkeit der gemachten Angaben. 

Die Kommission prüft, ob durch die Folgemeldung alle maßgeblichen Bestimmungen der RaPS und dieser 
Leitlinien erfüllt werden und ob das richtige Verfahren angewandt wurde. Sobald die formale Richtigkeit einer 
Folgemeldung feststeht, wird sie von der Kommission auf Vollständigkeit geprüft. Hierbei dient 
Abschnitt 4.2.2 dieser Leitlinien als Anhaltspunkt. 

Besondere Aufmerksamkeit widmet die Kommission Folgemeldungen, die eine Risikobewertung enthalten. Sie 
überprüft insbesondere, ob die Risikobeschreibung vollständig, klar und deutlich sowie gut dokumentiert ist, 
und ob die Risikobewertung sich eindeutig auf das gemeldete Produkt bezieht. 

4.4.2.2.  Ersuch en u m ergänze nde  Ausk ünf te  

Vor der Validierung einer Folgemeldung kann die Kommission den reagierenden Mitgliedstaat ersuchen, ihr 
innerhalb einer bestimmten Frist ergänzende Auskünfte zu erteilen oder Klarstellungen vorzunehmen. Die 
Validierung einer Folgemeldung kann vom Erhalt der angeforderten Daten abhängig gemacht werden. 

Die Kommission kann jeden Mitgliedstaat, insbesondere den meldenden Mitgliedstaat, um Stellungnahme zu 
einer validierten Folgemeldung bitten. Der Mitgliedstaat übermittelt der Kommission seine Stellungnahme 
innerhalb der von der Kommission festgesetzten Frist. Außerdem informiert der meldende Mitgliedstaat die 
Kommission darüber, ob die Meldung (z. B. im Hinblick auf die Risikobewertung) oder ihr Status (z. B. 
dauerhaftes Entfernen aus dem System) geändert werden muss. 

4.4.3.  Validierung und Verbreitung der Folgemeldungen 

Alle Folgemeldungen, die als formal richtig und vollständig befunden wurden, werden von der Kommission 
innerhalb der Fristen gemäß Anlage 5 zu diesen Leitlinien validiert und verbreitet. 

Die Kommission validiert Folgemeldungen nicht, wenn die beigefügte Risikobewertung von der 
Risikobewertung der dazugehörigen Meldung abweicht, wenn die Risikobewertung nicht vollständig, klar und 
deutlich sowie gut dokumentiert ist und wenn sich die Risikobewertung nicht eindeutig auf das gemeldete 
Produkt bezieht. 
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(35) Für die Zwecke dieser Leitlinien bezeichnet der Ausdruck „Wirtschaftsakteur“ eine jedwede natürliche oder juristische Person, die in der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 als „Wirtschaftsakteur“ oder in der RaPS als „Hersteller“ bzw. als „Händler“ bezeichnet wird. 



4.4.4.  Dauerhaftes Zurückziehen einer Folgemeldung aus RAPEX 

Folgemeldungen, die über die RAPEX-Anwendung verbreitet wurden, bleiben so lange im System wie die 
Meldung, auf die sie sich beziehen. Die Kommission kann eine validierte Folgemeldung dauerhaft aus der 
RAPEX-Anwendung entfernen, wenn die dazugehörige Meldung ihrerseits (gemäß Teil II Abschnitt 3.4.7.1.1 
dieser Leitlinien) aus RAPEX entfernt wurde. Außerdem kann die Kommission eine validierte Folgemeldung 
entfernen, wenn diese Informationen enthält, die ohne jeglichen Zweifel falsch sind, insbesondere jedoch 
wenn 

a)  das vom reagierenden Mitgliedstaat auf dem Markt vorgefundene Produkt nicht dem gemeldeten Produkt 
entspricht; 

b)  die vom rückmeldenden Mitgliedstaat ergriffenen Maßnahmen vor Gericht oder im Rahmen eines anderen 
Verfahrens erfolgreich angefochten wurden und daraufhin aufgehoben worden sind; 

c)  die vom reagierenden Mitgliedstaat vorgenommene Risikobewertung nachweislich fehlerhaft ist oder ein 
anderes als das gemeldete Produkt betrifft. 

Es gelten die Bestimmungen der Abschnitte 3.4.7.1.2 und 3.4.7.1.3. 

Sobald die Kommission entscheidet, eine Folgemeldung zurückzuziehen, wird diese aus der RAPEX- 
Anwendung entfernt (oder auf andere Weise für die Nutzer unsichtbar gemacht). 

Die Kommission informiert alle Mitgliedstaaten über das Online-Kommunikationsportal gemäß Teil II 
Abschnitt 5.3.2 oder auf eine andere ebenso wirksame Weise von der Entfernung einer Folgemeldung. 

4.5.  Fristen für die Einreichung von Folgemeldungen 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Folgemeldungen so bald wie möglich, spätestens jedoch 
vor Ablauf der Fristen gemäß Anlage 4 zu diesen Leitlinien. 

Damit die Fristen eingehalten werden, bestehen auf nationaler Ebene geeignete Regelungen für die 
Übermittlung von Informationen zwischen allen zuständigen Behörden und der RAPEX-Kontaktstelle (siehe 
Teil II Kapitel 5.1). 

Die Fristen gelten ungeachtet eines eventuellen Einspruchsverfahrens oder einer eventuell vorgeschriebenen 
amtlichen Veröffentlichung. 

4.6.  Antrag auf vertrauliche Behandlung 

Der reagierende Mitgliedstaat kann in seiner Folgemeldung deren vertrauliche Behandlung beantragen. In 
einem solchen Antrag sind die vertraulich zu behandelnden Teile der Folgemeldung deutlich anzugeben. 
Jedem Antrag auf vertrauliche Behandlung wird eine klare und deutliche Begründung beigefügt. 

Die Kommission prüft einen Antrag auf vertrauliche Behandlung, um festzustellen, ob dieser gerechtfertigt ist 
(d. h., ob er mit der RaPS und mit diesen Leitlinien vereinbar ist) und ob er vollständig ist (d. h., ob 
angegeben ist, auf welche Abschnitte des Formulars er sich bezieht, und ob er eine Begründung enthält). Die 
endgültige Entscheidung über einen Antrag auf vertrauliche Behandlung trifft die Kommission nach 
Anhörung der zuständigen RAPEX-Kontaktstelle (siehe Teil II Kapitel 5.1). 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten behandeln Folgemeldungen, für die die vertrauliche Behandlung 
beantragt wurde, ebenso wie andere Folgemeldungen. Auch wenn eine Folgemeldung ganz oder teilweise als 
vertraulich zu behandeln ist, wird sie über das RAPEX-System an die zuständigen nationalen Behörden 
weitergeleitet. Allerdings geben weder die Kommission noch die Mitgliedstaaten die vertraulichen Teile einer 
Folgemeldung an die Öffentlichkeit weiter. Da diese Informationen geheim sind, dürfen sie in keiner Weise 
veröffentlicht werden. 

Der Mitgliedstaat, der die Folgemeldung einreicht, nimmt seinen Antrag auf vertrauliche Behandlung 
unverzüglich zurück, sobald er Kenntnis davon erlangt, dass die Gründe für diesen Antrag nicht mehr gültig 
sind. Die Kommission informiert alle Mitgliedstaaten von der Aufhebung der Vertraulichkeit, sobald ein 
entsprechender Antrag vom rückmeldenden Mitgliedstaat eingeht. 

5.  RAPEX-Netze 

5.1.  Nationale RAPEX-Kontaktstellen 

Jeder Mitgliedstaat richtet eine zentrale RAPEX-Kontaktstelle ein, die RAPEX auf nationaler Ebene verwaltet. 
Die Mitgliedstaaten entscheiden, bei welcher nationalen Behörde die RAPEX-Kontaktstelle angesiedelt wird. 
Außerdem organisiert jeder Mitgliedstaat sein nationales RAPEX-Netz so, dass ein effizienter Informationsfluss 
zwischen der nationalen Kontaktstelle und den verschiedenen an RAPEX beteiligten Behörden gewährleistet ist 
(siehe Teil I Abschnitt 5.4 und Teil II Abschnitt 1.2). 
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5.1.1.  Organisation 

Jeder Mitgliedstaat stellt seiner nationalen Kontaktstelle die Ressourcen und Informationen zur Verfügung, die 
diese benötigt, um ihre Aufgaben wahrzunehmen, insbesondere, um das System wirksam abzusichern und 
auch in Notfällen weiterzubetreiben. 

Die RAPEX-Kontaktstelle unterhält ein gesondertes E-Mail-Konto für RAPEX (z. B. rapex@ …), auf das alle 
Bediensteten dieser Kontaktstelle zugreifen können. Die beruflichen oder privaten E-Mail-Konten der 
Bediensteten der RAPEX-Kontaktstelle sollten nicht als E-Mail-Account der Kontaktstelle verwendet werden. 
Die RAPEX-Kontaktstelle verfügt außerdem über eine Telefonnummer für eine Direktverbindung, über die sie 
während und außerhalb der Dienstzeiten erreichbar ist. 

5.1.2.  Aufgaben 

Die wichtigsten Aufgaben einer RAPEX-Kontaktstelle bestehen darin, 

a)  die Arbeit des nationalen RAPEX-Netzes im Einklang mit diesen Leitlinien zu organisieren und zu lenken; 

b)  alle am Netz angeschlossenen Behörden in der Nutzung von RAPEX zu schulen und zu unterstützen; 

c)  sicherzustellen, dass alle aus der RaPS und aus diesen Leitlinien hergeleiteten Aufgaben ordnungsgemäß 
wahrgenommen werden und dass der Kommission v. a. sämtliche erforderlichen Informationen 
(Meldungen, Folgemeldungen, ergänzenden Auskünfte usw.) unverzüglich bereitgestellt werden; 

d) zu gewährleisten, dass die Informationen zwischen der Kommission, den nationalen Marktüberwachungs
behörden und den für die Kontrollen an den Außengrenzen zuständigen Behörden übermittelt werden; 

e)  die von sämtlichen Behörden eingegangenen Informationen auf Vollständigkeit zu prüfen und zu 
validieren, bevor sie über die RAPEX-Anwendung an die Kommission weitergeleitet werden; 

f)  vor der Einreichung einer Meldung zu prüfen, ob das betreffende Produkt nicht schon über RAPEX 
gemeldet wurde und ob nicht schon Informationen zu diesem Produkt über die RAPEX-Anwendung 
ausgetauscht wurden (um Mehrfachmeldungen zu vermeiden); 

g)  an den Arbeitsgruppensitzungen der RAPEX-Kontaktstellen und an anderen Veranstaltungen teilzunehmen, 
die auf den Betrieb von RAPEX bezogen sind; 

h)  mögliche Verbesserungen der Funktionsweise des Systems vorzuschlagen; 

i)  die Kommission unverzüglich von etwaigen technischen Problemen im Zusammenhang mit dem Betrieb 
der RAPEX-Anwendung zu informieren; 

j)  alle nationalen Aktivitäten und Initiativen, die in Bezug auf RAPEX durchgeführt und ergriffen werden, zu 
koordinieren; 

k)  den betroffenen Akteuren die Funktionsweise von RAPEX zu erklären und ihnen ihre Pflichten dazulegen, 
insbesondere die Meldepflicht für Unternehmen gemäß Artikel 5 Absatz 3 der RaPS. 

5.2.  RAPEX-Netze auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene 

5.2.1.  Netz der RAPEX-Kontaktstellen 

Die Kommission organisiert und lenkt die Arbeiten des Netzes der RAPEX-Kontaktstellen. Dieses besteht aus 
allen RAPEX-Kontaktstellen, die in den Mitgliedstaaten und in den Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) errichtet wurden. 

Die Kommission beruft regelmäßig Sitzungen des Netzes der RAPEX-Kontaktstellen ein, um den Betrieb des 
Systems zu erörtern (z. B. um aktuelle Entwicklungen zu kommunizieren oder um den Austausch über 
Erfahrungen und „Know-how“ zu pflegen) und um die Zusammenarbeit zwischen den RAPEX-Kontaktstellen 
zu verbessern. 

5.2.2.  RAPEX-Netze auf nationaler Ebene 

Jede RAPEX-Kontaktstellen organisiert und lenkt die Arbeiten ihres eigenen „nationalen RAPEX-Netzes“. Das 
Netz besteht aus: 

a)  der RAPEX-Kontaktstelle, 

b)  den für die Kontrolle der Sicherheit von Verbraucherprodukten zuständigen Marktüberwachungsbehörden, 
und 

c)  den für die Kontrollen an den Außengrenzen zuständigen Behörden. 
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Die RAPEX-Kontaktstellen sind gebeten, Vorkehrungen bezüglich Organisation und Betrieb des nationalen 
RAPEX-Netzes zu treffen, um sicherzustellen, dass alle beteiligten Behörden ihre Aufgaben und 
Zuständigkeiten in den Funktionsabläufen von RAPEX kennen. Diese sollten im Einklang mit den 
vorliegenden Leitlinien stehen. 

Es wird angeregt, dass die RAPEX-Kontaktstellen den regelmäßigen, kontinuierlichen Meinungs- und 
Informationsaustausch mit ihrem nationalen Netz erleichtern, um mit allen beteiligten Behörden darüber zu 
diskutieren, wie RAPEX organisiert und betrieben wird, und um bei Bedarf Schulungen anzubieten. 

5.3.  RAPEX-Werkzeuge für den internen Informationsaustausch, praktische und technische Regelungen 
für RAPEX sowie bewährte Vorgehensweisen 

5.3.1.  Sprachen 

Im Hinblick auf die Verwendung der Sprachen, die in Meldungen und Folgemeldungen sowie in Mitteilungen 
zwischen den RAPEX-Kontaktstellen und der Kommission verwendet werden, ist den Zielen von RAPEX 
gebührend Rechnung zu tragen und ein rascher Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission über Verbraucherprodukte mit einem ernsten Risiko zu gewährleisten. 

Um die Arbeit des Netzes zu vereinfachen, werden die Behörden der Mitgliedstaaten gebeten, die zur 
Verfügung stehende eTranslation-Webseite der Union zu nutzen, um sicherzustellen, dass die über RAPEX 
vorgenommenen Mitteilungen von allen Mitgliedstaaten verstanden werden. 

Das Kommunikationsportal enthält einen Link zu diesem Übersetzungstool, durch den Dokumente oder 
Auszüge aus Texten für die Übersetzung aus allen und in alle EU-Sprachen (36) übermittelt werden können 
(siehe Teil II Abschnitt 5.3.2). 

5.3.2.  RAPEX-Online-Tools 

a) Das RAPEX-System 

Die Kommission hat eine webbasierte Anwendung für den Nachrichtenaustausch im Rahmen von RAPEX 
geschaffen, die von ihr gewartet wird. Die Mitgliedstaaten nutzen dieses System für die Erstellung und 
Einreichung von Meldungen und Folgemeldungen über die RAPEX-Anwendung, die Kommission nutzt es zur 
Validierung und Weiterleitung der bei ihr eingegangenen Dokumente. 

Die Kommission gewährt allen RAPEX-Kontaktstellen, zuständigen nationalen Behörden und maßgeblichen 
Kommissionsdienststellen Zugriff auf das System. Sie legt die Regeln für die Erteilung der Zugangsberech
tigungen fest und gewährt unter Berücksichtigung des Bedarfs und der technischen Möglichkeiten so vielen 
Nutzern wie möglich Zugriff auf das System. 

Wenn das RAPEX-System (aus anderen Gründen als der Durchführung von routinemäßigen und geplanten 
Wartungsarbeiten) vorübergehend nicht funktionsbereit ist, sollten die Mitgliedstaaten nur Meldungen ernster 
Risiken an die Kommission übermitteln (d. h. „Meldungen gemäß Artikel 12“, „Meldungen gemäß Artikel 12, 
die Sofortmaßnahmen erfordern“ und „Meldungen gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008“). 

Die Einreichung von anderen Meldungen und von Folgemeldungen wird ausgesetzt, bis das RAPEX-System 
wiederhergestellt ist. Solange das System nicht funktionsbereit ist, sollen die RAPEX-Meldungen über die E- 
Mail-Adresse just-rapex@ec.europa.eu oder über eine andere vorab mitgeteilte E-Mail-Adresse an die 
Kommission gesendet werden. Falls eine Übermittlung per E-Mail nicht möglich ist, werden die RAPEX- 
Meldungen auf eine andere, als geeignet angesehene Weise an die Kommission gesendet (37). 

b) Das „Product Safety Business Alert Gateway“ 

Das „Product Safety Business Alert Gateway“ (Portal für Unternehmenswarnungen zur Produktsicherheit), das 
auch unter der Bezeichnung „Business Gateway“ (Unternehmensportal) bekannt ist, soll die praktischen 
Aspekte der Erfüllung der in Artikel 5 Absatz 3 der RaPS dargelegten Verpflichtung der Hersteller, Händler 
und ihrer Bevollmächtigten erleichtern, wonach diese die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten 
zu benachrichtigen haben, wenn ihnen aufgrund der ihnen vorliegenden Informationen und als 
Gewerbetreibende bekannt ist oder bekannt sein müsste, dass ein von ihnen in Verkehr gebrachtes Produkt 
eine Gefahr darstellt. 

Das „Business Gateway“ besteht aus zwei Komponenten: i) dem Meldebogen und ii) der Online-Datenbank. 
Der Meldebogen darf nur von Herstellern und Händlern verwendet werden, um die zuständigen nationalen 
Behörden der Mitgliedstaaten gemäß ihrer Verpflichtung nach Artikel 5 Absatz 3 der RaPS davon in Kenntnis 
zu setzen, dass ein von ihnen auf den Markt gebrachtes Produkt gefährlich ist. Die Online-Datenbank ist für 
die Nutzung durch die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten vorgesehen, die für die Entgegennahme von 
Meldungen bezüglich gefährlicher Verbraucherprodukte zuständig sind, die von Herstellern und Händlern 
eingereicht werden. Wenn alle Kriterien dafür erfüllt sind, kann die zuständige nationale Behörde die 
übermittelten Informationen für die Erstattung einer RAPEX-Meldung verwenden. 
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c) Kommunikationsportal 

Die Kommission unterhält auch ein Kommunikationsportal für den Informationsaustausch zwischen der 
Kommission und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. Dieses Portal enthält auch die „EU Consumer 
Product Safety Platform“ (EU-Plattform für die Sicherheit von Verbraucherprodukten), die den Mitarbeitern der 
RAPEX-Kontaktstellen und ihren in den zuständigen nationalen Behörden mit Fragen der Produktsicherheit 
befassten Kollegen im Zusammenhang mit allen auf RAPEX bezogenen Angelegenheiten offensteht. Der 
Zugang zu diesem Portal muss von der RAPEX-Kontaktstelle des jeweiligen Mitgliedstaats beantragt und von 
der Kommission autorisiert werden. 

Dieses Portal enthält auch einen von der Kommission verwalteten Abschnitt mit nützlichen Hinweisen und 
Informationen über die Funktionsweise von RAPEX und mit Anregungen der Mitgliedstaaten. 

d) Die Leitlinien für die Risikobewertung („RAG tool“) (38) 

Die Kommission hat dieses auf der RAPEX-Website zur Verfügung stehende Hilfsmittel zur Vereinfachung der 
Risikobewertung entwickelt, die gemäß den in Anlage 6 dargelegten Grundsätzen in Bezug auf Produkte 
durchgeführt wird, die über das RAPEX-System gemeldet werden. 

5.3.3.  Kontaktdaten 

Die Kommission stellt den RAPEX-Kontaktstellen die Kontaktdaten ihres RAPEX-Teams einschließlich Namen, 
E-Mail-Adressen und Telefonnummern zur Verfügung. 

Die RAPEX-Kontaktstellen übermitteln der Kommission ihre Kontaktdaten, darunter die Namen der 
Bediensteten der Kontaktstelle, die Bezeichnung und die Adresse der Behörde, bei der die RAPEX-Kontaktstelle 
angesiedelt ist, sowie die E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Bediensteten. Änderungen der 
Kontaktdaten werden der Kommission unverzüglich von den RAPEX-Kontaktstellen mitgeteilt. Die 
Kommission veröffentlicht und pflegt die Liste der Kontaktdaten der RAPEX-Kontaktstellen auf der RAPEX- 
Website. 

Die Mitgliedstaaten verarbeiten die Kontaktdaten einschließlich der personenbezogenen Daten unter 
Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen der EU. Beim Informationsaustausch durch RAPEX sollten 
die Mitgliedstaaten bei der Bearbeitung von personenbezogenen Daten sicherstellen, dass diese nur insoweit 
verbreitet und weitergegeben werden, als dies unbedingt erforderlich ist. 

5.3.4.  Funktionsbereitschaft von RAPEX außerhalb der regulären Arbeitszeit 

RAPEX ist rund um die Uhr funktionsbereit. Die Kommission und die RAPEX-Kontaktstellen sorgen dafür, 
dass die für RAPEX zuständigen Bediensteten stets erreichbar sind (per Telefon, per E-Mail oder auf eine 
andere ebenso wirksame Weise) und dass sie auch in Notfällen und außerhalb der regulären Arbeitszeit, also 
etwa an Wochenenden oder Feiertagen, alle eventuell notwendigen Maßnahmen ergreifen können. 

Die Kommission teilt den RAPEX-Kontaktstellen eine Telefonnummer für Notfälle mit, die benutzt werden 
sollte, um mit dem RAPEX-Team der Kommission außerhalb der Arbeitszeiten in Verbindung zu treten, und 
die dabei Vorrang vor anderen Kommunikationskanälen hat. 

Die RAPEX-Kontaktstellen übermitteln der Kommission ihre Kontaktdaten, einschließlich der Telefonnummern 
der Bediensteten, die während und außerhalb der Arbeitszeiten kontaktiert werden können. Änderungen der 
Kontaktdaten werden der Kommission unverzüglich von den RAPEX-Kontaktstellen mitgeteilt. 

TEIL III 

ANLAGEN 

1.  In den Meldungen enthaltene Felder und Informationen (39) 

Felder, die im Internet veröffentlicht werden, sind farbig unterlegt. 

Meldeformular 

Abschnitt 1: Allgemeine Angaben 

Fallnummer 

Erstellungsdatum 
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(38) Siehe Teil I Abschnitt 5.3 dieser Leitlinien. 
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Kommission und den Mitgliedstaaten erfolgt ist, aktualisiert werden. 



Meldeformular 

Datum der Validierung/der Verbreitung 

Meldungsart* 

Meldendes Land 

Vollständige Kontaktdaten der meldenden Behörde* 

Abschnitt 2: Beim Betrieb 

Produkt für die gewerbliche Nutzung /Verbraucherprodukt 

Produktkategorie* 

Kategorie nach dem OECD-Portal (soweit bekannt) 

Produkt (Was stellt das Produkt dar?)* 

Bezeichnung* 

Markenname* 

Typ/Modellnummer: * 

Losnummer/Strichcode* 

Zolltarif-Code* 

Beschreibung des Produkts und der Verpackung* 

Gesamtanzahl der von der Meldung betroffenen Produkteinheiten (soweit bekannt)* 

Fotografien: 

Abschnitt 3: Anwendbare Vorschriften und Normen 

Rechtsvorschriften (Richtlinie, Entscheidung, Verordnung usw.)* 

Normen* 

Nachweis der Konformität* 

Ist das Produkt eine Fälschung? * 

Bescheinigungen 

Abschnitt 4: Rückverfolgbarkeit 

Ursprungsland (Wo wurde das Produkt hergestellt?)* 

Bestimmungsländer* 

Vollständige Kontaktdaten des Herstellers oder seines/seiner Bevollmächtigten* 

Vollständige Kontaktdaten des Exporteurs/der Exporteure 

Vollständige Kontaktdaten des Importeurs/der Importeure 

Vollständige Kontaktdaten des Großhändlers/der Großhändler 

Vollständige Kontaktdaten des Einzelhändlers/der Einzelhändler 

Wird das Produkt (auch) online verkauft? 

Bitte angeben: URL 
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Meldeformular 

Abschnitt 5: Risikobewertung 

Risikokategorie* 

Risikograd 

Zusammenfassung der Testergebnisse* 

Beschreibung des technischen Problems, das zur Einstufung in den höchsten Risikograd führt 

Beschreibung des Risikos (Wie wird das Risiko durch die technischen Mängel verursacht?)* 

Rechtsvorschriften der EU und/oder Normen, bezüglich derer das Produkt getestet wurde und denen es nicht ent
sprach 

Angaben zu bekannt gewordenen Zwischenfällen und Unfällen* 

Abschnitt 6: Maßnahmen 

Art der ergriffenen Maßnahmen* 

Bei freiwilligen 
Maßnahmen: 

Art des Wirtschaftsakteurs, der die gemeldete(n) Maßnahme(n) ergreift* 

Bezeichnung des Wirtschaftsakteurs, der die gemeldete(n) Maßnahme(n) ergreift* 

Bei obligatorischen 
Maßnahmen: 

Bezeichnung der Behörde, die die gemeldete(n) Maßnahme(n) ergreift* 

Art des Wirtschaftsakteurs, gegen den die Maßnahme(n) angeordnet wurde(n)* 

Maßnahmekategorie* 

Datum des Inkrafttretens* 

Geltungsdauer* 

Geltungsbereich* 

Wurde die Meldung im Einklang mit Artikel 5 Absatz 3 der RaPS von einem Hersteller oder einem Händler übermit
telt? * 

Link zur URL der Rückruf-Webseite des Unternehmens (soweit verfügbar): 

Abschnitt 7: Vertraulichkeit 

Ist die Meldung vertraulich?* 

Was unterliegt der Vertraulichkeit? 

Begründung 

Abschnitt 8: Sonstiges 

Ergänzende Angaben 

Begründung für die Übermittlung als „Informationsmeldung“ 

Anhänge 

Fotos (von Produkt, Verpackung und Etikett) 

Bescheinigungen 

Testbericht und Risikobewertung 
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Meldeformular 

Meldung eines Wirtschaftsakteurs über das „Business Gateway“ 

Ergriffene Maßnahmen 

Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.  

2.  In den Folgemeldungen enthaltene Felder und Informationen (40) 

Felder, die im Internet veröffentlicht werden, sind farbig unterlegt. 

Abschnitt 1: Allgemeine Angaben 

Fallnummer 

Validierte Art der Meldung 

Meldendes Land 

Erstellungsdatum 

Datum der Validierung/der Verbreitung 

Nummer der Einreichung 

Nummer der Folgemeldung 

Rückmeldendes Land 

Vollständige Kontaktdaten der meldenden Behörde 

Produktkategorie der validierten Meldung 

Gemeldetes Produkt 

Gemeldete Bezeichnung 

Produkt (Was stellt das Produkt dar?)* 

Bezeichnung (wie am Produkt oder an der Verpackung angebracht) 

Markenname (wie am Produkt oder an der Verpackung angebracht) 

Typ/Modellnummer 

Losnummer/Strichcode (oder andere Informationen, aus denen hervorgeht, welche Produkte betroffen sind) 

Fotos (von Produkt, Verpackung und Etikett) 

Abschnitt 2: Art der Folgemeldung 

Produkt gefunden* 

Gesamtanzahl der gefundenen Produkteinheiten (soweit bekannt)* 

Ergriffene/nicht ergriffene Maßnahmen 

Art der ergriffenen Maßnahmen: * 

Bei freiwilligen 
Maßnahmen: 

Art des Wirtschaftsakteurs, der die gemeldete(n) Maßnahme(n) ergreift* 

Bezeichnung des Wirtschaftsakteurs, der die gemeldete(n) Maßnahme(n) ergreift* 
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Bei obligatorischen 
Maßnahmen: 

Bezeichnung der Behörde, die die gemeldete(n) Maßnahme(n) ergreift* 

Art des Wirtschaftsakteurs, gegen den die Maßnahme(n) angeordnet wurde(n)* 

Maßnahmekategorie* 

Datum des Inkrafttretens* 

Geltungsdauer* 

Geltungsbereich* 

Ergriffene Maßnahmen 

Link zur URL der Rückruf-Webseite des Unternehmens (soweit verfügbar): 

Unterschiedliche Risikobewertung* 

Risikokategorie* 

Zusammenfassung der Testergebnisse (Beschreibung der technischen Mängel)* 

Angabe der Rechtsvorschriften und Normen (mit Angabe der entsprechenden Abschnitte), gegen die das Produkt ge
testet wurde* 

Unterschiedliche Risikobewertung* 

Angaben zu bekannt gewordenen Zwischenfällen und Unfällen* 

Anhänge (Bescheinigungen, Testbericht und Risikobewertung ...) 

Ergänzende Angaben* 

Ergänzende Angaben zu den Vertriebswegen und/oder zur Produktherkunft 

Ergänzende Angaben zur Risikobewertung 

Sonstige ergänzende Angaben 

Abschnitt 3: Vertraulichkeit 

Ist die Folgemeldung vertraulich zu behandeln? * 

Was unterliegt der Vertraulichkeit? 

Begründung 

Anhänge 

Fotos (von Produkt, Verpackung und Etikett) 

Testberichte und Risikobewertung 

Bescheinigungen 

Ergriffene Maßnahmen 

Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.  
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3.  Schematische Darstellung des Meldeverfahrens 

4.  Fristen für die Mitgliedstaaten 

Die Mitgliedstaaten müssen innerhalb der angegebenen Fristen tätig werden, es sei denn die Fristüberschreitung wird 
ordnungsgemäß begründet. 

Meldeverfahren Maßnahme Frist  

Meldungen Übermittlung einer „Meldung gemäß Artikel 12, die So
fortmaßnahmen erfordert“ 

Binnen 3 Tagen nach 

—  dem Ergreifen „obligatorischer 
Maßnahmen“ bzw. dem 
Beschluss, solche Maßnahmen 
zu ergreifen oder 

—  dem Erhalt von Informationen 
über „freiwillige Maßnahmen“ 

Übermittlung einer „Meldung gemäß Artikel 12“ oder 
einer Meldung gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 

Binnen 10 Tagen nach 

—  dem Ergreifen „obligatorischer 
Maßnahmen“ bzw. dem 
Beschluss, solche Maßnahmen 
zu ergreifen oder 

—  dem Erhalt von Informationen 
über „freiwillige Maßnahmen“ 

Nachträgliche Bestätigung von Maßnahmen, wenn die 
Meldung vor dem Beschluss, Maßnahmen zu ergreifen, 
übermittelt worden war 

Binnen 45 Tagen nach Übermitt
lung der Meldung 

Aktualisierung einer Meldung Binnen 5 Tagen nach dem Erhalt 
von Informationen über Entwick
lungen, die Änderungen an einer 
Meldung erfordern 
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Meldeverfahren Maßnahme Frist  

Folgemeldungen Folgemaßnahmen 
ergreifen für: 

„Meldung gemäß Artikel 12, die 
Sofortmaßnahmen erfordert“ 

Binnen 20 Tagen nach dem Ein
gang der Meldung 

„Meldung gemäß Artikel 12“, 
„Meldung der Europäischen 
Kommission“ und Meldung ge
mäß Artikel 22 der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008 

Binnen 45 Tagen nach dem Ein
gang der Meldung 

Übermittlung einer 
Folgemeldung für 
eine: 

„Meldung gemäß Artikel 12, die 
Sofortmaßnahmen erfordert“ 

Binnen 3 Tagen nach 

— dem Auffinden des gemelde
ten Produkts auf dem Markt 
oder 

— dem Abschluss einer Risikobe
wertung mit anderem Ergeb
nis oder 

— dem Erhalt ergänzender Infor
mationen 

„Meldung gemäß Artikel 12“, 
„Meldung der Europäischen 
Kommission“, Meldung gemäß 
Artikel 22 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 

Binnen 5 Tagen nach 

— dem Auffinden des gemelde
ten Produkts auf dem Markt 
oder 

— dem Abschluss einer Risikobe
wertung mit anderem Ergeb
nis oder 

— dem Erhalt ergänzender Infor
mationen 

Aktualisierung einer Folgemeldung Binnen 5 Tagen nach dem Erhalt 
von Informationen oder dem Ein
treten von Entwicklungen, die Än
derungen an einer Folgemeldung 
erfordern 
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Meldungen Übermittlung einer „Meldung gemäß Artikel 11“ Binnen 10 Tagen nach dem Er
greifen obligatorischer Maßnah
men 

Aktualisierung der Meldung Binnen 5 Tagen nach dem Erhalt 
von Informationen über Entwick
lungen, die Änderungen an einer 
Meldung erfordern  

5.  Fristen für die Kommission 

Meldeverfahren Maßnahme Frist 
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Meldungen Validierung einer „Meldung gemäß Artikel 12, die So
fortmaßnahmen erfordert“ 

Binnen 3 Tagen nach dem Ein
gang der Meldung 

Validierung einer „Meldung gemäß Artikel 12“ und einer 
Meldung gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 

Binnen 5 Tagen nach dem Ein
gang der Meldung 

Validierung einer „Informationsmeldung“ Binnen 10 Tagen nach dem Ein
gang der Meldung 
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Meldeverfahren Maßnahme Frist  

Folgemeldungen Validierung einer Folgemeldung zu einer „Meldung ge
mäß Artikel 12, die Sofortmaßnahmen erfordert“ 

Binnen 3 Tagen nach dem Ein
gang der Folgemeldung 

Validierung einer Folgemeldung zu einer „Meldung ge
mäß Artikel 12“, zu einer „Meldung der Europäischen 
Kommission“ und zu einer Meldung gemäß Artikel 22 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

Binnen 5 Tagen nach dem Ein
gang der Folgemeldung 

Validierung einer Folgemeldung zu einer „Informations
meldung“ 

Binnen 10 Tagen nach dem Ein
gang der Folgemeldung 
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Meldungen Validierung einer „Meldung gemäß Artikel 11“ Binnen 10 Tagen nach dem Ein
gang der Meldung 

Folgemeldungen Validierung der Folgemeldungen zu einer „Meldung ge
mäß Artikel 11“ 

Binnen 10 Tagen nach dem Ein
gang der Folgemeldung  

LEITFADEN FÜR DIE RISIKOBEWERTUNG VON VERBRAUCHERPRODUKTEN (41) 

1.  Einführung 

Verbraucherprodukte können bei Benutzung Verletzungen verursachen. Heiße Bügeleisen beispielsweise können zu 
Verbrennungen führen, Scheren und Messer zu Schnittwunden und Haushaltsreiniger zu Hautschädigungen. 
Derartige Verletzungen sind nicht die Regel, da der sichere Umgang mit Verbraucherprodukten Teil des 
Allgemeinwissens ist oder in Anweisungen vermittelt wird. Ein Verletzungsrisiko aber bleibt. 

Die Bewertung des Risikos kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Zur Quantifizierung der Risiken von 
Verbraucherprodukten wurde schon eine ganze Reihe von Verfahren eingesetzt, so unter anderem ein 
nomografisches Verfahren (42), ein Matrixverfahren (43) und das bislang empfohlene Verfahren für das 
Schnellwarnsystem RAPEX der EU (44). Während über die allgemeinen Grundsätze der Risikobewertung 
Einvernehmen herrscht, entwickeln sich die Verfahren zur Quantifizierung von Risiken kontinuierlich weiter. Die 
Folge sind abweichende Ergebnisse und daraus resultierende Diskussionen und Überlegungen, welches Verfahren 
wohl am besten geeignet ist. 

Mit diesem Leitfaden zur Risikobewertung wird daher das Ziel verfolgt, die Situation zu klären und im Rahmen der 
Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit (45) ein transparentes, praktikables Verfahren bereitzustellen, das 
von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf geeignete Weise zur Bewertung der Risiken von Non-Food- 
Verbraucherprodukten eingesetzt werden kann. Diesem Leitfaden liegt ein Verfahren zur Risikobewertung zugrunde, 
das für andere Zwecke entwickelt und an die spezifischen Anforderungen von Non-Food-Verbraucherprodukten 
angepasst wurde. 

Die Umsetzung des Leitfadens setzt naturgemäß ein gewisses Maß an Schulung voraus, doch wird die Aufgabe 
durch Fachwissen im Bereich der Risikobewertung wesentlich vereinfacht. Hilfreich wird auch der Meinungs
austausch unter den Risikobewertern sein, da das Fachwissen und die Erfahrungen, die über die Jahre gesammelt 
wurden, von unschätzbarem Wert sind. 
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(41) Weitere Informationen über das Verfahren der Risikobewertung bei harmonisierten Produkten (sowohl bei Verbraucherprodukten als 
auch bei Produkten für die gewerbliche Nutzung), die auf weiter gefasste Risikokategorien für durch die Harmonisierungsvorschriften 
der Union geschützte öffentliche Interessen bezogen sind, können Teil I Abschnitt 5.3 entnommen werden. 

(42) Benis HG (1990): A Product Risk Assessment Nomograph, Bericht für das neuseeländische Ministerium für Verbraucherschutz vom 
Februar 1990. Zitiert nach: Europäische Kommission, (2005), Establishing a Comparative Inventory of Approaches and Methods Used 
by Enforcement Authorities for the Assessment of the Safety of Consumer Products Covered by Directive 2001/95/EC on General 
Product Safety and Identification of Best Practices. Bericht erstellt durch Risk & Policy Analysts (RPA), Loddon, Norfolk, Vereinigtes 
Königreich. 

(43) Von den belgischen Behörden angewandtes Verfahren. Zitiert nach: Europäische Kommission, (2005), Establishing a Comparative 
Inventory of Approaches and Methods Used by Enforcement Authorities for the Assessment of the Safety of Consumer Products 
Covered by Directive 2001/95/EC on General Product Safety and Identification of Best Practices. Bericht erstellt durch Risk & Policy 
Analysts (RPA), Loddon, Norfolk, Vereinigtes Königreich. 

(44) Entscheidung 2004/418/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Festlegung von Leitlinien für die Verwaltung des 
gemeinschaftlichen Systems zum raschen Informationsaustausch (RAPEX) und für Meldungen gemäß Artikel 11 der Richtlinie 
2001/95/EG (ABl. L 151 vom 30.4.2004, S. 83). 

(45) Richtlinie 2001/95/EG. 



Mit der Entwicklung eines Verfahrens zur Risikobewertung in kleinen, überschaubaren Schritten trägt dieser 
Leitfaden dazu bei, dass die relevanten Aspekte eines Produkts, seine Benutzer und sein Verwendungszweck im 
Mittelpunkt stehen und dass eventuell abweichende Standpunkte der Risikobewerter von Anfang an deutlich 
hervortreten und zeitraubende Diskussionen so vermieden werden. Dies dürfte zu konsistenten und belastbaren 
Bewertungsergebnissen führen, die belegbar und wissenschaftlich fundiert sind, und letztlich zu einem breiten 
Konsens in Bezug auf die Risiken, die von den zahlreichen Non-Food-Verbraucherprodukten ausgehen können. 

Abschnitt 5 enthält einen kurzen Überblick und ein Flussdiagramm zur Erstellung einer Risikobewertung gemäß 
diesem Leitfaden. Mit „Verbraucherprodukten“ sind hier generell „Non-Food-Verbraucherprodukte“ gemeint. 

Ziel dieses Leitfadens ist es nicht, andere Leitlinien zu ersetzen, die spezifische Produkte betreffen oder in Rechtsvor
schriften verankert sind; dies trifft beispielsweise auf chemische, kosmetische oder pharmazeutische Produkte oder 
auch auf Medizinprodukte zu. Die Anwendung jener spezifischen Leitlinien wird dringend empfohlen, da sie auf die 
jeweiligen Produkte maßgeschneidert sind; die Entscheidung über das beste Verfahren zur Bewertung der Risiken 
eines Produkts liegt jedoch stets beim Risikobewerter. 

Der vorliegende Leitfaden ist auch nicht dazu gedacht, dass Hersteller ihn bei der Entwicklung und Fertigung von 
Produkten nur dazu heranziehen, die (sehr) ernsten Risiken zu vermeiden. Verbraucherprodukte müssen sicher sein, 
und dieser Leitfaden soll den Behörden dabei helfen, ernste Risiken festzustellen, wenn ein Produkt trotz aller 
Anstrengungen des Herstellers nicht sicher ist. 

2.  Risikobewertung — Ein Überblick 

2.1.  Risiko — Kombination aus Gefahr und Wahrscheinlichkeit 

Unter Risiko versteht man im Allgemeinen das Potenzial, die Gesundheit oder sogar das Leben von Menschen zu 
gefährden oder erheblichen materiellen Schaden anzurichten. Dennoch gehen Menschen Risiken ein, obwohl ihnen 
die Möglichkeit eines Schadens bewusst ist, denn ein Schaden tritt nicht immer ein. Zum Beispiel: 

—  Beim Besteigen einer Leiter besteht immer die Möglichkeit, herunterzufallen und sich zu verletzen. „Von der 
Leiter fallen“ ist daher „leiterimmanent“, ein der Leiter innewohnendes Potenzial, das nicht ausgeschlossen 
werden kann. „Von der Leiter fallen“ wird daher als die der Leiter innewohnende Gefahr bezeichnet. 

—  Allerdings tritt diese Gefahr nicht immer ein, denn viele Menschen steigen auf Leitern, ohne herunterzufallen 
und ohne sich zu verletzen. Daraus lässt sich ableiten, dass zwar eine gewisse Möglichkeit (oder Wahrschein
lichkeit), aber keine Gewissheit besteht, dass die der Leiter innewohnende Gefahr eintritt. Die Gefahr besteht zu 
jeder Zeit, kann jedoch beispielsweise dadurch minimiert werden, dass die betreffende Person beim Besteigen 
der Leiter vorsichtig ist. 

—  Wenn ein Abflussreiniger mit Natriumhydroxid verwendet wird, besteht immer die Möglichkeit einer schweren 
Schädigung der Haut, wenn die Haut mit dem Produkt in Kontakt kommt, oder sogar die Möglichkeit des 
irreversiblen Erblindens, wenn Tropfen des Produkts ins Auge gelangen. Ursache dafür ist die stark ätzende 
Wirkung von Natriumhydroxid, die den Reiniger potenziell gefährlich macht. 

Bei ordnungsgemäßer Handhabung des Reinigers tritt die Gefahr jedoch nicht ein. Ordnungsgemäße Handhabung 
kann beispielsweise das Tragen von Plastikhandschuhen und einer Schutzbrille bedeuten. Haut und Augen sind 
dann geschützt und die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung sinkt ganz erheblich. 

Ein Risiko ergibt sich demnach aus dem Schweregrad einer möglichen Verletzung des Verbrauchers in Verbindung 
mit der Wahrscheinlichkeit, dass es zu dieser Verletzung kommt. 

2.2.  Risikobewertung in drei Schritten 

Das Risiko lässt sich in drei Schritten ermitteln:  

1. Ausgangsbasis ist ein Verletzungsszenario, bei dem die inhärente Produktgefahr zu einer Schädigung des 
Verbrauchers führt (siehe Tabelle 1). Bestimmen Sie den Schweregrad der Verletzung. 

Ein Maßstab für die Quantifizierung der inhärenten Produktgefahr ist das Ausmaß der potenziellen schädlichen 
Auswirkungen des Produkts auf die Gesundheit des Verbrauchers. Der Risikobewerter geht daher von einem 
„Verletzungsszenario“ aus, das Schritt für Schritt beschreibt, auf welche Weise das Risiko zur Verletzung eines 
Verbrauchers führt (siehe Tabelle 2). Kurz gesagt, das Verletzungsszenario beschreibt den Unfall, den der 
Verbraucher aufgrund des fraglichen Produkts erleidet, und den Schweregrad der durch den Unfall verursachten 
Verletzung des Verbrauchers. 
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Eine Verletzung kann je nach Produktgefahr, Handhabung des Produkts durch den Verbraucher oder 
Verbraucherkategorie usw. einen unterschiedlichen Schweregrad haben (siehe Abschnitt 3). Je schwerer die 
Verletzung, desto höher die Gefahr, die zu der Verletzung geführt hat und umgekehrt. Der „Schweregrad der 
Verletzung“ ist daher ein Kriterium für die Quantifizierung der Gefahr. In diesem Leitfaden werden vier 
Schweregrade unterschieden, von Verletzungen, die in der Regel vollkommen reversibel sind, bis zu sehr 
schweren Verletzungen, die zu einer dauerhaften Behinderung von mehr als ca. 10 % oder sogar zum Tod 
führen (siehe Tabelle 3).  

2. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der die inhärente Produktgefahr tatsächlich zu einer Verletzung des 
Verbrauchers führt. 

Das Verletzungsszenario beschreibt, auf welche Weise die Gefahr zu einer Verletzung des Verbrauchers führen 
kann, doch tritt das Szenario nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein. Die Wahrscheinlichkeit lässt sich 
als Prozentwert oder Bruch ausdrücken, z. B. „> 50 %“ oder „> 1/1000“ (siehe Tabelle 4, linke Seite).  

3. Kombinieren Sie die Gefahr (als Schweregrad der Verletzung) mit der Wahrscheinlichkeit (angegeben als 
Bruchteil), um das Risiko zu ermitteln. 

Diese Kombination wird vorgenommen, indem Sie die beiden Werte in der entsprechenden Tabelle heraussuchen 
(siehe Tabelle 4). In der Tabelle werden die Risikograde „ernst“, „hoch“, „mittel“ und „niedrig“ unterschieden. 

Wenn unterschiedliche Verletzungsszenarien vorhersehbar sind, sollte das Risiko für jedes dieser Szenarien 
ermittelt und das höchste Risiko als „das Risiko“ des Produkts definiert werden. Das höchste Risiko ist in der 
Regel entscheidend, denn nur Maßnahmen, die auf das höchste Risiko abzielen, sind geeignet, ein hohes 
Schutzniveau zu gewährleisten. 

Andererseits kann auch ein ermitteltes Risiko einen niedrigeren Risikograd als das höchste Risiko aufweisen, 
aber dennoch besondere Maßnahmen zur Risikominderung erforderlich machen. In einem solchen Fall sind auch 
auf dieses Risiko ausgerichtete Maßnahmen wichtig, sodass alle Risiken wirkungsvoll verringert werden können. 

Sobald diese drei Schritte ausgeführt wurden, ist die Risikobewertung im Wesentlichen abgeschlossen. 
Abschnitt 5 enthält ein Flussdiagramm zur Erstellung einer Risikobewertung. 

2.3.  Nützliche Hinweise 

Informieren Sie sich 

Die in Abschnitt 2.1 angeführten Beispiele machen deutlich, dass jeder der drei Schritte einer Risikobewertung 
(siehe Abschnitt 2.2) eine Abschätzung der möglichen Ereignisse und der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens 
erfordert, da das fragliche Produkt in der Regel noch keinen Unfall verursacht hat, das Risiko also (noch) nicht 
eingetreten ist. Gleiches gilt für alle sonstigen Informationen über das Produkt wie Bauweise, mechanische 
Festigkeit, chemische Zusammensetzung, Funktionsweise, Bedienungsanleitung einschließlich Hinweisen für ein 
eventuelles Risikomanagement, Verbraucherkategorien, für die das Produkt bestimmt (bzw. nicht bestimmt) ist, 
Prüfberichte, Unfallstatistiken, Verletzungsdatenbank der EU (EU Injury Database, IDB) (46), Informationen zu 
Verbraucherbeschwerden, zum Verhalten unterschiedlicher Benutzer bei der Verwendung des Produkts und zu 
Produktrückrufen. Auch gesetzlich festgelegte Produktanforderungen sowie Produktanforderungen in 
Produktnormen oder Prüflisten (z. B. ISO 14121: Sicherheit von Maschinen — Risikobeurteilung) können hilfreiche 
Informationsquellen darstellen. 

Da allerdings zum Teil ganz spezifische Produkte bewertet werden müssen, enthalten diese Quellen unter 
Umständen nicht die benötigten Informationen. Auch können die gesammelten Informationen unvollständig, 
inkonsistent oder nicht plausibel sein. Dies gilt in besonderem Maße für Unfallstatistiken, wenn nur die 
Produktkategorie erfasst wurde. Das Nichtvorhandensein von Unfallberichten, eine geringe Anzahl von Unfällen 
oder die geringe Schwere von Unfällen darf nicht mit einem niedrigen Risiko gleichgesetzt werden. Auch bei 
produktspezifischen Statistiken ist große Vorsicht geboten, da das Produkt vielleicht im Laufe der Zeit verändert 
wurde und nun beispielsweise ein neues Produktdesign oder eine neue Zusammensetzung aufweist. Informationen 
müssen daher stets einer kritischen Prüfung unterzogen werden. 

Rückmeldungen von Fachkollegen sind unter Umständen eine große Hilfe, da diese aus ihrem Erfahrungsschatz 
schöpfen und Hinweise geben können, die bei der Bewertung eines Produktrisikos nicht unbedingt offensichtlich 
sind. Fachkollegen können Sie eventuell auch bei der Bewertung des Risikos für unterschiedliche Verbraucherka
tegorien einschließlich gefährdeter Verbraucher, z. B. Kinder, beraten (siehe Tabelle 1), da diese ein Produkt 
möglicherweise anders handhaben. Auch bei der Bewertung des Risikos verschiedener Verletzungen, die von einem 
Produkt verursacht werden können, und der Ursachen, die beim Umgang mit dem Produkt zu diesen Verletzungen 
führen können, können sie eine Hilfe sein. Darüber hinaus können Fachkollegen beurteilen, ob ein 
Verletzungsszenario zu unwahrscheinlich („völlig abwegig“) ist, und dem Risikobewerter den Weg zu realistischeren 
Annahmen weisen. 
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(46) https://webgate.ec.europa.eu/idbpa/. 
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Rückmeldungen von erfahrenen Kollegen sind daher zwar kein Muss, können aber in mehrerlei Hinsicht hilfreich 
sein. Ein Risikobewerter einer Behörde könnte den Rat seiner Kollegen in derselben Behörde, in anderen Behörden, 
in der Industrie, in anderen Ländern, in wissenschaftlichen Foren usw. einholen. Umgekehrt könnte ein 
Risikobewerter in der Industrie seine Kontakte zu Behörden sowie sonstige Kontakte nutzen, wenn ein neues oder 
verbessertes Produkt bewertet werden soll, bevor es in Verkehr gebracht wird. 

Neue Erkenntnisse sollten selbstverständlich zu einer Aktualisierung einer bestehenden Risikobewertung führen. 

Führen Sie eine Sensitivitätsanalyse für Ihre Risikobewertung durch 

Wenn die erforderlichen, ganz spezifischen Daten trotz intensiver Recherche und der Befragung von Fachkollegen 
nicht beschafft werden können, kann eine sogenannte Sensitivitätsanalyse helfen. Bei dieser Analyse werden für 
jeden Parameter der Risikobewertung ein niedrigerer und ein höherer als der ursprünglich ausgewählte Wert 
angenommen und beim Durchlaufen des Verfahrens zur Risikobewertung als Grundlage verwendet. An den 
resultierenden Risikogradwerten lässt sich ablesen, wie empfindlich der Risikograd auf die Eingabe niedrigerer und 
höherer Werte reagiert. Auf diese Weise lässt sich der Bereich ermitteln, in dem das tatsächliche Produktrisiko 
voraussichtlich liegen wird. 

Wenn sich der wahrscheinlichste Wert jedes Parameters schätzen lässt, sollten die wahrscheinlichsten Werte für das 
Verfahren verwendet werden. Der resultierende Risikograd gibt das wahrscheinlichste Risiko wieder. 

Abschnitt 6 enthält ein Beispiel für eine Sensitivitätsanalyse. 

Lassen Sie Ihre Risikobewertung von Kollegen überprüfen 

Kollegen können mit ihrem Feedback auch in der letzten Phase der Risikobewertung von Nutzen sein. Sie können 
Sie hinsichtlich der Annahmen und Schätzungen beraten, die sich bei der Durchführung der drei Schritte nach 
Abschnitt 2.2 herauskristallisiert haben. Sie steuern eigene Erfahrungen bei und tragen so zu einer größeren 
Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Transparenz und letztlich Akzeptanz der Risikobewertung bei. Es empfiehlt sich 
daher, nach Möglichkeit den Rat von Fachkollegen einzuholen — eventuell in Form einer Gruppendiskussion —, 
bevor eine Risikobewertung abgeschlossen wird. In diesen Gruppen aus etwa drei bis fünf Personen sollten die für 
das zu bewertende Produkt relevanten Fachgebiete vertreten sein: Ingenieure, Chemiker, Biologen (bzw. 
Mikrobiologen), Statistiker, Verantwortliche für Produktsicherheit und andere. Diskussionen in der Gruppe sind 
insbesondere dann von Nutzen, wenn ein Produkt neu auf dem Markt ist und noch nie bewertet wurde. 

Risikobewertungen müssen zuverlässig und realistisch sein. Da sie jedoch auch auf Annahmen basieren, ist es 
denkbar, dass mehrere Risikobewerter anhand der Daten und anderer recherchierter Belege oder auch aufgrund 
ihres unterschiedlichen Erfahrungshintergrunds zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Die Risikobewerter 
müssen versuchen, im gemeinsamen Gespräch zu einer übereinstimmenden Meinung zu gelangen, zumindest aber 
einen Konsens zu erzielen. Durch die in diesem Leitfaden beschriebene Risikobewertung in mehreren Schritten 
dürfte der Dialog noch produktiver werden. Jeder Schritt einer Risikobewertung muss klar und im Detail 
beschrieben werden. Jede Unstimmigkeit tritt so unmittelbar zutage und die Konsensbildung wird vereinfacht. 
Letztlich führt dies zu einer größeren Akzeptanz der Risikobewertung. 

Dokumentieren Sie Ihre Risikobewertung 

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Risikobewertung dokumentieren und dabei das Produkt und alle während des 
Bewertungsverfahrens ausgewählten Parameter wie Prüfergebnisse, für die Verletzungsszenarien ausgewählte 
Verbraucherkategorien sowie die zugrunde gelegten Daten und Annahmen und die daraus resultierenden 
Wahrscheinlichkeiten beschreiben. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, unmissverständlich darzulegen, wie Sie zu Ihrer 
Einschätzung des Risikograds gelangt sind, und hilft Ihnen zudem, Änderungen zu verfolgen und Ihre Bewertung 
entsprechend anzupassen. 

Mehrere Gefahren, mehrere Verletzungen — aber nur ein Risiko 

Wenn mehrere Gefahren oder Verletzungsszenarien, unterschiedliche Schweregrade von Verletzungen oder 
unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten ermittelt wurden, sollte für alle das komplette Verfahren zur Risikobewertung 
durchgeführt werden, um das jeweilige Risiko zu ermitteln. Infolgedessen kann das Produkt mehrere Risikograde 
aufweisen. Das Gesamtrisiko des Produkts entspricht dann dem höchsten ermittelten Risikograd, denn Risiken 
lassen sich in der Regel am wirksamsten mit Maßnahmen verringern, die auf den höchsten Risikograd abzielen. Nur 
in besonderen Fällen wird gegebenenfalls einem niedrigeren Risiko besondere Bedeutung beigemessen, da es 
besondere Risikomanagementmaßnahmen erfordert. 

Mehrere Risiken gehen beispielsweise von einem Hammer aus, dessen Kopf und Stiel nicht die erforderliche 
Festigkeit aufweisen und bei Benutzung brechen und den Verbraucher verletzten könnten. Wenn die betreffenden 
Szenarien zu unterschiedlichen Risikograden führen, sollte das höchste Risiko als „das Risiko“ des Hammers 
ausgewiesen werden. 
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Folgende Gegenargumente könnten angeführt werden: 

—  Die offensichtlich größte Gefahr sollte ausschlaggebend sein, da sie die schwersten Verletzungen verursachen 
würde. Im unter Abschnitt 2.1 angeführten Beispiel des Hammers könnte diese Gefahr im Brechen des 
Hammerkopfes bestehen, denn dabei könnten Teile des Kopfes dem Benutzer ins Auge geschleudert werden und 
zur Erblindung führen. Beim Brechen des Hammerstiels würden hingegen nie kleine Bruchstücke entstehen, die 
eine ähnlich schwere Augenverletzung hervorrufen könnten. 

—  Diese Argumentation wäre jedoch eine Beurteilung der Gefahr und keine Risikobewertung, denn bei einer 
Risikobewertung wird auch die tatsächliche Wahrscheinlichkeit untersucht, mit der es zu einer Verletzung 
kommt. Die „größte Gefahr“ könnte daher eine Verletzung verursachen, deren Wahrscheinlichkeit weit geringer 
ist als die einer geringeren Gefahr, und daher ein niedrigeres Risiko darstellen. Andererseits kann ein Szenario, 
das zu einer weniger schweren Verletzung führt, eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen als ein 
Szenario, das zum Tod führt, sodass die weniger schwere Verletzung ein höheres Risiko darstellt. 

—  Die höchste Wahrscheinlichkeit, mit der ein Verletzungsszenario eintritt, sollte der ausschlaggebende Faktor für 
„das Risiko“ des Produkts sein. Wenn der Hammerstiel im in Abschnitt 2.1 genannten Beispiel eine sehr geringe 
Festigkeit aufweist, besteht das wahrscheinlichste Verletzungsszenario im Brechen des Stiels, weshalb dieses das 
ausschlaggebende Szenario sein sollte. 

Dabei bliebe jedoch die Schwere der Augenverletzungen, die ein Brechen des Hammerkopfes verursachen könnte, 
unberücksichtigt. Wird also allein die Wahrscheinlichkeit berücksichtigt, ist das Bild nicht vollständig. 

Daraus folgt, dass sich das Risiko zu gleichen Teilen aus der Gefahr und aus der Wahrscheinlichkeit, mit der die 
Gefahr zu einer Verletzung führt, ergibt. Das Risiko ist also weder nur Gefahr noch nur Wahrscheinlichkeit, 
sondern beides zugleich. Die Produktsicherheit wird am wirkungsvollsten gewährleistet, wenn die größte 
Gefährdung als „das Produktrisiko“ angesehen wird (mit Ausnahme spezifischer Risiken, die, wie am Anfang dieses 
Abschnitts beschrieben, besondere Maßnahmen im Bereich des Risikomanagements erfordern). 

Ist eine Kumulierung von Risiken möglich? 

Für nahezu jedes Produkt können mehrere Verletzungsszenarien entwickelt werden, die zu mehreren Risiken 
führen. Bei einem Winkelschleifer z. B. kann neben dem Risiko eines Stromschlags aufgrund frei liegender Adern 
auch das Risiko eines Brandes bestehen, da das Gerät beim regulären Gebrauch überhitzen und sich entzünden 
kann. Wenn beide Risiken als „hoch“ eingestuft werden, ergeben sie dann in der Summe ein „ernstes Risiko“? 

Wenn mit einem Produkt mehrere Risiken verbunden sind, tritt offenkundig mit größerer Wahrscheinlichkeit eines 
davon ein und verursacht eine Verletzung. Die Gesamtwahrscheinlichkeit einer Verletzung ist daher höher. Das 
bedeutet jedoch nicht automatisch auch ein höheres Gesamtrisiko: 

—  Die Gesamtwahrscheinlichkeit ergibt sich nicht durch ein einfaches Addieren der Wahrscheinlichkeiten. Dazu 
sind komplexere Berechnungen erforderlich, und diese ergeben stets eine Wahrscheinlichkeit, die geringer ist als 
die Summe der Wahrscheinlichkeiten. 

—  Der Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wahrscheinlichkeitsgraden entspricht dem Faktor 10 
(Tabelle 4). Das bedeutet, dass eine große Zahl unterschiedlicher Szenarien mit demselben Wahrscheinlich
keitsgrad erforderlich wäre, um die Gesamtwahrscheinlichkeit (und eventuell das Risiko) zu erhöhen. 

—  Wahrscheinlichkeitswerte sind Schätzungen, die unter Umständen nicht ganz exakt sind, da sie zur „sicheren“ 
Seite tendieren, um ein hohes Schutzniveau zu gewährleisten. Es ist daher sinnvoller, eine genauere Schätzung 
der Wahrscheinlichkeit eines Szenarios zu betrachten, das zum höchsten Risiko führt, als grobe Wahrscheinlich
keitsschätzungen der unterschiedlichsten Szenarien zu addieren. 

—  Mit geringem Aufwand ließen sich hunderte von Verletzungsszenarien entwickeln. Würden die Risiken einfach 
addiert, so hinge das Gesamtrisiko von der Anzahl der generierten Verletzungsszenarien ab und könnte so ins 
Unermessliche steigen. Dies ist jedoch nicht sinnvoll. 

Risiken werden also nicht einfach kumuliert. Wenn jedoch mehrere relevante Risiken bestehen, muss gegebenenfalls 
schneller und mit entschiedeneren Maßnahmen gegen die Risiken vorgegangen werden. Gehen von einem Produkt 
zwei Risiken aus, muss es gegebenenfalls sofort vom Markt genommen und vom Verbraucher zurückgerufen 
werden, während es bei nur einem Risiko ausreichen kann, den Verkauf des Produkts zu stoppen. 

Das Risikomanagement ist von zahlreichen Faktoren abhängig, nicht nur von der Anzahl der Risiken, die 
gleichzeitig von einem Produkt ausgehen können. Deshalb wird an anderer Stelle näher auf die Verbindung 
zwischen Risiko und Risikomanagement eingegangen (siehe Abschnitt 4). 
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Einhaltung der in Rechtsvorschriften und Normen festgelegten Grenzwerte 

Im Rahmen der Marktüberwachung wird häufig geprüft, ob die Verbraucherprodukte die Grenzwerte einhalten 
bzw. die Anforderungen erfüllen, die in Rechtsvorschriften und Produktsicherheitsnormen festgelegt sind. Ein 
Produkt, das die Grenzwertvorgaben bzw. Anforderungen (47) erfüllt, wird als sicher in Bezug auf die Sicherheits
merkmale betrachtet, für die diese Werte bzw. Anforderungen maßgeblich sind. Diese Annahme kann getroffen 
werden, weil die Risiken, die beim bestimmungsgemäßen oder vernünftigerweise zu erwartenden Gebrauch von 
einem Produkt ausgehen, bei der Festlegung der Grenzwerte oder der Anforderungen berücksichtigt werden. Die 
Hersteller müssen daher dafür Sorge tragen, dass ihre Produkte diese Wertvorgaben oder Anforderungen erfüllen, 
da sie sich dann nur mit denjenigen Risiken ihrer Produkte befassen müssen, für die diese Grenzwerte bzw. 
Anforderungen nicht relevant sind. 

Beispiele: 

—  Ein Beispiel für einen in einer Rechtsvorschrift festgelegten Grenzwert ist der Grenzwert von 5 mg/kg Benzol in 
Spielwaren gemäß Anhang XVII Punkt 5 der REACH-Verordnung (48), geändert durch die Verordnung (EG) 
Nr. 552/2009 der Kommission (49). 

—  Ein Beispiel für einen in einer Norm festgelegten Grenzwert ist der Kleinteilezylinder: Die kleinen Teile eines 
Spielzeugs für Kinder unter drei Jahren dürfen nicht vollständig in den in der Spielzeugnorm (50) beschriebenen 
Zylinder passen. Ist dies doch der Fall, stellen die Teile ein Risiko dar. 

—  Wenn die festgelegten Grenzwerte nicht eingehalten werden, gilt das Produkt als nicht sicher. Hierbei gilt 
Folgendes: 

—  Wenn die Grenzwerte in Rechtsvorschriften festgelegt sind, z. B. zu Kosmetika, oder wenn das Inverkehrbringen 
oder die Verwendung beschränkt ist, darf das Produkt nicht auf dem Markt bereitgestellt werden. 

—  Wenn die Grenzwerte in Normen festgelegt sind, kann der Hersteller dennoch versuchen zu belegen, dass sein 
Produkt so sicher ist, als würde der in der Norm festgelegte Grenzwert eingehalten, indem er eine vollständige 
Risikobewertung des Produkts durchführt. Allerdings kann dies einen größeren Aufwand erfordern als die 
Fertigung des Produkts unter Einhaltung des in der Norm festgelegten Grenzwerts — oder es kann auch ganz 
unmöglich sein, wie bei den unter dem ersten Aufzählungspunkt dieser Liste erwähnten Fällen mit dem 
Kleinteilzylinder. 

Wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden, folgt daraus nicht notwendigerweise, dass das Produkt ein „ernstes 
Risiko“ darstellt (der höchste von diesem Leitfaden abgedeckte Risikograd). Zur Gewährleistung geeigneter 
Maßnahmen zur Risikominderung ist daher eine Risikobewertung der Teile eines Produkts erforderlich, die nicht 
mit den Rechtsvorschriften oder einer Norm übereinstimmen oder nicht von diesen abgedeckt werden. 

Bei manchen Produkten, z. B. Kosmetika, ist auch dann eine Risikobewertung erforderlich, wenn die in den 
Rechtsvorschriften festgelegten Grenzwerte eingehalten werden. Diese Risikobewertung sollte einen Nachweis für 
die Sicherheit des gesamten Produkts erbringen (51). 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Einhaltung der in Rechtsvorschriften oder Normen festgelegten 
Grenzwerte der Annahme Vorschub leistet, dass die Sicherheit eines Produkts gewährleistet ist, obwohl die 
Einhaltung der Vorschriften und Normen hierfür möglicherweise nicht ausreichend ist. 

Spezifische Leitlinien für die Risikobewertung in spezifischen Fällen 

Für die Erstellung einer Risikobewertung für chemische Stoffe liegen spezifische Anweisungen vor (52); aus diesem 
Grund wird im vorliegenden Leitfaden nicht im Detail auf chemische Stoffe eingegangen. Die Grundlagen einer 
Risikobewertung für chemische Stoffe sind jedoch dieselben wie für „normale“ Verbraucherprodukte: 

—  Ermittlung und Bewertung der schädlichen Wirkung — dies entspricht der Bestimmung des Schweregrads der 
Verletzung, wie in Abschnitt 2.2 beschrieben; 
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(47) Anmerkung: Beim Vergleich eines Prüfergebnisses mit einem Grenzwert ist immer ein gewisser Unsicherheitsfaktor mit 
einzubeziehen. Siehe z. B.: „Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and 
the provisions of EU food and feed legislation …“, https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue_en; 
—  Zusammenfassender Bericht zu „Preparation of a working document in support of the uniform interpretation of legislative 

standards and the laboratory quality standards prescribed under Directive 93/99/EEC“, http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/9.1_sr_ 
en.pdf 

—  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, 
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung 
(EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 

(48) ABl. L 164 vom 26.6.2009, S. 7. 
(49) Norm EN 71-1:2005, Abschnitt 8.2 + A6:2008. 
(50) Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59). 
(51) REACH-Verordnung, Leitlinien zu REACH unter http://echa.europa.eu/, 
(52) Europäische Chemikalienagentur (2008), Leitlinien zu Informationsanforderungen und Stoffsicherheitsbeurteilung: http://guidance. 

echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_de.htm 

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/contaminants/catalogue_en
http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/9.1_sr_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/9.1_sr_en.pdf
http://echa.europa.eu/
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_de.htm
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_de.htm


—  Expositionsbeurteilung — in diesem Schritt wird die Exposition als wahrscheinliche Dosis des chemischen 
Stoffs ausgedrückt, die der Verbraucher oral, inhalativ, dermal oder über eine Kombination dieser 
Expositionswege aufnimmt, wenn er das Produkt wie im Verletzungsszenario angenommen verwendet. Dieser 
Schritt entspricht der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, mit der eine Verletzung tatsächlich eintritt; 

—  Risikobeschreibung — dieser Schritt besteht im Wesentlichen darin, die Dosis des chemischen Stoffs, deren 
Aufnahme durch den Verbraucher wahrscheinlich ist (= Exposition) mit dem DNEL-Wert (Derived No-Effect 
Level) des betreffenden Stoffs zu vergleichen. Liegt die Exposition weit genug unter dem DNEL-Wert, mit 
anderen Worten, liegt das Risikoverhältnis (Risk Characterisation Ratio — RCR) klar unter 1, gilt das Risiko als 
ausreichend beherrscht. Dieser Schritt entspricht der Ermittlung des Risikograds. Risikomanagementmaßnahmen 
sind eventuell nicht erforderlich, wenn der Risikograd ausreichend niedrig ist. 

Da von einem chemischen Stoff unterschiedliche Gefahren ausgehen können, wird das Risiko in der Regel für die 
„vorrangige Auswirkung auf die Gesundheit“ ermittelt, d. h. für die Auswirkung (oder den „Endpunkt“, 
beispielsweise akute Toxizität, Reizung, Sensibilisierung, Kanzerogenität, Mutagenität und Reproduktionstoxizität), 
der die größte Bedeutung beigemessen wird. 

Auch für Kosmetika liegen spezifische Leitlinien vor (53), und es mag darüber hinaus spezifische Leitlinien für 
andere Produkte oder Zwecke geben. 

Die Verwendung dieser spezifischen Leitlinien wird dringend empfohlen, da sie für die betreffenden Fälle 
maßgeschneidert sind. Wenn allerdings die in den spezifischen Leitlinien geforderten Daten nicht verfügbar sind 
oder sich nicht durch Schätzung ermitteln lassen, kann der vorliegende Leitfaden für eine vorläufige 
Risikobewertung herangezogen werden. Diese Risikobewertung muss mit der gebotenen Umsicht und Sorgfalt 
durchgeführt werden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. 

3.  Erstellung einer Risikobewertung Schritt für Schritt 

In diesem Abschnitt wird im Detail beschrieben, welche Punkte bei der Erstellung einer Risikobewertung zu 
berücksichtigen sind und welche Fragen gestellt werden müssen. 

3.1.  Das Produkt 

Das Produkt sollte eindeutig identifiziert werden, und zwar anhand der Produktbezeichnung, der Marke, der 
Modellbezeichnung, der Typnummer, gegebenenfalls der Fertigungslosnummer, der dem Produkt beiliegenden 
Bescheinigungen, einer Kindersicherung (sofern vorhanden), der Identität der Person, von der das Produkt in 
Verkehr gebracht wurde, und des Ursprungslands. Auch ein Bild des Produkts, der Verpackung und der 
Kennzeichnung (des Etiketts) (ggf.) sowie ein oder mehrere Prüfberichte, in dem bzw. in denen die Produktgefahr 
(en) aufgezeigt wird bzw. werden, können als Teil der Produktbeschreibung betrachtet werden. 

In besonderen Fällen kann sich die Gefahr auf einen bestimmten Teil des Produkts beschränken, der von dem 
Produkt getrennt sein und vom Verbraucher auch getrennt erworben werden kann. In derartigen Fällen ist eine 
Bewertung dieses Teils des Produkts ausreichend. Ein Beispiel sind die Akkus eines Notebooks, die überhitzen 
können. 

Zur Beschreibung des Produkts gehören alle für die Risikobewertung relevanten Kennzeichnungen, insbesondere 
Warnhinweise. Auch Bedienungsanleitungen können einschlägige Informationen zum Produktrisiko und zu seiner 
weitgehenden Eindämmung, beispielsweise durch das Tragen persönlicher Schutzausrüstungen oder durch 
Fernhalten des Produkts von Kindern, enthalten. Ein entsprechendes Beispiel ist eine Kettensäge. 

Manche Produkte müssen vom Verbraucher vor Verwendung selbst zusammengebaut werden, z. B. Bausätze für 
Möbel. Ist die Montageanleitung so klar formuliert, dass das zusammengebaute Produkt alle maßgeblichen 
Sicherheitsanforderungen erfüllt? Oder könnten dem Verbraucher bei der Montage Fehler unterlaufen, die zu 
unvorhergesehenen Risiken führen könnten? 

Eine Risikobewertung sollte immer die gesamte Lebensdauer eines Produkts einbeziehen. Dies ist besonders dann 
von Bedeutung, wenn die Risiken eines neu entwickelten Produkts bewertet werden. Wirken sich Alter und 
Verwendung auf die Art oder das Ausmaß der Gefahr aus? Treten mit zunehmendem Alter oder durch vernünfti
gerweise vorhersehbaren unsachgemäßen Gebrauch neue Gefahren auf? Wie lange dauert es, bis ein Produktfehler 
auftritt? Welche Lebensdauer (einschließlich der Verfallsdauer) hat das Produkt? Wie lange wird das Produkt vom 
Verbraucher genutzt, bis es entsorgt werden muss? 
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(53) Durchführungsbeschluss 2013/674/EU der Kommission vom 25. November 2013 über Leitlinien zu Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel (ABl. L 315 vom 26.11.2013, S. 82); 
Wissenschaftlicher Ausschuss „Verbrauchersicherheit“ (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS): Notes of Guidance for the 
Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, 9. Überarbeitung vom 29. September 2015, SCCS/1564/15; Überarbeitung 
vom 25. April 2016: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_190.pdf 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_190.pdf


Zusätzliche Gesichtspunkte sind zu berücksichtigen, wenn ein Produkt nach gewisser Zeit nicht mehr verwendet 
werden kann, obwohl es noch nie benutzt wurde. Beispiele hierfür sind Heizdecken und Heizkissen. Die 
elektrischen Leitungen sind bei diesen Produkten in der Regel sehr dünn und werden nach zehn Jahren brüchig, 
selbst wenn das Produkt nie benutzt wurde. Wenn sich die Heizdrähte berühren, kann es zu einem Kurzschluss 
kommen, der die Bettwäsche in Brand setzen kann. 

Schließlich sollte auch die Produktverpackung in eine Risikobewertung einbezogen werden. 

3.2.  Die Produktgefahr 

Eine Gefahr ist das dem Produkt innewohnende Potenzial, eine Verletzung des Verbrauchers, der das Produkt 
verwendet, zu verursachen. Es werden unterschiedliche Arten von Gefahren unterschieden: 

—  mechanische Gefahr, z. B. durch scharfe Kanten, an denen sich der Verbraucher in die Finger schneiden, oder 
enge Öffnungen, in denen er die Finger einklemmen kann; 

—  Erstickungsgefahr, z. B. durch Kleinteile, die sich von einem Spielzeug lösen und dann von einem Kind 
verschluckt werden und zu dessen Ersticken führen können; 

—  Erstickungsgefahr, z. B. durch die Kordeln einer Anorakkapuze, die zur Strangulation führen können; 

—  Gefahr durch Elektrizität, z. B. durch Strom führende Teile, die einen Stromschlag verursachen können; 

—  Gefahr durch Hitze oder Feuer, z. B. durch einen Heizlüfter, der bei Überhitzung in Brand gerät und 
Verbrennungen verursacht; 

—  thermische Gefahr, z. B. die heiße Außenfläche eines Ofens, die zu Verbrennungen führen kann; 

—  chemische Gefahr, z. B. toxische Stoffe, die unmittelbar nach dem Verschlucken zum Tod führen können, oder 
karzinogene Stoffe, die langfristig Krebs verursachen können. Manche chemische Stoffe haben unter Umständen 
erst nach wiederholter Exposition eine gesundheitsschädigende Wirkung; 

—  mikrobiologische Gefahr, z. B. eine bakteriologische Kontaminierung von Kosmetika, die zu einer 
Hautentzündung führen kann; 

—  Lärmgefahr, z. B. viel zu laute Klingeltöne eines Spielzeughandys, die das Hörvermögen eines Kindes schädigen 
können; 

—  sonstige Gefahren, z. B. durch Explosion, Implosion, Schall- und Ultraschalldruck, Flüssigkeitsdruck oder von 
Laserquellen ausgehende Strahlung. 

Für die Zwecke dieses Leitfadens wurden die Gefahren zu Kategorien zusammengefasst und zu Größe, Form und 
Oberfläche eines Produkts, zu potenzieller, kinetischer bzw. elektrischer Energie, zu extremen Temperaturen usw. in 
Beziehung gesetzt, wie in Tabelle 2 dargestellt. Die Tabelle dient lediglich als Orientierungshilfe, und der 
Risikobewerter sollte das Szenario an das jeweilige Produkt anpassen. Selbstverständlich sind nicht alle Gefahrenka
tegorien für jedes Produkt relevant. 

Unabhängig hiervon bietet Tabelle 2 dem Risikobewerter Hilfestellung bei der Suche nach den möglichen Gefahren 
von Verbraucherprodukten und ihrer Identifizierung. Bei Produkten, von denen mehrere Gefahren ausgehen, sollte 
jede Gefahr mit der betreffenden Risikobewertung separat berücksichtigt werden. Das höchste festgestellte Risiko 
sollte als „das Risiko“ des Produkts definiert werden. Natürlich sollten auch Risiken erfasst werden, die spezifische 
Risikomanagementmaßnahmen erfordern. So wird sichergestellt, dass alle Risiken verringert werden können. 

Ein einzelnes Risiko kann im selben Szenario zu mehreren Verletzungen führen. So kann ein Versagen der Bremsen 
bei einem Motorrad einen Unfall verursachen, bei dem der Fahrer Verletzungen an Kopf, Händen und Beinen 
davonträgt; selbst Verbrennungen sind möglich, wenn der Kraftstoff bei dem Unfall Feuer fängt. In diesem Fall 
gehören alle Verletzungen zum selben Verletzungsszenario, und der Schweregrad aller Verletzungen zusammen 
müsste abgeschätzt werden. Alle Verletzungen zusammen sind selbstverständlich sehr ernst. Mehrere Verletzungen 
in verschiedenen Szenarien sollten jedoch nicht addiert werden. 

In der täglichen Praxis der Marktüberwachung kann es genügen, auch das Risiko einer einzelnen Gefahr zu 
ermitteln. Wenn für das aus dieser Gefahr resultierende Risiko eine Risikomanagementmaßnahme vorgesehen ist, 
kann diese Maßnahme ohne Weiteres durchgeführt werden. Um die ausreichende Wirksamkeit der Risikomanage
mentmaßnahme zu gewährleisten, sollte der Risikobewerter jedoch sicher sein, dass es sich bei dem ermittelten 
Risiko um das höchste Risiko oder eines der höchsten Risiken handelt. Dies ist immer dann der Fall, wenn es sich 
um ein ernstes Risiko handelt, da dies der höchstmögliche in diesem Leitfaden vorgeschlagene Risikograd ist. Falls 
ein niedrigeres Risiko besteht, können allerdings weitere Risikobewertungen und zu einem späteren Zeitpunkt auch 
spezifische Risikomanagementmaßnahmen erforderlich sein. Zusammenfassend lässt sich feststellen: Erfahrungen 
mit der Risikobewertung im Rahmen der Marktüberwachung begrenzen die Zahl der erforderlichen Risikobe
wertungen auf ein Minimum. 
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Identifizierung von Gefahren anhand von Prüfungen und Normen 

Gefahren werden häufig anhand von Prüfungen (Tests) identifiziert und quantifiziert. Diese Prüfungen und ihre 
Durchführung werden in europäischen und internationalen Produktnormen beschrieben. Ein Produkt, das einer 
„harmonisierten“ europäischen Norm („EN …“) entspricht, auf die im Amtsblatt verwiesen wird, wird als sicher 
angesehen (wenn auch nur in Bezug auf die Sicherheitsmerkmale, die von dem Wert bzw. den Werten oder der 
Norm bzw. den Normen abgedeckt werden). In solchen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass mit dem 
Produkt nur ein niedriges Risiko und ein hohes Schutzniveau in Bezug auf die spezifische untersuchte Gefahr 
verbunden ist. 

Es sind jedoch auch Fälle denkbar, in denen nicht von der Sicherheit des Produkts ausgegangen werden kann und in 
denen eine besonders sorgfältig dokumentierte Risikobewertung mit einer Aufforderung zur Änderung der 
harmonisierten Norm erstellt werden muss. 

Wenn ein Produkt die Prüfung nicht besteht, kann andererseits davon ausgegangen werden, dass ein Risiko besteht, 
es sei denn, der Hersteller kann Belege für die Sicherheit des Produkts beibringen. 

Auch Produkte, die keine Verletzungen verursachen, können ein Risiko darstellen 

Produkte können zwar nicht gefährlich sein, aber dennoch ein Risiko darstellen, wenn sie für ihre vorgesehene 
Verwendung nicht geeignet sind. Entsprechende Beispiele finden sich bei den persönlichen Schutzausrüstungen oder 
bei Rettungsmitteln, wie reflektierenden Westen, die von Autofahrern nach einem Unfall getragen werden sollen. 
Diese Westen sollen — vor allem nachts — die Fahrer herannahender Fahrzeuge und andere Verkehrsteilnehmer auf 
den Unfall aufmerksam machen und sie vor dem Unfall warnen. Sind die reflektierenden Streifen jedoch zu schmal 
oder reflektieren sie nicht genügend Licht, so werden diese Westen möglicherweise nicht gesehen und bieten dem 
Träger damit nicht den vorgesehenen Schutz. Diese Westen stellen daher ein Risiko dar, obwohl von ihnen selbst 
keine Gefahr ausgeht. Ein weiteres Beispiel ist ein Sonnenschutzmittel, das auf der Packung einen „hohen Schutz“ 
(Sonnenschutzfaktor 30) verspricht, aber nur einen „geringen Schutz“ (Faktor 6 bietet). Die Folge kann ein schwerer 
Sonnenbrand sein. 

3.3.  Der Verbraucher 

Die Fähigkeiten und das Verhalten des Verbrauchers, der das Produkt verwendet, können großen Einfluss auf den 
Risikograd haben. Eine klare Vorstellung von der Verbraucherkategorie, die im Verletzungsszenario dargestellt wird, 
ist daher äußerst wichtig. 

Es kann erforderlich sein, Verletzungsszenarien mit unterschiedlichen Verbraucherkategorien zu erstellen, um das 
höchste Risiko und damit „das Risiko“ des Produkts zu ermitteln. Es genügt z. B. nicht, nur die am stärksten 
gefährdeten Personen zu berücksichtigen, da die Wahrscheinlichkeit, dass sie in diesem Szenario eine Gesundheits
schädigung erleiden, so gering sein kann, dass das Risiko niedriger als bei einem Verletzungsszenario mit nicht 
gefährdeten Verbrauchern ist. 

Auch Personen, die das Produkt nicht selbst verwenden, die sich aber möglicherweise in der Nähe des Benutzers 
aufhalten, müssten berücksichtigt werden. Bei Verwendung einer Kettensäge z. B. könnten Umstehende von 
herumfliegenden Splittern im Auge getroffen werden. Auch wenn der Benutzer selbst das von der Kettensäge 
ausgehende Risiko wirkungsvoll eindämmt, indem er eine Schutzausrüstung trägt und die sonstigen vom Hersteller 
vorgegebenen Risikomanagementmaßnahmen durchführt, können Umstehende ernsthaft gefährdet sein. 
Infolgedessen sollte, z. B. in der Bedienungsanleitung der Kettensäge, vor den Risiken für Umstehende gewarnt 
werden. Zudem sollten Hinweise zur Minimierung solcher Risiken gegeben werden. 

Bei der Erstellung eines Verletzungsszenarios müssen daher die folgenden Aspekte hinsichtlich der Verbraucher
kategorie und der Art der Verwendung des Produkts berücksichtigt werden. Die Liste ist nicht vollständig, soll 
jedoch Risikobewertern Anhaltspunkte für die Erstellung von ausreichend detaillierten Verletzungsszenarien liefern. 
Es ist zu beachten, dass als „Verbraucher“ auch Personen bezeichnet werden, die das Produkt nicht selbst benutzen, 
die aber betroffen sein können, weil sie sich in der Nähe aufhalten: 

—  Benutzer, für den das Produkt bestimmt ist/nicht bestimmt ist: Der Benutzer, für den das Produkt bestimmt ist, 
ist sich sicher im Umgang mit dem Produkt, da er sich an die Anleitung hält oder mit der Art des Produkts 
einschließlich der offensichtlichen und nicht offensichtlichen Gefahren vertraut ist. Die von dem Produkt 
ausgehende Gefahr tritt daher unter Umständen nicht ein, sodass das Produktrisiko verringert wird. 

Ein Benutzer, für den das Produkt nicht bestimmt ist, ist möglicherweise nicht mit dem Produkt vertraut und 
erkennt die Gefahr(en) nicht. Er setzt sich daher dem Risiko einer Verletzung aus, und das Risiko für den 
Verbraucher ist infolgedessen höher. 

Möglicherweise ergibt sich also für Benutzer, für die das Produkt bestimmt ist, und Benutzer, für die das 
Produkt nicht bestimmt ist, je nach Produkt und Art der Verwendung ein unterschiedliches Risiko. 
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—  Gefährdete Verbraucher: Es lassen sich mehrere Kategorien von gefährdeten und besonders gefährdeten 
Verbrauchern unterscheiden: Kinder (unter 3 Jahren, zwischen 3 und unter 8 Jahren, zwischen 8 und 14 Jahren) 
und andere Personenkategorien, z. B. ältere Menschen (siehe Tabelle 1). Bei ihnen allen ist die Fähigkeit, eine 
Gefahr zu erkennen, eingeschränkt. Beispielsweise spüren Kinder, die eine heiße Fläche berühren, die Hitze erst 
nach etwa 8 Sekunden (und haben sich dann bereits verbrannt), während Erwachsene die Hitze sofort spüren. 

Für gefährdete Verbraucher kann es auch schwierig sein, Gefahrenhinweise zu erkennen. Zudem haben sie 
möglicherweise besondere Probleme, wenn sie ein Produkt zum ersten Mal benutzen. Durch ihr Verhalten — 
Kleinkinder z. B. krabbeln und stecken Gegenstände in den Mund — sind sie stärker exponiert. Kinder können 
zudem durch das Aussehen von Produkten angezogen werden, sodass diese Produkte in den Händen von 
Kindern zu einem hohen Risiko werden können. Andererseits sollte die Beaufsichtigung durch die Eltern oder 
andere Erwachsene normalerweise verhindern, dass die Kinder Schaden nehmen. 

Verbraucher, die normalerweise nicht gefährdet sind, können in bestimmten Situationen zu gefährdeten 
Verbrauchern werden, wenn z. B. die Anleitung oder die Warnhinweise auf einem Produkt in einer 
Fremdsprache abgefasst sind, die der Verbraucher nicht versteht. 

Im Fall von chemischen Stoffen schließlich gilt, dass Kinder empfindlicher auf deren Toxizität reagieren können 
als der durchschnittliche Erwachsene. Aus diesem Grund sollten Kinder nicht als „kleine Erwachsene“ behandelt 
werden. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass ein Produkt, das für einen durchschnittlichen Erwachsenen im 
Allgemeinen sicher ist, nicht notwendigerweise auch für gefährdete Verbraucher sicher sein muss. Dies muss bei 
der Bestimmung des Schweregrads und der Wahrscheinlichkeit einer Verletzung (siehe Abschnitt 3.5) und 
folglich bei der Bestimmung des Risikos berücksichtigt werden. 

—  Bestimmungsgemäße und vernünftigerweise vorhersehbare Verwendung: Ein Produkt wird möglicherweise für 
einen anderen als den eigentlichen Zweck verwendet, obwohl die Anleitung und die Warnhinweise klar 
verständlich sind. Da Warnhinweise demnach nicht unbedingt die beabsichtigte Wirkung haben, müssen bei 
einer Risikobewertung auch andere als die bestimmungsgemäßen Verwendungszwecke berücksichtigt werden. 
Dieser Aspekt ist insbesondere für den Hersteller eines Produkts von Interesse, da er die Sicherheit des Produkts 
für alle vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungszwecke sicherstellen muss. 

Was eine vernünftigerweise absehbare Nutzung ist, lässt sich unter Umständen nur aufgrund von Erfahrungen 
bestimmen, falls die offiziellen Unfallstatistiken oder sonstige Informationsquellen keine entsprechenden 
Informationen enthalten. Die Grenze zwischen einem „vernünftigerweise absehbaren“ und einem „völlig 
abwegigen“ Szenario lässt sich in diesem Fall schwer ziehen. Dennoch können im Rahmen dieses Leitfadens 
selbst „völlig abwegige“ Szenarien berücksichtigt werden, auch wenn sie zu sehr schweren Verletzungen führen, 
denn solche Szenarien werden immer eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit aufweisen. Dies verhindert eine zu 
starke Gewichtung solcher Szenarien bei der Bestimmung des mit dem Produkt verbundenen Gesamtrisikos. 

—  Häufigkeit und Dauer der Verwendung: Unterschiedliche Verbraucher verwenden ein Produkt häufig oder 
weniger häufig, über einen längeren oder einen weniger langen Zeitraum. Verantwortlich dafür sind die 
Attraktivität des Produkts und die Einfachheit seiner Verwendung. Bei täglichem oder langfristigem Gebrauch 
kann ein Verbraucher mit einem Produkt und seinen Besonderheiten einschließlich Gefahren, Anweisungen und 
Warnhinweisen so vertraut sein, dass das Risiko minimiert wird. Andererseits gewöhnt sich der Verbraucher 
möglicherweise bei täglichem oder langfristigem Gebrauch so sehr an das Produkt, dass er unaufmerksam wird, 
Anweisungen und Warnhinweise leichtsinnig ignoriert und so das Risiko erhöht. Schließlich kann der tägliche 
oder langfristige Gebrauch die Produktalterung beschleunigen. 

Teile, die nicht für einen derart häufigen Gebrauch ausgelegt sind, können schnell ausfallen und zur Gefahren- 
und Unfallquelle werden. Verletzungen können die Folge sein, sodass auch in diesem Fall das Risiko steigen 
kann. 

—  Erkennen von Gefahren, sicheres Verhalten und Schutzausrüstungen: Bei manchen Produkten ist bekannt, dass 
von ihnen Gefahren ausgehen. Dies trifft unter anderem auf Scheren, Messer, Heimwerker-Bohrmaschinen, 
Kettensägen, Rollschuhe, Fahrräder, Motorräder und Pkw zu. In allen diesen Fällen ist die Produktgefahr bekannt 
oder klar erkennbar oder wird in der Anleitung beschrieben, die auch Risikomanagementmaßnahmen 
einschließt. Der Verbraucher kann sich besonders vorsichtig verhalten oder persönliche Schutzausrüstungen wie 
Handschuhe, Helm oder Sicherheitsgurt tragen, um so bei der Verwendung des Produkts das Risiko zu 
verringern. 

In anderen Fällen ist die Produktgefahr möglicherweise weniger deutlich erkennbar; so kann bei einem 
Bügeleisen ein Kurzschluss auftreten, Warnhinweise können übersehen oder missverstanden werden und der 
Verbraucher ist dann nur selten in der Lage, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. 

—  Verbraucherverhalten bei einem Zwischenfall: Wenn sich eine Gefahr auf das Verhalten des Verbrauchers 
auswirkt, kann sie zu Verletzungen führen. Ein wichtiger Bestandteil einer Risikobewertung ist daher die 
Überlegung, wie der Verbraucher reagieren wird. Legt er das Produkt einfach zur Seite und ergreift 
Abwehrmaßnahmen, indem er beispielsweise den von einem Produkt verursachten Brand löscht, oder wirft er 
das Produkt in Panik weg? Es ist davon auszugehen, dass sich gefährdete Verbraucher, vor allem Kinder, in 
solchen Situationen anders als andere, nicht gefährdete Verbraucher verhalten. 
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—  Der kulturelle Hintergrund des Verbrauchers und die Art und Weise, wie ein Produkt in seinem Heimatland 
verwendet wird, kann das Risiko eines Produkts beeinflussen. Hersteller müssen diese kulturellen Unterschiede 
insbesondere dann berücksichtigen, wenn sie ein neues Produkt in einen Markt einführen. Entsprechende 
Erfahrungen von Herstellern können daher eine wertvolle Informationsquelle für Behörden darstellen, die eine 
Risikobewertung erstellen. 

3.4.  Verletzungsszenario: Schritte, die zu einer Verletzung führen 

Die meisten Verletzungsszenarien umfassen im Wesentlichen die drei folgenden Schritte:  

1. Das Produkt hat einen „Mangel“ oder kann während seiner vorhersehbaren „Lebensdauer“ zu einer „gefährlichen 
Situation“ führen.  

2. Aufgrund des „Mangels“ oder der „gefährlichen Situation“ kommt es zu einem Unfall.  

3. Der Unfall führt zu einer Verletzung. 

Diese drei Schritte können in weitere Schritte untergliedert werden, um aufzuzeigen, wie die Produktgefahr zu einer 
Verletzung o. Ä. führen kann. Diese „Schritte auf dem Weg zu einer Verletzung“ müssen jedoch klar und präzise 
formuliert werden. Auf zu viele Details oder eine allzu große Zahl von Schritten sollte verzichtet werden. Mit 
zunehmender Erfahrung wird es immer einfacher, die Voraussetzungen für das Auftreten einer bestimmten 
Verletzung und den „kürzesten Weg zu einer Verletzung“ (oder den „kritischen Weg zu einer Verletzung“) zu 
ermitteln. 

Der beste Einstieg ist vermutlich ein Szenario mit dem Verbraucher, für den das Produkt bestimmt ist, und in dem 
dieser das Produkt gemäß der Anleitung oder, wenn diese fehlt, ganz normal handhabt und verwendet. Wenn das 
Ergebnis dieser Bewertung der höchste Risikograd ist, besteht in der Regel keine Notwendigkeit, weitere 
Bewertungen vorzunehmen, und es können entsprechende Maßnahmen zur Risikominderung ergriffen werden. 
Auch wenn in einer bestimmten Verbraucherbeschwerde über einen Zwischenfall berichtet wird, kann ein einzelnes 
Verletzungsszenario genügen, um geeignete Maßnahmen zur Risikominderung abzuleiten. Andernfalls könnten 
weitere Szenarien unter Einbeziehung der folgenden Faktoren entwickelt werden: 

gefährdete Verbraucher (insbesondere Kinder — siehe Tabelle 1), leichte oder stärkere Abweichungen vom 
normalen Gebrauch, Verwendung unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen (z. B. bei großer Kälte oder 
Hitze), Verwendung unter ungünstigen Umgebungsbedingungen (z. B. bei schwachem Tageslicht oder schlechter 
Beleuchtung), Verwendung unter Bedingungen, die sich aus den Umständen des Verkaufs ableiten (bei einer Lampe, 
die in Spielzeugläden verkauft wird, müsste auch das Risiko bei Verwendung durch ein Kind bewertet werden), 
Verwendung über die gesamte Lebensdauer (einschließlich Verschleiß) usw. Jedes Szenario müsste das gesamte 
Verfahren zur Risikobewertung durchlaufen. 

Wenn von dem Produkt mehrere Risiken ausgehen, müsste für jedes dieser Risiken Verletzungs- und folglich 
Risikoszenarien entwickelt werden. Die Zahl der Verletzungsszenarien kann jedoch reduziert werden, indem 
anhand einer Plausibilitätsprüfung untersucht wird, ob aus einem Verletzungsszenario ein Risiko resultieren kann, 
das Maßnahmen erforderlich macht. 

Unter allen entwickelten Szenarien ist in der Regel das Szenario mit dem höchsten ermittelten Risiko (d. h. „dem 
Risiko“ des Produkts) ausschlaggebend für die Wahl der zur Risikominderung notwendigen Maßnahmen, da sich 
das Risiko am wirksamsten mit Maßnahmen minimieren lässt, die auf das höchste Risiko abzielen. Eine Ausnahme 
von dieser Regel könnte ein spezifisches, auf eine andere Gefahr zurückgehendes, weniger hohes Risiko sein, für das 
besondere Risikomanagementmaßnamen ergriffen werden könnten, die natürlich auch das höchste Risiko abdecken 
sollten. 

Als Faustregel gilt, dass Verletzungsszenarien zum höchsten Risikograd führen können, wenn 

—  die in Betracht gezogenen Verletzungen die höchsten Schweregrade aufweisen (Grad 4 oder 3); 

—  die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Verletzungsszenarios relativ hoch ist (mindestens > 1/100). 

Tabelle 4 liefert weitere Anhaltspunkte hierzu, die bei der Einschränkung der Zahl der Szenarien von Nutzen sein 
können. 

Die Entscheidung über die Anzahl der Verletzungsszenarien liegt natürlich weiterhin beim Risikobewerter; sie ist 
von einer Reihe von Faktoren abhängig, die bei der Bestimmung des „Risikos“ des Produkts berücksichtigt werden 
müssen. Es ist daher nicht möglich, eine bestimmte Anzahl von Verletzungsszenarien vorzugeben, die in einem 
bestimmten Fall notwendig sein können. 

Als Hilfe bei der Entwicklung einer geeigneten Anzahl von Szenarien umfasst dieser Leitfaden eine Tabelle mit 
typischen Verletzungsszenarien (Tabelle 2). Diese sollten an das spezielle Produkt, die Verbraucherkategorie und 
andere konkrete Umstände angepasst werden. 
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3.5.  Schweregrad der Verletzung 

Die durch eine Gefahr verursachte Verletzung eines Verbrauchers kann einen unterschiedlichen Schweregrad 
aufweisen. Der Schweregrad der Verletzung spiegelt daher die Auswirkungen wider, die die Gefahr unter den im 
Verletzungsszenario beschriebenen Bedingungen auf den Verbraucher hat. 

Der Schweregrad der Verletzung kann von folgenden Faktoren abhängig sein: 

—  der Art der Gefahr (vgl. die Liste der Gefahren in Abschnitt 3.2, Tabelle 2 ). Eine mechanische Gefahr, z. B. 
scharfe Kanten, kann zu Schnittverletzungen an den Fingern führen; diese werden sofort bemerkt und der 
Verbraucher kümmert sich um die Versorgung seiner Verletzungen. Eine chemische Gefahr andererseits kann 
eine Krebserkrankung verursachen. Der Verbraucher bemerkt dies in der Regel nicht, und die Krankheit tritt 
unter Umständen erst nach Jahren auf. Sie gilt als schwere Krankheit, da Krebs schwer, wenn überhaupt, heilbar 
ist. 

—  Ausmaß der Gefahr. Eine auf 50 °C erhitzte Fläche beispielsweise führt nur zu leichten Verbrennungen, während 
eine auf 180 °C erhitzte Fläche schwere Verbrennungen verursacht. 

—  Dauer der Einwirkung auf den Verbraucher. Ist der Verbraucher kurze Zeit der Gefahr ausgesetzt, sich eine 
Abschürfung zuzuziehen, trägt er möglicherweise nur oberflächliche Hautkratzer davon, während bei längerer 
Einwirkung großflächige Abschürfungen die Folge sein können. 

—  Verletzter Körperteil. Dringt ein spitzer Gegenstand beispielsweise in die Haut am Arm ein, so ist dies 
schmerzhaft, das Eindringen desselben Gegenstands ins Auge aber führt zu einer schwereren, vielleicht sogar 
lebensgefährlichen Verletzung. 

—  Art der Auswirkung der Gefahr auf ein oder mehrere Körperteile. Eine Gefahr durch Elektrizität kann einen 
Stromschlag verursachen, der zur Bewusstlosigkeit führt, und in der Folge einen Brand auslösen, der die Lunge 
des Bewusstlosen schädigen kann, wenn dieser den Rauch einatmet. 

—  Verbraucherkategorie und Verhalten des Verbrauchers. Ein erwachsener Verbraucher kann ein mit einem 
Warnhinweis versehenes Produkt verwenden, ohne sich zu verletzen, weil er das Produkt entsprechend 
handhabt. Kinder oder andere gefährdete Verbraucher aber (siehe Tabelle 1), die den Warnhinweis nicht lesen 
können oder nicht verstehen, können sehr schwere Verletzungen davontragen. 

Einen Anhaltspunkt für die Quantifizierung des Schweregrads von Verletzungen liefert Tabelle 3 dieses Leitfadens; 
Grundlage für die vier Kategorien ist die Reversibilität einer Verletzung, d. h. ob und inwieweit eine Wiederher
stellung nach einer Verletzung möglich ist. Die Einstufung dient nur der Orientierung und sollte vom 
Risikobewerter nach Bedarf geändert und in der Risikobewertung angegeben werden. 

Werden bei der Risikobewertung mehrere Verletzungsszenarien berücksichtigt, sollte der Schweregrad jeder 
Verletzung separat eingestuft und im gesamten Prozess zur Risikobewertung berücksichtigt werden. 

Zum Beispiel: Ein Verbraucher verwendet einen Hammer, um einen Nagel in die Wand zu schlagen. Der 
Hammerkopf weist keine ausreichende Festigkeit auf (weil ungeeignetes Material verwendet wurde) und bricht. 
Dabei wird eines der Bruchstücke mit solcher Wucht in das Auge des Verbrauchers geschleudert, dass dieser 
erblindet. Die Verletzung fällt unter die Kategorie „Augenverletzung, Fremdkörper im Auge: Dauerhafter Verlust des 
Sehvermögens (ein Auge)“, ist also nach Tabelle 3 eine Verletzung mit dem Schweregrad 3. 

3.6.  Wahrscheinlichkeit der Verletzung 

Die „Wahrscheinlichkeit einer Verletzung“ ist die Wahrscheinlichkeit, mit der das Verletzungsszenario während der 
voraussichtlichen Lebensdauer des Produkts tatsächlich eintritt. 

Diese Wahrscheinlichkeit ist schwer einzuschätzen. Wenn ein Szenario in Einzelschritten beschrieben wird, kann 
jedoch jedem Schritt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zugeordnet und durch Multiplizieren der einzelnen 
Wahrscheinlichkeitswerte die Gesamtwahrscheinlichkeit des Szenarios ermittelt werden. Diese Vorgehensweise 
vereinfacht die Einschätzung der Gesamtwahrscheinlichkeit. Wenn mehrere Szenarien entwickelt werden, muss 
selbstverständlich für jedes Szenario eine Gesamtwahrscheinlichkeit ermittelt werden. 

Wird ein Verletzungsszenario jedoch in einem einzigen Schritt beschrieben, kann auch die Wahrscheinlichkeit des 
Szenarios in einem einzigen Schritt ermittelt werden. Das Ergebnis wäre jedoch keine Schätzung, sondern reine 
Spekulation, und könnte heftig kritisiert werden, sodass die gesamte Risikobewertung infrage gestellt wäre. Einem 
Szenario mit mehreren Schritten und einer transparenteren Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten ist daher der 
Vorzug zu geben, insbesondere weil den Teilwahrscheinlichkeiten unbestreitbare Belege zugrunde gelegt werden 
können. 
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In diesem Leitfaden werden acht Wahrscheinlichkeitsgrade zur Einstufung der Gesamtwahrscheinlichkeit 
unterschieden: von < 1/1 000 000 bis > 50 % (siehe Tabelle 4, linke Seite). Das nachstehende Beispiel eines 
Hammerkopfs, der beim Einschlagen eines Nagels in die Wand bricht, verdeutlicht die Zuweisung einer Wahrschein
lichkeit für die einzelnen Schritte und die Einstufung der Gesamtwahrscheinlichkeit: 

Schritt 1: Der Hammerkopf bricht bei dem Versuch, einen Nagel in die Wand einzuschlagen, weil das Mate
rial des Hammerkopfs keine ausreichende Festigkeit aufweist. Die mangelnde Festigkeit wurde 
durch eine Prüfung ermittelt, und die Wahrscheinlichkeit, dass der Hammerkopf während seiner 
ansonsten zu erwartenden Lebensdauer bricht, wird angesichts des ermittelten Festigkeitswerts 
mit 1/10 angegeben. 

Schritt 2: Eines der Bruchstücke des Hammers trifft den Benutzer. Die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses 
wird mit 1/10 angegeben, da angenommen wird, dass die Fläche des Oberkörpers, die den wegge
schleuderten Bruchstücken ausgesetzt ist, 1/10 der vor der Wand liegenden Halbkugel entspricht. 
Je näher der Benutzer an der Wand steht, desto größer natürlich auch der Teil der Halbkugel, den 
er mit seinem Körper einnimmt, und desto höher die Wahrscheinlichkeit. 

Schritt 3: Das Bruchstück trifft den Benutzer am Kopf. Der Kopf macht geschätzt rund 1/3 des Oberkörpers 
aus, sodass die Wahrscheinlichkeit 1/3 beträgt. 

Schritt 4: Das Bruchstück trifft den Benutzer ins Auge. Es wird angenommen, dass die Augen etwa 1/20 
der Fläche des Kopfs ausmachen, sodass die Wahrscheinlichkeit bei 1/20 liegt.  

Multipliziert man die Wahrscheinlichkeiten der beschriebenen Schritte, ergibt sich für das Szenario eine 
Gesamtwahrscheinlichkeit von 1/10 × 1/10 × 1/3 × 1/20 = 1/6000. Dies entspricht der Kategorie > 1/10 000 
(siehe Tabelle 4, linke Seite). 

Nachdem die Gesamtwahrscheinlichkeit für ein Verletzungsszenario berechnet wurde, sollte das Ergebnis auf seine 
Plausibilität hin untersucht werden. Dies erfordert große Erfahrung, sodass es sich empfiehlt, versierte Fachleute bei 
der Risikobewertung hinzuzuziehen (siehe den Abschnitt „Lassen Sie Ihre Risikobewertung von Kollegen 
überprüfen“). Je mehr Erfahrung Sie mit der Anwendung dieses Leitfadens gesammelt haben, desto einfacher dürfte 
es werden, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen; zusätzlich wird die Aufgabe durch die größere Zahl verfügbarer 
Beispiele vereinfacht. 

Wenn unterschiedlichen Verletzungsszenarien für dasselbe Produkt Wahrscheinlichkeiten zugewiesen wird, ist 
Folgendes zu beachten: 

—  Wenn das Produkt in einem Szenario von stärker gefährdeten Verbrauchern verwendet wird, muss die 
Wahrscheinlichkeit u. U. generell angehoben werden, da es bei stärker gefährdeten Verbrauchern leichter zu 
einer Verletzung kommen kann. Dies gilt insbesondere für Kinder, da Kinder in der Regel nicht über 
ausreichend Erfahrung verfügen, um vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, sondern ganz im Gegenteil (siehe 
auch „Gefährdete Verbraucher“ in Abschnitt 3.3). 

—  Wenn das Risiko einfach erkennbar ist, z. B. durch Warnhinweise, muss die Wahrscheinlichkeit eventuell 
reduziert werden, weil der Benutzer vorsichtiger mit dem Produkt umgeht, um eine Verletzung nach 
Möglichkeit auszuschließen. Für ein Verletzungsszenario mit Kleinkindern oder anderen gefährdeten Benutzern 
(siehe Tabelle 1), die nicht lesen können, trifft dies jedoch nicht unbedingt zu. 

—  Wenn Berichte über Unfälle vorliegen, die zum Verletzungsszenario passen, könnte sich die Wahrscheinlichkeit 
für dieses Szenario erhöhen. In Fällen, in denen nur wenige oder keine Unfallberichte vorliegen, kann es 
sinnvoll sein, beim Hersteller des Produkts Erkundigungen über von dem Produkt verursachte Unfälle oder 
sonstige negative Auswirkungen einzuziehen. 

—  Wenn eine relativ große Zahl von Voraussetzungen erfüllt sein muss, damit es zu einer Verletzung kommt, ist 
die Gesamtwahrscheinlichkeit des Szenarios in der Regel geringer. 

—  Wenn die Voraussetzungen für das Auftreten der Verletzung leicht erfüllt sein können, kann dies die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen. 

—  Wenn die Prüfergebnisse des Produkts weit von den (gemäß der betreffenden Norm oder Rechtsvorschrift) 
erforderlichen Grenzwerten entfernt liegen, kann die Wahrscheinlichkeit der Verletzung (des Verletzungss
zenarios) höher sein als bei Prüfergebnissen, die den Grenzwerten sehr nahe kommen. 

Die „Wahrscheinlichkeit einer Verletzung“ ist in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit, mit der das Verletzungsszenario 
tatsächlich eintritt. Die Wahrscheinlichkeit gibt daher nicht generell die Exposition der Bevölkerung gegenüber dem 
Produkt wieder, die z. B. aufgrund der Annahme bestimmt wird, dass von den Millionen verkauften 
Produkteinheiten einige mangelhaft sind. Bei der Bestimmung geeigneter Maßnahmen zur Risikominderung spielen 
derartige Überlegungen jedoch sehr wohl eine Rolle (siehe Abschnitt 4). 
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Auch bei Unfallstatistiken, selbst wenn sie produktspezifisch sind, ist Vorsicht angebracht, wenn sie für Wahrschein
lichkeitsschätzungen herangezogen werden. Die Informationen zum Unfallhergang können unzureichend sein, das 
Produkt wurde eventuell im Laufe der Zeit verändert oder wird mittlerweile von einem anderen Hersteller 
produziert usw. Möglicherweise wurden auch bei der Erhebung der Daten für die Statistik keine Berichte über 
leichte Unfälle vorgelegt. Dennoch können Unfallstatistiken im Zusammenhang mit Verletzungsszenarien und ihrer 
Wahrscheinlichkeit hilfreich sein. 

3.7.  Bestimmung des Risikos 

Nachdem der Schweregrad der Verletzung und die Wahrscheinlichkeit — möglichst für mehrere Verletzungss
zenarien — bestimmt wurden, wird der Risikograd Tabelle 4 entnommen. Tabelle 4 kombiniert den Schweregrad 
der Verletzung mit der Wahrscheinlichkeit, und das höchste Risiko ist dann „das Risiko“ des Produkts. Auch 
Risiken, die besondere Risikomanagementmaßnahmen erfordern, sollten berücksichtigt werden, um sicherzustellen, 
dass sämtliche Risiken so weit wie möglich reduziert werden. 

In diesem Leitfaden werden vier Risikograde unterschieden: ernst, hoch, mittel und niedrig. Von einem Verletzungs
schweregrad bzw. einem Wahrscheinlichkeitsgrad zum nächsten ändert sich der Risikograd in der Regel um eine 
Stufe. Dies stimmt mit der allgemeinen Erfahrung überein, dass das Risiko nicht sprunghaft zunimmt, wenn sich 
die zugrunde liegenden Faktoren nach und nach ändern. Während sich jedoch der Schweregrad einer Verletzung 
von Grad 1 zu Grad 2 erhöht (Tabelle 4, rechte Seite), erhöhen sich manche Risikograde um zwei Stufen, nämlich 
von „mittel“ auf „ernst“ und von „niedrig“ auf „hoch“. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Leitfaden beim 
Schweregrad einer Verletzung vier Abstufungen unterschieden werden, während das Verfahren ursprünglich von 
fünf Abstufungen ausging (siehe Einleitung). Vier Abstufungen werden jedoch als für Verbraucherprodukte normal 
angesehen, da sie eine zuverlässige Schätzung des Schweregrads möglich machen; bei fünf Abstufungen wäre das 
Verfahren zu komplex, denn weder der Schweregrad der Verletzung noch die Wahrscheinlichkeit lässt sich mit 
derart hoher Genauigkeit bestimmen. 

Zum Abschluss der Risikobewertung eines einzelnen Verletzungsszenarios oder des Produktgesamtrisikos sollten 
die Plausibilität des Risikograds und die Ungewissheiten der Schätzungen überprüft werden. Dazu kann 
beispielsweise geprüft werden, ob der Risikobewerter die besten verfügbaren Informationen für seine Schätzungen 
und Annahmen verwendet hat. Auch Rückmeldungen von Kollegen und anderen Fachleuten können hilfreich sein. 

Eine Sensitivitätsanalyse kann ebenfalls von großem Nutzen sein (siehe das Beispiel in Abschnitt 6.3). Wie 
verändert sich der Risikograd, wenn sich der Schweregrad der Verletzung oder der Wahrscheinlichkeitsgrad um eine 
Stufe nach oben oder unten verschiebt? Wenn sich der Risikograd gar nicht ändert, ist die Richtigkeit der Schätzung 
plausibel. Ändert er sich aber, so liegt der Risikograd unter Umständen zwischen zwei Abstufungen. In diesem Fall 
ist es notwendig, die Verletzungsszenarien und den zugewiesenen Schweregrad der Verletzung(en) und der 
Wahrscheinlichkeit(en) erneut zu prüfen. Nach Abschluss der Sensitivitätsanalyse müsste der Risikobewerter davon 
ausgehen können, dass der ermittelte Risikograd hinreichend plausibel ist und dass er den Risikograd 
dokumentieren und die Informationen weiterleiten kann. 

4.  Vom Risiko zu Folgemaßnahmen: der verantwortliche Umgang mit Risiken 

Auf der Grundlage der abgeschlossenen Risikobewertung wird in der Regel entschieden, ob Maßnahmen zur 
Verringerung des Risikos erforderlich sind, um zu verhindern, dass die Gesundheit der Verbraucher geschädigt wird. 
Die Risikobewertung schließt zwar keine Folgemaßnahmen ein, doch sollen hier einige mögliche Reaktionen auf 
festgestellte Risiken vorgestellt werden. 

Maßnahmen im Rahmen der Marktbewertung beinhalten häufig die Kontaktaufnahme zwischen der Behörde 
einerseits und dem Hersteller, Importeur oder Händler andererseits. Dies kann der Behörde dabei helfen, den 
wirksamsten und effizientesten Weg zum Umgang mit dem Risiko zu finden. 

Wenn von einem Verbraucherprodukt ein ernstes Risiko ausgeht, beinhalten mögliche Maßnahmen zur 
Risikominderung die Rücknahme vom Markt oder den Rückruf beim Verbraucher. Bei niedrigeren Risikograden 
werden in der Regel weniger rigorose Maßnahmen ergriffen. In diesem Fall kann es genügen, das Produkt mit 
Warnhinweisen zu versehen oder die Anweisungen zu ändern, um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten. 
Unabhängig vom Risikograd sollte die Behörde daher überlegen, ob sie, und wenn ja, welche Maßnahmen sie 
ergreift. 

Dennoch besteht kein Automatismus zwischen Risiko und Maßnahmen. Auch wenn ein Produkt mehrere 
nichternste Risiken aufweist und das Gesamtrisiko somit nicht ernst ist, können dringende Maßnahmen erforderlich 
sein, da jedes einzelne Risiko relativ rasch eintreten kann. Das Risikomuster des Produkts kann auf das Fehlen von 
Qualitätskontrollen bei der Fertigung hindeuten. (54) 

Auch die Exposition der Bevölkerung insgesamt ist ein wichtiger Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Wenn ein 
Produkt in großen Stückzahlen auf dem Markt ist und das Produkt daher von einer großen Zahl von Verbrauchern 
verwendet wird, kann es auch bei einem einzelnen nicht ernsten Risiko erforderlich sein, Maßnahmen zu ergreifen, 
um eine Gesundheitsschädigung der Verbraucher zu verhindern. 

15.3.2019 L 73/170 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(54) Siehe Teil I Abschnitt 1.1, vorletzter Absatz. 



Nichternste Risiken können auch dann Maßnahmen erforderlich machen, wenn das betreffende Produkt zu 
tödlichen Unfällen führen könnte, selbst wenn derartige Unfälle äußerst unwahrscheinlich sind. Bei einem Getränke
behälter z. B. könnte sich der Verschluss lösen und zum Erstickungstod eines Kindes führen, das den Verschluss 
versehentlich verschluckt. Eine einfache Änderung des Verschlussdesigns könnte das Risiko eliminieren, sodass keine 
weitere Maßnahme erforderlich wäre. Auch eine Frist für den Abverkauf könnte gewährt werden, wenn das Risiko 
eines tödlichen Unfalls tatsächlich sehr niedrig ist. 

Weitere mögliche Aspekte im Zusammenhang mit Risiken sind die öffentliche Wahrnehmung des Risikos und die 
möglichen Folgen, kulturelle und politische Empfindlichkeiten und die Darstellung in den Medien. Diese Aspekte 
können vor allem dann relevant sein, wenn gefährdete Verbraucher, insbesondere Kinder, betroffen sind. Die 
Entscheidung über die erforderlichen Maßnahmen liegt in diesem Fall bei der bzw. den Marktüberwachungsbehörde 
(n) des jeweiligen Landes. 

Ob Gegenmaßnahmen für ein Risiko ergriffen werden, kann auch vom Produkt selbst abhängen und davon, ob es 
sich um „geringe, mit seiner Verwendung zu vereinbarende und unter Wahrung eines hohen Schutzniveaus für die 
Gesundheit und Sicherheit von Personen vertretbare Gefahren“ (55) handelt. Diese „geringen Gefahren“ sind bei 
Spielzeug, das für Kinder gedacht ist, vermutlich wesentlich niedrigschwelliger anzusetzen als bei einer Kettensäge, 
von der bekanntermaßen ein so hohes Risiko ausgeht, dass eine solide Schutzausrüstung erforderlich ist, um das 
Risiko in einem überschaubaren Rahmen zu halten. 

Schließlich können Maßnahmen auch dann erforderlich sein, wenn kein Risiko besteht. Dies ist z. B. dann der Fall, 
wenn ein Produkt nicht der entsprechenden Verordnung/Rechtsvorschrift entspricht (z. B. unvollständige 
Warnhinweise). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass zwischen Risiko und Maßnahmen kein Automatismus besteht. Die 
Überwachungsbehörden ziehen bei ihrer Entscheidung eine ganze Reihe von Faktoren, etwa die in Abschnitt 3.3 
aufgeführten Faktoren, in Betracht. Dabei ist stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten, und die 
ergriffenen Maßnahmen müssen wirksam sein. 

5.  Erstellung einer Risikobewertung — kurzgefasst 

1. Beschreiben Sie das Produkt und die von ihm ausgehende Gefahr. 

Beschreiben Sie das Produkt unmissverständlich. Betrifft die Gefahr das gesamte oder nur einen (abtrennbaren) Teil 
des Produkts? 

Weist das Produkt eine oder mehrere Gefahren auf? Beachten Sie hierzu Tabelle 2. Stellen Sie fest, welche Norm(en) 
oder Rechtsvorschrift(en) auf das Produkt Anwendung finden. 

Stellen Sie fest, welche Norm(en) oder Rechtsvorschrift(en) auf das Produkt Anwendung finden. 

2. Wählen Sie die Verbraucherkategorie aus, die Sie in das Verletzungsszenario mit dem gefährlichen Produkt 
aufnehmen möchten. 

Betrachten Sie in Ihrem ersten Verletzungsszenario den bestimmungsmäßigen Benutzer und Verwendungszweck. 
Betrachten Sie dann in weiteren Szenarien andere Verbraucher (siehe Tabelle 1) und andere Verwendungszwecke. 

3. Beschreiben Sie ein Verletzungsszenario, in dem die ausgewählte(n) Produktgefahr(en) eine oder mehrere 
Verletzung(en) bzw. eine oder mehrere Gesundheitsbeeinträchtigung(en) des ausgewählten Verbrauchers 
verursachen kann (können). 

Beschreiben Sie die Schritte, die zu der bzw. den Verletzung(en) führen, klar und genau, ohne zu sehr ins Detail zu 
gehen („kürzester Weg zu einer Verletzung“, „kritischer Weg zu einer Verletzung“). Wenn das Szenario mehrere 
gleichzeitig auftretende Verletzungen umfasst, nehmen Sie alle Verletzungen in dasselbe Szenario auf. 

Berücksichtigen Sie bei der Beschreibung des Verletzungsszenarios die Häufigkeit und Dauer der Verwendung, die 
Erkennung potenzieller Gefahren durch den Verbraucher, eine eventuelle Gefährdung des Verbrauchers (z. B. ob es 
sich um Kinder handelt), Schutzausrüstungen, das Verhalten des Verbrauchers bei einem Unfall, den kulturellen 
Hintergrund des Verbrauchers und andere Faktoren, die Ihrer Ansicht nach für die Risikobewertung von Bedeutung 
sind. 

Beachten Sie hierzu Abschnitt 3.3 und Tabelle 2. 
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4. Bestimmen Sie den Schweregrad der Verletzung. 

Bestimmen Sie den Schweregrad (1 bis 4) der Verletzung des Verbrauchers. Wenn der Verbraucher in Ihrem 
Szenario mehrere Verletzungen erleidet, ermitteln Sie den Schweregrad für alle Verletzungen zusammen. 

Beachten Sie hierzu Tabelle 3. 

5. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit des Verletzungsszenarios. 

Weisen Sie jedem Schritt Ihres Verletzungsszenarios eine Wahrscheinlichkeit zu. Multiplizieren Sie zur Berechnung 
der Gesamtwahrscheinlichkeit des Verletzungsszenarios die einzelnen Wahrscheinlichkeitswerte. 

Beachten Sie hierzu die linke Seite von Tabelle 4. 

6. Bestimmen Sie den Risikograd. 

Kombinieren Sie den Schweregrad der Verletzung mit der Gesamtwahrscheinlichkeit des Verletzungsszenarios und 
entnehmen Sie Tabelle 4 den Risikograd. 

7. Prüfen Sie die Plausibilität des Risikograds. 

Wenn Ihnen der Risikograd nicht plausibel erscheint oder Sie sich über den Schweregrad der Verletzung(en) oder 
über die Wahrscheinlichkeit(en) nicht im Klaren sind, verwenden Sie den nächsthöheren und den nächsttieferen 
Wert und berechnen Sie das Risiko neu. Anhand dieser „Sensitivitätsanalyse“ erfahren Sie, ob sich bei einer 
Änderung Ihrer Werte auch das Risiko ändert. 

Bleibt der Risikograd gleich, können Sie sich Ihrer Risikobewertung relativ sicher sein. Ist das Ergebnis aber leicht 
veränderbar, empfiehlt es sich unter Umständen, sicherheitshalber den höheren Risikograd als „das Risiko“ des 
Produkts festzulegen. 

Es bietet sich auch an, die Plausibilität des Risikograds mit erfahrenen Kollegen zu besprechen. 

8. Entwickeln Sie mehrere Verletzungsszenarien, um das höchste Risiko des Produkts zu ermitteln. 

Wenn sich für Ihr erstes Verletzungsszenario ein Risikograd ergibt, der niedriger ist als der höchste in diesem 
Leitfaden genannte Risikograd, Sie aber der Ansicht sind, dass das Produkt ein höheres Risiko darstellen könnte, so 
wählen Sie 

—  andere Verbraucher (einschließlich gefährdeter Verbraucher, insbesondere Kinder), 

—  andere Verwendungszwecke (einschließlich vernünftigerweise absehbarer Verwendungszwecke), 

um auf diese Weise das Verletzungsszenario zu bestimmen, in dem das Produkt sein höchstes Risiko aufweist. 

Das höchste Risiko ist in der Regel „das Risiko“ des Produkts, das den besten Ansatzpunkt für wirksame Risikoma
nagementmaßnahmen bietet. In besonderen Fällen kann eine bestimmte Gefahr zu einem niedrigeren Risiko führen 
und spezifische Risikomanagementmaßnahmen erforderlich machen. Dies ist entsprechend zu berücksichtigen. 

Als Faustregel gilt, dass Verletzungsszenarien zum höchsten in diesem Leitfaden genannten Risikograd führen 
können, wenn 

—  die in Betracht gezogene(n) Verletzung(en) mindestens den Schweregrad 3 oder 4 aufweist (aufweisen); — 

—  die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Verletzungsszenarios mindestens bei > 1/100 liegt. 

Beachten Sie hierzu Tabelle 4. 

9. Dokumentieren Sie Ihre Risikobewertung und leiten Sie sie weiter. 

Achten Sie auf Transparenz und führen Sie auch alle Ungewissheiten auf, auf die Sie bei Ihrer Risikobewertung 
gestoßen sind. 

Beispiele für die Dokumentierung von Risikobewertungen befinden sich in Abschnitt 6 dieses Leitfadens. 
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6.  Beispiele 

6.1.  Klappstuhl 

Der Klappmechanismus eines Klappstuhls ist so konstruiert, dass die Finger des Benutzers zwischen Sitzfläche und 
Klappmechanismus eingeklemmt werden können. Dies kann zu einer Fraktur oder sogar zum Verlust eines oder 
mehrerer Finger führen. 

Bestimmung des Risikos/der Risiken 

Verletzungsszenario 
Art und Ort 
der Verlet

zung 

Schwere
grad der 

Verletzung 
Wahrscheinlichkeit der Verletzung Gesamtwahr

scheinlichkeit Risiko 

Der Benutzer klappt den 
Stuhl auseinander, fasst den 
Sitz versehentlich in der 
Nähe einer der hinteren 
Ecken (Benutzer ist unauf
merksam/abgelenkt), Finger 
wird zwischen Sitz und Rü
ckenlehne eingeklemmt 

Leichte 
Quetschung 
des Fingers 

1 Auseinanderklappen des 
Stuhls 

1 1/500 Niedriges 
Risiko 

Fassen des Sitzes an hinterer 
Ecke beim Auseinanderklap
pen 

1/50  

Finger wird eingeklemmt 1/10 > 1/1000 

Leichte Quetschung 1  

Der Benutzer klappt den 
Stuhl auseinander, fasst den 
Sitz versehentlich an der 
Seite (Benutzer ist unauf
merksam/abgelenkt), Finger 
wird zwischen Sitz und Ge
lenk eingeklemmt 

Leichte 
Quetschung 
des Fingers 

1 Auseinanderklappen des 
Stuhls 

1 1/500 Niedriges 
Risiko 

Fassen des Sitzes an der Seite 
beim Auseinanderklappen 

1/50  

Finger wird eingeklemmt 1/10 > 1/1000 

Leichte Quetschung 1  

Der Benutzer klappt den 
Stuhl auseinander, fasst den 
Sitz versehentlich in der 
Nähe einer der hinteren 
Ecken (Benutzer ist unauf
merksam/abgelenkt), Finger 
wird zwischen Sitz und Rü
ckenlehne eingeklemmt (Be
nutzer ist unaufmerksam/ab
gelenkt), Finger wird 
zwischen Sitz und Rücken
lehne eingeklemmt 

Fraktur des 
Fingers 

2 Auseinanderklappen des 
Stuhls 

1 1/500 000 Niedriges 
Risiko 

Stuhl klemmt 1/1000  

Fassen des Sitzes an einer 
Ecke beim Auseinanderklap
pen 

1/50  

Finger wird eingeklemmt 1/10 > 1/1 000 000 

Fraktur des Fingers 1  
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Verletzungsszenario 
Art und Ort 
der Verlet

zung 

Schwere
grad der 

Verletzung 
Wahrscheinlichkeit der Verletzung Gesamtwahr

scheinlichkeit Risiko 

Der Benutzer klappt den 
Stuhl auseinander, der Stuhl 
klemmt, der Benutzer ver
sucht den Sitz herunterzu
drücken und fasst den Sitz 
versehentlich an der Seite 
(Benutzer ist unaufmerksa
m/abgelenkt), Finger wird 
zwischen Sitz und Gelenk 
eingeklemmt 

Fraktur des 
Fingers 

2 Auseinanderklappen des 
Stuhls 

1 1/500 000 Niedriges 
Risiko 

Stuhl klemmt 1/1000  

Fassen des Sitzes an der Seite 
beim Auseinanderklappen 

1/50  

Finger wird eingeklemmt 1/10 > 1/1 000 000 

Fraktur des Fingers 1  

Der Benutzer sitzt auf dem 
Stuhl, möchte den Stuhl be
wegen und fasst ihn an der 
Rückseite der Sitzfläche, um 
ihn hochzuheben, Finger 
wird zwischen Sitz und Rü
ckenlehne eingeklemmt 

Verlust eines 
Fingers 

3 Sitzen auf Stuhl 1 1/6 000 Hohes Ri
siko Bewegen des Stuhls beim Sit

zen 
1/2  

Fassen des Stuhls an der 
Rückseite beim Bewegen 

1/2  

Stuhl klappt teilw. zusam
men, Lücke zwischen Rü
ckenlehne u. Sitz 

1/3 > 1/10 000 

Finger zwischen Rückenlehne 
und Sitz 

1/5  

Finger wird eingeklemmt 1/10  

Verlust eines Fingers (Finger
glieds) 

1/10  

Der Benutzer sitzt auf dem 
Stuhl, möchte den Stuhl be
wegen und fasst ihn an der 
Rückseite der Sitzfläche, um 
ihn hochzuheben, Finger 
wird zwischen Sitz und Ge
lenk eingeklemmt 

Verlust eines 
Fingers 

3 Sitzen auf Stuhl 1 1/6 000 Hohes Ri
siko Bewegen des Stuhls beim Sit

zen 
1/2  

Fassen des Stuhls an der 
Rückseite beim Bewegen 

1/2  

Stuhl klappt teilw. zusam
men, Lücke zwischen Rü
ckenlehne u. Sitz 

1/3 > 1/10 000 

Finger zwischen Rückenlehne 
und Sitz 

1/5  

Finger wird eingeklemmt 1/10  

Verlust eines Fingers (Finger
glieds) 

1/10   

Bei diesem Klappstuhl ist das Gesamtrisiko also „hoch“. 

6.2.  Steckdosensicherungen 
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Bei diesem Fall geht es um Steckdosensicherungen. Dabei handelt es sich um Vorrichtungen, die von den Benutzern 
(Eltern) in die Steckdosen eingesetzt werden, damit Kleinkinder nicht mit den stromführenden Teilen in Kontakt 
kommen und einen (tödlichen) Stromschlag erleiden, falls sie einen langen Metallgegenstand in eine der Öffnungen 
der Steckdose stecken. 

Die Öffnungen (in die die Kontaktstifte des Steckers eingeführt werden) sind bei dieser speziellen Sicherung so eng, 
dass die Kontaktstifte stecken bleiben könnten. Dies kann dazu führen, dass der Benutzer den Stecker zusammen 
mit der Sicherung aus der Dose zieht. Der Benutzer bemerkt dies möglicherweise nicht. 

Bestimmung des Risikos/der Risiken 

Verletzungsszenario 
Art und Ort 
der Verlet

zung 

Schwere
grad der 

Verletzung 
Wahrscheinlichkeit der Verletzung Gesamtwahr

scheinlichkeit Risiko 

Die Sicherung wird aus der 
Steckdose entfernt, die nun 
nicht mehr gesichert ist. 

Ein Kind spielt mit einem 
dünnen, leitfähigen Gegen
stand, der sich in die Steck
dose stecken lässt. Das Kind 
kommt mit Hochspannung 
in Kontakt und erleidet ei
nen tödlichen elektrischen 
Schlag. 

Tod durch 
elektrischen 

Schlag 

4 Entfernen der Sicherung 9/10 27/160 000 Ernstes Ri
siko 

Entfernen der Sicherung 
bleibt unbemerkt 

1/10  

Kind spielt mit dünnem, leit
fähigem Gegenstand 

1/10  

Kind ist beim Spielen unbe
aufsichtigt 

1/2 > 1/10 000 

Kind steckt den Gegenstand 
in die Steckdose 

3/10  

Kontakt mit Spannung 1/2  

Tödl. elektr. Schlag durch 
Spannung (ohne Leistungs
schalter) 

1/4  

Die Sicherung wird aus der 
Steckdose entfernt, die nun 
nicht mehr gesichert ist. 

Ein Kind spielt mit einem 
dünnen, leitfähigen Gegen
stand, der sich in die Steck
dose stecken lässt; dabei 
kommt es mit hoher Span
nung in Kontakt und erleidet 
einen elektrischen Schlag. 

Verbrennun
gen zweiten 

Grades 

1 Entfernen der Sicherung 9/10 81/160 000 Niedriges 
Risiko 

Entfernen der Sicherung 
bleibt unbemerkt 

1/10  

Kind spielt mit dünnem, leit
fähigem Gegenstand 

1/10  

Kind steckt den Gegenstand 
in die Steckdose 

3/10  

Kontakt mit Spannung 1/2 > 1/10 000 

Kind ist beim Spielen unbe
aufsichtigt 

1/2  

Verbrennungen durch elektr. 
Strom (ohne Leistungsschal
ter) 

3/4  

Die Steckdose ist nicht gesi
chert. 

Ein Kind spielt mit einem 
dünnen, leitfähigen Gegen
stand, der sich in die Steck
dose stecken lässt. Das Kind 
kommt mit Hochspannung 
in Kontakt und erleidet ei
nen tödlichen elektrischen 
Schlag. 

Tod durch 
elektrischen 

Schlag 

4 Kind spielt mit dünnem, leit
fähigem Gegenstand 

1/10 3/80 000 Hohes Ri
siko 

Kind ist beim Spielen unbe
aufsichtigt 

1/100  

Kind steckt den Gegenstand 
in die Steckdose 

3/10  

Kontakt mit Spannung 1/2 > 1/100 000 

Tödl. elektr. Schlag durch 
Spannung (ohne Leistungs
schalter) 

1/4   

Bei dieser Steckdosensicherung ist das Gesamtrisiko also „ernst“. 
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6.3.  Sensitivitätsanalyse 

Die Faktoren, mit denen das Risiko eines Verletzungsszenarios berechnet wird, nämlich der Schweregrad der 
Verletzung und die Wahrscheinlichkeit, müssen häufig geschätzt werden. Dies führt zu Ungewissheit. Insbesondere 
die Schätzung der Wahrscheinlichkeit kann sich als schwierig erweisen, da sich beispielsweise das Verhalten der 
Verbraucher schwer vorhersagen lässt. Führt eine Person eine bestimmte Aktion oft oder nur gelegentlich aus? 

Es ist daher wichtig, den Grad der Ungewissheit beider Faktoren zu berücksichtigen und eine Sensitivitätsanalyse 
durchzuführen. Zweck dieser Analyse ist es festzustellen, inwieweit sich der Risikograd ändert, wenn sich die 
geschätzten Faktoren ändern. Das in der nachfolgenden Tabelle wiedergegebene Beispiel zeigt lediglich die 
Veränderung der Wahrscheinlichkeit, da sich der Schweregrad der Verletzung in der Regel mit größerer Gewissheit 
vorhersagen lässt. 

Eine praktische Lösung zur Durchführung der Sensitivitätsanalyse besteht darin, die Risikobewertung für ein 
bestimmtes Szenario zu wiederholen, dabei jedoch für einen oder mehrere Schritte eine andere Wahrscheinlichkeit 
zu verwenden. Beispielsweise könnte eine Kerze, in die Samen eingelassen sind, einen Brand verursachen, weil die 
Samen Feuer fangen und hohe Flammen erzeugen können. Die Möbel oder die Vorhänge können Feuer fangen, und 
Personen, die sich in einem anderen Raum aufhalten, könnten giftige Dämpfe einatmen und an einer Vergiftung 
sterben: 

Verletzungsszenario 
Art und Ort 
der Verlet

zung 

Schwere
grad der 

Verletzung 
Wahrscheinlichkeit der Verletzung 

Resultierende 
Wahrschein

lichkeit 
Risiko 

Samen oder Körner fangen 
Feuer und erzeugen hohe 
Flammen. Möbel oder Vor
hänge fangen Feuer. Perso
nen, die sich nicht im 
Raum aufhalten, atmen gif
tige Dämpfe ein. 

Tod durch 
Vergiftung 

4 —  Samen oder Bohnen fangen 
Feuer: 90 % (0,9) 

—  Vorübergehend ist niemand 
im Zimmer: 30 % (0,3) 

— Möbel oder Vorhänge fan
gen Feuer: 50 % (0,5) (je 
nach Oberfläche, auf der 
die Kerze steht) 

—  Personen atmen giftige 
Dämpfe ein: 5 % (0,05) 

0,00675 > 
1/1000 

Ernst  

Die Wahrscheinlichkeitsgrade der Schritte in diesem Szenario wurden auf die in der Tabelle angegebenen Werte 
geschätzt. 

Die Gesamtwahrscheinlichkeit beträgt 0,00675, was > 1/1000 in Tabelle 4 entspricht. Infolgedessen wird das Risiko 
als „ernstes Risiko“ eingestuft. Beachten Sie, dass die genaue Wahrscheinlichkeit näher an der Einstufung 1/100 als 
an der Einstufung 1/1000 liegt. Daher kann von einer gewissen Zuverlässigkeit des Risikograds ausgegangen 
werden, da er etwas tiefer im Bereich des ernsten Risikos liegt als aufgrund der Einordnung in der Tabelle 4 in die 
Zeile > 1/1000 angenommen werden könnte. 

Angenommen, es besteht Ungewissheit in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit von 5 %, dass Personen die giftigen 
Dämpfe einatmen, und die Wahrscheinlichkeit wird daraufhin mit 0,1 % (0,001 = 1 von tausend) wesentlich 
niedriger angesetzt. Wenn eine neue Berechnung mit diesem Wert durchgeführt wird, sinkt die Gesamtwahrschein
lichkeit auf 0,000135, was > 1/10 000 entspricht. Dennoch liegt nach wie vor ein ernstes Risiko vor. Selbst wenn 
die Wahrscheinlichkeit aus einem bestimmten Grund um den Faktor 10 geringer wäre, bestünde immer noch ein 
hohes Risiko. Auch wenn sich die Wahrscheinlichkeit um das Zehn- oder Hundertfache ändert, ist das Risiko also 
immer noch ernst oder hoch (wobei zwischen „hoch“ und „ernst“ kein großer Unterschied besteht). Diese Sensitivi
tätsanalyse bestätigt also die Zuverlässigkeit der Einstufung als „ernstes Risiko“. 

Im Allgemeinen sollte die Risikobewertung jedoch auf den „vernünftigerweise anzunehmenden ungünstigsten 
Fällen“ basieren, d. h. kein übergroßer Pessimismus bei sämtlichen Faktoren, aber gewiss auch kein übertriebener 
Optimismus. 

Tabelle 1 

Verbraucher 

Verbraucher Beschreibung 

Stark gefährdete Verbraucher Kleinstkinder: Kinder zwischen 0 und 36 Monaten 

Sonstige: Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung 
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Verbraucher Beschreibung 

Gefährdete Verbraucher Kleinkinder: Kinder über 36 Monaten und unter 8 Jahren 

Kinder: Kinder zwischen 8 und 14 Jahren 

Sonstige: Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten (z. B. teilbehinderte Menschen, ältere Menschen über 65 Jahre, Men
schen mit gewissen körperlichen und geistigen Einschränkungen) oder Personen 
mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen 

Sonstige Verbraucher Verbraucher, die nicht der Gruppe der stark gefährdeten oder der gefährdeten 
Verbraucher zuzurechnen sind  

Tabelle 2 

Gefahren, typische Verletzungsszenarien und typische Verletzungen 

Gefahrengruppe Gefahr 
(Produkteigenschaft) Typisches Verletzungsszenario Typische Verletzung 

Größe, Form und 
Oberfläche 

Produkt stellt ein 
Hindernis dar 

Der Benutzer stolpert über das Produkt 
und stürzt, oder der Benutzer stößt 
sich an dem Produkt 

Prellung, Fraktur, 
Gehirnerschütterung 

Produkt ist 
luftundurchlässig 

Das Produkt legt sich über Mund un
d/oder Nase des Benutzers (insbeson
dere bei Kindern) oder verdeckt interne 
Atemwege 

Ersticken durch 
Obstruktion der äußeren 
Atemwege 

Sehr kleines Produkt 
oder Produkt enthält 
Kleinteile 

Kleinteile werden verschluckt (insbe
sondere von Kindern), bleiben im Kehl
kopf stecken und blockieren die Atem
wege 

Ersticken durch 
Verschlucken (Obstruktion 
der inneren Atemwege) 

Von dem Produkt 
können kleine Teile 
abgebissen werden 

Kleinteile werden verschluckt (insbe
sondere von Kindern) und bleiben im 
Verdauungstrakt stecken 

Obstruktion des 
Verdauungstrakts 

Scharfe Ecke oder 
Spitze 

Der Benutzer stößt sich an der scharfen 
Ecke oder wird von einem beweglichen 
scharfen Gegenstand getroffen, dies 
verursacht eine Stichverletzung oder 
Perforation 

Stichverletzung, Erblinden, 
Fremdkörper im Auge, 
Verletzung des Gehörs, 
Fremdkörper im Ohr 

Scharfe Kante Der Benutzer kommt mit einer schar
fen Kante in Berührung und erleidet 
dadurch eine Riss- oder Schnittverlet
zung 

Rissverletzung, 
Schnittverletzung, 
Amputation 

Rutschige Fläche Der Benutzer betritt die Fläche, rutscht 
aus und stürzt 

Prellung, Fraktur, 
Gehirnerschütterung 

Raue Oberfläche Der Benutzer rutscht über die raue 
Oberfläche und zieht sich dadurch 
Hautkratzer oder Abschürfungen zu 

Abschürfung 

Lücke oder Öffnung 
zwischen Teilen 

In Lücke oder Öffnung gesteckte Glied
maßen (Finger, Arm, Hals, Kopf), 
Rumpf oder Kleidung bleiben stecken 
oder verfangen sich; Schwerkraft oder 
heftige Bewegungen verursachen Ver
letzung 

Quetschung, Fraktur, 
Amputation, Strangulation 

Potenzielle Energie Geringe mechanische 
Stabilität 

Das Produkt fällt um, der auf dem Pro
dukt befindliche Benutzer stürzt herun
ter oder eine daneben stehende Person 
wird von dem umfallenden Produkt ge
troffen; ein Elektroprodukt fällt um 
und zerbricht, sodass stromführende 
Teile freiliegen, oder es läuft weiter und 
führt zur Erhitzung benachbarter Flä
chen 

Prellung, Luxation, 
Verstauchung, Fraktur, 
Gehirnerschütterung, 
Quetschung, elektrischer 
Schlag, Verbrennung 
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Gefahrengruppe Gefahr 
(Produkteigenschaft) Typisches Verletzungsszenario Typische Verletzung  

Geringe mechanische 
Festigkeit 

Das Produkt bricht aufgrund von Über
lastung zusammen, der auf dem Pro
dukt befindliche Benutzer fällt herunter 
oder eine daneben stehende Person 
wird von dem Produkt getroffen; ein 
Elektroprodukt fällt um und zerbricht, 
sodass stromführende Teile freiliegen, 
oder es läuft weiter und führt zur Er
hitzung benachbarter Flächen 

Prellung, Luxation, Fraktur, 
Gehirnerschütterung, 
Quetschung, elektrischer 
Schlag, Verbrennung 

Erhöhte Position des 
Benutzers 

Der auf dem Produkt befindliche Be
nutzer verliert das Gleichgewicht, kann 
sich nicht festhalten und fällt aus grö
ßerer Höhe herunter 

Prellung, Luxation, Fraktur, 
Gehirnerschütterung, 
Quetschung 

Elastisches Bauteil 
oder Feder 

Ein unter Spannung stehendes elasti
sches Bauteil oder eine unter Spannung 
stehende Feder löst sich plötzlich, der 
in der Bewegungslinie befindliche Be
nutzer wird von dem Produkt getroffen 

Prellung, Luxation, Fraktur, 
Gehirnerschütterung, 
Quetschung 

Unter Druck stehende 
Flüssigkeit/unter 
Druck stehendes Gas 
oder Unterdruck 

Plötzlicher Druckabfall bei unter Druck 
stehender Flüssigkeit/unter Druck ste
hendem Gas oder Implosion eines Pro
dukts; eine in der Nähe befindliche Per
son wird von umherfliegenden 
Gegenständen getroffen 

Luxation, Fraktur, 
Gehirnerschütterung, 
Quetschung, 
Schnittverletzung (siehe 
auch „Brand und 
Explosion“) 

Kinetische Energie In Bewegung 
befindliches Produkt 

Der in der Bewegungslinie des Produkts 
befindliche Benutzer wird von dem 
Produkt getroffen oder überrollt 

Prellung, Verstauchung, 
Fraktur, 
Gehirnerschütterung, 
Quetschung 

Sich gegenläufig 
bewegende Teile 

Der Benutzer bringt einen Körperteil 
zwischen die sich aufeinander zu bewe
genden Teile, der Körperteil wird erfasst 
und gerät unter Druckbelastung (wird 
gequetscht) 

Prellung, Luxation, Fraktur, 
Quetschung 

Aneinander 
vorbeilaufende Teile 

Der Benutzer bringt einen Körperteil 
zwischen die aneinander vorbeilaufen
den Teile (Scherbewegung), der Körper
teil wird von den sich bewegenden Tei
len erfasst und eingeklemmt 
(Scherbelastung) 

Rissverletzung, 
Schnittverletzung, 
Amputation 

Rotierende Teile Ein Körperteil, Haare oder Kleidung des 
Benutzers verfangen sich in den rotier
enden Teilen, es entsteht eine Zugkraft 

Prellung, Fraktur, 
Rissverletzung (Kopfhaut), 
Strangulation 

In geringem Abstand 
zueinander rotierende 
Teile 

Ein Körperteil, Haare oder Kleidung des 
Benutzers werden in die rotierenden 
Teile hineingezogen; der Körperteil ge
rät unter Zug- und Druckbelastung 

Quetschung, Fraktur, 
Amputation, Strangulation 

Beschleunigung Der Benutzer verliert auf dem be
schleunigenden Produkt das Gleichge
wicht, kann sich nicht festhalten und 
stürzt mit einer gewissen Beschleuni
gung 

Luxation, Fraktur, 
Gehirnerschütterung, 
Quetschung 

Umherfliegende 
Gegenstände 

Der Benutzer wird von dem umherflie
genden Gegenstand getroffen und erlei
det Verletzungen, deren Schwere von 
der Energie beim Auftreffen des Gegen
stands auf den Körper abhängt 

Prellung, Luxation, Fraktur, 
Gehirnerschütterung, 
Quetschung 
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Gefahrengruppe Gefahr 
(Produkteigenschaft) Typisches Verletzungsszenario Typische Verletzung  

Vibration Der Benutzer, der das Produkt hält, ver
liert das Gleichgewicht und stürzt; oder 
Kontakt mit dem vibrierenden Produkt 
über einen längeren Zeitraum führt zu 
einer neurologischen Störung, Funk
tionsstörung des Bewegungsapparats, 
einem Wirbelsäulentrauma, einer Ge
fäßerkrankung 

Prellung, Luxation, Fraktur, 
Quetschung 

Lärm Der Benutzer ist dem von dem Produkt 
erzeugten Lärm ausgesetzt. Je nach 
Schalldruckpegel und Entfernung kön
nen Tinnitus und Hörverlust auftreten 

Hörschaden 

Elektrische Energie Hohe/Niedrige 
Spannung 

Der Benutzer berührt ein unter hoher 
Spannung stehendes Teil des Produkts 
und erhält einen unter Umständen töd
lichen elektrischen Schlag 

Elektrischer Schlag 

Wärmeentwicklung Das Produkt wird heiß, der Benutzer, 
der es berührt, kann sich Verbrennun
gen zuziehen; oder das Produkt kann 
Schmelzpartikel, Dampf o. Ä. freiset
zen, und der Benutzer kann davon ge
troffen werden 

Verbrennung, Verbrühung 

Zu geringer Abstand 
von stromführenden 
Teilen 

Zwischen stromführenden Teilen kann 
es zu Lichtbogenüberschlag oder Fun
kenbildung kommen; dadurch kann ein 
Brand verursacht oder intensive Strah
lung hervorgerufen werden 

Augenverletzung, 
Verbrennung, Verbrühung 

Extreme 
Temperaturen 

Offene Flammen Der Benutzer, der den Flammen zu 
nahe kommt, kann Verbrennungen er
leiden — unter Umständen, nachdem 
die Kleidung Feuer gefangen hat 

Verbrennung, Verbrühung 

Heiße Oberflächen Der Benutzer erkennt nicht, dass die 
Oberfläche heiß ist, und zieht sich 
durch Berührung Verbrennungen zu 

Verbrennung 

Heiße Flüssigkeiten Der Benutzer trägt einen Behälter mit 
heißer Flüssigkeit, verschüttet die Flüs
sigkeit und erleidet dadurch Verbrü
hungen 

Verbrühung 

Heiße Gase Der Benutzer atmet heiße Gase ein, die 
von einem Produkt freigesetzt werden, 
und erleidet dadurch Verbrennungen 
der Lunge; oder zu lange Verweildauer 
in heißer Luft führt zu Dehydrierung 

Verbrennung 

Kalte Oberflächen Der Benutzer erkennt nicht, dass die 
Oberfläche kalt ist, und zieht sich 
durch Berührung Frostschäden zu 

Verbrennung 

Strahlung Ultraviolette 
Strahlung, 
Laserstrahlung 

Haut oder Augen des Benutzers sind 
der von dem Produkt freigesetzten 
Strahlung ausgesetzt 

Verbrennung, Verbrühung, 
neurologische Störung, 
Augenverletzung, 
Hautkrebs, Mutation 
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Gefahrengruppe Gefahr 
(Produkteigenschaft) Typisches Verletzungsszenario Typische Verletzung  

Quelle, die ein 
hochfrequentes 
elektromagnetisches 
Feld (EMF) abstrahlt, 
hochfrequente oder 
niedrigfrequente 
Strahlung 
(Mikrowellen) 

Der Benutzer befindet sich in zu nahe 
an einer EMF-Quelle, dies führt zu er
höhter Exposition (Zentralnervensys
tem) 

Neurologische Schädigung 
(Hirnschädigung), 
Leukämie (bei Kindern) 

Brand und 
Explosion 

Brennbare Stoffe Der Benutzer befindet sich in der Nähe 
eines brennbaren Stoffs; eine Zünd
quelle setzt den Stoff in Brand; der Be
nutzer erleidet dadurch Verletzungen 

Verbrennung 

Explosivstoffe Der Benutzer befindet sich in der Nähe 
eines Explosivstoffs; eine Zündquelle 
verursacht die Explosion des Stoffs; der 
Benutzer wird von der Stoßwelle, bren
nenden Materialien und/oder den Flam
men erfasst 

Verbrennung, Verbrühung, 
Augenverletzung, 
Fremdkörper im Auge 
Verletzung des Gehörs, 
Fremdkörper im Ohr 

Zündquellen Die Zündquelle verursacht einen Brand; 
der Benutzer wird durch die Flammen 
verletzt oder erleidet durch den Brand 
eine Gasvergiftung 

Verbrennung, Vergiftung 

Überhitzung Das Produkt überhitzt sich und verur
sacht einen Brand oder eine Explosion 

Verbrennung, Verbrühung, 
Augenverletzung, 
Fremdkörper im Auge 
Verletzung des Gehörs, 
Fremdkörper im Ohr 

Toxizität Fester oder flüssiger 
toxischer Stoff 

Der Benutzer nimmt einen Stoff aus 
dem Produkt auf, 

z. B. indem er das Produkt in den 
Mund steckt, und/oder der Stoff gelangt 
auf die Haut 

Akute Vergiftung, Reizung, 
Dermatitis 

Der Benutzer atmet einen festen oder 
flüssigen Stoff, z. B. Erbrochenes, ein 
(Einatmung in die Lunge) 

Akute Vergiftung der 
Lunge 
(Aspirationspneumonie), 
Infektion 

Toxisches Gas, 
toxischer Dampf oder 
Staub 

Der Benutzer atmet einen Stoff aus 
dem Produkt ein, und/oder der Stoff 
gelangt auf die Haut 

Akute 
Vergiftungserscheinung der 
Lunge, Reizung, Dermatitis 

Sensibilisierender Stoff Der Benutzer nimmt einen Stoff aus 
dem Produkt auf, 

z. B. indem er das Produkt in den 
Mund steckt, und/oder der Stoff gelangt 
auf die Haut, und/oder der Benutzer at
met einen gas-, dampf- oder staubför
migen Stoff ein 

Sensibilisierung, allergische 
Reaktion 

Fester oder flüssiger 
Stoff mit Reiz- oder 
Ätzwirkung 

Der Benutzer nimmt einen Stoff aus 
dem Produkt auf, 

z. B. indem er das Produkt in den 
Mund steckt, und/oder der Stoff gelangt 
auf die Haut oder in die Augen 

Reizung, Dermatitis, 
Hautverbrennung, 
Augenverletzung, 
Fremdkörper im Auge 
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Gefahrengruppe Gefahr 
(Produkteigenschaft) Typisches Verletzungsszenario Typische Verletzung  

Gas- oder 
dampfförmiger Stoff 
mit Reiz- oder 
Ätzwirkung 

Der Benutzer atmet einen Stoff ein, der 
von dem Produkt abgegeben wird, un
d/oder der Stoff gelangt auf die Haut 
oder in die Augen 

Reizung, Dermatitis, 
Hautverbrennung, akute 
Vergiftung oder Verätzung 
der Lunge oder der Augen 

Krebserzeugender, erb
gutverändernder oder 
reproduktions
toxischer Stoff 
(„CMR“-Stoff) 

Der Benutzer nimmt einen Stoff aus 
dem Produkt auf, z. B. indem er das 
Produkt in den Mund steckt, und/oder 
der Stoff gelangt auf die Haut, und/oder 
der Benutzer atmet einen gas-, dampf- 
oder staubförmigen Stoff ein 

Krebs, Mutation, 
Reproduktionstoxizität 

Mikrobiologische 
Kontaminierung 

Mikrobiologische 
Kontaminierung 

Der Benutzer kommt durch Aufnahme 
über den Verdauungstrakt, Einatmen 
oder Hautkontakt mit einem kontami
nierten Produkt in Kontakt 

Lokale oder systemische 
Infektion 

Beim Betrieb eines 
Produkts 
entstehende 
Gefahren 

Belastende 
Körperhaltung 

Konstruktionsbedingt belastende Kör
perhaltung bei der Bedienung des Pro
dukts 

Zerrung, Funktionsstörung 
des Bewegungsapparats 

Überanstrengung Die Bedienung des Produkts erfordert 
konstruktionsbedingt einen erheblichen 
Kraftaufwand 

Verstauchung oder 
Zerrung, Funktionsstörung 
des Bewegungsapparats 

Mangelnde Ergonomie Unergonomische Konstruktion er
schwert oder verhindert die Bedienung 
des Produkts 

Verstauchung oder 
Zerrung 

Nichtberücksichtigung 
von persönlicher 
Schutzausrüstung 

Konstruktionsbedingt kann das Produkt 
bei angelegter Schutzausrüstung nicht 
gehandhabt oder bedient werden. 

Verletzungen 
unterschiedlicher Art 

Unabsichtliche 
Inbetriebsetzung/Auß
erbetriebsetzung 

Das Produkt kann leicht unbeabsichtigt 
ein- oder ausgeschaltet werden und 
wird so unabsichtlich in Betrieb gesetzt 

Verletzungen 
unterschiedlicher Art 

Ungeeignete 
Konstruktion 

Konstruktionsmängel führen zu fal
scher Bedienung, oder ein Produkt mit 
Schutzvorrichtung bietet nicht den er
warteten Schutz 

Verletzungen 
unterschiedlicher Art 

Produkt bleibt nicht 
stehen/schaltet nicht 
ab 

Der Benutzer will das Produkt abschal
ten, doch es lässt sich nicht abschalten 

Verletzungen 
unterschiedlicher Art 

Produkt läuft 
unerwartet an 

Das Produkt stoppt aufgrund eines 
Stromausfalls, läuft dann jedoch unver
hofft wieder an, wodurch eine Gefah
rensituation entsteht 

Verletzungen 
unterschiedlicher Art 

Produkt kann nicht 
angehalten werden 

In einer Notfallsituation kann das Pro
dukt nicht angehalten werden 

Verletzungen 
unterschiedlicher Art 

Nicht passgenaue Teile Der Benutzer versucht ein Teil zu mon
tieren, muss hierfür jedoch zu viel 
Kraft aufwenden, sodass das Produkt 
zerbricht; oder ein Teil ist nicht ausrei
chend befestigt und löst sich während 
der Benutzung 

Verstauchung oder 
Zerrung, Rissverletzung, 
Schnittverletzung, Prellung, 
leichte Quetschung 

Fehlende oder nicht 
richtig montierte 
Schutzvorrichtung 

Gefährliche Teile sind frei zugänglich Verletzungen 
unterschiedlicher Art 
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Gefahrengruppe Gefahr 
(Produkteigenschaft) Typisches Verletzungsszenario Typische Verletzung  

Unzureichende 
Warnhinweise und 
-symbole 

Warnhinweise werden übersehen un
d/oder Warnsymbole sind unverständ
lich 

Verletzungen 
unterschiedlicher Art 

Unzureichende 
Warnsignale 

Es entsteht eine Gefahrensituation, weil 
(optische oder akustische) Warnsignale 
übersehen bzw. überhört werden 

Verletzungen 
unterschiedlicher Art 

Anmerkung: Diese Tabelle ist nur als Orientierungshilfe gedacht; bei der Erstellung einer Risikobewertung müssen die typischen 
Verletzungsszenarien entsprechend angepasst werden. Für die Risikobewertung von Chemikalien, Kosmetika und anderem existie
ren spezifische Leitlinien, deren Verwendung bei der Bewertung der betreffenden Produkte dringend empfohlen wird. Siehe hierzu 
Abschnitt 3.2.  

Tabelle 3 

Schweregrad der Verletzung 

Einführung 

In diesem Leitfaden für die Risikobewertung werden vier Schweregrade von Verletzungen unterschieden. Es ist 
wichtig, sich klarzumachen, dass der Verletzungsgrad absolut objektiv bewertet werden sollte. Ziel ist es, den 
Schweregrad unterschiedlicher Szenarien zu vergleichen und Prioritäten zu setzen; es geht nicht darum, die 
„Vertretbarkeit“ einer einzelnen Verletzung zu beurteilen. Eine Verletzung oder körperliche Schädigung, die 
problemlos hätte vermieden werden können, wird der Verbraucher nur schwer hinnehmen. Dennoch ist aus Sicht 
der Behörden ein erhöhter Aufwand eher zur Vermeidung irreversibler Folgen gerechtfertigt als zur Vermeidung 
vorübergehender Beschwerden. 

Objektive Kriterien für die Bewertung des Schweregrads von Folgeerscheinungen (akute Verletzung oder 
Gesundheitsschädigung) ergeben sich einerseits aus dem Umfang der medizinischen Behandlung und andererseits 
aus der Beeinträchtigung der Körperfunktionen des Opfers. Beide Aspekte ließen sich als Kosten ausdrücken, doch 
lassen sich die Folgekosten von Gesundheitsschäden möglicherweise nur schwer quantifizieren. 

Kombiniert man diese Kriterien, so lassen sich die vier Schweregrade wie folgt definieren:  

1. körperliche Schädigung oder Folgeerscheinung, die nach der Durchführung von Sofortmaßnahmen (Erste Hilfe, 
in der Regel nicht durch einen Arzt) keine wesentliche Funktionsbeeinträchtigung bzw. keine großen Schmerzen 
verursacht; in der Regel sind die Folgeerscheinungen vollkommen reversibel;  

2. körperliche Schädigung oder Folgeerscheinung, die eine ambulante, in der Regel jedoch keine stationäre 
Behandlung erforderlich macht. Die Funktion kann über einen begrenzten Zeitraum (maximal sechs Monate) 
beeinträchtigt sein; eine nahezu vollständige Wiederherstellung ist möglich.  

3. körperliche Schädigung oder Folgeerscheinung, die in der Regel eine stationäre Behandlung erfordert und zu 
einer Funktionsbeeinträchtigung während mindestens sechs Monaten oder zu einem dauerhaften 
Funktionsverlust führt;  

4. körperliche Schädigung oder Folgeerscheinung, die zum Tod führt oder führen könnte, einschließlich Hirntod; 
reproduktionstoxische Folgen; Verlust von Gliedmaßen oder schwerwiegende Funktionsbeeinträchtigung, der/die 
zu einer Behinderung von mehr als ca. 10 % führt. 

Die folgende Tabelle ist weder verbindlich noch vollständig, sondern soll als Orientierungshilfe dienen; sie enthält 
Beispiele für Verletzungen aller vier Schweregrade. Dabei mag es von Land zu Land Unterschiede geben, die 
kulturell oder durch unterschiedliche Gesundheitssysteme und unterschiedliche finanzielle Regelungen bedingt sind. 
Wenn man von der in der Tabelle vorgeschlagenen Einstufung abweichen würde, würde dadurch allerdings die 
Einheitlichkeit der Risikobewertung innerhalb der EU beeinträchtigt werden; im Risikobewertungsbericht müsste 
dies daher klar und deutlich angegeben und begründet werden. 

Art der Verletzung 
Schweregrad der Verletzung 

1 2 3 4 

Riss-/Schnittverletzung Oberflächlich Äußerlich (tief) 

(> 10 cm lang, am Kör
per)  

Sehnerv Halsschlagader 
Luftröhre Innere Organe 

Bronchien Speiseröhre 
Aorta 

Rückenmark (unterer Be
reich)  
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Art der Verletzung 
Schweregrad der Verletzung 

1 2 3 4 

(> 5 cm lang, im Ge
sicht), Nähen erforder
lich 

Sehne oder in Gelenk 

Augapfel oder Hornhaut  

Tiefe Rissverletzung inne
rer Organe 

Durchtrennung des obe
ren Rückenmarks 

Gehirn (schwere Schädi
gung/ 

Funktionsstörung)  

Prellung (Abschür
fung/Kontusion, Schwel
lung, Ödem) 

Oberflächlich 

≤ 25 cm2 im Gesicht 

≤ 50 cm2 am Körper 

Schwerwiegend 

> 25 cm2 im Gesicht 

> 50 cm2 am Körper 

Luftröhre 

Innere Organe (leicht) 

Herz Gehirn 

Lunge, mit Blut oder 
Luft im Brustraum 

Hirnstamm 

Rückenmark mit Läh
mung 

Gehirnerschütterung — Sehr kurze Bewusstlo
sigkeit (Minuten) 

Längere Bewusstlosig
keit 

Koma 

Einklemmen/Kneifen Leichte Quetschung — (Siehe je nach Fall die 
Folgen von Prellung, 
Quetschung, Fraktur, 
Luxation bzw. Amputa
tion.) 

(Folgen wie bei Ersti
cken/Erdrosseln.) 

Verstauchung, Zerrung, 
Beeinträchtigung des Be
wegungsapparats 

Extremitäten 

Gelenke 

Wirbelsäule (keine Luxa
tion oder Fraktur) 

Bänderzerrung im Knie Bänder- oder Sehnenris
s/-abriss 

Muskelriss 

Schleudertrauma 

— 

Luxation — Gliedmaßen (Finger, 
Zeh, Hand, Fuß) 

Ellbogen 

Kiefer 

Loser Zahn 

Sprunggelenk 

Handgelenk 

Schulter 

Hüfte 

Knie 

Wirbelsäule 

Wirbelsäule 

Fraktur — Gliedmaßen (Finger, 
Zeh, Hand, Fuß) 

Handgelenk 

Arm 

Rippe 

Brustbein 

Nase 

Zahn 

Kiefer 

Knochen der Augen
höhle 

Sprunggelenk 

Bein 

(Oberschenkelknochen 
und Unterschenkel) 

Hüfte 

Oberschenkel 

Schädel 

Wirbelsäule (minder 
schwere Kompressions
fraktur) 

Kiefer (schwerwiegend) 

Kehlkopf 

Mehrere Rippenfraktu
ren Blut oder Luft im 
Brustraum 

Hals 

Wirbelsäule 
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Art der Verletzung 
Schweregrad der Verletzung 

1 2 3 4 

Quetschung — — Extremitäten (Finger, 
Zeh, Hand, Fuß) 

Ellbogen 

Sprunggelenk 

Handgelenk 

Unterarm 

Bein 

Schulter 

Luftröhre 

Kehlkopf 

Becken 

Rückenmark Mittlerer/un
terer Hals Brustkorb 

(schwere Quetschung) 

Hirnstamm 

Amputation — — Finger 

Zeh(en) 

Hand 

Fuß 

Arm (bzw. Teil des 
Arms) 

Bein 

Auge 

Beide Extremitäten 

Stichverletzung, Schnitt
verletzung 

Geringe Tiefe, nur Haut 
betroffen 

Tiefer als Haut 

Bauchwand (kein Organ 
betroffen) 

Auge 

Innere Organe 

Brustwand 

Aorta Herz 

Bronchien 

Tiefe Verletzungen von 
Organen (Leber, Nieren, 
Blase usw.) 

Verschlucken — — Verletzung eines inneren 
Organs 

(Siehe auch Obstruktion 
der Atemwege, bei der 
das verschluckte Objekt 
oben in der Speiseröhre 
stecken bleibt.) 

Dauerhafte Schädigung 
eines inneren Organs 

Blockierung der inneren 
Atemwege 

— — Sauerstoffversorgung 
des Gehirns blockiert, 
ohne Langzeitfolgen 

Sauerstoffversorgung des 
Gehirns blockiert, mit 
Langzeitfolgen 

Ersticken/Erdrosseln — — Sauerstoffversorgung 
des Gehirns blockiert, 
ohne Langzeitfolgen 

Tod durch Ersticken/Er
drosseln 

Untertauchen/Ertrinken — — — Tod durch Ertrinken 

Verbrennung/Verbrühung 
(durch Hitze, Kälte oder 
chemischen Stoff) 

1. Grades, bis zu 100 % 
der Körperoberfläche 

2. Grades, < 6 % der 
Körperoberfläche 

2. Grades, 6-15 % der 
Körperoberfläche 

2. Grades, 16-35 % der 
Körperoberfläche oder 
3. Grades, bis zu 35 % 
der Körperoberfläche 

Inhalative Verbrennung 

2. oder 3. Grades, > 35 
% der Körperoberfläche 

Inhalative Verbrennung, 
Beatmung erforderlich 

Elektrischer Schlag (Siehe auch unter Ver
brennung, da Strom 
Verbrennungen verursa
chen kann.) 

Örtliche begrenzte Aus
wirkungen (vorüberge
hender Krampf oder 
Muskellähmung) 

— Tod durch elektrischen 
Schlag 
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Art der Verletzung 
Schweregrad der Verletzung 

1 2 3 4 

Neurologische Störung — — Getriggerter epilepti
scher Anfall 

— 

Augenverletzung, Fremd
körper im Auge 

Vorübergehende 
Schmerzen, keine Be
handlung erforderlich 

Vorübergehender Verlust 
des Sehvermögens 

Teilweiser Verlust des 
Sehvermögens 

Dauerhafter Verlust des 
Sehvermögens (ein 
Auge) 

Dauerhafter Verlust des 
Sehvermögens (beide Au
gen) 

Verletzung des Gehörs, 
Fremdkörper im Ohr 

Vorübergehende 
Schmerzen, keine Be
handlung erforderlich 

Vorübergehende Beein
trächtigung des Hörver
mögens 

Teilweiser Verlust des 
Hörvermögens 

Vollständiger Verlust des 
Hörvermögens (ein 
Ohr) 

Vollständiger Verlust des 
Hörvermögens (beide 
Ohren) 

Vergiftung (oral, inhala
tiv, dermal) 

Durchfall, Erbrechen, lo
kale Symptome 

Reversible Schädigung 
innerer Organe, z. B. Le
ber, Niere, leichte hä
molytische Anämie 

Irreversible Schädigung 
innerer Organe, z. B. 
Speiseröhre, Magen, Le
ber, Niere, hämolytische 
Anämie, reversible Schä
digung des Nervensys
tems 

Irreversible Schädigung 
des Nervensystems 

Tod 

Reizung, Dermatitis, Ent
zündung oder Verätzung 
(inhalativ, dermal) 

Leichte lokale Reizung Reversible Augenschädi
gung 

Reversible systemische 
Folgen 

Entzündliche Folgen 

Lungen, Beeinträchti
gung der Atmung, che
mische Lungenentzün
dung 

Irreversible systemische 
Folgen 

Teilweiser Verlust des 
Sehvermögens Verät
zungen 

Lungen, Beatmung erfor
derlich 

Ersticken 

Allergische Reaktion oder 
Sensibilisierung 

Leichte oder lokale aller
gische Reaktion 

Allergische Reaktion, 
ausgedehnte allergische 
Kontaktdermatitis 

Starke Sensibilisierung, 
die Allergien gegen 
mehrere Stoffe verur
sacht 

Anaphylaktische Reak
tion, anaphylaktischer 
Schock 

Tod 

Langfristige Schädigung 
durch Kontakt mit Stof
fen oder durch Einwir
kung von Strahlen 

Durchfall, Erbrechen, lo
kale Symptome 

Reversible Schädigung 
innerer Organe, z. B. Le
ber, Niere, leichte hä
molytische Anämie 

Schädigung des Nerven
systems, z. B. OPS-Syn
drom (Organic Psycho 
Syndrome, auch ge
nannt chronische toxi
sche Enzephalopathie, 
ebenfalls als „Maler
krankheit“ bekannt). Ir
reversible Schädigung 
innerer Organe, z. B. 
Speiseröhre, Magen, Le
ber, Niere, hämolytische 
Anämie, reversible Schä
digung des Nervensys
tems 

Krebs (Leukämie) 

Fortpflanzungsgefähr
dende Folgen Auswirkun
gen auf die Nachkommen 

ZNS-Depression 

Mikrobiologische Infek
tion  

Reversible Schädigung Irreversible Auswirkun
gen 

Infektion, die eine längere 
stationäre Behandlung er
fordert, gegen Antibiotika 
resistente Organismen 

Tod  
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Tabelle 4 

Risikograd als Resultat der Kombination aus Schweregrad der Verletzung und Wahrschein
lichkeit 

Wahrscheinlichkeit einer Schädigung während der voraus
sichtlichen Lebensdauer des Produkts 

Schweregrad der Verletzung 

1 2 3 4 

Hoch 

Gering 

>50 % H E E E 

> 1/10 M E E E 

> 1/100 M E E E 

> 1/1000 N H E E 

> 1/10 000 N M H E 

> 1/100 000 N N M H 

> 1/1 000 000 N N N M 

< 1/1 000 000 N N N N  

E — Ernstes Risiko 

H — Hohes Risiko 

M — Mittleres Risiko 

N — Niedriges Risiko  

Glossar 

Gefahr: Eine Gefährdungsquelle, die das Potenzial besitzt, eine Verletzung oder Schädigung zu verursachen. Ein 
Kriterium zur Quantifizierung der Gefahr im Rahmen einer Risikobewertung ist der Schweregrad der möglichen 
Verletzung oder der möglichen Schädigung. 

Produktgefahr: Die durch die Eigenschaften eines Produkts bedingte Gefahr. 

Risiko: Ausgewogene Kombination von Gefahr und Wahrscheinlichkeit einer Schädigung. Das Risiko ist also weder 
nur Gefahr noch nur Wahrscheinlichkeit, sondern beides zugleich. 

Risikobewertung: Verfahren zur Ermittlung und Bewertung von Gefahren in drei Schritten:  

1. Ermittlung des Schweregrads einer Gefahr;  

2. Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, mit der diese Gefahr zu einer Verletzung des Verbrauchers führt;  

3. Kombination von Gefahr und Wahrscheinlichkeit. 

Risikograd: Die Höhe eines Risikos. Folgende Risikograde werden unterschieden: „ernst“, „hoch“, „mittel“ und 
„niedrig“. Mit der Bestimmung des (höchsten) Risikograds ist die Risikobewertung abgeschlossen. 

Risikomanagement: Folgemaßnahmen, die von der Risikobewertung getrennt sind und auf die Minderung oder 
Ausschaltung eines Risikos abzielen.  
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BESCHLUSS (EU) 2019/418 DER KOMMISSION 

vom 13. März 2019 

zur Änderung der Beschlüsse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, 
(EU) 2017/1218 und (EU) 2017/1219 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2019) 1851) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
über das EU-Umweltzeichen (1), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2, 

nach Anhörung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Nach der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 kann das EU-Umweltzeichen für Produkte vergeben werden, die während 
ihrer gesamten Lebensdauer geringere Umweltauswirkungen haben. Für jede Produktgruppe sind entsprechende 
Kriterien für EU-Umweltzeichen festzulegen. 

(2)  Mit den Beschlüssen (EU) 2017/1214 (2), (EU) 2017/1215 (3), (EU) 2017/1216 (4), (EU) 2017/1217 (5), (EU) 
2017/1218 (6) und (EU) 2017/1219 (7) der Kommission wurden die Kriterien und die damit verbundenen 
Beurteilungs- und Prüfanforderungen für Handgeschirrspülmittel, Maschinengeschirrspülmittel für den 
industriellen und institutionellen Bereich, Maschinengeschirrspülmittel, Reinigungsmittel für harte Oberflächen, 
Waschmittel und Waschmittel für den industriellen und institutionellen Bereich festgelegt. 

(3)  Mehrere, für die Vergabe des EU-Umweltzeichens zuständige nationale Stellen haben die Kommission auf 
Schwierigkeiten bei der Anwendung einiger in diesen Beschlüssen festgelegter Kriterien hingewiesen. Gemäß den 
Kriterien sind insbesondere Stoffe, die in einigen Inhaltsstoffen als Verunreinigungen enthalten sind (z. B. 
Phosphate), ungeachtet ihrer Konzentration in Wasch- oder Spülmittelendprodukten verboten; jedoch ist es 
momentan technisch nicht möglich diese Verunreinigungen zu entfernen. 

(4)  Durch die unter Erwägungsgrund 2 genannten Beschlüsse wurden vorherige Beschlüsse der Kommission in 
demselben Bereich aufgehoben und ersetzt. Gemäß den vorherigen Beschlüssen mussten Verunreinigungen und 
Nebenprodukte die Kriterien nur dann erfüllen, wenn ihre Konzentration in der endgültigen Formulierung 0,010 
Gew.-% oder mehr betrug. Die Kommission hat eine Bewertung vorgenommen und ist zu dem Schluss 
gekommen, dass im Einklang mit den vorherigen Beschlüssen eine Konzentrationsschwelle von 0,010 Gew.-% der 
endgültigen Formulierung sowohl für Nebenprodukte als auch für Verunreinigungen aus den Ausgangsmaterialien 
eingeführt werden sollte, um die Kriterien der in Erwägungsgrund 2 genannten Beschlüsse einzuhalten. 

(5)  Durch den Beschluss (EU) 2017/1217 wurde der vorherige Beschluss 2011/383/EU (8) der Kommission für die 
Produktgruppe der „Allzweck- und Sanitärreiniger“ aufgehoben und ersetzt. Im Beschluss (EU) 2017/1217 wurde 
den Herstellern, für deren Produkte das Umweltzeichen auf der Grundlage der Kriterien des Beschlusses 
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(1) ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1. 
(2) Beschluss (EU) 2017/1214 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU- 

Umweltzeichens für Handgeschirrspülmittel (ABl. L 180 vom 12.7.2017, S. 1). 
(3) Beschluss (EU) 2017/1215 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für 

Maschinengeschirrspülmittel für den industriellen und institutionellen Bereich (ABl. L 180 vom 12.7.2017, S. 16). 
(4) Beschluss (EU) 2017/1216 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU- 

Umweltzeichens für Maschinengeschirrspülmittel (ABl. L 180 vom 12.7.2017, S. 31). 
(5) Beschluss (EU) 2017/1217 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU- 

Umweltzeichens für Reinigungsmittel für harte Oberflächen (ABl. L 180 vom 12.7.2017, S. 45). 
(6) Beschluss (EU) 2017/1218 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU- 

Umweltzeichens für Waschmittel (ABl. L 180 vom 12.7.2017, S. 63). 
(7) Beschluss (EU) 2017/1219 der Kommission vom 23. Juni 2017 zur Festlegung der Kriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für 

Waschmittel für den industriellen und institutionellen Bereich (ABl. L 180 vom 12.7.2017, S. 79). 
(8) Beschluss 2011/383/EU der Kommission vom 28. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU- 

Umweltzeichens für Allzweck- und Sanitärreiniger (ABl. L 169 vom 29.6.2011, S. 52). 



2011/383/EU vergeben wurde, ein Übergangszeitraum von 18 Monaten eingeräumt, sodass sie ausreichend Zeit 
für die Anpassung ihrer Produkte an die überarbeiteten Kriterien und Anforderungen des Beschlusses (EU) 
2017/1217 haben. Dieser Übergangszeitraum endete am 26. Dezember 2018. Eine Reihe zuständiger nationaler 
Stellen hat der Kommission mitgeteilt, dass dieser Übergangszeitraum um sechs Monate verlängert werden müsse, 
da zahlreiche Anträge auf Erneuerung der Verträge für die Verwendung des EU-Umweltzeichens eingegangen sind. 
Die Kommission hat eine Bewertung vorgenommen und die Notwendigkeit bestätigt, den Übergangszeitraum in 
diesem Fall ausnahmsweise um sechs Monate zu verlängern. 

(6)  Die Beschlüsse (EU) 2017/1218 und (EU) 2017/1219 beinhalten jeweils eine Ausnahmeregelung gemäß Artikel 6 
Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 für ε-Phthalimid-peroxo-Hexansäure (PAP), wenn diese als gewässer
gefährdender Stoff eingestuft ist: Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 (H400), oder als gewässergefährdend: 
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 (H412) bis zu einer Höchstkonzentration von 0,6 g/kg Wäsche. Die 
Ausnahmeregelungen wurden gewährt, da festgestellt wurde, dass PAP eine wichtige Funktion als Bleichmittel in 
von diesen Beschlüssen betroffenen Waschmitteln hat, und weil es während des Waschvorgangs einen hohen 
Abbaugrad aufweist. 

(7)  Während des Waschvorgangs wird PAP zu ε-Phthalimid-Hexansäure (PAC) abgebaut. Dies ist ein nicht- 
peroxidischer, biologisch leicht abbaubarer und nicht umweltgefährdender Stoff. Da PAP rasch zu PAC abgebaut 
wird und somit nicht im Abwasser enthalten ist, empfiehlt es sich, für die Berechnung des kritischen 
Verdünnungsvolumens des Produktes den Abbauwert von PAC für PAP zu verwenden. Ein ähnlicher Ansatz 
wurde bereits im Beschluss (EU) 2017/1219 verwendet, in dem gesonderte Vorschriften für die Berechnung des 
kritischen Verdünnungsvolumens für den Stoff Wasserstoffperoxid gelten, der während des Waschvorgangs zu 
Peressigsäure abgebaut wird. Der Beschluss (EU) 2017/1219 sollte aus diesem Grund dahin gehend geändert 
werden, dass gesonderte Regeln für die Berechnung des kritischen Verdünnungsvolumens von PAP angewendet 
werden, indem die Abbauwerte von PAC verwendet werden. 

(8)  PAP wird hauptsächlich als Bleichmittel bei professionellen Mehrkomponenten-Waschmitteln, aber nicht in 
Haushaltswaschmitteln eingesetzt. Die derzeitige Ausnahmeregelung für PAP im Beschluss (EU) 2017/1218 ist 
daher nicht erforderlich und sollte gestrichen werden. 

(9)  Aus Gründen der Klarheit sollte Tabelle 3 im Anhang des Beschlusses (EU) 2017/1218 dahin gehend geändert 
werden, dass eine Spalte mit der Einstufung des Stoffes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 hinzugefügt 
wird. 

(10)  Die Beschlüsse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 und (EU) 
2017/1219 sind daher entsprechend zu ändern. 

(11)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 16 der 
Verordnung (EG) Nr. 66/2010 eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Anhang des Beschlusses (EU) 2017/1214 Abschnitt „Beurteilung und Prüfung“ Buchstabe b (Bestimmungsgrenzen) 
Tabelle 1 wird das Sternchen (*) wie folgt ersetzt: 

„(*)  ‚keine Untergrenze‘ bedeutet: ungeachtet ihrer Konzentration (analytische Bestimmungsgrenze) für alle 
Inhaltsstoffe, ausgenommen Nebenprodukte und Verunreinigungen aus den Ausgangsmaterialien, die bis zu 
einer Konzentration von 0,010 Gew.-% in der endgültigen Formulierung enthalten sein können.“ 

Artikel 2 

Im Anhang des Beschlusses (EU) 2017/1215 Abschnitt „Beurteilung und Prüfung“ Buchstabe b (Bestimmungsgrenzen) 
Tabelle 1 wird das Sternchen (*) wie folgt ersetzt: 

„(*)  ‚keine Untergrenze‘ bedeutet: ungeachtet ihrer Konzentration (analytische Bestimmungsgrenze) für alle 
Inhaltsstoffe, ausgenommen Nebenprodukte und Verunreinigungen aus den Ausgangsmaterialien, die bis zu 
einer Konzentration von 0,010 Gew.-% in der endgültigen Formulierung enthalten sein können.“ 
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Artikel 3 

Im Anhang des Beschlusses (EU) 2017/1216 Abschnitt „Beurteilung und Prüfung“ Buchstabe b (Bestimmungsgrenzen) 
Tabelle 1 wird das Sternchen (*) wie folgt ersetzt: 

„(*)  ‚keine Untergrenze‘ bedeutet: ungeachtet ihrer Konzentration (analytische Bestimmungsgrenze) für alle 
Inhaltsstoffe, ausgenommen Nebenprodukte und Verunreinigungen aus den Ausgangsmaterialien, die bis zu 
einer Konzentration von 0,010 Gew.-% in der endgültigen Formulierung enthalten sein können.“ 

Artikel 4 

Der Beschluss (EU) 2017/1217 wird wie folgt geändert: 

a)  Artikel 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Die nach den Kriterien des Beschlusses 2011/383/EU vergebenen Lizenzen für EU-Umweltzeichen können 
noch bis zum 30. Juni 2019 verwendet werden.“ 

b)  im Anhang Abschnitt „Beurteilung und Prüfung“ Buchstabe b (Bestimmungsgrenzen) Tabelle 1 wird das Sternchen (*) 
wie folgt ersetzt: 

„(*)  ‚keine Untergrenze‘ bedeutet: ungeachtet ihrer Konzentration (analytische Bestimmungsgrenze) für alle 
Inhaltsstoffe, ausgenommen Nebenprodukte und Verunreinigungen aus den Ausgangsmaterialien, die bis zu einer 
Konzentration von 0,010 Gew.-% in der endgültigen Formulierung enthalten sein können.“ 

Artikel 5 

Der Anhang des Beschlusses (EU) 2017/1218 wird wie folgt geändert: 

a)  Im Abschnitt „Beurteilung und Prüfung“ Buchstabe b (Bestimmungsgrenzen) Tabelle 1 wird das Sternchen (*) wie 
folgt ersetzt: 

„(*)  ‚keine Untergrenze‘ bedeutet: ungeachtet ihrer Konzentration (analytische Bestimmungsgrenze) für alle 
Inhaltsstoffe, ausgenommen Nebenprodukte und Verunreinigungen aus den Ausgangsmaterialien, die bis zu einer 
Konzentration von 0,010 Gew.-% in der endgültigen Formulierung enthalten sein können.“ 

b)  Kriterium 5 (Verbotene oder Beschränkungen unterworfene Stoffe) Buchstabe b Ziffer ii Tabelle 3 (Ausgenommene 
Stoffe) wird durch die im Anhang dieses Beschlusses beigefügte Tabelle ersetzt. 

Artikel 6 

Der Anhang des Beschlusses (EU) 2017/1219 wird wie folgt geändert: 

a)  Der letzte Absatz von Kriterium 1 (Toxizität gegenüber Wasserorganismen) wird wie folgt ersetzt: 

„Aufgrund des Abbaus bestimmter Stoffe beim Waschvorgang gelten für die nachstehend genannten Stoffe andere 
Bedingungen: 

—  Wasserstoffperoxid (H2O2) — in der Berechnung des KVV nicht zu berücksichtigen 

—  Peressigsäure — in der Berechnung des KVV als ‚Essigsäure‘ zu berücksichtigen 

—  ε-Phthalimid-peroxo-Hexansäure (PAP) — in der Berechnung als ε-Phthalimid-Hexansäure (PAC) zu 
berücksichtigen. 

Die für die Berechnung des KVV[chronisch] von ε-Phthalimid-Hexansäure (PAC) verwendeten Werte sollen wie folgt 
lauten: 

AW(i) = 0,05 

TW chronisch(i) = 0,256 mg/l 

Aerob = R 

Anaerob = O;“; 

15.3.2019 L 73/190 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



b)  Im Abschnitt „Beurteilung und Prüfung“ Buchstabe b (Bestimmungsgrenzen) Tabelle 1 wird das Sternchen (*) wie 
folgt ersetzt: 

„(*)  ‚keine Untergrenze‘ bedeutet: ungeachtet ihrer Konzentration (analytische Bestimmungsgrenze) für alle 
Inhaltsstoffe, ausgenommen Nebenprodukte und Verunreinigungen aus den Ausgangsmaterialien, die bis zu einer 
Konzentration von 0,010 Gew.-% in der endgültigen Formulierung enthalten sein können.“ 

Artikel 7 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 13. März 2019 

Für die Kommission 
Karmenu VELLA 

Mitglied der Kommission  
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ANHANG 

Stoff Einstufung gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 Gefahrenhinweis 

Tenside Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 H400: sehr giftig für Wasserorganismen 

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 

Subtilisin Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 H400: sehr giftig für Wasserorganismen 

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 H411: Giftig für Wasserorganismen, mit lang
fristiger Wirkung 

Enzyme (*2) Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1, 1A, 
1B 

H317: Kann allergische Hautreaktionen verur
sachen 

Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1, 
1A, 1B 

H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaar
tige Symptome oder Atembeschwerden verur
sachen 

NTA als 
Verunreinigung in 
MGDA und GLDA (*3) 

Karzinogen, Kategorie 2 H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen  

(*2) Einschließlich Stabilisatoren und anderer Hilfsstoffe in den Zubereitungen.  
(*3) Bei Konzentrationen von weniger als 0,2 % im Rohstoff und einer Gesamtkonzentration im Endprodukt von weniger als 0,10 %.   
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Delegierten Verordnung (EU) 2019/401 der Kommission vom 19. Dezember 2018 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 zur Festlegung eines Unionsregisters 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 72 vom 14. März 2019) 

Auf Seite 5, Artikel 1: 

Anstatt:  „Artikel 1 

In Artikel 41 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission wird Folgendes angefügt: 

‚(4) Ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem beide Ratifikationsurkunden in Bezug auf das 
Austrittsabkommen hinterlegt wurden, werden die für die Jahre 2019 und 2020 generierten 
Zertifikate nicht mit einem Ländercode gekennzeichnet, sofern die Einhaltung der Richtlinie 
2003/87/EG für Emissionen dieser Jahre in einem Abkommen vorgeschrieben ist, in dem die 
Einzelheiten des Austritts dieses Mitgliedstaats aus der Europäischen Union festgelegt sind.‘“ 

muss es heißen:  „Artikel 1 

In Artikel 41 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 der Kommission wird Folgendes angefügt: 

‚Ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem beide Ratifikationsurkunden in Bezug auf das Austritts
abkommen hinterlegt wurden, werden die für die Jahre 2019 und 2020 generierten Zertifikate 
nicht mit einem Ländercode gekennzeichnet, sofern die Einhaltung der Richtlinie 2003/87/EG für 
Emissionen dieser Jahre in einem Abkommen vorgeschrieben ist, in dem die Einzelheiten des 
Austritts dieses Mitgliedstaats aus der Europäischen Union festgelegt sind.‘“  
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